
Zeitschrift: Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern

Herausgeber: Grosser Rat des Kantons Bern

Band: - (1905)

Rubrik: Ausserordentliche Session

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Tagblatt
des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 18. Januar 1905.

Herr Grossrat!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnis mit dem
Regierungsrat den Zusammentritt des Grossen Rates
zu einer ausserordentlichen Session auf Montag den
13. Februar 1905 angeordnet. Sie werden daher
eingeladen, sich am genannten Tag, nachmittags 2 Uhr,
auf dem Rathaus in Bern einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Geschäfte sind
folgende :

Gesetzesentwürfe

zur zweiten Beratung:
1. Staatsverfassung; teilweise Revision der gerichts¬

organisatorischen Bestimmungen.
2. Gesetz betreffend das Forstwesen.

zur ersten Beratung:
1. Gesetz betreffend das Verfahren in Zivilrechts¬

streitigkeiten über Haftpflicht, Markenrecht und
geistiges Eigentum.

2. Abänderungsgesetz betreffend die Erbschafts- und
Schenkungssteuer,

3. Gesetz betreffend die Strassenpolizei.
4. Gesetz betreffend die Organisation des bernischen

Polizeikorps.

Dekretsentwürfe :

1. Dekret betreffend die Armenerziehungsanstalt im
Schloss Pruntrut.

2. Dekret betreffend die Amtsanzeiger.
3. Dekret betreffend Bildung und Umschreibung der

reformierten Kirchgemeinden Pruntrut und
Freibergen.

4. Revision des Grossrats-Reglementes.
5. Dekret betreffend die Revision der Grundsteuer¬

schatzungen.

Vorträge:

Des Regierungspräsidiums :

Ersatzwahlen in den Grossen Rat.

Der Direktion der Justiz:

Expropriationen.

Der Direktion der Polizei und der Sanität:

1. Naturalisationen.
2. Strafnächlassgesuche.

Der Direktion der Finanzen und der Domänen:

1. Käufe und Verkäufe von Domänen.
2. Zuteilung des Heidenweges an die Gemeinde

Erlach; Beschwerde.

Der Direktion des Unterrichtswesens :

1. Besuch der medizinischen Kliniken ; Erledigung der
Motiop Bühlmann.

2. Inselspital; Neubau der Augenklinik.
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Der Direktion der Bauten und der Eisenbahnen:

Strassen- und andere Bauten.

Der Direktion der Forsten:

Waldkäufe und -Verkäufe.

Der Direktion des Militärs:

Wahl von Offizieren.

Der Direktion des Gemeindewesens und der
Landwirtschaft :

Kirchspiel Koppigen; Lostrennung von Alchenstorf.

Anzüge und Anfragen :

1. Motion Reimann und Mithafte vom 23. Februar
1903 betreffend Revision des Ehrenfolgen-
gesetzes.

2. Motion Moor und Mithafte vom 19. November 1903
betreffend die Verwendung von Blei im Malerund

Anstreicher-Gewerbe.
3. Motion Scheidegger vom 23. November 1903 betref¬

fend die Vergebung von Staatsarbeiten.
4. Motion Moor und Mithafte vom 17. März 1904 be¬

treffend Einführung der Volksinitiative für die
Bundesgesetzgebung.

5. Motion Neuenschwander und Mithafte vom 18. Mai
1904 betreffend Reduzierung der Festivitäten.

6. Motion R. Weber und Mithafte vom 19. Mai 1904
betreffend Vorlage eines neuen Flurgesetzes.

7. Motion Hadorn und Mithafte vom 26. Mai 1904
betreffend die Vermessungen in den gebirgigen
Kantonsteilen.

8. Motion G. Müller und Mithafte vom 26. Mai 1904
betreffend die Besteuerung der Wasser- und
Elektrizitätswerke.

Für den ersten Tag werden die Vorträge der
Direktionen und das Gesetz betreffend das Forstwesen
auf die Tagesordnung gesetzt.

Mit Hochschätzung I

Der Grossratspräsident :

E. Lohner.

Erste Sitzung.

Montag den 13. Februar 1905,

nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lohner.

Der Namensaufruf verzeigt 195 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 39 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Bigler (Wasen), Böhme, Hari,
Hamberger, Marschall, Marti (Aarberg), Maurer, Roth,
Rufener, Siegenthaler, Thoni, Trachsel, Tüscher, Vuil-
leumier, Will, Wyder, Wyssmann; ohne Entschuldigung

abwesend sind die Herren : Berger (Schwarzen-
egg), Blanchard, Boss, Brahier, Brand, Christeler,
Comte, Cortat, Crettez, Girod, Glatthard, Gouvernon,
Haldimann, Küpler, Lauper, Ledermann, Michel (Inter-
laken), Mouche. Probst (Langnau), Reber, Vivian, Wolf.

Präsident. Werte Herren Kollegen! Wir haben
auch diesmal wieder den Hinscheid eines Ratsmitgliedes

zu beklagen. Am Sylvester des letzten Jahres
wurde Herr Johann Egger, Fabrikant in Aarwangen,
im Alter von 74 Jahren, seiner Familie, seiner
Gemeinde und unserm Rate durch den Tod entrissen.
Der Verstorbene konnte auf eine langjährige, vielseitige
und erfolgreiche Tätigkeit im öffentlichen lieben
zurückblicken. Seit Jahrzehnten stand er der Gemeinde
Aarwangen als Gemeindepräsident mit grosser Uneigen-
nützigkeit, Hingebung und Umsicht vor. Dem Grossen
Rat gehörte er seit dem Jahre 1885 an und es ist
ein sprechendes Zeugnis für seine Pflichttreue auch
in diesem Kreise seiner Wirksamkeit, dass er während
der 18 Jahre seiner Mitgliedschaft an keiner einzigen
Grossratssitzung gefehlt hat. Erst in der letzten
Herbstsession blieb er aus und man vernahm, dass die
Beschwerden des Alters sich guch bei ihm, der bisher
körperlich und geistig frisch war, in bedenkenerregender

Weise eingestellt hatten. Im Grossen Rate wusste
man seine Intelligenz und das rege Interesse, das er
allen Fragen entgegenbrachte, wohl zu würdigen und
er fand daher auch Gelegenheit genug, sich vielfach
in Spezialkommissionen zu betätigen. Ich erwähne
eine Anzahl Kommissionen, denen er seit dem Jahre
1895 angehört hat: Dekret über die Ruhetage des
Wirtschaftspersonals, Gesetz über das Vormundschaftswesen,

Einführung der Volkswahl der Regierung,
Dekret betreffend Wiederherstellung der Kirchgemeinde
Bargen, Dekret betreffend den Alkoholzehntel, Abän-
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derung des Wirtschaftspolizeidekretes, Gesetz betreffend

die Erbschafts- und Schenkungssteuer, Gesetz
betreffend die Sonntagsruhe und Steuergesetz. — Ich
lade Sie ein, sich zu Ehren des Verstorbenen zu
erheben. (Geschieht.)

Eingelangt sind folgende

Eingaben :

1) des kantonalen und stadt-bernischen Apotheker-
Vereins betreffend die Revision des Medizinalgesetzes.
— Wird dem Regierungsrat überwiesen.

2) des Verbandes bernischer Polizeiangestellter zur
Gesetzesvorlage betreffend die Organisation des
bernischen Polizeikorps. — Wird der Regierung und der
Spezialkommission überwiesen.

Ferner ist eingelangt folgende

Interpellation :

Le soussigné désirerait connaître les motifs qui
ont engagé le Conseil-exécutif à introduire un impôt
sur les vélocipèdes ét automobiles et quelles sont les
dispositions légales sur- lesquelles se base l'ordonnance
du 6 juillet 1904.

Dr. Gross.

(Der Unterzeichnete wünscht zu wissen, welcne
Beweggründe die Regierung zum Erläss der Verordnung

über das Radfahren vom 6. Juli 1904, insbesondere

der darin enthaltenen Steueransätze veranlasst
haben und auf welche gesetzlichen Vorschriften sich
diese Verordnung stützt.)

Geht an den Regierungsrat.

Gesetz betreffend das Forstwesen.

Ist auf heute angesetzt.

Gesetz betreffend das Verfahren in Ziviire
cht s Streitigkeiten über Haftpflicht,

Markenrecht und geistiges Eigentum.

Auf die zweite Woche verschoben.

Abänderungsgesetz betreffend die Erb¬
schafts- und Schenkungssteuer.

Bereit.

Gesetz betreffend die Stras sen polizei.

Bereit.

Gesetz b e t r e f f e n d d i e Organisation des
bernischen P o 1 i z e i k o r p s.

Guggisberg, Präsident der Kommission. Das
Gesetz ist von der Kommission durchberaten, wir müssen
aber dessen Behandlung im Rate auf die nächste Woche
verschieben, da Herr Regierungsrat Kläy diese Woche
nicht anwesend sein kann und weil die Kommission
sich noch einmal besammeln muss zur Beratung der
Eingabe, die ihr heute überwiesen wurde.

Auf die zweite Woche verschoben.

Tagesordnung s

Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Staatsverfassung; teilweise Revision
der g eric,h t s o r g a n i s a t o r i s c h e n
Bestimmungen.

Präsident. Ich teile Ihnen mit, daks sowohl Herr
Justizdirektor Simonin als Herr Polizeidirektor Kläy
sich für diese Woche wegen Unpässlichkeit entschuldigen

lassen und um Ansetzung der Geschäfte, an
denen sie beteiligt sind, auf die zweite Woche ersuchen.
— Das vorliegende Traktandum würde somit. auf die
nächste Woche verschoben.

Dekret betreffend die Armenerziehungs¬
anstalt im Schloss Pruntrut.

Milliet, Präsident der Kommission. Die Kommission

ist im Falle, zu diesem Traktandum einen
Ordnungsantrag zu stellen. Es kann also, soweit es die
Ordnungsmotion betrifft, behandelt werden.

Dekret betreffend die Amtsanzeiger.

Bereit.
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Dekret betreffend Bildung und Umschreibung
der reformierten Kirchgemeinden

Pruntrut und Freibergen.

Bereit.

Revision des Grossrats-Reglementes.

Iladorn (Latterbach), Präsident der Kommission.
Die Kommission hat das Geschäft behandelt und ist
zur Berichterstattung bereit. Wenn der reglementswidrige

Zustand, in dem wir uns seit drei Jahren
befinden, nicht weiter andauern soll, so wird dieses
Dekret in der gegenwärtigen Session behandelt werden
müssen.

Dekretbetref fenddie Revision derGr und-
steuerschatzungen.

Kunz, Finanzdirektor. Es wurde in der letzten
Session unterlassen, den Rat um die Bestellung einer
Spezialkommission für die Vorberatung dieses Traktan-
duins zu ersuchen, weil ich glaubte, dass das
Geschäft von der Staatswirtschaftskommission zu behandeln

sei. Da diese Vorberatung aber, wie es scheint,
Sache einer Spezialkommission ist, möchte ich Sie
ersuchen, dieselbe sofort niederzusetzen, damit das
Dekret in der nächsten Woche noch behandelt werden
kann.

Das Geschäft wird einer vom Bureau zu ernennenden
Kommission von 11 Mitgliedern überwiesen.

Zuteilung des Heidenweges an die
Gemeinde Erlach.

Präsident. Herr Dr. Michel, Präsident der
Kommission ersucht, man möchte dieses Traktandum, eben-
sowie das andere, mit dem sich die gleiche Kommission

zu befassen hat, Kirchspiel Koppigen, Lostrennung
von Alchenstorf, von der Traktandenliste der
gegenwärtigen Session absetzen, da noch verschiedene Akten
zu studieren und die Geschäfte ziemlich kompliziert
seien und weil überdies der Kommissionspräsident
dermalen an den Sitzungen nicht teilnehmen könne.

Gestrichen.

Inselspital; Neubau der Augenklinik.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens. Dieses
Traktandum muss leider verschoben werden, weil der
Regierungsrat es noch nicht behandelt hat.

Verschoben.

Strassen- und andere Bauten.

Präsident. Der Herr Baudirektor teilt mir mit, dass
er vorgängig der Behandlung der einzelnen Strassen-
baugeschäfte einen allgemeinen Bericht über die
Verwendung der Strassenbaukredite dem Rate vortragen
möchte. Ich nehme an, der Rat sei damit
einverstanden. (Zustimmung).

Kirchspjel Koppigen; Lostrennung von
Alchenstorf.

Gestrichen.

Präsident. Als weiteres Geschäft liegt noch die
Spiezer Kirchenangelegenheit vor. Es ist beantragt,
dieses Geschäft auf die nächste Woche zu verschieben,
damit unterdessen der Beschluss der Gemeinde Spiez,
der in den letzten Tagen gefasst wurde, in Rechtskraft
erwachsen kann. — Der Rat scheint mit diesem
Vorschlag einverstanden zu sein.

Ein ferneres Traktandum ist der Vortrag der
Armendirektion betreffend die Ausrichtung eines Beitrages

aus dem kantonalen Kranken- und Armenfonds für
den Neubau eines Greisenasyls für den Amtsbezirk
Courtelary. Ich frage an, ob die Staatswirtschaftskommission

dieses Geschäft schon behandelt hat.

Kindlimann, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Das Geschäft liegt gegenwärtig bei der
Staatswirtschaftskommission. Wir haben es aber noch nicht
behandelt und es muss daher auf die nächste Woche
verschoben werden.

Auf die zweite Woche verschoben.

Motion Reimann vom 2 3. Februar 190 3.

Bereit.

Besuch der medizinischen Kliniken; Er¬
ledigung der Motion Bühl mann.

Bereit.

Motion Moor vom 19. November 1903.

Bereit.
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Motion Scheid egger vom 2 3. November
1903.

Scheidegger. Ich möchte Sie ersuchen, die
Behandlung dieser Motion auf nächsten Mittwoch
anzusetzen. Es war im letzten Herbst ein Jahr, dass ich
die Motion stellte, seither figurierte sie vielleicht zehnmal

auf der Traktandenliste und es wäre nun an der
Zeit, dass sie einmal behandelt werden könnte.

Präsident. Ich möchte für die Motion Scheidegger
ebenfalls ein gutes Wort einlegen und ihre baldige
Behandlung warm befürworten. — Wenn der Rat
einverstanden ist, setze ich sie als erstes Traktandum
auf die Tagesordnung von nächsten Mittwoch.

Zustimmung.

Motion Moor vom 17. März 1904.

Dürrenmatt. Betreffend dieses Traktandum hat
man in den Regierungsratsverhandlungen gelesen, die
Regierung habe sich über die Einführung der
Gesetzgebungsinitiative im Bund zuhanden des Bundesrates

bereits ausgesprochen, ich möchte anfragen,
ob sich das wirklich so verhalte. Im Grossen Rat
wurde das Traktandum am Schlüsse einer Session
bereits einmal angeschnitten. Herr Gobat legte
damals den ablehnenden Standpunkt der Regierung dar.
Beiläufig bemerke ich, dass ich in diesem besondern
Falle einmal der gleichen Meinung bin wie Herr Gobat.
Seither hat man nun aber, wie gesagt, in den Zeitungen
gelesen — und die Nachricht blieb unwidersprochen
— die Regierung habe sich beim Bundesrat für die
Einführung der Gesetzesinitiative ausgesprochen. Ist
es wirklich wahr, dass die Regierung die im Grossen
Rat abgegebene Erklärung beim Bundesrat dementiert
und den Bescheid in zustimmendem Sinne eingereicht
hat, bevor der Grosse Rat die Diskussion über diesen
Gegenstand beendigt hat? Es wäre vorgängig der
weitern Abwicklung des Geschäftes zu wünschen, dass
man hierüber Klarheit hätte.

Präsident. Ich frage an, ob man sich von seilen
der Regierung aussprechen will, möchte aber doch
nicht zu einer materiellen Behandlung der Sache Hand
bieten.

v. Wattenwyl, Regierungspräsident. Die Antwort,
welche die Regierung dem Bundesrat gegeben hat, ist
nicht auf die gleiche Linie zu stellen wie die Motion,
die seinerzeit gestellt wurde. Die Motion der Herren
Moor und Mitunterzeichner wurde hier
eingebracht, als die Kantone Zürich und Solothurn die
Initiative für die Einführung dieses Rechtes auf
eidgenössischem Boden ergriffen hatten. Damals fand
die Regierung, es sei nicht gerade Sache des Kantons

Bern, den Sturmbock zu machen, sondern
man solle der Angelegenheit ihren Lauf lassen. In
diesem Sinne sprach sich der damalige Regierungspräsident

aus. Die Motion konnte aber in jenem
Zeitpunkte nicht erledigt werden, weil der Rat nicht mehr
beschlussfähig war. Inzwischen gelangte vom Bundes¬

rat eine Anfrage an sämtliche Kantonsregierungen, welche

Ansicht man bezüglich der Gesetzesinitiative habe.
Da wir im Kanton Bern dieses Recht besitzen, konnten

wir nicht wohl antworten, wir seien dagegen,
sondern wir gaben die Erklärung ab, dass die Gesetzesinitiative

bei uns vom Volk angenommen worden sei
und dass bis jetzt sich keine wesentlichen Mängel
ergeben haben. Eine andere Stellung konnten wir wohl
nicht einnehmen, aber, wie gesagt, die Situation war
für uns eben eine andere als zurzeit der Begründung
der Motion. Die Motion selber ist damit noch nicht
erledigt und wir werden sie in diesem Sinne
beantworten.

Moor. Der Standpunkt des Herrn Regierungspräsidenten

freut uns sehr, denn auch wir sind der
Ansicht, dass, da wir im Kanton Bern dieses Recht
haben, wir selbstverständlich nicht gut in der
Eidgenossenschaft dagegen sein können. Der Sprecher
des Regierungsrates hat aber bei der Behandlung meiner

Motion seinerzeit doch eine andere Stellung
eingenommen als diejenige, welche heute der Herr
Regierungspräsident kundgibt. Damals wurde die
Erheblicherklärung meiner Motion vom Regierungsrat sachlich,

das heisst, was man so sachlich nennt, bekämpft.
Es wurde gesagt, wir brauchen den Vollblutdemokraten
von Zürich und Solothurn nicht alles nachzumachen.
Im weitern wurde das «sachliche» Argument
vorgebracht, es würden ja schon genug Gesetze gemacht, und
drittens wurde der «sachliche» Grund angeführt, dass
ein solches Verlangen aus dem Volke herauswachsen
müsse und ein solcher Antrag nicht vom Grossen
Rat oder einer Gruppe desselben auszugehen habe. Sie
sehen also, dass unser Antrag in der « sachlichsten »

Weise bekämpft wurde. Mittlerweile hat der
Regierungsrat von Bern allerdings gemerkt, dass, wenn es
sich vielleicht nicht schicke, dass Bern den Sturmbock
mache in der Schweiz, es sich auch nicht schicke, dass
wir in allen freisinnigen und demokratischen Fragen
am Schwanz sämtlicher Kantone marschieren, sondern
dass es genug sei, wenn wir bei den Rekrutenprüfungen

diese Stelle einnehmen. E;s hat uns alle gefreut, dass
durch die Antwort des Regierungsrates auf die bundesrätliche

Anfrage unserer Motion vollständig Rechnung
getragen und in der Tat diejenige freisinnige und
demokratische Stellung eingenommen wurde, die dem
Kanton Bern geziemt und die wir mit unserer Motion
eben auch einnehmen wollten. Da seinerzeit, wie Herr
v. Wattenwyl bemerkte, der Rat unfähig, wenigstens
beschlussunfähig war, die Motion zu erledigen, muss
ich darum ersuchen, dass sie in dieser Session
erledigt werde und also auf der Traktandenliste
verbleibe.

Präsident. Wenn die Diskussion nicht weiter
benützt wird, nehme ich an, der Rat sei einverstanden,
dass das Geschäft weiter auf der Traktandenliste
figuriere.

MotionNeuenschwandervom 18. Mai 1904.

Bereit.

Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905. 2*
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Motion R. Wob er vom 19. Mai 1904.

Bereit.

Motion Hadorn vom 26. Mai 1904.

Bereit.

Motion G. Müller vom 2 6. Mai 190 4.

Bereit.

Moor. Herr Präsident, meine Herren! Letzten
Donnerstag, den 9. Februar, ist ein Jahr verflossen,
seitdem Russland und Japan sich den Krieg erklärt haben.
Volle zwölf Monate sind wir Zeugen gewesen der
schreckensvollen Ereignisse und der Menschenschlächterei,

deren einzelne grauenvollen Vorkommnisse uns
jeweilen mit Entsetzen erfüllten. Ich glaube, nicht
desavouiert zu werden, wenn ich sage, dass es gewiss
unser aller Wunsch ist, dass dieser Krieg bald sein
Ende erreicht haben möchte. Ferner ist in Russland
ein Bürgerkrieg ausgebrochen. So kann man wohl
die revolutionären Ereignisse nennen, die sich seit
längerer Zeit in diesem grossen Reiche abspielen. Es
ist dort eine Bewegung entstanden, deren W urzeln
weit zurückreichen und an der alle Stände und Klassen
des 130 Millionen-Reichs teilnehmen, nicht nur die
Arbeiter, sondern auch die gebildeten Stände,
Advokaten, Aerzte, das gesamte seit drei, vier Jahrzehnten
aufstrebende Bürgertum, ja bis in die höchsten Adelskreise

hinein. Diese Bewegung will nichts anderes
als Russland in die Reihe der europäischen
Kulturstaaten stellen und es zu einem Verfassungsstaat
machen. Ich will keine Kundgebung des Grossen Rates
hervorrufen, Ihnen keine Resolution unterbreiten und
deren Annahme Ihnen zumuten, aber ich glaube, Ihren
Gefühlen und Anschauungen Ausdruck zu verleihen,
wenn ich sowohl den Wunsch ausspreche, dass der
schreckliche Krieg bald sein Ende erreichen möge,
als auch den Wunsch, dass die grosse und erhebende
Bewegung in Russland mit ihrem Siege endigen und
Russland endlich einmal der Segnungen derjenigen
Staaten teilhaftig werden möge, die sich geordneter
staatlicher Verhältnisse erfreuen und die unter
verfassungsmässigen Rechten leben, wo die Sicherheit
und Freiheit des einzelnen Bürgers garantiert sind.
(Beifall bei den Sozialdemokraten).

M. Péquignot. Tout en m'associant également au
vœu que vient d'émettre notre honorable collègue M.
Moor, je me permets de revenir sur un sujet un peu
plus pratique, »t de vous proposer d'ajouter à la liste,
déjà copieuse, je dois le reconnaître, des tractandas,

un objet qui heureusement peut trouver sa solution
séance tenante.

Monsieur le président et messieurs, je propose au
Grand Conseil de décider que l'enquête à laquelle
le gouvernement a fait procéder, ensuite de notre
interpellation sur les agissements reprochés à un chef de

division, soit soumis à l'examen de la commission
de justice, éventuellement, s'il le préfère, d'une
commission spéciale. Cette commission aura alors à
présenter au Grand Conseil un rapport et des propositions.

Mon interpellation visait, on se le rappelle, des

agissements qui, dans le public, ont été qualifiés de

répréhensibles, voire même de délictueux, et imputés
à un fonctionnaire du corps de la gendarmerie.

Je ne rentrerai pas dans le fond de la question.
Vous savez que j'ai demandé au gouvernement si, en
présence des accusations si catégoriques formulées à

l'encontre d'un fonctionnaire du corps de gendarmerie,
il ne jugeait pas à propos de procéder à une enquête
minutieuse. Le gouvernement, par l'organe de la
direction de police, répondit affirmativement, et je sais

que l'inspecteur de police a procédé à cette enquête,
laquelle est actuellement terminée.

Dès lors, le Grand Conseil a non seulement le droit,
mais aussi le devoir d'en connaître le résultat. C'est
là le motif bien simple pour lequel je demande qu'elle
fasse l'objet d'un examen par, une commission, —
celle qu'il vous plaira de désigner.

En agissant comme je le propose, vous mettrez
terme à une agitation que je suis tenté de qualifier
de malsaine, qui subsiste encore en ce moment dans
le corps de gendarmerie bernoise, non seulement dans
le Jura, mais encore dans l'ancienne, partie du canton.
Vous couperez court à la violente polémique de presse
qui s'est de nouveau produite ces derniers temps.
J'ai lu avec surprise que l'on annonçait, dans les
journaux, que je devais de nouveau prononcer une
véhémente philippique,, une mercuriale indignée, que sais-
je encore, à propos de l'interpellation que j'ai
développée il y a quelques mois, alors que je n'ai
jamais demandé qu'une seule chose, à savoir que la
lumière soit faite.

L'enquête pourra, dans l'intervalle, être soumise
à messieurs les membres du gouvernement qui, je le
sais, n'en ont pas encore été nantis/ — du moins
on me l'a affirmé. Ils en prendront connaissance et
pourront alors intervenir fructueusement et utilement
dans le débat, si du moins le rapport de la commission
devait provoquer un débat.

Je fais remarquer que ma proposition de nommer
une commission pour examiner le résultat de l'enquête,
est conforme aux dispositions des articles 27 et 30
du règlement du Grand Conseil. Celui-ci peut
renvoyer à la commission de justice les objets qu'il juge
à propos de lui soumettre ; il peut aussi les renvoyer
à une commission spéciale.

Encore une fois, ma proposition vise ce seul objet:
nomination, aujourd'hui, d'une commission chargée
d'examiner l'enquête à laquelle il a été procédé et de
présenter au Grand Conseil un rapport et des
propositions.

Präsident. Der Antrag des Herrn Péquignot scheint
mir den Charakter einer Motion zu haben. Derselbe
kann daher nicht sofort behandelt werden, sondern
muss reglementsgemäss während 24 Stunden hier auf-
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liegen. — Da aus der Mitte des Rates kein
Widerspruch erfolgt, scheinen Sie meine Auffassung zu
teilen, und ich ersuche demnach Herrn Péquignot, seine
Motion zu deponieren.

Bevor wir weiter gehen, mache ich den Rat noch
auf die freundliche Einladung aufmerksam, die uns
der Märmerchor Bern heute wieder zukommen lässt.
Das Schreiben lautet folgendermassen :

« An das Präsidium des
Bernischen Grossen Rates!

Aus Auftrag des Berner Männerchor beehre ich
mich, die Herren Mitglieder des Grossen Rates, des
Regierungsrates und des Obergerichts zu einer
musikalischen Abendunterhaltung einzuladen auf heute
Montag, den 13. Februar, abends 8 Uhr, in den
Kornhauskeller.

Indem ich Sie bitte, den Herren von dieser
Einladung gefälligst Kenntnis geben zu wollen, verbleibe
ich mit dem Ausdruck vollkommener Hochachtung!

Berner Männerchor:
Der Präsident : Zimmerli. »

Ich bin überzeugt, im Namen des Rates zu sprechen,
wenn ich die freundliche Einladung bestens verdanke,
und ich glaube, im Namen des Männerchors zu
sprechen, wenn ich den Rat einlade, sich heute abend
möglichst zahlreich zu dieser Unterhaltung einzufinden.

Strassenbauten ; allgemeines Bauprogramni pro 1905.

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Seit Jahren beträgt der Strassenbau-
kredit 225,000 Fr. Es ist Ihnen aber auch bekannt,
dass gegenwärtig bei der Regierung zirka 140 Strassen-
bauprojekte Jnit einer Gesamtdevissumme von über fünf
Millionen Franken zur Subvention hängig sind. Die uns
zur Verfügung stehënde Summe ist daher im Verhältnis

eirie ausserordentlich kleine und wir haben schon
in den letzten Jahren angefangen, genau zu
untersuchen, für welche Projekte der Strassenbaukredit des
betreffenden Jahres verwendet werden sollte. Dabei
waren verschiedene Momente zu berücksichtigen, wie
das Alter, die Dringlichkeit des Projektes und so weiter.
Allein trotz dieser genauen Prüfung ging es in den
letzten Jahren nicht ohne Ueberschreitung des Strassen-
baukredites ab, und ich kann Ihnen mitteilen, dass
derselbe in den fünf Jahren von 1900—1904 nicht um
weniger als 506,000 Fr, überschritten: worden ist. Wir müssen

uns daher genau orientieren, welche Strassen-
projekte für dieses Jahr als wirklich dringlich in
Aussicht zu nehmen sind und welche auf das nächste Jahr
verschoben werden können. Dabei müssen wir, wie wir
in der letzten Zeit angefangen haben, darnach trachten,
bei grössern Projekten die gesprochene Subvention
auf mehrere Jahre zu verteilen, um den Strassenbaukredit

möglichst auf den ganzen Kanton verteilen zu
können. Wir haben nun pro 1905 ein Programm
aufgestellt und gesucht, die verschiedenen Ingenieurbezirke

möglichst gleichmässig zu berücksichtigen, wobei

namentlich diejenigen Bauten in erste Linie
gestellt wurden, die wegen ihrer Dringlichkeit auf
provisorische Bewilligungen hin bereits zur Ausführung
gelangt sind, für die aber der Kredit noch nicht be¬

willigt ist. Einige dieser Geschäfte können heute
Dehandelt werden, andere kommen in der nächsten
Session und andere wiederum werden vom Regierungsrat

behandelt werden, weil sie in seine Kompetenz
fallen. Der Grund, warum nicht sämtliche Geschäfte
vom Grossen Rat in dieser Session behandelt werden
können, liegt darin, dass die gegenwärtige Session aus
andern Gründen mehr als ein Monat früher als andere
Jahre hat angesetzt werden müssen. Ich möchte daher
die Vertreter derjenigen Projekte, welche heute noch
nicht zur Behandlung kommen, ersuchen, sich noch
ein wenig zu gedulden.

Das Programm, das der Regierungsrat und die
Staatswirtschaftskommission aufgestellt haben, ist
folgendes :

Ingenieurbezirk I : Hasleberg-Strasse, I. Sektion,
Voranschlag 112,000 Fr,; Lauterbrunnen-Stechelberg-
Strasse, letzte Sektion, 18,000 Fr.; Merligen-Unterseeu-
Strasse, Entwässerung eines Tunnels, 5000 Fr.;
Verbindungsweg Lauterbrunnen-Isenfluh, Korrektion 5600
Franken.

Ingenieurbezirk II r Gstaad-Lauenen-Strasse, Korrektion,

6500 Fr.; Amsoldingen-Glütsch-Strasse, Korrektion,

6800 Fr.; Uetendorf-Thierachern-Strasse, Korrektion,

19,000 Fr. ; Diemtigtalstrasse, Korrektion, 1900 Fr.

Ingenieurbezirk III : Schüpbach-Eggiwil-Strasse,
Korrektion, vorläufig 1100 Fr.; Trubstrasse von Brand-
ösch bis zum Hüttengraben, 14,500 Fr.; Wiler-Utzen-
storf-Strasse, 11,500 Fr.; Riedtwil-Wäckerschwend-
Strasse, 11,500 Fr.; Attiswil Dorfsträsschen, Korrektion,

15,000 Fr. ; Lochbach-Busswil-Strasse, 19,000 Fr. ;

Sumiswald-Schonegg-Strasse, I. Sektion, 18,000 Fr.
Iiigenieurbezirk IV: Gerzensee-Belpberg-Strasse,

Sektion Sädel-HofStetten, 17,500 Fr.; Schwarzenburg-
Riffenmatt-Strasse, Sektion Hofland-Milken, 19,100 Fr.;
Wileroltigen-Jerisberg-Strasse, 25,800 Fr.; Köniz-Nie-
dermuhlern-Strasse, III. Teilstück Oberscherliau-Mühle-
rain, 62,500 Fr.; Ortschwaben-Aarberg-Strasse, Korrektion,

6600 Fr.; Suberg-Wiler-Seedorf-Strasse, 28,000
Fr. ; Bern-Monbijou-Strasse, 72,000 Fr. ; Gurnigelstrasse,
13,400 Fr.

Ingenieurbezirk V: Cortébertberg-Strasse, 7300 Fr.;
St-Imier-Les Pontins-Strasse, 58,000 Fr.; Leuzigen-Bi-
beren-Strasse, Korrektion, vorläufig 4600 Fr.

Ingenieurbezirk VI : La Joux-La Combe-Strasse,
35,000 Fr.; Courçhavon-Mormont-Strasse, 28,000 Fr.;
Montmelon-Doubsbrücke, 16,000 Fr.; Villars-Montancy-
Strasse, 51,000 Fr. ; Boéchet-Prailats-Strasse, 9300 Fr. ;

Pommerats-Strasse, II. Sektion, 10,950 Fr.
Die daherigen Subventionen machen einen Betrag

von rund 250,000 Fr. aus, bedingen also bereits eine
Ueberschreitung des vorhandenen Kredites. Einige dieser

Geschäfte werden aber noch zu weitern Verhandlungen

mit den Gemeinden Anlass geben und es ist
nicht gesagt, dass alle in diesem Jahr zur Ausführung
gelangen werden. Allein anderseits können im Lauf
des Jahres andere dringende Geschäfte sich einstellen,
die unbedingt nicht zurückgewiesen werden können.
Ich erinnere nur an solche, bei denen, wie zum
Beispiel bei der Staldenbrücke in Burgdorf, die uns das
letzte Jahr beschäftigte, Gefahr im Verzug ist. Solche
Geschäfte werden auch dieses Jahr vor uns gelangen.
Wenn wir also den Kredit so verteilen, wie der
Regierungsrat und die Staatswirtschaftskommission.
vorschlagen, werden wir denselben nicht nur aufbrauchen,
sondern sogar überschreiten. Ich möchte daher die-
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jenigen, deren Projekte in diesem Programm nicht
enthalten sind, bitten, sich noch einige Zeit zu gedulden ;

im gegebenen Zeitpunkt werden sie dann ebenfalls
berücksichtigt werden.

Kindliinann, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Die Staatswirtschaftskommission hat auch
dieses Jahr von dem allgemeinen Programm Kenntnis
genommen, das die Baudirektion über die dem Grossen
Rat im Laufe dieses Jahres vorzulegenden Strassen-
bauprojekte aufgestellt hat, und ist durchaus damit
einverstanden, dass der beschränkte Kredit von 225,000
Fr. in angemessener Weise auf die einzelnen
Landesteile verteilt werde und dass bei der Subventionierung

der einzelnen Projekte die Dringlichkeit und die
Bedeutung derselben in Betracht gezogen werden
sollen. Dass aus dem uns zur Verfügung stehenden Kredit
diejenigen Beträge in erster Linie ausgerichtet werden
sollen, die auf frühern Beschlüssen basieren, ist
natürlich selbstverständlich. Das hat aber zur Folge,
dass für das Jahr 1905 nur noch ein reduzierter
Betrag übrig bleibt. Von dem Kredit pro 1905 ist bereits
über 57,000 Fr. verfügt, so dass im Grunde nur noch
168,000 Fr. übrigbleiben. Nach dem vorliegenden
Programm sollen Projekte in einem Gesamtsubventionen-
betrag von zirka 192,000 Fr. ausgeführt werden, so
dass, wie Sie bereits gehört haben, eine Kreditüberschreitung

von zirka 25,000 Fr. eintreten wird. So
zweckmässig es wäre, sich strikt an den Budgetposten
zu halten, so kann man doch nicht verhindern, dass
der beschränkte Kredit einigermassen überschritten
werde, obschon die vorberatenden Behörden das
Mögliche tun werden, damit keine erhebliche Ueberschreit-
ung stattfinde. Es ist auch zu sagen, dass nicht alle
Projekte des Programms dieses Jahr ausgeführt werden
und dass daher nicht der ganze Betrag wird ausbezahlt

werden müssen, allein anderseits können auch
noch andere dringende Projekte sich einstellen.

Wir halten, wie gesagt, die Grundsätze des
Programms für richtig und empfehlen Ihnen dessen
Annahme. Wir sind namentlich auch damit einverstanden,
dass möglichst viele der dringenden Projekte unterstützt

werden und dass zu diesem Zwecke eine
Verteilung der einzelnen Subventionen auf zwei, drei Jahre
stattfinde.

Das allgemeine Strassenbauprogramm pro 1905 wird
stillschweigend nach den Anträgen der vorberatenden
Behörden genehmigt.

Bern. Botanischer Garten: Erweiterungsbauten.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Kindlimann, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
In der Staatswirtschaftskommission wurde

ausdrücklich gewünscht, dass vor diesem Traktandum
zunächst die Motion Bühlmann erledigt werden soll.
Ich möchte daher den Rat, bitten, dieses Geschäft
vorläufig zurückzulegen.

Zustimmung.

Münsingen. Irrenanstalt; Erweiterung' der Pavillons

fur Unruhige.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Die Aufsichtskommission und die
Direktoren der Irrenanstalten sind zu wiederholten Malen
mit Gesuchen um Erweiterung der Gebäulichkeiten in
der Waldau, in Münsingen und in Bellelay vor den
Regierungsrat gelangt. Der Regierungsrat beauftragte die
Baudirektion, eine Zusammenstellung der dringlich
notwendigen Arbeiten zu machen. Das bedingt nun
allerdings längere Verhandlungen und eine erschöpfende
Zusammenstellung kann heute noch nicht vorgelegt
werden. Dagegen unterbreiten wir Ihnen eine Vorlage
betreffend die von sämtlichen Anstalten als dringlichste
bezeichnete Erweiterung. Es handelt sich um die
Schaffung neuer Räumlichkeiten, namentlich Einzelzellen,

für unruhige Kranke in Münsingen. Es herrscht
in dieser Beziehung in unsern Anstalten eine eigentliche
Kalamität. Um derselben abzuhelfen, hat der
Regierungsrat beschlossen, dem Grossen Rat zu beantragen,
vorläufig in Münsingen einen Pavillon für unruhige
Frauen als Flügelanbau zu erstellen, der folgende
Lokalitäten enthalten sollte : drei Einzelzimmer von der
gleichen Grösse wie die bereits bestehenden, ein Zimmer

für die Wärterinnen, einen Schlafsaal für sechs
bis sieben unreine Kranke, einen grössern Korridor,
der zugleich als Tagesraum benützt werden kann, einen
Badraum und einen Spülraum mit Abortanlagen. Der
Bau würde konstruktiv in gleicher Weise ausgeführt
wie das bereits bestehende Gebäude. Der Kostenvoranschlag

beträgt 33,000 Fr. Später sollte auch ein
gleicher Anbau bei der Männerabteilung erstellt werden,

man betrachtete aber den Anbau bei der
Frauenabteilung als dringender, weil hier der Platzmangel
grösser ist. Die Kosten belaufen sich per Bett auf
bloss 3300 BT. gegenüber 8860 Fr. für die erste Anlage.
Dieser grosse Unterschied erklärt sich daraus, dass für
diesen Anbau keine neuen Dependenzanlagen für Heizung

und so weiter erstellt werden müssen.

Wir legten dieses Projekt im November letzten Jahres

der Staatswirtschaftskommission vor. Sie fand
aber, man solle dieses Teilprojekt dem Grossen Rat
nicht zur Genehmigung unterbreiten, sondern lieber
gerade die beiden Anbauten sowohl bei der Männer-
wie bei der Frauenabteilung miteinander ausführen.
Beide Anbauten sind in ihrer Ausdehnung und auch
im Kostenbetrag genau gleich. Es wurde uns
nachgewiesen, dass das Bedürfnis für die Erweiterung der
ganzen Anlage wirklich ein dringendes ist, und im
weitern wurde mit Recht bemerkt, dass in einer solchen
Anstalt die Bauausführung aus naheliegenden Gründen
zeitlich nicht zu weit ausgedehnt werden sollte. Diese
Bemerkungen der Staatswirtschaftskommission
veranlassten die Baudirektion, das Geschäft zurückzuziehen
und dem Regierungsrat ein neues Projekt vorzulegen.
Der Regierungsrat ist auf die Anregungen der
Staatswirtschaftskommission ebenfalls eingetreten ùnd stellt
Ihnen demgemäss heute den Antrag, Sie möchten das
Projekt für die gleichzeitige Erweiterung der Pavillons
für unruhige Männer und Frauen der Irrenanstalt
Münsingen genehmigen und für die Ausführung dieser Bauten

einen Kredit von 66,000 Fr. bewilligen.
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Kindlimann, Präsident der Staatswirtschaftskom-
missiori. Es verhält sich in der Tat so, wie der Herr
Baudirektor Ihnen mitgeteilt hat. Da der Bau von zwei
Pavillons allseitig als dringlich anerkannt wurde, hielt
es die Staatswirtschaftskommission für zweckmässiger,
beide Pavillons miteinander zu erstellen, da die Bauzeit

in einer solchen Anstalt nicht allzu lange währen
darf und weil anderseits Aussicht vorhanden ist, durch
die Vermehrung der Arbeitsquantität eine Reduktion
der Preise zu erzielen, da in diesem Falle der
Unternehmer das Werkzeug und Material mit einem Male
auf den Platz schaffen kann. Die Regierung hat un-
serm Standpunkt beigepflichtet und beantragt Ihnen
nun ebenfalls die gleichzeitige Erstellung der beiden
Pavillons. Wir empfehlen Ihnen die Annahme des
regierungsrätlichen Antrages.

Stauffer (Biel). Ich möchte Sie dringend ersuchen,
den verlangten Kredit zu bewilligen. Denn es herrscht
in dieser Richtung zurzeit, eine wahre Kalamität. Wenn
man unruhige Kranke unterbringen soll, werden sie
einem von allen Anstalten zurückgewiesen, und es ist ein
besonderes Glück, wenn man mit ihnen vor einer
oder zwei Wochen ankommen kann. Ich war gerade
in letzter Zeit im Falle, derartige Kranke für die
Gemeindebehörden von Biel versorgen zu sollen und wir
haben sie erst nach langen Unterhandlungen
unterbringen können. Das beweist mir, dass nicht nur
diese Bauten in Münsingen dringend nötig sind, sondern
dass man mit der weitem Vergrösserung unserer
Irrenanstalten nicht zu lange warten darf, und nicht nur
für unruhige, sondern auch für andere Kranke mehr
Platz schaffen und wieder einmal einen rechten Schritt
vorwärts tun muss.

Genehmigt.

Courchavon-Mormont-Strasse IV. Klasse: Korrektion
resp. Neubau.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Einwohnergemeinde Courchavon
hat beschlossen, die zu dieser Gemeinde gehörende
Ortschaft Mormont mit einer neuen Strasse zu
verbinden. Sie hat ein Projekt eingesandt und um einen
möglichst hohen Staatsbeitrag nachgesucht. Sie erklärt,
dass sie auf einen hohen Staatsbeitrag angewiesen sei,
weil sie für Schulen, Wasserversorgung etc. grosse
Ausgaben zu bestreiten habe und ausser den Teilen
und dem Ertrag der Wälder über keine Ressourcen
verfüge. Das Projekt sah eine Strasse von 1790 m.
Länge und 6 m. Breite vor. Der Höhenunterschied
zwischen beiden Ortschaften beträgt 124 m. und das
Maximalgefälle hätte 7,9 % betragen. Das gegenwärtige
Strässchen hat eine Breite von bloss 3 m. und em
Maximalgefälle von 15%. Bei der Prüfung des Projektes

fanden wir, dass eine Strassenbreite von 6 m. für
die dortigen Verhältnisse etwas luxuriös sei. Wir wiesen

deshalb das Projekt zurück und schlugen vor,
man möchte sich mit einer Strassenbreite von 4,6 m.

begnügen; für die Einmündung in beide Ortschaften
würde eine Verbreiterung stattfinden. Die Gemeinde
erklärte sich damit einverstanden und der endgiitige
Kostenvoranschlag beträgt 28,000 Fr. für den Bau und
4000 Fr. für die Landentschädigungen. Der Bau der
Strasse ist durchaus dringend. Dieselbe dient nicht nur
zur Verbindung der 113 Einwohner zählenden Ortschaft
Mormont mit der Gemeinde Courchavon, sondern nach
Westen über Mormont hinaus auch noch mit der
Gemeinde Bure. Auf dringendes Gesuch hin hat der
Regierungsrat der Gemeinde die grundsätzliche Bewilligung

erteilt, den Bau der Strasse zu beginnen, ohne
Präjudiz für die vom Grossen Rat, seinerzeit zu
bewilligende Subvention. Der Wichtigkeit der Strasse
entsprechend halten wir eine Subvention von 50%
der Baukosten für angemessen und beantragen Ihnen
gemäss dem gedruckt vorliegenden Beschlussesentwurf,
eine Staatssubvention von 14,000 Fr., zahlbar in den
Jahren 1905 und 1906, zu bewilligen.

Kindlimann, Präsident der Staatswirtschäftskom-
mission. Die Staatswirtschaftskommission pflichtet
dem Antrage der Regierung bei.

Genehmigt.

Villa rs-Montancy-Strasse IV. Klasse : Neubau.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Jahre 1899 hat die Gemeindeverwaltung

von Bresseaucourt einen Plan eingeschicKt
für den Bau einer Strasse von Bresseaucourt nach der
französischen. Grenze beim Dorf Montancy. Die Stras-
senlänge hätte nach einem generellen Projekt 21/2 km.,
die Breite 4,2 m. und das Maximalgefälle 13,6 %
betragen. Man erklärte sich bereit, das Projekt dem
Grossen Rat zur Subvention zu empfehlen, jedoch
unter der Bedingung, dass die Strassenbreite bei den
Kurven vergrössert werde und das Maximalgefälle nicht
mehr als 10% betrage. Daraufhin fanden unter den
interessierten Gemeinden weitere Verhandlungen statt
und es stellte sich heraus, dass eine richtige
Verbindung des Amtes Pruntrut mit der französischen
Ortschaft Montancy nicht von Bresseaucourt, sondern
von Villars-Fontenais ausgehen müss. Die Gemeinden
einigten sich schliesslich auf ein bezügliches Projekt,
und schickten es zur Subventionierung ein. Dasselbe
schliesst an die vor einigen Jahren erbaute neue Strasse
von Pruntrut nach Fontenais und Villars an und steigt
in drei Schleifen auf das Plateau östlich von Calabry
an. Das Maximalgefälle ist auf 8 % reduziert,. Die
Strassenlänge beträgt 6141 m. und auf französischem
Gebiet ungefähr noch 1 km. bis zum Dorfe Montancy.
Die Strassenbreite ist zu 4,5 m. vorgesehen. Die Kosten
sind auf 51,000 Fr. für den Bau und 4000 Fr. für
Landentschädigungen veranschlagt. Wir haben uns
bereit erklärt, im Jahre 1904 die Subventionierung
der Strasse zu befürworten, eine Unterbringung war
jedoch im Jahre 1904 nicht, mehr möglich. Wegen der
Verhandlungen mit den französischen Gemeindebehör-
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den haben die Gemeinden dringend gewünscht, dass

man ihnen die grundsätzliche Bewilligung zur
Ausführung der Strasse ohne Präjudiz für die spätere
Subvention durch den Grossen Rat, erteile. Der Regierungsrat

hat in Würdigung der vorgebrachten Gründe dem
Gesuch entsprochen und die Strasse ist bereits im
Bau. Sie wurde im Herbst begonnen und soll im Laufe
dieses Jahres fertig erstellt werden. Wir beantragen
Ihnen auch hier, eine Subvention von 50°/0 der
Baukosten, also im Betrage von 25,500 Fr., verteilt auf
die Jahre 1905, 1906 und 1907, gemäss dem
vorliegenden Beschlussesentwurfe zu bewilligen.

Kindlimann, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Auch hier pflichtet die Staatswirtschaftskommission

dem Antrage des Regierungsrates bei, namentlich

ist sie damit einverstanden, dass die Auszahlung
der Subvention mit Rücksicht auf den grossen Betrag
auf drei Jahre verteilt werde.

Genehmigt.

La Joux-La Combe-Strasse IV. Klasse; Neubau.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Jahre 1897 haben die Gemeinden
La Joux und Montfaucon ein Projekt für eine
Verbindungsstrasse zwischen diesen beiden Dörfern
eingereicht. Die Strasse hätte von der im Amt Münster
liegenden Gemeinde La Joux über La Combe nach
der im Amtsbezirk Freibergen gelegenen Gemeinde
Montfaucon fuhren sollen und war zu zirka 225,000
Fr. veranschlagt. Auf Veranlassung der Baudirektion
wurde das Projekt im Sinne einer bedeutenden Reduktion

der Kosten umgearbeitet. Unterdessen trat aber
der Bahnbau Saignelégier-Glovelier in den Vordergrund
und die Strassenfrage wurde verschoben. Diese Bahn
ist nunmehr ausgeführt und bei dem Pachthof La
Combe wurde die Station La Joux erstellt. Diese
Station ist mit der Gemeinde La Joux nur durch einen
elenden Karrweg verbunden, so dass sich mit der
Eröffnung der Bahn die absolute Dringlichkeit herausgestellt

hat, wenigstens das Teilstück La Joux-La
Combe auszuführen. Es wurde denn auch ein Projext
eingereicht und unter Berücksichtigung aller Umstände
wurde die Ausführung dieses Teilstückes bereits im
letzten Jahre provisorisch bewilligt. Die Strassenlänge
beträgt 3270 m,, die Strassenbreite 4,6 m. und die
Baukosten sind auf 35,000 Fr. oder 11 Fr. per
Laufmeter veranschlagt. Die Strasse ist bereits in
Ausführung begriffen und soll im Laufe dieses Frühjahrs
fertig werden. Auch hier halten wir der Bedeutung der
Strasse entsprechend eine Subvention von 50% der
Baukosten für angemessen und beantragen Ihnen also,
einen Staatsbeitrag von 17,500 Fr., zahlbar je zur
Hälfte in den Jahren 1905 und 1906, zu bewilligen.

Kindlimann, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Anlässlich eines Augenscheins, den die Staats-
wirtschaftskommission in jener Gegend vorgenommen

hat, konnten wir uns überzeugen, dass vom Dorf La
Joux zur Station La Combe allerdings keine rechte
Zufahrt besteht und dass an jener Bahn überhaupt
viele Stationen an Orten vorhanden sind, wo sich
keine Ortschaften befinden. Es ist daher um so mehr
geboten, dass man diese Ortschaften in richtiger Weise
mit der Bahn verbinde. Das vorliegende Geschäft ist
offenbar dringlicher Natur und die Erstellung dieser
Strasse liegt sowohl im Interesse des Dorfes wie der
Bahn. Wir stimmen dem Antrage der Regierung bei,
dass an diesen Strassenbau ein Beitrag von 50%
bewilligt werde.

Genehmigt.

Wileroltigeu-Jerisber^-Strasse IV. Klasse: Neubau.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Gemeinde Wileroltigen hat ein
Projekt zur Genehmigung und zur Auswirkung eines
Staatsbeitrages für eine Strasse IV. Klasse von
Wileroltigen bis in die Staatsstrasse von Ritzenbach nach
Kerzers bei Jerisberg eingereicht. Die Länge der
Strasse würde rund 2 km. betragen, wovon 1350 m.
in der Gemeinde Wileroltigen und 650 m. in der
Gemeinde Ferenbalm liegen würden. Die Strassenbreite
beträgt 4,8 in., das Maximalgefälle 4 % und die Kosten
sind für den Bau auf 25,200 Fr. und für Landentschädigungen

auf 7240 Fr. veranschlagt. Unterdessen
haben die Gemeinden Ferenbalm, Gurbrü und Wileroltigen

ein Gesuch eingereicht für ein kleineres Strassen-
stück, das von der Staatsstrasse Ritzenbach-Kerzers
gegen die Haltstelle Ferenbalm-Gurbrü hingeht. Es
handelt sich aber nicht um eine ausschliessliche
Zufahrtsstrasse nach der Station, sonst wäre sie nicht
subventionsberechtigt, sondern die Strasse hat dort
eine weitere Fortsetzung. Allein mit Rücksicht auf
den Umstand, dass der Hauptcharakter dieser Strasse
derjenige einer Zufahrtsstrasse zur Station bildete, hat.
der Regierungsrat dieses kleinere Projekt, das auf 4500
Fr. veranschlagt war, mit einer Staatssubvention von
einem Drittel, also 1500 Fr., bedacht. Diese Strasse
wurde ausgeführt. Nun wird neuerdings auf die
Subventionierung der eingangs erwähnten Strasse Wiler-
oltigen-Jerisberg gedrungen. Auf dringende Gesuche
hin beantragten wir dem Regierungsrat letztes Jahr,
er möchte auch für diese Strasse die grundsätzliche
Bewilligung zur Ausführung aussprechen. Statt dessen
beschloss aber der Regierungsrat auf Antrag der
Finanzdirektion gerade die definitive Bewilligung unter
Ansetzung einer Staatssubvention von einem Drittel
der Kosten wie für die kleine Zufahrtsstrasse zur
Station. Die Subvention würde in diesem Falle 8600 Fr.
betragen haben und das Geschäft fiel somit in die
Kompetenz des Regierungsrates. Mit diesem Beschluss
waren aber die Gemeinden und namentlich Wileroltigen

nicht zufrieden. Sie erklärten, diese Strasse habe
doch eine grössere Bedeutung als die kleine Zufahrtsstrasse

zur Station und könne daher auch einen höhern
Staatsbeitrag beanspruchen. Eine höhere Subvention
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sei um so mehr angezeigt, als die Gemeinde Feren-
balm sich weigere, die Kosten auf ihrem Gebiete zu
übernehmen, und Wileroltigen, eine kleine Gemeinde
von 349 Einwohnern, die Kosten einzig tragen müsse.
Wileroltigen sei zudem durch Schwellentellen stark
belastet. Sie verlangten eine Subvention von wenigstens

50 %. Die Sache wurde noch einmal geprüft
und die Baudirektion beantragte dem Rcgierungsrat,
den Staatsbeitrag zu erhöhen, indem nach ihrem
Dafürhalten eine Quote von bloss einem Drittel den
wirklichen Verhältnissen nicht entspreche. Dagegen musste
man sagen, dass der Strasse eigentlich keine grosse
allgemeine Bedeutung zukommt. Es bestehen bereits
Zufahrten zu den verschiedenen Ortschaften und auch
zur Station. Es handelt sich in der Hauptsache nur
darum, das Dörflein Wileroltigen mit der Haltestelle
Ferenbalm-Gurbrü etwas direkter zu verbinden, damit
der kleine Umweg über Gurbrü nicht mehr gemacht
zu werden braucht. Mit Rücksicht hierauf hielten wir
den Ansatz von 50 % für zu hoch und glaubten,
mit 45% sei den Verhältnissen mehr als genügend
Rechnung getragen. Wir beantragen Ihnen daher auch
heute, das Geschäft in dieser Weise zu behandeln, das
Projekt zu genehmigen und an die auf 25,800 Fr.
veranschlagten Baukosten einen Staatsbeitrag von
45%, im Maximum 11,610 Fr., zahlbar in den Jahren
1905 und 1906, zu bewilligen.

Kindlimann, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Bei der Bemessung des Staatsbeitrages an
Strassenbauten sollen die Schwierigkeiten der Anlage,
die Bedeutung der Strasse und die finanzielle Situation
der betreffenden Gemeinden in Berücksichtigung
gezogen werden. Nun ist durchaus richtig, dass die in
Frage stehende Strasse keine Schwierigkeiten bietet
und dass sie auch keine grosse verkehrspolitische
Bedeutung hat. Allein die Staatswirtschaftskommission
fand, dass die übrigen Verhältnisse nicht genügend
gewürdigt worden seien. Ein Drittel der Strasse liegt
auf dem Gebiet der Gemeinde Ferenbalm und diese
will an die Kosten der Anlage durchaus nichts
beitragen, sie will nur bei der Expropriation des Landes
einigermassen entgegenkommen. Die Baukosten würden

also einzig der Gemeinde Wileroltigen zufallen.
Diese Gemeinde ist aber klein, sie zählt nur 349
Einwohner, hat ein Bruttosteuerkapital von bloss 1,262,000
Fr., nach Abzug der Schulden ein Nettoste uerkapital
von nur 910,000 Fr. und eine Einkommensteuersumme
von 2500 Fr. Wenn die Gemeinde sich also 1000 Fr.
auf dem Steuerwege beschaffen will, so muss sie
mindestens 1 %0 erheben. Wenn wir nun bedenken, dass
Wileroltigen von dem Schulhausbau — das alte Schulhaus

war abgebrannt — und der Moosentsumpfimg
her zirka 11,000 Fr. Schulden hat und für den Strassen-
bau zirka 1.3,000 Fr. und die Landentschädigungen
7000 Fr. aufbringen muss, so würde die Schuldenlast
auf 30,000 Fr. ansteigen, deren Verzinsung weit über
1 %0 Steuer betragen würde, so dass die Gemeinde auf
Jahre hinaus schwer belastet wäre. Der Herr
Finanzdirektor ist der Ansicht, Wileroltigen sei keine
schwerbelastete Gemeinde, da es bloss eine Teile von 1% bis
2%0 habe. Das ist richtig, aber die Gemeinde bezieht
daneben eine Schwellentelle von 2% %0. Die Gemeinde
Wileroltigen macht geltend, dass sie seitdem Jahre 1890
eine Schwellentelle von 1% bis 5V2 %0, also im ganzen

eine Teile von 3% bis 71/2°/oo zu bezahlen hatte,
so dass sie offenbar zu den schwerbelasteten gehört.

Aus diesem Grunde stellt sie denn auch das Gesuch,
dass ihr mindestens 50% an den Strassenbau
bewilligt werden möchten. Dabei weist sie darauf hin,
dass der Staat an dieser Strasse auch einigermassen
interessiert sei, da er in der Nähe Waldungen besitze
und ihm die Strasse auch zu gute komme. Aus Gründen

der Billigkeit hält die Staatswirtschaftskommission
dafür, dass der Gemeinde Wileroltigen 50 % bewilligt
werden sollen. Mit den übrigen Bestimmungen des
Beschlussesentwurfes sind wir einverstanden.

Freiburghaus. Ich möchte mir zur Begründung des
Antrages der Staatswirtschaftskommission auch noch
ein kurzes Wort erlauben. Der Antrag des Regierungsrates

hat die Gemeinde Wileroltigen nicht sehr
angenehm berührt, da sie der Ansicht ist, dass sie mit
Rücksicht auf ihre geringe finanzielle Leistungsfähigkeit

nicht ungünstiger behandelt werden sollte als die
übrigen Gemeinden, die heute für den gleichen Zweck
50% zugewendet erhalten. Es muss allerdings
zugegeben werden, dass die allgemeine Bedeutung dieser
Strasse nicht gerade eine sehr hervorragende ist. Ich
bemerke nebenbei, dass neben der Gemeinde W7iler-
oltigen auch die Gemeinde Golaten an der Strasse
interessiert ist und man könnte vielleicht sagen, dass
letztere auch einen Teil an die Kosten beitragen könnte.
Allein Golaten ist ebenfalls ein kleines, finanziell nicht
gut situiertes Gemeinwesen und muss sein Geld, wenn
es solches überhaupt erübrigen kann, sparen, um es
bei der Ausführung des Projektes einer Brücke über
die Aare verwenden zu können. Die Gemeinde Ferenbalm,

auf deren Gebiet 650 m. der neuen Strasse zu
liegen kommen, ist allerdings eine grössere und
leistungsfähigere Gemeinde. Allein sie hat an der Ausführung

dieser Strasse ein verhältnismässig geringes
Interesse. Ein Projekt, das Ferenbalm besser gedient
hätte, wurde nicht berücksichtigt und deshalb hat es
kurzer Hand abgelehnt, an die Baukosten der Strasse
etwas beizutragen, und übernimmt nur einen unbedeutenden

Teil der 7140 Fr. ausmachenden Landentschädigungen.

Nun wurde bereits darauf hingewiesen, dass
die Schwellentellen auf der Gemeinde Wileroltigen
ausserordentlich stark lasten, Sie betrugen von dem
Jahre 1890 an, wo die Saanekorrektion ihren Anfang
nahm, 1 % bis 5% %o- Dazu kommt noch die ordentliche

Gemeindetelle von 1V2 bis 2%0. Wenn man
im weitern bedenkt, dass Wileroltigen, wie bereits
bemerkt, ein Steuerkapital von bloss etwas über 900,000
Fr. und ein Einkommensteuerkapital von 2500 Fr.
besitzt, wobei wohl niemand als die Lehrer und Ijehrer-
innen eine Einkommensteuer entrichten, muss man
doch zugeben, dass es eine schwerbelastete Gemeinde
ist. Dass sie vorn Staat auch als solche angesehen,
wurde, geht daraus hervor, dass sie bisher aus dem
ausserordentlichen Staatsbeitrag für besonders
belastete Gemeinden einen Beitrag von 200 Fr. erhielt.
Nach dem Antrag der Staatswirtschaftskommission
würde die Strassensubvention eine Summe von 12,900
Fr., nach demjenigen des Regierungsrates nur eine
solche von 11,600 Fr. ausmachen. Mit Rücksicht auf
die tatsächlichen Verhältnisse und im Vergleich zu
der Behandlung aller andern Strassenprojekte von der
gleichen Bedeutung und Klasse, die mit 50 und 60 %
bedacht werden, halte ich es für ein Gebot der
Gerechtigkeit und Billigkeit, dass man den Antrag der
Staatswirtschaftskommission annehme und 50%
bewillige.
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Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Das Votum des Herrn Freiburghaus
veranlasst mich, das Wort noch einmal zu ergreifen.
Ich habe den Beschluss der Staatswirtscliaftskommis-
sion heute morgen dem Regierungsrat vorgelegt und der
Regierungsrat hat beschlossen, an seinem Antrag
festzuhalten, weil er findet, er entspreche durchaus der
Billigkeit, ja er sei im vorliegenden Falle sogar sehr
weitgehend. Im übrigen habe ich den Auftrag
bekommen, mich weiter nicht aufzuregen, wenn der
Grosse Rat glaubt, dem Antrag der Staatswirtschaftskommission

beipflichten zu sollen, da es sich um
einen relativ kleinen Betrag handelt. Nachdem aber
Herr Freiburghaus wiederholt von den 50 und 60°/0
gesprochen hat, mit denen die Strassenbauten bedacht
werden, muss ich doch mitteilen, dass das ein
Irrtum ist. Wenn in der heutigen Vorlage die Strasse
Wileroltigen-Jerisberg zufällig am wenigsten hoch
subventioniert ist, so ist es doch nicht allgemein der
Fall, dass man im Minimum auf 50% geht. Ich habe
absichtlich die in dem heute mitgeteilten Programm
enthaltenen Ansätze nicht verlesen, weil sie teilweise
bloss noch Anträge der Baudirektion und nicht des
Regierungsrates sind. Aber ich bemerke, dass zum
Beispiel für die Trubstrasse von Brandöscb bis zum
Hüttengraben ein Beitrag von 35 % vorgesehen ist,
und es unterliegt doch keinem Zweifel, dass Trub
eine belastetere Gemeinde ist als Wileroltigen, das
einen Tellansatz von bloss l1/2%o hat. Für die Strasse
Wiler-Utzenstorf hat der Regierungsrat eine Subvention

von nur 25 % beschlossen, weil es sich auch da
nicht um Schaffung neuer Verkehrsverbindungen handelt,

sondern um die Geradelegung einer Strasse, also
mehr oder weniger ebenfalls um eine Liebhaberei der
Gemeinden. Für die Lochbach-Busswil-Strasse, die
schon lange auf den Traktanden steht, haben wir einen
Beitrag von 40% vorgesehen. Ich führe nur diese
Beispiele an, um zu zeigen, dass die Regierung durchaus

nicht etwa die Tendenz hat, das vorliegende Projekt
ungünstiger als andere zu behandeln.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrates Minderheit.

Köiiiz-Scliliereii-Obei scherli-Miilileni-Strasse IV. Klasse :

Neubau der III. Sektion 0berscberlian-îlliili 1erai11.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dieses Strassenprojekt kommt heute
bereits zum drittenmal vor den Grossen Rat, Schon am
28. April 1902 haben Sie den Bau der Strecke Köniz-
Lauelenacker mit 60%, im Maximum 21,000 Fr.,
subventioniert, Am 28. September 1903 wurde an die
zweite Sektion Lauelenacker-Oberscherliau ein weiterer
Staatsbeitrag von 60% der veranschlagten Kosten von
70,000 Fr., im Maximum 42,000 Fr., bewilligt. Diese
beiden Strecken sind nun ausgeführt und die Gemeinde
Köniz hat namens der interessierten Gemeinden das
Gesuch gestellt, man möchte ihnen bewilligen, auch

die weitere Sektion Überscherliau-Mühlerain
auszuführen. Wir haben den Gemeinden erklärt, dass eine
Kreditbewilligung pro 1.904 nicht mehr möglich sei,
ihnen aber eine solche für das Jahr 1905 in Aussicht
gestellt. Da es sich hier um ein Projekt handelt, das
im Prinzip vom Grossen Rat genehmigt ist und für das
auch die Höhe des Staatsbeitrages in Prozenten bereits
fixiert wurde, nahmen wir keinen Anstand, den
Gemeinden auf ihr Gesuch hin die Ausführung der Strasse,
vorbehaltlich der Kreditbewilligung durch den Grossen
Rat, zu gestatten. Die Strecke Oberscherliau-Mühlerain
ist daher bereits in Ausführung begriffen und wird im
Laufe dieses Sommers beendigt werden. Von derselben
liegen 850 m. in der Gemeinde Köniz, 340 m. in der
Gemeinde Oberbalm, 1510 m. in der Gemeinde
Zimmerwald und 170 m. in der Gemeinde Niedermuhlern.
Die Strassenbreite beträgt 4,8 m., das Maximalgefälle
auf dieser Strecke 5,4 %. Die Baukosten sind auf
62,500 Fr. und die Landentschädigungen auf 8900 Fr.
veranschlagt. Der Staatsbeitrag ist, wie bereits
bemerkt, grundsätzlich auf 60 % festgesetzt worden, weil
es sich hier um eine Strasse handelt, die gemäss dem
Gesetz von 1892 unter die wichtigern Strassen IV.
Klasse eingereiht werden muss. Wir beantragen Ihnen
deshalb, an die Bausumme von 62,500 Fr. einen
Staatsbeitrag von 37,500 Fr. zu bewilligen. Mit Rücksicht
darauf, dass diese Gegend den Strassenbaukredit nun
schon mehrere Jahre in ganz bedeutendem Masse in
Anspruch genommen hat, wird jedoch vorgesehen, dass
die Auszahlung des Kredites auf die Jahre 1905, 1906
und 1907 verteilt werde, wie Sie dem gedruckt
vorliegenden Beschlussesentwurf entnehmen können.

Genehmigt.

Hasleber^-Strasse IV. Klasse. I. Sektion Brüiii^-Hohlliih.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch hier handelt es sich um ein
Strassenprojekt, das vom Grossen Rat im Prinzip
bereits genehmigt und für das seinerzeit der Staatsbeitrag
ebenfalls auf 60% festgesetzt worden ist. Die Hasle-
berg-Strasse von Brünig bis nach der Ortschaft Rüti
ist in drei Sektionen eingeteilt. Die mittlere Sektion von
Hohfluh bis Golderen ist bereits ausgeführt, nachdem
der Grosse Rat unterm 22. Mai 1901 an den Bau dieser
2910 m. langen Strecke eine Subvention von 60%
bewilligt hatte. Die Gemeinde Hasleberg hat nun
bebeschlossen, die erste Sektion, die das Dorf Hohfluh
mit der Station ßrünig der Brünigbahn verbindet,
auszuführen. Diese Sektion hat, eine Länge von 3903 m.
Die Baukosten waren auf 120,000 Fr. veranschlagt.
Die Strasse soll eine Breite von 3,6 m. bekommen.
Ursprünglich waren bloss 3 m. vorgesehen, aber man
fand bekanntlich schon bei der Subventionierung der
mittleren Strecke, dass man besser etwas mehr
aufwende, damit nicht gleiche Verhältnisse entstehen, wie
man sie an andern Orten bekommen hat. Die Revision
des Projektes ergab, dass die Baukosten auf 112,000 Fr.
reduziert werden können. Mit Gesuch vom 28. Oktober
1903 verlangte die Gemeinde die Bewilligung eines
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Staatsbeitrages für'diese Sektion, eventuell die
grundsätzliche Bewilligung zur vorläufigen Ausführung der
Strasse. Der Regierungsrat hat die letztere Bewilligung
erteilt und die Strasse ist bereits in Ausführung
begriffen und wird im Laufe dieses Sommers vollendet
werden. Die Strasse ist für die Gegend des Hasleberges
von ungeheurer Wichtigkeit. Sie erschliesst nicht nur
das ganze Gebiet durch eine fast, horizontale
Verbindung, sondern auch landschaftliche Schönheiten,
so dass das Geld jedenfalls sehr gut angewendet ist,
trotzdem die dortigen Gemeinden stark belastet werden.
Wir beantragen, an die Bausumme von 112,000 Fr.
wiederum 60%, im Maximum 67,200 Fr., zahlbar in
drei Jahresraten von höchstens 17,000 Fr., zu
bewilligen.

Kindlimann, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Im Mai 1901 hat der Grosse Rat die mittlere
Sektion der Hasleberg-Strasse mit 60 % subventioniert.
Es gelang damals der Beredtsamkeit der Herren Grossrat

Thöni und Dr. Michel, den Rat zu überzeugen, dass
die 60 % wohl angezeigt seien gegenüber den 50 %,
welche die Regierung und die Staatswirtschaftskommission

einstimmig zu verabfolgen beantragten. Es
wäre daher aussichtslos, heute auf die Frage des
Prozentsatzes zurückzukommen und die Staatswirtschaftskommission

hat dazu um so weniger Grund, als sie
sich durch einen Augenschein davon überzeugen konnte,

dass die Schwierigkeiten bei der jetzt zu bauenden
Sektion wesentlich grösser sein werden als bei der
frühern, da ein grosser Teil dieser Strecke in den Felsen
gesprengt werden muss. Anderseits haben wir bei der
Vornahme des Augenscheins auch den Eindruck
bekommen, dass die Hasleberg-Strasse für die dortige
Gegend von eminenter Bedeutung sein und, wenn sie
einmal bis nach Rüti fertig erstellt sein wird, ein
Gebiet erschlossen wird, dessen landschaftliche Schönheiten

derart sind, dass ein grosser Zuzug von Fremden

sich ergeben und dort ein zweites Beatenberg
entstehen wird. Wir beantragen Ihnen deshalb, den
bisherigen Ansatz von 60 % beizubehalten und eine
Subvention von im Maximum 67,200 Fr. zu bewilligen,
deren Auszahlung statt auf vier Jahre auf die drei
Jahre 1905, 1906 und 1907 zu verteilen ist, da der
Bau der Strasse bereits in Angriff genommen wurde.

Genehmigt.

Lanterhrunnen - Stechelherir - Strasse IV. Klasse. Kor¬

rektion Domine Brûcke-Stechelberçr.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Morgentlialer, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Auch die Lauterbrunnen-Stechelberg-
Strasse ist dem Grossen Rat bereits bekannt, indem
er schon zweimal an die Korrektion einzelner Strecken
derselben Subventionen bewilligt hat. Am 28. April
1902 haben Sie für die erste Sektion Lauterbrunnen-
Schützenhaus einen Staatsbeitrag von 60% im Betrag
von 11,280 Fr. und am 28. September 1903 einen
solchen von ebenfalls 60 % im Betrag von 15,000 Fr.

an die zweite Sektion Schützenhaus-Dornige Brücke
gesprochen. Nun kommt die dritte Sektion Dornige
Brücke-Stechelberg im Kostenvoranschlag von. 18,000
Fr. Der Staatsbeitrag würde also nach dem gleichen
Ansatz von 60% 10,800 Fr. ausmachen. Wir müssen
diesen .Ansatz auch hier beibehalten, da er bei der
Subventionierung der ersten Sektion grundsätzlich
bewilligt wurde; es lässt sich daran also nichts ändern.
Mit dem Bau dieser Strecke ist die Lauterbrunnen-Ste-
chelberg-Strasse beendigt. Auf Wunsch der Gemeinden
haben wir auch hier eine provisorische Bewilligung
zur Ausführung des Baus erteilt und die Strasse ist
nahezu fertig ausgeführt. Die Länge der dritten Sektion

beträgt 1990 in., die Strassenbreite 4,2 m. Wir
beantragen Ihnen, an die Baukosten der dritten Sektion
von 18,000 Fr. eine Subvention von 10,800 Fr. zu
bewilligen.

Genehmigt.

Eingelangt ist folgende

Motion :

Le Conseil-exécutif est invité à soumettre sans
retard à la Commission de justice, en vue d'un rapport
et de propositions au Grand-Conseil, le résultat de
l'enquête à laquelle il a fait procéder, touchant les
agissements reprochés à un ancien chef de division
du corps de la gendarmerie bernoise.

E. Péquignot, député.

(Der Regierungsrat wird eingeladen, der Justizkommission

zum Zwecke der Vorlage von Bericht und
Antrag an den Grossen Rat die Ergebnisse der
Untersuchung zu unterbreiten, welche er in der Angelegenheit

der gegen einen Divisionschef des Landjägerkorps
erhobenen Vorwürfe hat walten lassen.)

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Gesetz
betreffend

das Forstwesen.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 6 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung sind abgedruckt Seite 223 des letzten

Jahrganges.)

Eintretensfrage.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Nachdem das vorliegende Gesetz im

4*Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905.
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Mai des vorigen Jahres vom Grossen Rat in erster
Beratung einstimmig angenommen worden war, wurde
es dem Volk zur Kenntnis gebracht. Namentlich aus
landwirtschaftlichen Kreisen machten sich gegen das
Resultat der ersten Beratung einige Einwendungen
geltend. Die Kommission hat über dieselben beraten und
da, wo sie ihr begründet erschienen, ihnen Rechnung
getragen, wie Sie anlässlich der Detailberatung
erfahren werden. Das neue Forstgesetz hat, in der
Fachpresse Anerkennung gefunden und es wurde allgemein
begrüsst, dass das gegenwärtige Sammelsurium von
kantonalen Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften
über das Forstwesen unter einen Hut gebracht, werden

soll.
Den Mitgliedern des Grossen Rates wurde eine von

den Alpgenossenschaften des Oberhasle unterzeichnete
Zuschrift zugestellt. Da dieselbe falsche Tatsachen
enthält und auch Anklagen schwerster Natur gegen
einen unserer fähigsten und tüchtigsten Forstbeamten,
der nicht in der Lage ist, sich persönlich vor dem
Grossen Rat zu rechtfertigen, so ist es, abgesehen von
den persönlichen Ausfällen gegen den Sprechenden,
meine Pflicht, den betreffenden Beamten in Schutz
zu nehmen. Gleichzeitig muss bemerkt werden, dass
kein einziger der Alpvögte von der betreffenden
Alpgenossenschaft ermächtigt war, diese Zuschrift zu
unterschreiben. Die Unterzeichner gaben übrigens auch
zu, dass sie den Inhalt des Schriftstückes nicht genau
gekannt haben; es sei ihnen gesagt worden, es handle
sich im Gesetz um die Abschaffung der Ziegen und
darum haben sie unterschrieben. Auffallend ist, dass
auch solche Genossenschaften unterzeichnet haben, die
die Vor- und Nachälplerei nicht kennen. Die Vorälp-
lerei ist übrigens nicht, wie es hier heisst, allgemein
üblich im Oberland, sondern sie ist eine Spezialität
des Oberhasle, aber auch hier wird sie nur von 9

von 44 Alpen ausgeübt.
Das Bundesgesetz schreibt vor, dass sämtliche Wyt-

weiden, das heisst bestockte Weiden, unter das
Gesetz fallen. Die genannte Zuschrift richtet sich also
in den Hauptpunkten gegen das Bundesgesetz, an dem
wir natürlich kein Recht haben, etwas zu ändern.
In unserm Gesetzesentwurf werden Sie vergeblich das
Wort Ziegenweide suchen, sondern wir haben uns
nur an die allgemeinen Bestimmungen des Bundesgesetzes

gehalten. Dasselbe sagt in Art. 2 ausdrücklich :

«Unter Waldungen im Sinne des Gesetzes — die
Weidwaldungen (Wytweiden) inbegriffen — sind zu
verstehen» etc. Nun existiert im Oberhasle die in den
andern Amtsbezirken des Oberlandes nicht vorkommende

Unsitte der Vor- und Nachälplerei. Dieselbe ist
sogar in der zum Oberhasle gehörenden Kirchgemeinde
Brienz nicht bekannt und, wie bereits gesagt, werden
sie auch im Hasleberg nur von 9 Alpen ausgeübt.
Nach der Zählung von 1896 weist das Oberhasle 4721
Ziegen auf ; die Zahl der Voralpziegen beträgt für die
9 Alpen 200—250 Stück, also zirka 5 °/0 der Gesamt
ziegenzahl. Dabei kann man auch nicht von der «Kuh
des armen Mannes » reden, denn ein Grossteil dieser
Ziegen gehört auch andern Leuten. Was versteht man
nun unter Vor- und Nachälplerei? Sie besteht darin,
dass man einem Hirten, um ihm möglichst wenig Lohn
geben zu müssen, die Berechtigung erteilt, 20, 25
oder 30 Ziegen zwei bis drei Wochen vor der Alpzeit
aufzufahren oder sie nach der Abfahrt noch vierzehn
Tage oder drei Wochen länger zu treiben, wobei er
als Bezahlung den halben Nutzen erhält. Diese Un¬

sitte entspringt also dem Eigennutz, damit dem
betreffenden Hirten möglichst wenig bezahlt werden
muss. In Gegenden, wo man den Wert der Weiden
besser zu schätzen weiss, findet diese Vor- und
Nachälplerei nicht statt. Bei diesem Anlasse betone ich,
dass es weder der Regierung noch der Forstdirektion
je eingefallen ist, die Ziegenweiden überhaupt
abzuschaffen. Wir wissen sehr wohl, dass die Ziege für
den kleinen Mann ein notwendiges Tier ist und niemand
will gegen ein geregeltes Weiden der Ziegen einschreiten.

Der Sturm, der hier losbrach, entstand deshalb,
weil letztes Jahr anlässlich der Sanktionierung eines
Alpreglementes der Regierungsrat die Bedingung
aufstellte, dass die Vor- und Nachweide aufhören müsse.
Auf den Ton der Broschüre selber will ich nicht
eintreten. Der Verfasser derselben hat, sich genannt und
das genügt. Ich füge nur bei, dass der böse Geist, der
die Broschüre veranlasst hat, allerdings im Oberhasle
zu suchen ist, und ich werde mir erlauben, Ihnen zu
zeigen, aus welchen Gründen dieser Mann gegen die
Forstleute und das Forstgesetz so schroff auftritt.

Zu denjenigen, die die Vorälplerei noch betreiben,
gehören auch die fünf Bäuerten im Hasleberg. Nachdem

aber letzten Spätherbst eine Deputation derselben
bei mir vorgesprochen und die nötigen Aufklärungen
in der Sache erhalten hat, beschloss die Bäuertenver-
sammlung laut einem mir letzter Tage zugestellten
Protokollauszug, die Vorälplerei nunmehr einzustellen.
Diese Leute waren eben auch falsch berichtet und
glaubten, dass wir das Weiden der Ziegen einschränken

wollten, währenddem wir nur gestützt auf das
Bundesgesetz verlangten, dass es auf die ordentliche
Alpzeit, eingeschränkt werde, wie dies in den andern
Teilen des Oberlandes ebenfalls praktiziert wird. Artikel

24 des Bundesgesetzes bestimmt : « Nebennutzungen,
die eine gute Waldwirtschaft beeinträchtigen, wie

insbesondere der Weidgang und die Streuenutzung,
sind in den öffentlichen Schutzwaldungen zu untersagen

oder nur in beschränktem Masse zu gestatten».
Nun war es doch wohl die loyalste Interpretation
des Bundesgesetzes, wenn wir den Weidgang der Ziegen

nur auf die Zeit beschränkten, da die Alp
überhaupt bestossen ist,. Die Vorälplerei wird meistens in
den obern Lagen ausgeführt. Nun kann aber konstatiert

werden, dass die Waldregion seit Jahren
herabgedrückt wurde, die Waldgrenze ging früher bedeutend
höher als jetzt und wir müssen daher gerade in den
obersten Lagen zu den Resten des Waldes, der dort,
nur eine kurze Vegetationszeit, hat und allen möglichen
Gefahren ausgesetzt ist, Sorge tragen. Ich kenne
Alpen, auf denen die Vorälplerei ausgeübt wird, die keine
Stallungen besitzen, um bei schlechter Witterung den
Ziegen Schutz zu gewähren. Es bleibt daher den Tieren

nichts anderes übrig, als unter den vorhandenen
Baumgruppen Schutz zu suchen und wenn die Alp
sich mit Schnee bedeckt, ihre Nahrung da zu nehmen,
wo sie sie finden, das heisst in dem erreichbaren
Anflug der Bäume. Die Kulturen werden dadurch
geschädigt und der Schaden, der durch die Vor- und
Nachälplerei entsteht, ist also bedeutend grösser als
der Nutzen. Ich habe mir erlaubt,, in dieser Beziehung
eine Berechnung vorzunehmen für die Engstlenalp,
die sich der Opposition ebenfalls anschloss, weil ihr
Alpschreiber eben der bereits erwähnte böse Geist ist.
Wenn dort die Vorälplerei für die 30 Ziegen, für die
sie benützt wird, abgeschafft und dafür dem Hirten
eine Besoldung von 150 Fr. ausgerichtet wird, so macht.
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das bei 300 Kuhrechten nicht mehr als 50 Rappen
per Kuhrecht aus, also ein Betrag, der wirklich nicht
in Betracht fallen sollte, zumal wenn man den geringen
Nutzen anschlägt, den die Tiere in dieser Jahreszeit,
wo sie sehr oft Hunger leiden, abwerfen, und den
Schaden berücksichtigt, den sie anderseits verursachen.

Auffallend ist, dass auch die Alpen im Reichen-
bachtal die Zuschrift mitunterzeichnet haben. Es schadet

nichts, wenn hier dem Grossen Rat einige nähere
Mitteilungen gemacht werden. Durch den Bau des
Scheideggsträsschens, den der Staat mit 80°/0
subventionierte, ist nachweisbar der Wert der Kuhrechte
auf den Alpen Grindel und Reichenbach um 40—50 °/0
gestiegen. Zur Sicherung dieser Strasse musste der
Reichenbach verbaut werden, woran Bund und Kanton
40,000—50,000 Fr. beitrugen. Anlässlich einer behufs
der Subventionierung vorgenommenen Inspektion
konstatierte der Bund, dass die drei Bäche, die von
den Alpen her den Reichenbach mit Geschiebe und
Schutt überführen, verbaut und das betreffende
Gebiet aufgeforstet werden müsse. Dabei verlangte der
Bund, dass der Weidgang namentlich der Ziegen in den
aufzuforstenden Bezirken eingeschränkt werde. Man
hätte billigerweise erwarten können, dass angesichts
der vom Bund und Kanton geleisteten Subventionen,
durch welche diese Alpen bedeutend an Wert gewannen,

die betreffenden Gemeinden auch etwelches
Entgegenkommen zeigen würden. Das ist aber nicht der
Fall. Auf den Waldungen der Burgergemeinde Meirin-
gen, in deren Gebiet die vorerwähnten drei Gräben
liegen, haftet eine Weiddienstbarkeit zugunsten verschiedener

Alpen, unter anderm auch Grindel und Gross-
Reichenbach, die kaum 50 Voralpziegen betrifft. Diese
Dienstbarkeit muss abgelöst werden. Man hätte nun
glauben sollen, dass diese Ablösung ohne
Schwierigkeiten zugestanden würde. Denn die Gefahr
liegt nahe, dass, wenn so wenig Entgegenkommen
gezeigt wird, die Bereitwilligkeit des Bundes und
des Kantons zur Subventionierung derartiger Werke
erlahmt und man die Subventionen lieber
solchen Gemeinden zukommen lässt, die sich für die
Ausführung derartiger Verbesserungen dankbar erzeigen.

Ein Entgegenkommen seitens der Gemeinden wäre
hier um so mehr am Platze gewesen, als es sich ja
um eine lächerlich geringe Forderung handelte.

Man entgegnete, man könne nicht zugeben, dass
derartige alte Rechte aufgehoben werden. Allein
demgegenüber ist zu betonen, dass natürlich alte Rechte
und Gewohnheiten, die zu den heutigen Zeitverhältnissen

nicht mehr passen, aufgehoben werden müssen.
Wenn übrigens die Opponenten konsequent sein wollten,

so hätten sie, als es sich um die Subventionierung
des Strässchens nach Rosenlaui und jetzt der Hasle-
berg-Strasse handelte, auch erklären sollen, dass diese
Wege seit Jahrhunderten schlecht waren, dass sie beim
alten Recht bleiben und keine Subvention beanspruchen

wollen. Allein, wie gesagt, alte Rechte müssen
weichen, wenn im Wohle der Allgemeinheit liegende
Verbesserungen durchgeführt werden sollen. Es ist
auch zu bemerken, dass nicht mancher Bezirk so viele
Unterstützungen an Strassenbauten, Wasserbauten, bei
Unglücksfällen und so weiter bezogen hat wie gerade
das Oberhasle. Ich erinnere zum Beispiel nur an die
Lammbachüberschwemmungen und den Brand von
Meiringen, wo eidgenössische Bruderhilfe eingesprungen

ist. Es macht gewiss keinen guten Eindruck, wenn
von einer Gegend, in der man Verbesserungen einfüh¬

ren will, so wenig Entgegenkommen gezeigt wird und
ihr Verhalten das Gefühl aufkommen lässt, es wolle
da von jedem die Rolle des armen Mannes gespielt
werden. Man muss nicht nur nehmen, sondern auch
geben können. Ich hoffe, dass dem Beispiel der fünf
Bäuerten des Hasleberges auch andere folgen und zu
einer andern Erkenntnis gelangen werden.

In der erwähnten Zuschrift wird auch die Frage
aufgeworfen, wie es möglich sei, dass das Kreisforstamt

von. Oberhasle 80 Telephonstangen habe anzeichnen

lassen, ohne dazu ermächtigt gewesen zu sein.
Die Sache verhält sich sehr einfach. Im Jahre 1901
hatte ein gewisser Immer, Mitbesitzer der Engstlen-
alp, an die Alpgenossenschaft das Gesuch gerichtet,
es möchten ihm 200 Stangen zu billigem Preise
verabfolgt werden,, um eine Telegraphenleitung nach Engeiberg

zu erstellen. Das Gesuch wurde von der
Alpgenossenschaft genehmigt. Die Erstellung der Leitung
stiess aber auf ziemliche Schwierigkeiten und Immer
entschloss sich, eine Telephonleitung nach Innertkirchen

zu erstellen, wofür er nur 80 Stangen benötigte.
Er schrieb dem Kreisforstamt, es möchte diese 80
Stangen anzeichnen lassen. Da es von dem Beschluss
der Alpgenossenschaft Kenntnis hatte, gab es dem
Oberbannwart, der ebenfalls Mitbesitzer der Engstlen-
alp ist, Auftrag, die Stangen anzuzeichnen. Immer hat
vielleicht den Fehler begangen, dass er den Alpbann-
wart nicht einlud, an der Zeichnung teilzunehmen.
Aber deswegen hat kein Uebergriff stattgefunden und
auch kein Diebstahl, wie es hier heisst. Es ging
übrigens auch ein Jahr, bis jemand reklamierte und der
Alpschreiber Peter Brügger, Gemeindeschreiber in
Innertkirchen, eine Anzeige auf Diebstahl einreichte.

In der genannten Broschüre wird uns Forstleuten,
dem Sprechenden an der Spitze, vorgeworfen, dass
wir nur vom grünen Tisch aus urteilen und die Weiden
aufheben und alles zu Wald machen wollen. Ich
möchte Ihnen ein reizendes kleines Beispiel aus der
in Frage stehenden Gegend anführen, das beweist,
dass es sich doch nicht ganz so verhält. Im Jahre
1890 wurde dem Staat die Reichenbachalp oberhalb
Meiringen zum Kauf angetragen. Mein Vorgänger liess
sich ein Gutachten ausstellen und stellte unter anderm
auch die Frage, ob durch die Aufforstung dieser Alp
ein richtiger Schutzwald gegründet werde. Das
Gutachten spricht sich hierüber folgendermassen aus :

« Die Reichenbachalp liegt im Quellgebiet des Laui-
baches und im Einzugsgebiet des Reichenbaches, zwei
der gefürchtetsten Wildbäche des Oberhasle, die nebst
den oft wiederkehrenden kleinern Ueberschwemmu
Ilgen in den Jahren 1792 und 1869 fürchterliche
Katastrophen herbeigeführt haben. Durch die Aufforstung
dieser Alp wird gerade derjenige Teil gesichert, welcher
in bezug auf Wasserabfluss, Steinschlag und Geschiebs-
abfuhr eines der wirksamsten Objekte bildet und es
ist in hohem Masse zu begrüssen, wenn die Staatsbehörden,

in richtiger Weise eingreifend, die wirksamsten

Verbauungsmassregeln gegen elementare Gefahren

in Anwendung bringen. Wenn wir richtig berichtet
sind, so befindet sich gegenwärtig ein. Projekt für die
Verbauung des einen dieser gefürchtetsten Wildbäche,
des Lauibaches, bei den Staatsbehörden behufs
Subventionierung und es ist nicht ausgeschlossen, dass
der Bund die Aufforstung dieser Alp sogar als
Bedingung der Subventionierung feststellen dürfte. »

Wenn man das liest, nimmt man natürlich an,
das Gutachten rühre von einem Förster her, aber als
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Verfasser haben unterschrieben : Die Sachverständigen :

Peter ßrügger, Gemeindeschreiber, Johann Aplanalp,
Gemeindepräsident und And. Neiger, Bäuertsobmann
von Meiringen. Also der gleiche Peter Brügger, der
uns nun vorwirft, wir wollen jede Weide aufforsten,
sagt in dem Gutachten selber, es sei zu begrüssen,
wenn solche Flächen aufgeforstet werden. Im Jahre
1891 pachtete Peter Brügger die Alp vom Staate. Das
Kreisforstamt wurde beauftragt, ein Aufforstungsprojekt

auszuarbeiten und der Bund liess einen Augenschein

vornehmen. Daraufhin teilte der Bund uns mit,
er könne dieses Projekt nicht subventionieren, indem
die Reichenbachalp auf das Wasserregime des Laui-
baches gar keinen Einfluss habe, auch nicht auf den
Reichenbach, da weder Geschiebe noch Wasser von
dort dem Lauibach zugeführt werde. Die Sache
kam mir so merkwürdig vor, dass ich von meinem
grünen Tisch weg auf die Reichenbachalp ging, wo
ich konstatieren musste, dass kein Quadratmeter der
Alp nach dem Lauibach abfällt und auch dem Reichenbach

von dort kein Gerolle zugeführt wird. Die Alp
wurde dann weiter verpachtet und später an eine
Alpgenossenschaft verkauft. Sie wurde weiter zur
Alpwirtschaft benützt, weil die Forstleute fanden, dass
es jammerschade wäre, eine solche Alp der Alpwirtschaft

zu entziehen, während andere Leute, die uns
heute nun vorwerfen, dass wir alles aufforsten wollen,
die Alp aufzuforsten vorschlugen.

Woher kommt nun die Opposition des Peter Brügger?

Nachdem er gegen, uns derartige Anklagen erhebt,
wie sie in der Broschüre enthalten sind, und die
Forstdirektion und ihre Beamten der Kompetenzüberschreitung

und anderer Uebertretungen beschuldigt, kann er
es einem nicht verübeln, wenn man selber auch den
Röntgenapparat zur Hand nimmt und den Herrn, etwas
durchleuchtet. Jeder schützt sich eben, so gut er kann.
Nun ist zu sagen, dass Peter Brügger jahrelang die
Teilquittungen fälschte, indem er einen höhern
Teilansatz einsetzte, als die Teilbehörde beschlossen
hatte. Der Kreisförster deckte die Sache auf und die
Steuerbehörde beschloss, eine Anzeige auf Betrug und
Urkundenfälschung einzureichen. Da die Steuerquittungen

vom Regierungsstatthalter visiert waren, wurden

sie hier anstandslos angewiesen. Als die Fälschungen

an den Tag gekommen waren, begab ich mich
zum Regierungsstatthalter, der damals auf dem
Krankenlager sich befand. Derselbe erklärte, es sei richtig,
dass die Quittungen gefälscht seien, er habe aber
nichts davon gewusst., er hätte es nicht für möglich
gehalten, dass man seinen Krankheitszustand in dieser
Weise missbrauche und man möge ihn nicht noch
in seinen letzten Tagen vor Assisen bringen. Der Re-
gierungsstatthalter erholte sich denn auch nicht mehr
von seiner Krankheit, sondern starb. Angesichts dieser
Verhältnisse verfügte der Finanzdirektor, dass man
sich darauf beschränke, von dem Gemeindeschreiber
die Rückvergütung der zu viel erhobenen Gelder zu
verlangen. Die Akten über diesen Fall stehen Ihnen
zur Verfügung. Wenn nun von solcher Seite '

pflichtgetreue Beamte und wohlmeinende Tendenzen der
Behörden, in einem Landesteile Verbesserungen
einzuführen, in dieser Weise angegriffen werden, wie es
hier geschieht, kann man wirklich fragen, ob den
erhobenen. Anschuldigungen ein grosser Wert
beizumessen sei. Wie gesagt, ich persönlich hätte mich
an den erfolgten Angriffen nicht stark gestossen, aber
nachdem diese Schrift zu Propagandazwecken gegen

das Forstgesetz benützt wird, sah ich mich veranlasst,
mit offenen Karten zu spielen und die Verhältnisse so
darzulegen, wie sie tatsächlich sind.

Nachdem das Gesetz über das Forstwesen in der
Beratung bei Ihnen eine so gute Aufnahme gefunden
hat, möchte ich Sie ersuchen, auch auf die zweite
Beratung einzutreten.

Sclieurer, Präsident der Kommission. Die
Kommission. empfiehlt Ihnen einstimmig, auf die zweite
Beratung des Gesetzesentwurfes einzutreten. Sie hat
die meines Wissens allen Mitgliedern gedruckt
zugestellten Eingaben berücksichtigt, sowohl diejenige, von
welcher soeben ausführlich gesprochen wurde, als auch
den Auszug aus dem «Schweizerbauer», der über das
Forstgesetz mehrere Artikel veröffentlichte. In einer
dieser Publikationen wurde gesagt, dass die Beratung
des Gesetzes im Grossen Rat. etwas oberflächlich vor
sich gegangen sei. Dieser Vorwurf ist jedenfalls in
bezug auf die Kommissionsberatungen nicht zutreffend,
denn sozusagen alle erhobenen Einwendungen wurden
seinerzeit in der Kommission diskutiert, so dass die
aufgeworfenen Fragen für sie nicht neu waren. Nur
hat die Kommission sie etwas anders angeschaut, als
der Artikelschreiber, ich gebe zu, in besten Treuen
sie angesehen hat.

Namentlich die Frage, wie sich das Gesetz zu der
Bundesgesetzgebung verhalte, wurde in der Kommission

eingehend besprochen, ich habe bereits bei der
ersten Beratung auseinandergesetzt, dass das .Bundes¬

gesetz Minimalforderungen aufstellt und dem Kanton
freigestellt ist, in seinen Forderungen weiterzugehen.
Diese Ansicht wurde bestritten. Ich habe mich nun des
nähern orientiert, indem ich sowohl bei Herrn alt-Ober-
richter Stoos Rat einholte als auch anderwärts. Ueberau

erhielt ich die nämliche Antwort, dass sowohl nach
dem Wortlaut der Bundesverfassung und des
Bundesgesetzes, wie nach der Entstehungsgeschichte des
letztern der Kanton unzweifelhaft weitergehen dürfe, als
das Bundesgesetz vorschreibe. Der ursprüngliche
Entwurf des Bundesgesetzes enthielt, auch einen Artikel,
der ausdrücklich sagte, dass es den Kantonen freistehe,
strengere Vorschriften aufzustellen, als im Bundesgesetz

enthalten seien. Dieser Artikel wurde aber im Laufe
der Beratung gestrichen, weil von mehreren Seiten
erklärt wurde, dass das selbstverständlich sei, und
Vertreter mehrerer Kantone, die strengere Bestimmungen
haben, sprachen sich dahin aus, sie können diese
strengeren Bestimmungen nicht fallen lassen. So hat
zum Beispiel der Kanton Neuenburg Bestimmungen,
die weitergehen als das Bundesgesetz und unsere berni-
schen Vorschriften, weil die Existenz der grossen
Ortschaften auf der jurassischen Hochebene, Chaux-de-
Fonds und Locle, zum grossen Teil von der
Wasserversorgung abhängig ist, die wiederum durch das
Waldregime bedingt wird. Wir sind nun in der Tat, wie
ich schon das letztemal bemerkte, in. einzelnen
Bestimmungen über das Bundesgesetz hinausgegangen,
wozu wir aber grundsätzlich berechtigt sind.

Was die Frage anbelangt, wie weit, die staatliche
Aufsicht über die Waldwirtschaft gehen soll, so wurde
schon bei der ersten Beratung ausgeführt, dass man
sich da auf einen, verschiedenen Boden stellen kann.
Wir dürfen auch davon ausgehen, dass der Wald nach
der allgemeinen Volksanschauung nie so ganz als
Privateigentum angesehen wurde, wie ein anderes Stück
Land. Bis zum heutigen Tag hat sich bei uns die An-
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sieht erhalten, das's der Gesamtheit immer noch ein
gewisses Eigentum an dem Wald zustehe, dass die
Gesamtheit bei der Verfügung über den Wald jedenfalls

mehr zu sagen habe als bei der Verfügung über
irgend ein anderes Stück Land. In mehreren
Landesgegenden kam es so weit, dass die Aufteilung des
Landes sich auf das offene Land, Matten und Aecker,
beschränkte, während der Wald, wie zum Beispiel
im Seeland, den Gemeinden ungeteilt erhalten blieb.
In andern Landesteilen sind die Verhältnisse allerdings
andere. Die Kommission sagte sich nun in Ueberein-
stimmung mit der Regierung, dass da, wo grosse öffentliche

Interessen in Frage stehen, eine Einschränkung
des Verfügungsrechtes des Eigentümers über den Wald
platzgreifen soll. Hingegen hütete man sich, da
einzugreifen, wo es sich nicht in erster Linie um öffentliche
Interessen handelt, sondern etwa darum, den Wald
besser zu bebauen oder die Leute zu zwingen, ihn
auf einen nachhaltigem Ertrag hin zu bebauen.
Da haben wir Halt gemacht und erklärt, dass
wir auf dem Wege der Ueberredung und der
Verabfolgung von Subventionen Erfolge zu
erzielen suchen wollen. Die Beschränkung des
Privateigentums erfolgt also ganz nur mit Rücksicht auf
die allgemeinen öffentlichen Interessen. Diese
Einschränkung mag in verschiedenen Fällen den Leuten
nicht sehr angenehm sein, aber einerseits geht der
Entwurf so wenig weit, als man überhaupt
verantworten kann, und anderseits macht sich auch heute
noch die Volksanschauung geltend, dass das
Privateigentum beim Wald ein beschränkteres ist als bei
Matten und andern Grundstücken.

Was die einzelnen Punkte anbelangt, so werden Sie
bei der Detailberatung sehen, dass die Kommission
den erhobenen Einwendungen so weit als möglich
Rechnung getragen hat und mehrere Differenzen, die
aufgetaucht sind, verschwinden. Zwischen der
Regierung und der Kommission herrscht vollständige
Uebereinstimmung, der sich hoffentlich auch das Volk
anschliessen wird.

Mühlemann. Sie werden mir als Vertreter des
Oberhasle ein kurzes Wort gestatten, nachdem der
Herr Forstdirektor die forstpolizeilichen Verhältnisse
in unserm Amtsbezirk so ausführlich geschildert hat.
Ich gehe zwar mit seinen Ausführungen im grossen
und ganzen einig und unterstütze die Eingabe von
Notar Keller nicht, sondern verurteile sie im Gegenteil

und mit mir wohl der grossse Teil der Bevölkerung
des Oberhasle. Ich will nicht untersuchen, wie die
Verhältnisse zwischen den Gemeinden des Oberhasle
und dem Kreisforstamt zurzeit liegen; nach meinem
Gefühl ist dieses Verhältnis ein etwas schroffes und
der Fehler liegt vielleicht nicht vollständig auf seiten
der Gemeinden, sondern auch beim Kreisforstamt, das
vielleicht manchmal seine Kompetenzen den Gemeinden

gegenüber in etwas schroffer Weise fühlbar macht.
Wenn ich das Wort ergriffen habe, so geschah es

hauptsächlich, um mich gegen eine Behauptung des
Herrn Forstdirektors bezüglich der Ziôgéhvörälp 1erei
zu wenden. Der Herr Forstdirektor hat gesagt, die Zie-
genvorälplerei entspringe dem Eigennutz der betreffenden

Alpbesitzer und zwar hauptsächlich dem Eigennutz

des begüterten Teils derselben. Das ist, soweit
ich die Verhältnisse beurteilen kann, nicht richtig. Im
Hasleberg zum Beispiel gibt es eine ganze Anzahl
Leute, die keinen Grundbesitz, dagegen einige Ziegen

haben, die ihnen die Milch für den täglichen Gebrauch
liefern müssen. Diese Leute müssen die Ziegen während

des ganzen Winters mit Futter nähren, das sie
im Hochgebirge, wo niemand das Eigentumsrecht
geltend macht, sammeln. Wenn nun diese Leute ihre
Ziegen erst dann auf die Alp treiben dürften, wenn
die Viehbesitzer ihr Vieh auftreiben, so müssten sie
bis im Juni warten, denn dann erst findet bei uns
gewöhnlich die Alpauffahrt statt, und also bis dahin
ihre Ziegen im Stalle füttern. Das ist eine lange Zeit,
und um diesen Leuten einigermassen entgegenzukommen,

wird ihnen gestattet, die Ziegen unter der
Hutschaft eines Hirten 14 Tage oder drei Wochen vor
der Alpauffahrt auf die Alp zu treiben. Es liegt darin
also ein Entgegenkommen gegenüber den armen Leuten,

die keinen Grundbesitz haben, sich ihre Milch
aber doch mit Hülfe von Ziegen beschaffen. Ich will
nicht länger werden. Es wird sich dann bei der
Detailberatung zeigen, ob es nicht innerhalb der Schranken
des Bundesgesetzes möglich ist, die Vorälplerei in
gewissen Fällen unter bestimmten Einschränkungen
doch zu gestatten. Ich beschränke mich im
gegenwärtigen Stadium der Beratung darauf, zu konstatieren,
dass der Eigennutz nicht das Motiv der Ziegenvorälp-
lerei ist, wenigstens nicht in denjenigen Gemeinden,
deren Verhältnisse ich näher kenne.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

I. Allgemeine Bestimmungen.

Art. ,1.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn der Rat einverstanden ist,
werde ich bei denjenigen Artikeln, die in der ersten
Beratung zu keinen Bemerkungen Anlass gegeben
haben, von einer Berichterstattung absehen und erst dann
das Wort, ergreifen, wenn aus der Mitte des Rates
Anfragen gestellt oder abweichende Ansichten zur Geltung
gebracht werden sollten.

Angenommen.

Art. 2.

Angenommen.

Art. 3.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bei Art. 3 beantragt die Kommission,
dass die Ausscheidung der Schutzzonen durch den
Grossen Rat bestimmt werden soll, statt, wie wir
beschlossen hatten, durch den Regierungsrat. Dadurch
wird die Sache zwar etwas verzögert, indem dann
nach Annahme des Gesetzes dem Grossen Rat ein
Dekret vorgelegt werden muss. Allein nachdem die
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Kommission diese Abänderung einstimmig beschlossen
hat und auch aus der Mitte des Rates, sowie aus
landwirtschaftlichen Kreisen dieser Wunsch geäussert
wurde, pflichtet der Regierungsrat dem Abänderungsvorschlag

der Kommission bei.

Scheurer, Präsident der Kommission. Da sich die
Regierung mit dem Antrag der Kommission
einverstanden erklärt, will ich mich darüber nicht mehr
äussern.

Zu Alinea 2 wurde die Anregung gemacht, dass
die Ausscheidung eines lokalen Schutzgebietes nur
dann erfolgen soll, wenn die betreffenden Staats- und
Gemeindebehörden einen dahingehenden Antrag stellen,

während der Entwurf bestimmt, dass es geschehen
soll, wenn die Staats- oder die Gemeindebehörden
einen derartigen Antrag einbringen. Die Kommission
ist damit einverstanden, dass den Gemeindebehörden
in dieser Frage eine weitgehende Befugnis erteilt werde,
da sie am besten in der Lage sind, sich über lokale
Verhältnisse zu äussern. Allein es ergibt sich die
Schwierigkeit, dass es häufig oder sogar in der Regel
vorkommen wird, dass die Gemeinde, die an dem
Ausscheiden eines lokalen Schutzgebietes Interesse hat,
nicht diejenige ist, in welcher dieses Schutzgebiet liegt.
Wenn eine Gemeinde, die an einem Bache liegt,
verlangt, dass ein oberhalb befindlicher Wald erhalten
bleiben soll, damit sie nicht der Gefahr ausgesetzt
werde, durch das Wasser geschädigt zu werden, die
weiter oben gelegene Gemeinde aber, zu deren Gebiet
der Wald gehört, ein bezügliches Verlangen nicht stellt,
so entstehen Komplikationen und Streitigkeiten und es
wäre unter Umständen unmöglich, von der zuständigen
Gemeindebehörde einen Antrag zu bekommen. Die
Kommission hat daher beschlossen, darauf zu beharren,
dass ein solcher Antrag entweder von der betreffenden
Staatsbehörde oder der Gemeinde vorliegen muss und
dass gestützt hierauf die Regierung definitiv Beschluss
fasse.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Art. 4.

Angenommen.

Art. 5.

Scheurer, Präsident, der Kommission. Zu Art. 5
wurde die Anregung gemacht, dass im ersten Alinea
nicht alle Nutzungsrechte ohne weiteres als ablösbar
erklärt werden sollen, sondern dass die örtlichen
Verhältnisse vorbehalten bleiben sollen. Das ist
ungemein schwierig. Es ist nur möglich, das Alinea
entweder in dem vorgeschlagenen Sinn aufrecht zu
erhalten oder aber es überhaupt zu streichen. Man
kann nicht sagen, die Ablösung sei nur dann möglich,
wenn es nach den örtlichen Verhältnissen ratsam sei.
In diesem Falle hätte das Gesetz keinen Sinn mehr
und könnte nicht mehr angewendet werden. Der Richter

hat es in der Hand, durch die Höhe der Ent¬

schädigung, die er ausspricht, die örtlichen Verhältnisse
richtig zu würdigen. Der Zug der Zeit geht dahin, dass
diese Nutzungsrechte, die oft eine richtige Waldwirtschaft

hindern, abgelöst werden dürfen. Wenn das
vielleicht auch einmal Unzukömmlichkeiten im Gefolge
hat, so wird es doch in der Grosszahl der Fälle für
die Waldwirtschaft von Nutzen sein. Im übrigen stützt
sich dieser Artikel auf das Bundesgesetz, das
vorschreibt, dass in den öffentlichen Waldungen die
Nutzungsrechte abgelöst werden müssen. Um diese
zwingende Vorschrift des Bundesgesetzes kommen wir nicht
herum. Das Bundesgesetz bestimmt, dass Nutzungsrechte,

die sich mit einer guten Waldwirtschaft nicht
vertragen, abzulösen seien, während wir sagen, dass
Nutzungsrechte abzulösen sind, wenn durch sie die
Produktionskraft des Bodens geschädigt oder die
Schutzwirkung und eine gute Bewirtschaftung gehindert

werden. Wir umschreiben also den allgemeinen
Ausdruck des Bundesgesetzes etwas weitläufiger und
geben dem, was das Bundesgesetz sagen will, besser
Ausdruck.

Angenommen.

Art. 6.

Angenommen.

Art. 7.

Scheurer, Präsident der Kommission. In Art. 7

wird die Streunutzung geordnet. Die Kommission hatte
ursprünglich einen viel schärfern Antrag gestellt, ihn
aber auf die Belehrung seitens der Forstdirektion wieder

zurückgezogen. Jetzt wird die Streunutzung auch
im Schutzwald auch nur da untersagt, wo der Wald
einen ganz bestimmten Schutzzweck hat, also nur an
gefährdeten Orten, so dass von einem absoluten Verbot

der Streunutzung im Schutzwaldgebiet nicht die
Rede ist. Im übrigen wird bestimmt, dass, wenn
überhaupt Streunutzung stattfinden soll, in den Wirtschaftsplänen

erwähnt werden muss, in welcher Art und
Weise dies geschehen soll. Das ist zum Beispiel in
der Gemeinde Brienz der Fall, wo gesagt wird, dass
die Streunutzung in dem und dem Turnus in den
verschiedenen Gebieten des Waldes zu erfolgen habe.

Angenommen.

Art. 8.

Angenommen.

Art. 9.

Spychiger. Im zweiten Alinea des Art. 9 wird mit
Recht der Sommerschlag bewilligt. Ein Verbot des-
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selben würde einzelnen Industrien eventuell die
Weiterexistenz verunmöglichen. Nun bestimmt aber der
Artikel, dass vom 15. Mai bis zum 15. September
keine Nadelholzstämme mit Ausnahme der
Fangbäume in der Rinde liegend im Walde bleiben dürfen.
Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung müsste ein
Stamm sofort nach dem Fällen abgeführt werden. Das
ist aber wohl nicht der Sinn des Gesetzes. Ich hatte
daher im Sinne einen Antrag einzubringen, dass ein
Termin festgesetzt werde, bis zu dessen Ablauf ein
Stamm im Walde liegen bleiben dürfe. Da mir aber
der Herr Forstdirektor erklärt hat, der Artikel werde
nicht so rigoros gehandhabt werden, sehe ich davon
ab, spreche aber den Wunsch aus, dass in der Praxis
die Bestimmung nicht zu streng durchgeführt werde.

Scherz. Ich möchte zu Art. 9 einen Zusatz
beantragen. Art. 9 will verhindern, dass die Borkenkäfer
sich im Walde entwickeln. Wenn nun aber die Stämme
aus dem Walde heraus nur an den Waldsaum gebracht
werden, so wird die Schädigung, die man verhüten
will, gleichwohl stattfinden können. Von kompetenter
Seite wurde mir gesagt, dass noch ein weitergehender
Schutz nötig sei und ich möchte daher beantragen, dass
am Schlüsse des Artikels die Worte beigefügt werden:
« oder näher als 50 m. vom Waldsaum abgelagert
werden ».

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Den Antrag Scherz könnte ich vom
forstlichen Standpunkte aus schon begrüssen. Allein
derselbe ist nicht durchführbar. Es gibt an vielen Orten
Sägeetablissemente, die keine 50 m. vom Walde
entfernt sind. Ich kenne solche, die in einem Graben
errichtet wurden, der vielleicht kaum 50 m. breit ist
und links und rechts an den Wald stösst. Es würde
nun auf grosse Schwierigkeiten stossen, wenn man
diesen Leuten verbieten wollte, die Stämme dort
abzulagern. Dieselben können nicht wohl entrindet, werden,

weil sie sonst gerne reissen. Dagegen werden sie
gewöhnlich mit Sagmehl bedeckt, so dass der Borkenkäfer

sich nicht einschleichen kann.

Sclieurer, Präsident der Kommission. Die
Auslegung, die Herr Spychiger dem zweiten Alinea des
Art. 9 gibt, kann ich nur bestätigen. In der Kommission

wurde allgemein die Ansicht vertreten, dass nur
dann von einer Uebertretung der Vorschrift die Rede
§ei, wenn, man die Stämme länger im Walde liegen
lasse, als mit dem richtigen Betriebe des Holzschlages
vereinbar sei. Wenn der Betrieb des Holzschlages
es mit sich bringt, dass einzelne Stämme nicht am
gleichen Tage abgeführt werden, wo sie geschlagen
werden, so ist das kein Liegenlassen im Sinne des
Gesetzes.

Was den Vorschlag des Herrn Scherz anbelangt,
so wäre die Kommission gerne bereit, denselben
anzunehmen. Schon bei der ersten Beratung wurde eine
ähnliche Anregung gemacht, allein bei näherer Prüfung
hat sich ergeben, dass man da keine in allen Fällen
durchführbare Vorschrift aufstellen kann. Die 50 m.
wären an und für sich ganz recht, aber eine derartige
Bestimmung könnte in vielen Fällen Schädigungen mit
sich bringen, wenn die Leute ihr Geschäft so eingerichtet

haben, dass sie gezwungen sind, die Stämme näher
als 50 m. vom Waldrand liegen zu lassen. Ich möchte

Ihnen deshalb empfehlen, den Art. 9 im gedruckt
vorliegenden Wortlaut anzunehmen. Wenn man den
Zusatz des Herrn Scherz aufnehmen wollte, so müsste
man dann noch eine weitere Ausnahmebestimmung
aufnehmen und sagen: «In Fällen, wo besondere
Verhältnisse vorliegen, kann die Bewilligung erteilt werden,

dass die 50 m. nicht innegehalten zu werden
brauchen». Damit würde aber der Antrag des Herrn
Scherz selber illusorisch1.

Hol'stetter. Ich möchte ebenfalls einer Befürchtung
betreffend Art. 9 Ausdruck geben. Wir haben im Oberland

ganz andere Verhältnisse als hier in der Ebene
und ich kann mir nicht vorstellen, wie das Holz,
das in der Zeit vom 15. Mai bis zum 15. September
uns durch Lawinenzüge oder Wasser zugeführt wird,
aus dem Walde geschafft werden soll, da während
dieser Zeit unsere Bevölkerung überhaupt nicht im
Tale ist. Auch ist bei uns der Transport von schwerem
Holz vielfach nur dann möglich, wenn die
Schneeverhältnisse es gestatten. Art. 47 des Bundesgesetzes
hindert wohl nicht daran, den hier vorgesehenen Termin

zu ändern, womit unserer Bevölkerung sehr
gedient wäre, da sie dann nicht zu einer Zeit ins Holz
muss, wo es ihr fast nicht möglich ist.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte nur bemerken, dass die
frühere Bestimmung der Forstordnung noch viel strenger

war, indem sie alles Holz, das nach dem 1. Mai
noch im Walde war, als dem Walde verfallen erklärte.
Wir verlangen übrigens nicht, dass die gefällten
Stämme in der angegebenen Zeit nicht im Walde
liegen bleiben dürfen, sondern nur, dass sie entrindet
werden müssen, wenn sie nicht abgeführt werden.
Bekanntlich kommt ja auch in das gefällte Holz beim
Eintreten der warmen Witterung der Saft und in diesem
Holz nistet sich der Borkenkäfer gerne ein. Darum
schreiben wir vor, dass die Stämme, wenn sie nicht
abgeführt werden, entrindet werden müssen, was keine
so grosse Arbeit verursacht, aber die Insektenschädigung

verhindert. Ich halte den im Entwurf
vorgeschlagenen Termin für den richtigen, denn in diese
Zeit fällt die Brutzeit der Insekten, vor deren Schaden
man sich nicht genug schützen kann.

Scherz. Der Schaden, der durch den Borkenkäfer
verursacht wird, ist so gross, dass freilich für
derartige besondere Verhältnisse, wie sie von den Herren
Vorrednern angeführt wurden, eine Ausnahme gestattet

werden kann. Eine solche befindet sich übrigens
auch gerade im folgenden Artikel, wo es heisst, dass
in besondern Fällen der Regierungsrat eine Ausnahme
von der Bestimmung, dass die Errichtung eines
Wohngebäudes auf kürzere Entfernung als 50 m. von der
Waldgrenze untersagt ist, gestatten kann. Ich möchte
daher meinem früher gestellten Antrag noch den
Zusatz beifügen : « In besondern Fällen kann der
Regierungsrat Ausnahmen gestatten». Ich glaube, dass
mit der Annahme meines Antrages dem Lande ein
viel grösserer Nutzen geschaffen wird, als wenn
gestattet wird, dass einer das Holz einfach aus dem
Wald herausschleife und es dann am Waldrand liegen
lasse. Wenn dies erlaubt wird, so nützt überhaupt die
ganze Bestimmung des zweiten Alinea nichts.
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Abstimmung.

Für den Antrag Scherz Minderheit.

Art. 10 und 11.

Angenommen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 51/2 Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 14. Februar 1905,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lohner.

Der Namensaufruf verzeigt 209 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 25 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren : Böhme, Dürrenmatt, Hari,
Hess, Marschall, Marti (Aarberg), Maurer, Schenk, Sie-
genthaler, Thöni, Tüscher, Vuilleumier, Will, Wyder,
Wyssmann ; o h n e Entschuldigung abwesend sind die
Herren: Abbühl, Bauer, Boss, Bourquin, Brahier,
Christeler, Glatthard, König, Reber, Wolf.

Eingelangt ist folgende

Motion :

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen
Rat Bericht und Antrag über eine Revision des Se-

kundarschulgesetzes vom 26. Juni 1856 in dem Sinne
einzubringen, dass die Bestimmung des Art. 7, Alinea
1, betreffend staatlichen Maximalbeitrag an Schulhausbauten

(5000 Fr.) mit Art. 26 des Primarschulgesetzes
vom 6. Mai 1894 in Einklang gebracht wird.

Bauer,
Burren, G. Müller, v. Muralt,
Steiger, O. Morgenthaler, Milliet,
Edm. Probst, v. Erlach, Karl Bühler,

Moor, Boinay.

An Stelle des entschuldigt abwesenden Herrn
Marschall wird Herr Grossrat v. E r 1 a c h als provisorischer

Stimmenzähler bezeichnet.

Taeresordnunu :

Dekret
betreffend

Bildung und Umschreibung der reformierten Kirch-
sremeinden Pruntrnt und Freiherren.

(Siehe Nr. 5 der Beilagen.)

E i n t r e t e n s f r a g e.

Ritschard, Kirchendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Am 23. März 1903 langte eine
Eingabe des reformierten Kirchgemeinderates von
Pruntrut-Freibergen ein, worin das Gesuch gestellt
wurde, es möchte der Amtsbezirk Freibergen von der
Kirchgemeinde Pruntrut-Freibergen abgetrennt und zu
einer selbständigen reformierten Kirchgemeinde erhoben

werden.
Die tatsächlichen Verhältnisse sind kurz folgende.

Im katholischen Jura existiert die reformierte
Kirchgemeinde Pruntrut-Freibergen, die sich über die beiden
genannten Amtsbezirke erstreckt. Das Amt Pruntrut
besitzt zwei, das Amt Freibergen einen Pfarrer. Trotz
der verschiedenen Pastorationen ist die Kirchgemeinde
aber eine einheitliche. Daraus haben sich, wie es in
der Natur der Sache liegt, Inkonvenienzen ergeben.
Der Amtsbezirk Freibergen ist ziemlich weit von Pruntrut

entfernt. Die Administration war infolgedessen
eine sehr schwere. Das legte den beteiligten Kreisen
nahe, eine Aenderung eintreten zu lassen, um so mehr,
als für die Frei berge bereits ein eigener Pfarrer da
ist und weil sich die protestantische Bevölkerung dieses

Amtsbezirkes je länger je stärker vermehrt. Sie
beträgt dermalen zirka 750 Seelen und wird sich mit Rücksicht

auf die verbesserten VerkehrsVerhältnisse noch
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vermehren. Der Kirchgemeinderat von Pruntrut-Frei-
bergen wandte sich daher an die Behörden mit dem
Gesuch, es möchte eine Abtrennung stattfinden. Diesem
Gesuch wird das vorliegende Dekret gerecht und es
wird Ihnen deshalb beantragt, auf die Behandlung
desselben einzutreten.

Ich will auch gerade auf die einzelnen Bestimmungen
des Entwurfes zu sprechen kommen. In Art. 1

wird der Grundsatz ausgesprochen, dass aus der
reformierten Kirchgemeinde Pruntrut-Freibergen zwei
selbständige Kirchgemeinden im Sinne der §§ 5—7
des Kirchengesetzes geschaffen werden : die
reformierte Kirchgemeinde Pruntrut, mit Sitz in Pruntrut,
umfassend die reformierte Bevölkerung des Amtsbezirkes

Pruntrut, und die reformierte Kirchgemeinde
Freibergen, mit, Sitz in Saignelégier, umfassend die
reformierte Bevölkerung des Amtsbezirkes Freibergen.

In Art. 2 wird bestimmt, dass für die Kirchgemeinde

Freibergen eine und für die Kirchgemeinde
Pruntrut zwei Pfarrstellen bestehen, die übrigens alle
schon vorhanden sind. Es ist möglich, dass man mit
der Zeit der Kirchgemeinde Freibergen in einer andern
Richtung etwas wird entgegenkommen müssen, denn
es fehlt derselben an genügenden und zweckentsprechenden

Lokalitäten für die Abhaltung der
'Gottesdienste. Allein auf den heutigen Tag liegt ein
bezügliches Begehren nicht vor, und es erwachsen
daher dem Staat durch die vorgeschlagene Aenderung
keine Mehrausgaben.

Ich füge noch bei, dass auch der Synodalrat, wie
ja nicht anders zu erwarten war, dem Gesuch der
Kirchgemeinde Pruntrut-Freibergen beigepflichtet hat.

Gestützt auf diese kurzen Auseinandersetzungen
möchte ich Ihnen beantragen, auf das Dekret einzutreten

und dasselbe in globo anzunehmen.

M. Jacot, rapporteur de la commission. La
commission chargée d'examiner cette affaire s'est réunie
hier, et par un vote unanime s'est déclarée d'accord
avec les propositions de la Direction des cultes. Les
membres du Grand Conseil ont reçu le rapport du
gouvernement chez eux et, ont pu ainsi l'étudier à loisir,
de sorte que je me dispenserai d'entrer dans les
détails, car je ne ferais que répéter ce qui vient d'être
dit. Qu'il me suffise de rappeler que la situation
géographique des deux districts et la grande distance
qui sépare le district des Franches Montagnes de
celui de Porrentruy rend désirable la séparation
des deux paroisses. Les motifs invoqués par le conseil
de paroisse réformée des Franches Montagnes sont
donc plausibles, et la commission unanime propose
au Grand Conseil d'accepter le projet de décret.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Präsident. Der Herr Kirchendirektor hat beantragt,
das Dekret in globo zu behandeln. Wenn dagegen kein
Widerspruch erfolgt, so hat, der Rat beschlossen, so
vorzugehen. — Wird das Wort zur Detailberatung
verlangt? — Es ist nicht der Fall und der Dekretsentwurf

ist somit in globo angenommen.

Gesetz
betreffend

das Forstwesen.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 13 hievor.)

II. Organisation.

Art. 12.

Angenommen.

Art. 13.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Bei der ersten Beratung hat Herr
Grossrat Dürrenmatt darauf hingewiesen, dass die
Errichtung von Stellen Sache des Grossen Rates und
nicht des Regierungsrates sei, was seine Berechtigung
hat. Im fernem hat Herr Grossrat Lenz gerügt, dass
nicht gesagt werde, wer den äussern Dienst zu
besorgen habe. Wir haben nun den frühern Art. 13
dahin abgeändert, dass die Zahl der Forstkreise im
Gesetze selbst normiert und dem Grossen Rat die
Kompetenz erteilt wird, nötigenfalls eine Vermehrung der
Stellen vorzunehmen, damit nicht wieder das Volk
begrüsst, zu werden braucht. Statt der bisherigen 18
Kreise werden deren 19 festgesetzt. Ich habe bereits
früher darauf hingewiesen, dass der Bundesrat eine
Vermehrung der Forstkreise gewünscht hat, weil
einzelne derselben zu gross seien und die betreffenden
Beamten daher ihre Pflicht nicht voll und ganz
erfüllen können. Für uns war aber auch noch der
Umstand massgebend, dass der Staat viele Waldungen
besitzt, die bei intensiverer Bewirtschaftung natürlich
auch mehr eintragen werden. Eine Entlastung ist
namentlich für die Kreise III und IV notwendig und
dort wird ein neuer Kreis eingeschaltet werden müssen.
Wir haben daher im Gesetz selber die Zahl 19
aufgenommen, mit der sich wahrscheinlich auch der
Bundesrat zufrieden geben wird.

Um dem Begehren des Herrn Lenz Rechnung zu
tragen, haben wir die Bestimmung aufgenommen : «
Jedem Forstkreis steht ein Forstbeamter vor.»

Sodann haben wir die drei letzten Alineas des
frühern Art. 13 zu einem besondern Artikel gemacht
und demselben als erstes Alinea den Passus vorangestellt

: « Der Regierungsrat stellt die Abgrenzung der
einzelnen Kreise fest unter Vorbehalt der Genehmigung
durch den Bundesrat. » Die Abgrenzung der einzelnen
Kreise wird sich mit vielen Detailfragen befassen müssen

und es ist daher angezeigt, dass nicht der Grosse
Rat sich damit zu beschäftigen habe, sondern dass
sie dem Regierungsrat überlassen bleibe, nachdem der
Grosse Rat die Einteilung des Kantonsgebietes geregelt
hat. Wir empfehlen Ihnen die vorgeschlagenen
Abänderungen, die den bei der ersten Beratung geäusserten
Wünschen Rechnung tragen.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905. 6*
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Seheurer, Präsident der Kommission. Der ursprüngliche

Entwurf enthielt die Bestimmung, dass sowohl
die Zahl als die Abgrenzung der Kreise durch den
Regierungsrat festgesetzt werden. Infolgedessen hätte
unter Umständen eine Vermehrung der Kreise und
damit auch der Beamten durch Beschluss des Regierungsrates

eintreten können. Die verfassungsmässige
Kompetenz des Regierungsrates zu einem solchen
Vorgehen wurde in der ersten Beratung bestritten. Die
Kommission hat daher den Art. 13 in zwei Artikel
zerlegt, von denen der erste dem Grossen Rat die
Kompetenz gibt, die Kreise eventuell zu vermehren
und gestützt auf diesen Artikel auch neue Beamtungen
zu schaffen, während dann in Art. 13bis dem
Regierungsrat diejenigen Verfügungen zugewiesen werden,

die ohne weiteres in seine Kompetenz fallen.
Die neue Fassung entspricht vollständig der bei der
ersten Beratung gewalteten Diskussion und den von
den Herren Grossräten Dürrenmatt und Lenz damals
geäusserten Ansichten.

Angenommen.

Art. 13bis.

Seheurer, Präsident der Kommission. Nur ein Wort
zu der Bestimmung, dass die Abgrenzung der einzelnen

Kreise in die Kompetenz des Regierungsrates fallen

soll. Die Kommission ist der Meinung, dass es
sich hier um Detailfragen handle, deren Lösung besser
dem Regierungsrat überlassen bleibe, der allein
imstande sei, in voller Sachkenntnis zu entscheiden.
Dazu kommt die fernere Erwägung, dass der Bundesrat
in Sachen das letzte Wort spricht, so dass, wenn
wir den Entscheid statt dem Regierungsrat dem Grossen
Rat übertragen würden, in dieser relativ unwichtigen
Frage die Forstdirektion, der Regierungsrat, der Grosse
Rat und zum Schlüsse noch der Bundesrat zu sprechen
hätten. Das schien uns eine Komplikation zu sein,
mit welcher der Sache selber kein grosser Dienst
geleistet würde.

Angenommen.

Art. 14.

Angenommen.

III. Oeffentliche Waldungen.

Art. 15—22.

Angenommen.

IV. Privatwaldungen.

Art. 23.

Angenommen.

Art. 24.

Seheurer, Präsident der Kommission. In einer der
Eingaben wurde die Einführung der in Art. 24, Ziffer 3,
vorgesehenen Waldgenossenschaften und namentlich
auch die Bestimmung angefochten, dass diese
Waldgenossenschaften gehalten sein sollen, für alle ihre
genossenschaftlichen Verhältnisse Reglemente
aufzustellen. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass für
die Bildung derartiger Genossenschaften zur Benutzung
und Bewirtschaftung des Waldes die Einstimmigkeit
aller Beteiligten erforderlich ist. Im weitern scheint
es klar zu sein, dass, wenn mehrere Personen sich
zu einer derartigen Benutzung und Bewirtschaftung
zusammentun, von vornherein bestimmte Vorschriften
über die gegenseitigen Verpflichtungen aufgestellt werden

müssen, denn sonst werden sich Streitigkeiten
ergeben, für deren Entscheid gar keine Grundlage
bestehen würde. Dieses Vorgehen ist für jede
Genossenschaft etwas Selbstverständliches und ich kann
mir nicht vorstellen, dass daraus irgendwelche
Schädigung eines Waldbesitzers resultieren könnte. Die
Bestimmung, dass Streitigkeiten, die sich ergeben könnten,

dem Regierungsrat zur Entscheidung zu
unterbreiten sind, entspricht den Vorschriften, die in bezug
auf die Genossenschaften zur Austrocknung von
Mosern und so weiter bestehen.

Angenommen.

Art. 25 und 26.

Angenommen.

Art. 27.

Seheurer, Präsident der Kommission. Art. 27
enthält die Vorschrift, dass jeder Holzschlag im Schutzwalde

der Bewilligung der Forstdirektion bedarf. Diese
Bestimmung scheint auf den ersten Blick weiter zu
gehen als das Bundesgesetz, das nur von erheblichen
Holznutzungen spricht. Die Kommission fragte sich,
ob nicht ein Ausdruck gefunden werden könnte, der
sich ungefähr dem Bundesgesetz anpassen und für
die Praxis annehmbarer sein würde. Denn es ist klar,
dass der Ausdruck « erheblich » ein sehr dehnbarer
ist. Man hat keinen bestimmten Massstab, um den
Ausdruck «erheblich» daran zu messen. Oder soll
als Massstab etwa das Verhältnis des geschlagenen
Holzes zum Besitztum dessen, der das Holz fällt, oder
vielleicht die Wichtigkeit des Holzschlages für die
betreffende Gegend angenommen werden Man ist
da im Unklaren. So gerne die Kommission in dieser



(14. Februar 1905.) 23

Beziehung eine anwendbare Bestimmung aufgestellt
hätte, so schwer war es, eine solche zu finden, und
darum hat sie schliesslich davon abgesehen. Natürlich

kann keine Rede davon sein, dass zum Beispiel
einer, der einem brandbeschädigten Nachbarn eine
Tanne vor das Haus führen würde, strafbar wäre, oder
dass einer, der für d»n eigenen Gebrauch etwas zu
viel Holz hätte, dasselbe nicht verkaufen dürfte. Nur
der soll bestraft werden, der zum vornherein zum
Zwecke des Verkaufs Holz schlägt. Die vorliegende
Bestimmung liegt meines Erachtens im Interesse der
Beteiligten und kann angenommen werden, ohne dass
man zu befürchten hat, er enthalte für die, welche mit
dem Gesetz in Berührung kommen, eine Mäusefalle.

Mofcimann. Ich möchte in Art. 27 die Bestimmung
aufnehmen lassen, dass die Besichtigung des zu
schlagenden Holzquantums durch die Forstbeamten
unentgeltlich zu erfolgen habe. Es könnte hiefür, wie es
auch in bez'ug auf die Gebäudeschatzungen der Fall
ist, eine gewisse Zeit im Sommer oder Herbst angesetzt

werden. Man hat schon bei frühem Anlässen
darüber gesprochen und der Herr Forstdirektor hat
die Zusicherung gegeben, dass er dafür sorgen werde,
dass das in Zukunft so gehalten werde. Nun sehe
ich aber in Art. 27 keine derartige Vorschrift und ich
möchte den Herrn Forstdirektor anfragen, wie es sich
damit verhält.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Mosimann hat wahrscheinlich
den Bericht der Forstdirektion, der zur ersten Beratung
ausgeteilt worden ist, nicht mehr vor Augen. Es ist
richtig, dass bisher die Untersuchung und Anzeichnung
von Holzschlägen nur während einer gewissen Zeit
unentgeltlich erfolgten, in der übrigen Zeit aber die
Kosten von dem Waldbesitzer getragen werden muss-
ten. Im neuen Gesetz wurde diese Bestimmung fallen
gelassen. Es hat mich verwundert, dass in der Presse,
welche sonst auf die Vorteile des Gesetzes hinwies,
nicht erwähnt wurde, dass in Zukunft all die Kosten
für die Publikationen, Untersuchungen und so weiter
dahinfallen. Es werden fortan keine derartigen Kosten
mehr von den Waldbesitzern zu tragen sein. Es heisst
in Art. 27 ausdrücklich, dass dem Gesuchsteller der
Entscheid der Forstdirektion, beziehungsweise die
Bedingungen, unter denen der Holzschlag bewilligt werden

kann, kostenlos durch Postsendung zugestellt werden.

Das ist ein grosser Vorteil des neuen Gesetzes,
der jedenfalls allgemein begrüsst werden wird. Alle
bisherigen Kosten werden in Zukunft während des

ganzen Jahres und nicht, nur einer bestimmten Zeit
dahinfallen.

M. Jacot. Il est nécessaire, je crois, que M. de
Wattenwyl donne encore quelques explications au sujet
de l'art. 27, en ce qui concerne la traduction française.

De deux choses l'une : ou bien le propriétaire d'une
forêt privée est autorisé à faire les coupes nécessaires,
s'il met cette forêt en exploitation, et quel que soit le
but qu'il poursuit, ou bien il ne recevra pas cette
autorisation.

Il est évident que si une coupe de bois est faite
par le propriétaire dans le but de se procurer le bois
nécessaire à la réparation de son bâtiment, il n'aura
pas besoin de suivre les dispositions prévues dans

la loi et de demander l'autorisation. En revanche,
s'il s'agit d'une exploitation plus considérable, il est
juste que les conditions prévues dans la loi soient
suivies et que l'autorisation soit demandée.

Pour éviter tout malentendu et donner une clarté
désirable à l'article, il eût été nécessaire de faire
cette différence entre les coupes de bois destinées aux
réparations de la maison et, les coupes de bois faites
dans un but commercial.

Or, l'art. 27 ne pose pas des limites suffisamment
précises pour que l'application de la loi ne souffre
plus tard d'aucune indécision.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich kann Herrn Jacot mitteilen, dass
schon bisher für den eigenen Gebrauch keine
Bewilligung nötig war. Im Jura hatte diese Bestimmung
natürlich keine Geltung, weil er nicht unter die Hochzone

fiel. Wenn dem Betreffenden von dem Holz, das
er für den eigenen Gebrauch schlagen liess, etwas
übrig bleibt, für das er keine Verwendung hat, und
das er deshalb veräussern möchte, so braucht er
davon nur Mitteilung zu machen, damit er gegenüber
Organen, die ihn allenfalls wegen unbewilligten
Holzverkaufs belangen würden, gedeckt ist. Art. 27 sagt
ausdrücklich, dass nur jeder Holzschlag zum Verkauf
oder zur Verwendung im eigenen, holzkonsumierenden
Gewerbe der Bewilligung bedarf. Ich habe bereits bei
der ersten Beratung darauf hingewiesen, warum das
Bundesgesetz die Worte « zur Verwendung im eigenen
Gewerbe » aufnahm. Sonst könnte ja ein Sägerei- oder
Parketteriebesitzer ohne jede Bewilligung Holzschläge
ausführen und immer erklären, das sei zu seinem
eigenen Gebrauche. Das wollten aber weder das
Bundesgesetz noch wir unter dem eigenen Gebrauch
verstehen, sondern wir verstehen darunter bloss die
Heizung, Feuerung in der Küche, Reparaturen am
Gebäude und eventuell Neubauten. Wenn die französische

Uebersetzung nicht deutlich ist, könnte man sie
noch etwas klarer gestalten, aber wie gesagt, es handelt

sich da nur um Holzschläge zum Verkauf oder
zur Verwendung im eigenen, holzkonsumierenden
Gewerbe; für den eigenen Gebrauch bedarf es keiner
Bewilligung.

Morgenthaler (Langenthal). Wir können uns mit
Art. 27, der bedeutende Erleichterungen schafft, sehr
wohl einverstanden erklären. Nur sollte meines
Erachtens noch eine Bestimmung aufgenommen werden,
dass ein Pfandgläubiger, der auf ein Heimwesen mit
Wald Geld ausgeliehen hat, davon avisiert werde,
wenn solche Holzschlagbewilligungen erteilt werden.
Er hat selbstverständlich ein Interesse daran, zu wissen,

ob sein Grundpfand sich an Wert gleich bleibe
oder nicht und eine schützende Bestimmung in dieser
Beziehung wäre wohl angezeigt.

Präsident. Ich frage Herrn Mosimann an, ob er
sich von der erhaltenen Aufklärung befriedigt erklärt.

Mosimann. Ich bin vollständig befriedigt, bemerke
aber, dass der erwähnte Bericht dem Gesetz nicht
beigelegt wird. Die Herren Förster sollten daher
angehalten werden, auch den Bericht zu lesen und nicht
nur das Gesetz.
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v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Ich möchte Herrn Mosimann nur
bemerken, dass der Bericht der Forstdirektion dem
Entwurf zur ersten Beratung beigelegt war. Für die zweite
Beratung hat man ihn natürlich nicht noch einmal
drucken lassen, da man annahm, diejenigen Herren, welche
sich für die Sache interessieren, werden ihn auch zur
zweiten Beratung mitbringen. Falls er nicht mehr in
Ihren Händen sein sollte, steht er Ihnen auf der
Staatskanzlei zur Verfügung.

Was die Bemerkung des Herrn Morgenthaler anbetrifft,

so mache ich darauf aufmerksam, dass es sich
in erster Linie darum handelte, die bisherigen
Publikationen zu sistieren, die grosse Kosten verursachten
und böses Blut machten. Die Publikationen fanden
nur statt im Schutzwaldgebiet, nicht aber in den
andern Gegenden, so dass an den letztern Orten die
Pfandgläubiger im Amtsblatt nicht lesen konnten, wenn
einer einen Holzschlag vornehmen wollte. Wenn ein
Geldinstitut an einem Heimwesen mit grösserem Waldbesitz

interessiert ist, wird es schon seihe Leute haben,
die es aufmerksam machen, wenn eine Schwächung
des Pfandobjektes stattfinden sollte. Im übrigen steht
es solchen Pfandgläubigern frei, bei der Forstdirektion,
die über die verlangten Bewilligungeü eine Kontrolle
führt, anzufragen und man wird nicht anstehen, ihnen
Auskunft zu erteilen. Wenn man die Idee des Herrn
Morgenthaler, in jedem Falle den Pfandgläubiger von
einem geplanten Holzschlage zu avisieren, in die Praxis
umsetzen wollte, so müsste man eben wieder zu der
Publikation im Amtsblatt und in den Amtsanzeigern
zurückkehren, die grosse Kosten verursacht. Die
Aufhebung der Kosten macherei ist aber, wie gesagt, eine
der grossen Errungenschaften des neuen Gesetzes. Man
hat seinerzeit auch Juristen über diesen Punkt angefragt

und sie haben sich ebenfalls dahin geäussert,
dass man von einer solchen Publikation füglich
Umgang nehmen dürfe, da die Darlehensgewährer sich
schon werden orientieren können, wenn sie allenfalls
geschädigt werden sollten. Ich bin der Ansicht, man
sollte nicht wieder eine Bestimmung in das Gesetz
aufnehmen, die sich bisher für die betreffenden
Waldbesitzer als lästig erwiesen hat.

Präsident. Zu Art. 27 sind keine Anträge gestellt
und ich erkläre daher denselben in der vorliegenden
Fassung als angenommen.

V. Erhaltung' und Vermehrung des Waldareals.

Art. 28.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Regierungsrät beantragt Ihnen,
in Art. 28 den namentlich aus landwirtschaftlichen
Kreisen geäusserten Wünschen entgegenzukommen.
Obschon der Art. 28 einfach aus dem früheren Aus-
reutungsgesetz herübergenommen ist, hat die Bestimmung,

dass; für jede- bleibende Ausreutung zum
Ersatz eine Fläche aufzuforsten sei, die wenigstens den
gleichen Holzertrag abwerfe, doch Anstoss erregt. Wir
nahmen keinen Anstand, die erhobenen Einwendungen
einer Prüfung zu unterziehen, und kamen zum Schluss,

dass man etwas weniger streng verfahren könne.Wir
schlagen Ihnen daher eine neue Fassung des Art. 28

vor, wonach statt des ersten Satzes gesagt werden
soll: «Für jede bleibende Ausreutung oder Umwandlung

von Waldboden in eine andere ßenutzungs- und
Kulturart ist zum Ersatz eine zum mindesten gleich
grosse Fläche aufzuforsten. Die nähern Bedingungen
werden durch den Regierungsrat festgesetzt». Mit dieser

Bestimmung werden wir dem Bundesgesetz
gerecht und es kann uns von dieser Seite kein Vorwurf
gemacht werden. Sind die Verhältnisse ungefähr gleich,
wird man sich also mit dem Ersatz einer wenigstens

gleich grossen Fläche zufrieden geben. Wenn
dagegen guter Grund und Boden, der für den
landwirtschaftlichen Betrieb eine grössere Rendite verspricht,
ausgereutet und dagegen schlechtes Terrain aufgeforstet
werden soll, so soll eine etwas grössere Fläche
verlangt werden können. Der betreffende Grundbesitzer

wird dabei immer auf seine Rechnung kommen,
wenn er ein gutes Stück Land für den landwirtschaftlichen

Betrieb nutzbar machen kann und dagegen ein
anderes grösseres Terrain, das ihm keinen grossen
Nutzen abwarf, der Waldkultur zuführt.

Der letzte Satz des Art. 28 bleibt auch bei der
neuen Fassung bestehen. Es ist von Wert, dass der
Ersatz für den zu reutenden Waldboden nicht in einer
ganz andern Gegend stattfinde, weil dadurch eine
Verwilderung des Klimas in der erstem Gegend entstehen
könnte. Die Aufforstung soll also möglichst in der
gleichen Gegend vorgenommen werden; wenn sich
kein solches Terrain in der betreffenden Gegend findet,
dann soll es allerdings gestattet sein, mit einem
andern Grundbesitzer zu tauschen und die Aufforstung
in einer andern Gegend vorzunehmen.

Wir glauben, mit der neuen Fassung den seit der
Publikation des Ergebnisses der ersten Beratung
geäusserten Wünschen Rechnung getragen zu haben und
empfehlen Ihnen die Annahme des Artikels in dem
neuen Wortlaut.

Scheurer, Präsident der Kommission. Bei dem
Ersatz für Ausreutungen kann man entweder verlangen,
dass der Holzertrag der gleiche sein, oder dass das
Areal möglichst gleich bleiben müsse. Das bisherige
Gesetz stellte sich auf den Boden, dass der Holzertrag
der nämliche sein müsse, während das Bundesgesetz
nur bestimmt, dass das Waldareal in der Schweiz
nicht vermindert werden soll, dass also wenigstens der
Fläche nach ein Ersatz einzutreten habe. In der ersten
Beratung wurde das bisherige bernische System
beibehalten. Der Regierungsrat schliesst sich aber
nunmehr der Auffassung des Bundesgesetzes an, dass
wenigstens eine gleich grosse Fläche aufgeforstet werden

müsse. Weniger als die bisherige Fläche darf
es nicht sein, weil wir uns sonst mit dem Bundesgesetz

in Widerspruch setzen würden. Die Kommission
schliesst sich dem Antrag des RegiprUhgsrates am und
empfiehlt Ihnen ebenfalls die Annahme des Art. 28
in der neuen Fassung.

Angenommen nach Antrag der vorberatenden
Behörden.
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Art. 29.

Weber (Grasswil). Nachdem man in Art. 28 den
Passus «welche wenigstens den Holzertrag abzuwerten

verspricht, wie die zur Urbarmachung angemeldete
Fläche » gestrichen hat, glaube ich, sollte man auch
Ziffer 3 des Art,. 29 streichen. Man kann wohl
behaupten, aber nicht beweisen, dass die Ausreutung
eines Stücks Waldes eine Verschlechterung des
Bodens zur Folge habe. Meines Erachtens gibt die
Bestimmung unter Ziffer 3 nur zu Streitigkeiten zwischen
Forstbeamten und Waldbesitzern Anlass und daher
möchte ich Streichung dieses Absatzes beantragen.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte Sie ersuchen, den Antrag
Weber abzulehnen. Die angefochtene Bestimmung war
schon im Gesetz von 1860 enthalten und hat in den
13 Jahren, da ich der Forstdirektion vorstehe, nie zu
Reklamationen Anlass gegeben. Es lässt sich übrigens
auch nachweisen, wenn eine Ausreutung eine
Verschlechterung des Bodens zur Folge haben kann/Wenn
zum Beispiel; der Besitzer eines Waldes, der ziemlich
flachgründig ist und sich für gute Kulturen nicht eignet,
sich in den Kopf setzt, den Wald auszureuten, so ist
doch sicher eine Verschlechterung des Bodens zu
erwarten. Allerdings werden in der Regel derartige
Gesuche nicht eingereicht, weil unsere Landwirte
intelligent genug sind, um einzusehen, ob der Boden bei
landwirtschaftlichem Betrieb einen höhern Ertrag
abwerfe als der Wald. Aber unser Herrgott hat
verschiedene Kostgänger und es könnte doch auch Leute
geben, die einen Wald ausreuten wollten, auch wenn
jedermann zugeben muss, dass damit eine Verschlechterung

des Bodens herbeigeführt wird. Wenn man
übrigens mit dem Gutachten nicht einig geht, kann man
dagegen rekurrieren und es wird eine neue
Untersuchung stattfinden. Ein Gesetz muss mit allen
Eventualitäten rechnen und daher muss meines Erachtens
auch diese Bestimmung beibehalten werden. Würde
sie gestrichen, so würde das Gesetz eine Lücke
aufweisen.

Weber (Grasswil). Der Regierungsrat hat es nach
andern, Bestiraiuungen des Gesetzes in der, Hand,
Vorkommnisse, wie sie soeben angeführt wurden,, zu
verhindern. Dagegen beweist die Erfahrung, dass
derartige Streitigkeiten vorkommen können und schon
öfter vorgekommen sind. Wenn zum Beispiel
notwendigerweise an einer einzigen Stelle Wald ausgereutet
werden sollte, so kann der Foïstbeamte, wenn er
einem nicht gut will, sich dagegen auflehnen, indem er
erklärt, dass die Ausreutung eine Verschlechterung
des Bodens zur Folge habe, und es muss dann von
Pontius zu Pilatus geschrieben und unterhandelt werden.

Das sollte vermieden werden. Durch die Streichung

dieser,Bestimmung würde keine Lücke im Gesetz
entstehen. Auch wiederhole ich, dass nicht zum voraus
bewiesen werden kann, was der Boden zu leisten
imstande ist; dieser Beweis kann erst nach 30, 40 Jahren
erbracht werden. Ich möchte Ihnen daher wiederholt
empfehlen, die Ziffer 3 zu streichen.

Scheurer, Präsident der Kommission. Der Antrag
Weber hat von vornherein nur auf den Nicht-Schutzwald

Bezug, denn zur Ausreutung von Schutzwald be¬

darf es einer Bewilligung des Bundesrates. In diesem
Falle wird die vorliegende Bestimmung nicht zur
Anwendung kommen, der Bundesrat wird die Ausreutung
bewilligen oder nicht, ohne dass wir uns dazu zu
äussern haben. Betreffend den Nicht-Schutzwald habe
ich schon bei der ersten Beratung mehrmals darauf
hingewiesen, dass da nur ein ganz kleiner Teil unseres
Waldes in Betracht fallen kann, denn die öffentlichen
Waldungen sind durch die Wirtschaftspläne gebunden.
Es handelt sich also in Wirklichkeit nur noch um
die Privatwaldungen, die bloss einen Zehntel unseres
ganzen Waldbestandes ausmachen, so dass die
fragliche Bestimmung nicht von grosser Wichtigkeit ist.
Ich glaube aber doch, wir dürfen es der Einsicht der
Bevölkerung und der Forstbeamten zutrauen, dass diese
Bestimmung, die seit vierzig Jahren zu keinen der
Kommission bekannten Aussetzungen geführt hat, auch
in Zukunft werde zur Anwendung gebracht werden
können, ohne dass dadurch berechtigte Interessen
verletzt werden. Ich möchte Ihnen deshalb beantragen,
Art. 29 in der gemeinsamen Fassung des Regierungsrates

und der Kommission anzunehmen.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden (gegenüber dem Antrag Weber) Mehrheit.

Art. 30.

Angenommen.

Art. 31.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In Art. 31 ist nur eine kleine
redaktionelle Aenderung vorzunehmen. Es hat seinerzeit
eine Verschiebung der Artikel stattgefunden, welcher
hier nicht Rechnung getragen wurde. Statt «nach
Art. 27 und 29 » muss es heissen : « nach Art. 28
und 30».

Angenommen.

Art. 32—34.

Angenommen.

VI. Bundes- und Kantonsbeiträge.

Art, 35—37.

Angenommen.
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VII. Zwangsweise Ablösung und Enteignung.

Art. 38—42.

Angenommen.

VIII. Strafbestimmungen.

Art. 43.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zu den Strafbestimmungen hatte die
Kommission einen Abänderungsantrag gestellt, den sie
nunmehr aber zurückzieht. Ich überlasse dem Herrn
Kommissionsreferenten die Berichterstattung über diesen

Punkt.

Seheurer, Präsident der Kommission. Das Neben-
und Durcheinander von Bundes- und Kantonsgesetzgebung

bietet für die Strafbestimmungen gewisse
Schwierigkeiten. Ich habe bereits zu wiederholten Malen

darauf aufmerksam gemacht, dass unser Gesetz
in verschiedenen Punkten weiter geht als das Bundesgesetz.

Da die Strafbestimmungen des letztern natürlich

nur auf die Vorschriften des Bundesgesetzes sich
beziehen, müssten wir entweder für die weitergehenden
Bestimmungen unseres Gesetzes neue Strafbestimmungen

aufstellen oder aber auf die Aufstellung von
Strafbestimmungen für diese weitergehenden Bestimmungen
überhaupt verzichten. Die Kommission glaubte, dass
für diese weitergehenden Bestimmungen eine
allgemeine Vorschrift aufgestellt werden könnte und schlug
deshalb die Aufnahme eines zweiten Alinea folgenden
Wortlautes vor: «Die Uebertretung derjenigen
Vorschriften, die nicht im Bundesgesetz mit Strafe
bedroht ist, wird mit einer Busse von 10 bis 200 Fr.
bestraft.» Allein das ist eine so allgemeine Bestimmung,

dass wir uns überzeugen mussten, dass1 sie nicht
durchführbar ist und nicht diejenige Präzision
aufweist, die von einer Strafbestimmung verlangt werden
muss. Es schien daher der Kommission besser zu
sein, wenn man sich mit den Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes begnüge. Die weitergehenden
Bestimmungen des kantonalen Gesetzes werden somit nicht
unter Strafe gestellt. Doch kann man sich dabei
beruhigen, da es sich bei diesen Bestimmungen mehr um
Vorschriften zuhanden der ausführenden Behörden, in
welcher Art und Weise die Bewirtschaftung des Waldes
zu geschehen habe, handelt als um Zwangsvorschriften

für den Eigentümer des Waldes. Die Kommission
lässt also ihren Antrag fallen und erklärt sich mit
dem Artikel, wie er aus der ersten Beratung
hervorgegangen ist, einverstanden.

Angenommen.

Art. 44.

Morgenthaler (Burgdorf). Ich möchte die Aufmerksamkeit

des Rates einen Augenblick auf das zweite
Alinea des Art. 44 lenken.

Zunächst erlaube ich mir, eine redaktionelle
Bemerkung anzubringen. Das zweite Alinea lautet:
«Uebersteigt der Wert des Entwendeten den Betrag
von 30 Fr., oder ist der Schuldige schon zweimal
wegen Holzfrevels bestraft worden, so wird der Täter
als Dieb bestraft. » Es ist richtig, dass diese Bestimmung

schon in Art. 213 des Strafgesetzbuches
enthalten ist, wie überhaupt die Strafandrohungen für
Holzfrevel dem bisherigen Rechtszustand entsprechen
und aus dem Strafgesetzbuch herübergenommen sind.
Allein ich mache darauf aufmerksam, dass die
Auffassung unseres Strafgesetzbuches hinsichtlich der
Ahndung des Holzfrevels eine veraltete und zu rigu-
röse ist. Die Redaktion «wer schon zweimal wegen
Holzfrevels bestraft worden ist, wird als Dieb
bestraft» stammt allerdings aus dem Strafgesetzbuch.
Allein diese Redaktion widerstreitet unserm germanischen

Rechtsgefühl, das zwischen Holzfrevel und Diebstahl

scharf unterscheidet. Wenn einer schon zwei-
oder dreimal gefrevelt hat, so ist er nach dem Rechtsgefühl

des Volkes doch kein Dieb. Auch die
Polizeikammer hat in einem Urteil festgenagelt, dass, wenn
ein wegen Holzfrevels schon zweimal Vorbestrafter
sich aufs neue des Holzfrevels schuldig macht, auf
ihn nur die auf Diebstahl angedrohte Strafe angewendet

werden könne, das Delikt aber seiner Natur nach
Frevel bleibe. Ich möchte daher beantragen, die Redaktion

des zweiten Alineas abzuändern und statt « so wird
der Täter als Dieb bestraft» sagen: «so finden die
Strafandrohungen für Diebstahl auf den Täter Anwendung.

»

In der Hauptsache selber halte ich dafür, dass
unsere Strafandrohungen für Holzfrevel viel zu ri-
gurös sind und dringend der Abänderung bedürfen.
Es hat sich das schon in der Praxis herausgestellt
und einzelne Richter konnten es mit ihrem Rechtsgefühl

nicht vereinbaren, diese scharfen Strafbestimmungen

anzuwenden, sondern verfuhren milder als das
Gesetz vorschreibt. Namentlich sollte die Frage des
Rückfalles und der Rückfallsverjährung anders
geordnet werden. Nach Art. 64 des Strafgesetzbuches
darf Rückfall nicht angenommen werden, wenn bei
Verbrechen seit der Verbüssung der letzten Strafe zehn
und bei Vergehen fünf Jahre verflossen sind. Für
Polizeidelikte fehlt allerdings eine derartige Bestimmung.

Nach dem vorliegenden Artikel soll aber bei
Holzfrevel in allen Fällen ohne Rücksicht auf die
seit der letzten Bestrafung verflossene Zeit Rückfall
angenommen werden. Das scheint mir nicht richtig
zu sein, sondern der Gedanke, der in Art. 64 des
Strafgesetzbuches zum Ausdruck gelangt, sollte auch
hier berücksichtigt werden. Wenn einer vor undenklichen

Zeiten wegen eines Deliktes eine Strafe
ausgehalten hat, soll er nicht, wenn er sich nach langen
Jahren wieder des gleichen Deliktes schuldig macht,
deshalb strenger bestraft werden, sondern man soll
eben nicht vergessen, dass der Besserungszweck der
Strafe nicht in alle Ewigkeit anhalten kann, sondern
sich mit der Zeit verliert. Wenn einer in seiner Jugend
einmal oder zweimal einen kleinen Holzfrevel begangen
hat, soll fer nicht, wenn er vielleicht 15 Jahre später ein
dürres « Tannli » frevelt, weil seine Familie sich in Not
befindet, ohne weiteres mit der strengen Strafe des
Diebstahls belegt werden. Das ist nicht billig, namentlich
dann nicht, wenn die beiden ersten ausgestandenen
Strafen im minderjährigen Alter zudiktiert worden sind.
Wie oft kommt es nicht vor, dass strafmündige minder-
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jährige Kinder von den Eltern zum Holzfrevel geradezu

angehalten und dann dafür bestraft werden! Soll
nun, wenn ein solches Kind, selber einmal selbständig
geworden, lange Zeit nachher einen Holzfrevel
begeht, um Weib und Kind nicht zu Grunde gehen zu
lassen, einfach gesagt werden : Du hast früher zweimal
gefrevelt und wirst nun als Dieb bestraft? Soll keine
Rücksicht darauf genommen werden, dass der Täter
früher auf Weisung der Eltern gefrevelt hatte und das
moralische Verschulden also ein geringes war, und
auch darauf nicht, dass er sich bei dem dritten
Vergehen in Notlage befand? Der Entwurf scheint mir
auf die Motive des Frevels überhaupt zu wenig Rücksicht

zu nehmen, während doch nach der modernen
Auffassung des Strafrechts je nach der Gemeingefährlichkeit

der Motive die schärfere Bestrafung
platzgreifen soll. Wir sollten doch unterscheiden zwischen
dem Holzfrevel, der aus Not begangen wird, um eine
Familie vor dem Erfrieren zu schützen, und demjenigen,

der dazu dient, gewissen Leuten zu einem kleinen
Holzhandel zu verhelfen. Die letztere Art verdient
gewiss eine strengere Ahndung.

Meine Revisionsgelüste gehen also dahin, beim
Holzfrevel ebenfalls eine RückfallsVerjährung eintreten zu
lassen, ferner auszuschliessen, dass Vorstrafen, die
in jugendlichem Alter, wo einer auf Befehl der Eltern
gefrevelt hat, ausgesprochen wurden, beim Rückfall
zählen sollen und drittens, dass bei gewerbsmässigem

Holzfrevel scharfe Strafen sollen gefällt werden

können. Man wendet mir vielleicht ein, es sei
jetzt nicht der Zeitpunkt, eine solche Revision
anzuregen, da das eidgenössische Strafrecht im Wurfe
sei. Allein ich glaube, es werde noch ein paar Jahre
gehen, bis wir ein schweizerisches Strafrecht besitzen.
Wir wissen auch nicht, was es uns bringen wird, aber
das wissen wir, dass gegenwärtig Gesetz und Praxis
auseinandergehen. Ich möchte deshalb gerade zugunsten

unserer ärmern Bevölkerung die Revision der
StrafBestimmungen betreffend Holzfrevel anregen.

Gestützt auf diese Erwägungen möchte ich Ihnen
folgende Redaktion des zweiten Alineas empfehlen :

«Uebersteigt der Wert des Entwendeten den Betrag
von 30 Fr., oder ist der Schuldige innerhalb der letzten
fünf Jahre schon zweimal wegen Holzfrevels bestraft
worden, so finden die Strafandrohungen für Diebstahl
auf den Täter Anwendung.» Auf diese Weise wird
die Behandlung des Rückfalles bei Holzfrevel dem
in Art. 64 des Strafgesetzbuches aufgestellten System
angepasst. Des Rückfalles macht sich schuldig, wer
während der vorangegangenen fünf Jahre schon zweimal

wegen Holzfrevels bestraft worden ist und in
diesem Falle soll die Strafe für Diebstahl eintreten.
Jedoch sollen für den Rückfall die von dem Täter vor
dem zurückgelegten 20. Altersjahr erlittenen Vorstrafen

nicht mitgerechnet werden. Dagegen bildet es
einen Erschwerungsgrund, wenn der Holzfrevel nicht
aus Not, sondern gewerbsmässig begangen wurde. —
Ich empfehle Ihnen die Annahme meines Antrages.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wie ich Ihnen bereits bei der ersten
Beratung mitteilte, wurde der ganze Abschnitt betreffend

die Strafbestimmungen von Herrn alt-Oberrichter
Stooss verfasst, der sich dabei auf die bestehenden
Gesetzbücher stützte. Der Antrag Morgenthaler würde
eine teilweise Abänderung unseres Strafgesetzbuches

zur Folge haben. Ich bin nun nicht Jurist genug,
um beurteilen zu können, ob es angezeigt sei, im
gegenwärtigen Zeitpunkt derartige Aenderungen vorzunehmen

und ich nehme an, dass der Herr Kommissionspräsident,

der als Jurist diese Frage besser beurteilen
kann, dem Rat hierüber die nötige Auskunft erteilen
werde.

Scheurer, Präsident der Kommission. In einem
Teil der an uns gerichteten Eingaben wurde Art. 44
ebenfalls berührt. Der Betrag von 30 Fr., der hier als
massgebend aufgestellt wird, wurde angefochten und
man erklärte, die strengere Strafe sollte schon dann
platzgreifen, wenn der Wert des Entwendeten den
Betrag von 20 Fr. übersteige. Allein die 30 Fr.
entsprechen der sonst überall in unserm Strafgesetzbuche
zur Anwendung kommenden Abstufung und es lohnt
sich daher wirklich nicht der Mühe, hier eine
Abänderung eintreten zu lassen.

Im weitern wurde bemerkt, dass dem Umstand nicht
genügend Rechnung getragen sei, dass vielmals beim
Holzfrevel nicht der Wert des Entwendeten die Hauptsache

sei, sondern der eintretende Schaden, indem
unter Umständen das bleibende Stück Holz ganz zu
Grunde gehe oder indem das gefrevelte «Tannli»
vielleicht an einem exponierten Punkt gestanden sei, wo
ihm ein besonderer Wert zukomme. Nun gibt aber
Art. 44 dem Richter Gelegenheit genug, diesem
Umstand Rechnung zu tragen. Acht Tage Gefängnis werden

auch für derartige Fälle genügen.
Was die Anregung des Herrn Morgenthaler

anbelangt, so ist richtig, dass der Holzfrevel bei uns seit
Jahrhunderten eine andere Würdigung erfährt als der
Diebstahl. Die Leute sagen : Ich bin schon wegen
Holzfrevels bestraft worden, aber gestohlen habe ich noch
nichts. Beides wird also scharf auseinandergehallen
und auch die Gesetzgebung behandelt beide Delikte
ganz anders. Wenn nun in Anlehnung an die
Volksanschauung das zweite Alinea etwas anders redigiert
werden soll, so habe ich persönlich — ich kann nicht
im Namen der Kommission sprechen — nichts dagegen
einzuwenden. Meines Erachtens entsprechen die
Anträge des Herrn Morgenthaler vollständig den Verhältnissen.

Es ist namentlich angezeigt, dass auch beim
Holzfrevel frühere Sünden einmal aufhören sollen, ihre
Wirkung zu äussern. Durch die Annahme des
Antrages Morgenthaler würde der Holzfrevel gleich
behandelt wie die übrigen Vergehen. Ich möchte mich
daher meinerseits diesem Antrag nicht widersetzen.

Angenommen mit dem Amendement Morgenthaler.

Art. 45.

Angenommen.

IX. Schlussbestimmungen.

Art. 46.

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates, Art. 46 enthält die 24 verschiedenen
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Gesetze, Dekrete und Verordnungen, welche durch das
Forstgesetz aufgehoben und unter ein Dach gebracht
werden.

Scheurer, Präsident der Kommission. Mit Rücksicht

auf Art. 13bis ist bei Ziffer 22 ein Vorbehalt
am Platze. Das Dekret über die Organisation der
Forstverwaltung des Staates vom 9. März 1882 wird nicht
vollständig aufgehoben, sondern die Bestimmungen
betreffend die Besoldungen bleiben vorläufig noch in
Kraft, so dass hier der Zusatz beigefügt werden muss :

«unter Vorbehalt des Art. 13bis hievor».
Art. 213 des Strafgesetzbuches, der von dem Frevel

handelt, wird von dem vorliegenden Gesetz ebenfalls
erreicht und muss teilweise aufgehoben werden. Es
wäre demnach noch eine neue Ziffer beizufügen : « Art.
213, AI. 2 und 3, des Strafgesetzbuches».

Angenommen mit den von der Kommission
beantragten Zusätzen.

Titel und Ingress.

Scheurer, Präsident der Kommission. Die
Kommission beantragt, im Ingress das Bundesgesetz nicht
nur mit dem Datum, sondern mit dem vollständigen
Titel zu zitieren.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Präsident. I ch frage an, ob man auf den einen oder
andern Artikel der durchberatenen Vorlage
zurückkommen will.

M. Grosjean. Je désirerais obtenir un renseignement

de la part de M. le directeur des forêts, en ce
qui concerne le 2me alinéa de l'art. 27. Est-ce que
la loi fédérale sur la protection des forêts prévoit les
mêmes dispositions renfermées dans cet alinéa?

M. de Wattenwyl, directeur des forêts, rapporteur
du gouvernement. Oui, à l'art. 29 de la loi fédérale.

M. Grosjean. J'aurais voulu, à cette occasion,
savoir si, alors qu'il s'agit d'abattre dans des forêts
particulières, quelques plantes moins de 10 mètres,
l'autorisation était nécessaire pour procéder à cet. aba-
tage.

M. de Wattenwyl, directeur des forêts, rapporteur
du gouvernement. Non, du moment que a vous voulez
garder le bois pour vous, mais il faut l'annoncer au
contrôle.

Präsident. Stellt Herr Grosjean einen Antrag, auf
Art. 27 zurückzukommen

M. Grosjean. Je n'insiste pas.

Schlussabstimmung.

Für Annahme des Gesetzes 134 Stimmen.
Dagegen Keine Stimme.

Geht an den Regierungsrat zur Anordnung der
Volksabstimmung.

Abänderuügsgesetz
betreffend

die Erbschaits- u iitlySclteiikn iigssteuer.

Erste Beratung.

(Siehe Nr. 1 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Gesetz über die Erbschafts- und
Schenkungssteuer vom 26. Mai 1864 wurde bereits
zweimal einer Revision unterzogen. Die erste Revision
datiert von 1879, die zweite vom Jahre 1900. Der
Revisionsentwurf von 1900 unterlag jedoch in der
Volksabstimmung von 1902. Es empfiehlt sich wohl,
in der Eintretensfrage Ihnen kurz die Hauptpunkte
der bisherigen Revisionsbestrebungen vor Augen zu
führen, um sodann auf die Revisionspunkte der
heutigen Vorlage zu sprechen zu kommen.

Die Revisionen von 1879 und 1900 sind weniger
darauf zurückzuführen, dass das Gesetz von 1864
wesentliche Mängel aufgewiesen hätte, als vielmehr auf
das Bestreben, dem Staatsfiskus einen höhern Ertrag
aus der Erbschafts- undd Schenkungssteuer zuzuführen.

Im Jahre 1879 suchte man den Mehrertrag
dadurch zu erreichen, dass man die Besteuerung der
kinderlosen Ehegatten und der Aszendenten und im
weitern für Erbschaften und Schenkungen von über
50,000 Fr. einen Zuschlag einführte. Eine Milderung
fand statt, indem der Betrag der steuerfreien
Erbschaften und Schenkungen von 400 auf 1000 Fr.,
erhöht und das steuerfreie Minimum der kinderlosen
Ehegatten auf 5000 Fr. festgesetzt wurde. Der
Revisionsentwurf von 1900 dehnte den Umfang der Steuerpflicht

aus, indem die Steuerbefreiung für gemeinnützige

Anstalten und Stiftungen auf die kantonalen
Institute beschränkt wurde, während die ausserkan-
tonalen Anstalten den Privatanstalten des Kantons Bern
gleichgestellt wurden. Ein weiterer Ausgleich fand
statt, indem § 5 des Gesetzes von 1879 aufgehoben
wurde, wonach Deszendenten, die in einem Erbschaftsfalle

ihren Aszendenten vertreten, nur diejenige Steuer
bezahlen, welche derjenige hätte bezahlen müssen,
an dessen Stelle sie getreten sind. Eine Verschärfung
enthielt der Entwurf, indem er die Ansätze wesentlich
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erhöhte und statt des frühern einmaligen Zuschlages
klassenweise Zuschläge für Erbschaften oder Schenkungen

von über 50,000 bis 100,000, von 100,000 bis
150,000 und von mehr als 150,000 Fr. einführte. Eine
weitere neue Bestimmung war die, dass, wenn
Liegenschaften geschenkt oder vererbt werden, an Stelle der
bisherigen Grundsteuerschatzung, eine amtliche Schätzung

vorgenommen werden konnte, die den wirklichen
Wert festgesetzt hätte.

In bezug auf die heutige Revision ist zunächst die
Hauptfrage zu entscheiden, ob eine Partial- oder eine
Totalrevision des Gesetzes von 1864 vorgenommen
werden soll. Ich wurde bereits von Mitgliedern des
Grossen Rates angefragt, warum wir nicht eine
Totalrevision in Aussicht genommen haben. Diese Frage
wurde sowohl bei den Beratungen des Abänderungsgesetzes

von 1879 als des Projektes von 1900
eingehend diskutiert. Gegen eine Partialrevision wurde
geltend gemacht, dass sie den gesetzgebungstechnischen

Ansprüchen der modernen Rechtswissenschaft
nicht genüge und durch das Nebeneinanderstehen
mehrerer Gesetze namentlich für den Laien die Bebersicht
erschwert werde. Dagegen führte der seinerzeitige
Berichterstatter des Regierungsrates schwere Bedenken
namentlich referendumspolitischer Natur gegen eine
Totalrevision ins Feld. Er erklärte und ich muss das
heute wiederholen, dass das Gesetz von 1864 in bezug
auf den Steuerbezug ein sehr fortschrittliches Gesetz
gewesen sei. Es enthalte Vorteile, die man wahrscheinlich

heute nicht mehr so leicht bekommen würde,
wenigstens nicht, ohne gewichtige Konzessionen zu
machen. Das Gesetz von 1864 enthält zwar die
amtliche Inventarisation nicht, die für ein
Erbschaftssteuergesetz eigentlich das Ideal wäre und durchaus
der Billigkeit entsprechen würde. Aber es enthält sie
doch in einer etwas verklausulierten Form, indem es
im Falle, wo minderjährige Kinder zu Erbe gehen, ein
amtliches Inventar vorschreibt, und im weitern dem
Staat das Recht, der Manifestation erteilt, wenn man
glaubt, dass Defraudationen vorgekommen seien. Es
statuiert eine. weitgehende Anzeigepflicht für die
Beamten und Notare, welche die Erbschaften zu
liquidieren haben. Alles das sind Vorteile, die für die
Applikation eines Steuergesetzes von enormem Vorteil
sind, die aber leicht eine Verwerfung des Gesetzes
zur Folge haben könnten, wenn das Volk wieder
darüber zu entscheiden hätte. Man sagte, man könne
ja einfach die alten Bestimmungen des Gesetzes von
1864 in das neue Gesetz hinübernehmen, dann habe
der Bürger alles schön bei einander und könne sich
in der Materie leicht orientieren. Das ist richtig, allein
gerade die angeführten referendumspolitischen Gründe
veranlassten den Grossen Rat seinerzeit, nur das zu
revidieren, was zum Zwecke der Erzielung eines
höhern Steuerertrages revidiert werden musste und also
bloss eine Partialrevision vorzunehmen. Diese Gründe
müssen auch heute noch berücksichtigt werden und
eine Totalrevision ist heute ebensowenig angezeigt als
im Jahre 1879.

Was die Revision selber anbelangt, so wird man
im wesentlichen nicht über den Entwurf von 1900
hinausgehen können. Die Hauptaufgabe ist vielmehr
die, die verschiedenen Bestimmungen unter
Berücksichtigung der bisher gemachten Erfahrungen für die
fiskalischen Interessen des Staates möglichst nutzbar
auszugestalten. Für die heutige Revision sind daher
die gleichen Gesichtspunkte massgebend wie im Jahre

1900. Der Entwurf hat sich zu erstrecken auf die
objektive Umschreibung der SteUerpflicht, das heisst, auf
den Gegenstand der Besteuerung, auf die subjektive
Umschreibung der Steuerpflicht, das heisst, auf die
steuerpflichtige Person, auf die Steuerberechtigung des
Staates, wobei die Frage der Anteilsberechtigung der
Gemeinden zu erörtern ist, und endlich auf allfällige
weiter notwendige Aenderungen in bezug auf den
Steuerbe'zug, Berechnung des Wertes der Steuerobjekte,

namentlich wenn es Liegenschaften sind, und
so weiter.

In bezug auf den Gegenstand der Besteuerung ist
zu prüfen, ob auf Grund des Gesetzes von 1864 neue
Objekte der Besteuerung unterworfen werden. Die
moderne Rechtswissenschaft bezeichnet die Erbschaftsund

Schenkungssteuer als eine sogenannte
Rechtsverkehrssteuer. Sie stellt also nicht auf eine Vermehrung
des Vermögens ab, sondern auf den Uebergang von
Vermögen von einer Person auf die andere. Die
Erbschafts- und Schenkungssteuer ist also eine
Handänderungssteuer, wie wir sie schon bei Liegenschaften
beziehen. So fasst sie auch das französische Recht auf,
wo sie ganz gleich behandelt wird wie die Handände-
rungsgebühren. Es fragt sich nun, ob nicht auch in
bezug auf andere Vermögensübergänge als nur die
Erbschaften und Schenkungen eine Besteuerung
stattfinden könne. Diese Frage ist in diesem Saale auch
bereits früher erörtert worden. Als weitere Vermöge,ns-
übergänge würden noch in Betracht fallen : die Mit?
gliederbei träge an Vereine, die Erträgnisse freiwilliger
Geldsammlungen und die Lotterien.

Die Beiträge von Vereinsmitgliedern sind ein Uebergang

von Vermögensobjekten der Einzelnen in den
Besitz eines andern. Es wäre nicht, ohne Weiteres
verwerflich, eine derartige Steuer einzuführen, die bei
der heutigen Entwicklung unseres Vereinslebens einen
grossen Ertrag abwerfen müsste. Es würde da ein
gewaltiges Steuerkapital in Betracht fallen. Allein der
Erhebung einer solchen Steuer stehen praktische
Gründe entgegen, da es äusserst schwer wäre, eine
richtige Kontrolle durchzuführen. Es gibt Gesetzgebungen,

welche diese Steuer kennen, aber die
Schwierigkeiten des Steuerbezuges haben uns davon
abgehalten, sie in. unsern Entwurf aufzunehmen.

Das gleiche gilt in bezug auf die freiwilligen
Geldsammlungen. Soweit es sich um die Sammlung für
wirklich gemeinnützige, dem Staate dienende
Institutionen handelt., tritt ohne weiteres die Steuerbefreiung
ein. Allein es finden im Kanton Bern eine grosse Zahl
anderer Sammlungen statt, die nicht in diese Kategorie
fallen und wo man sich mit Recht fragen kann, ob
sie nicht besteuert werden sollten. Ich will beispielsweise

nur mitteilen, dass vom Sekretariat des Synodalrates

uns erklärt, wurde, dass in den Jahren 1898 bis
1902 im alten Kanton 392,000 Fr. und im neuen
Kantonsteil 109,000 Fr., also zusammen 501,000 Fr.
gesammelt wurden, wovon auf Missionszwecke allein
402,000 Fr. abfallen. Sie sehen, dass da unter
Umständen ein ganz erhebliches Kapital zu besteuern wäre,
das sich aus nichts anderem zusammensetzt als aus
einer grossen Zahl von kleinen Schenkungen der
Einzelnen an einen Dritten.. Allein gegen die Besteuerung
dieser Geldsammlungen sprechen namentlich
referendumspolitische Gründe, indem die Einführung einer
solchen Steuer zweifellos dem Gesetz eine grosse
Gegnerschaft verschaffen würde.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905. 8*
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In bezug auf die Lotterien gilt grundsätzlich das

gleiche. Es gibt denn auch eine Reihe von
Gesetzgebungen, welche sie besteuern. Nachdem wir aber
die Lotterien als eine wirtschaftlich verwerfliche
Einrichtung bezeichnet haben und der Regierungsrat sie

nur unter gewissen Vorbehalten bewilligen soll, so kann
der Staat nicht wohl von den Lotterien eine Steuer
beziehen, weshalb wir denn auch von der Einführung
einer solchen Steuer Umgang genommen haben.

Wir können also keine andern Vermögensübergänge
besteuern als die Erbschaften und Schenkungen.

Was den Umfang des Steuerobjektes anbelangt, so
wissen Sie, dass das Gesetz von 1864 ein steuerfreies
Minimum von 400 Fr. festsetzte. Dasselbe wurde im
Jahre 1879 auf 1000 Fr. erhöht. Es wurde damals
geltend gemacht, dass es oft unbillig sei und eine
gewisse Härte in sich schliesse, wenn schon eine
Erbschaft oder eine Schenkung von 400 Fr. versteuert
werden müsse. Zur Orientierung füge ich hier bei,
dass in andern Ländern dieser Minimalansatz erheblich
geringer ist, in Bayern beträgt er bloss 50 Mark und
in Preussen 150 Mark. Im Gesetz von 1864 wurde der
Ehegatte nicht besteuert, im Jahre 1879 fiel dann dieses
Privilegium weg. Man kann mit Recht sagen, dass es
etwelchermassen unbillig ist, wenn ein Ehegatte das
Vermögen, das er von dem andern erhält, versteuern
muss, namentlich wenn es sich um erworbenes
Vermögen handelt. Es ist nicht recht, wenn die Frau das
Vermögen des Mannes versteuern soll, das sie mit
ihm erworben hat. Deshalb wurde denn bereits im
Jahre 1879 ein steuerfreies Maximum von 5000 Fr.
eingeführt. Sodann wurde zu wiederholten Malen die
Frage diskutiert, ob man in bezug auf die Ehefrau
nicht weitergehen sollte, da sie Vermögens- und
eherechtlich ja ungünstiger gestellt ist als der Ehemann,
indem sie auch für das miterworbene Vermögen beim
Tode ihres Gatten besteuert wird, während der Mann
als Besitzer des auch von der Frau miterworbenen
Vermögens gilt und also-für ihn, wenn die Frau stirbt, in
dieser Beziehung keine Erbfolge stattfindet. Wir sind
in dem Entwurf nach dieser Richtung insofern
entgegengekommen, als das sogenannte Gebrauchsvermögen

von der Erbschaftssteuer ausgenommen wird.
Was die Abzüge anbelangt, so gestattet das Gesetz

von 1852 keine solchen. Das Gesetz von 1864 nahm
den Schuldenabzug auf und das Gesetz von 1879 fügte
noch die auf den Erbschaften haftenden Legate hinzu.
Es ist wohl selbstverständlich, dass der Abzug der
Schulden gestattet werden muss, indem sie ja keine
Vermögenszuwendung bedeuten. In bezug auf die
Legale wurde im Entwurf von 1900 nichts festgesetzt,
sondern man erklärte einfach, dass unter den
Erbschaftsschulden auch allfällige Legate zu verstehen
seien. Im jetzigen Entwurf werden sie wieder aufgeführt

und als abzugsberechtigt hingestellt. Man könnte
auch so verfahren, dass bestimmt würde, der Erbe
zahle die Erbschaftssteuer von dem ganzen Vermögen,
das auf ihn übergehe, wogegen ihm dann das Recht
verliehen würde, einen Teil der Erbschaftssteuer auf
die Vermächtnisnehmer zu übertragen. Dabei würden
aber Vermächtnisse von unter 1000 Fr. ebenfalls
steuerpflichtig sein, oder aber der Erbe müsste die
Erbschaftssteuer auch von einem Vermögen bezahlen,

das er gar nicht bekommen hat. Es wäre
zum Beispiel der Fall denkbar, dass einer ein
Vermögen von 20,000 Fr. testiert; er setzt den A als

Universalerben ein, legt ihm aber für 19,000 Fr. Legate
auf, die alle weniger als 1000 Fr. betragen. Der Erbe
müsste dann die ganze Erbschaftssteuer bezahlen, während

ihm nur 1000 Fr. verbleiben, die je nach dem
Verwandtschaftsgrade der einzelnen Vermächtnisnehmer

kaum hinreichen würden, die Erbschaftssteuer zu
bezahlen. Wir haben deshalb die Bestimmung
aufgenommen, dass Legate abzugsberechtigt sind. Da, wo
sie von der Erbschaftssteuer betroffen werden, ist
dieselbe vom Vermächtnisnehmer zu entrichten.

Es tritt uns hier auch die Frage entgegen, wie es
mit den Vergabungen zu halten sei. Darüber entspann
sich im Jahre 1879 eine ziemlich eingehende
Diskussion und es wurde damals gesagt, dass auch die
Vergabungen, welche die Erben zu wohltätigen Zwecken

machen, abzugsberechtigt sein sollen. Wir
müssen die Frage verneinen. Wenn die Erben
diese Vergabungen öffentlichen oder gemeinnützigen
Institutionen zuwenden, so sind die Beschenkten
sowieso von der Steuer befreit. Wenn man aber nun
auch noch den Erben gestatten will, diese Vergabungen
abzuziehen und er für diesen Betrag keine Erbschaftssteuer

zu bezahlen braucht, so würde der Staat damit
die Liberation des Schenkers bezahlen.

Auch in bezug auf die Steueransätze folgt der
Entwurf im grossen und ganzen demjenigen von 1900.
Ich möchte hier eine kurze Uebersicht über die Steuer-
Maxima und -Minima in den schweizerischen Kantonen
geben, um Ihnen zu beweisen, dass der Kanton Bern
mit den vorgeschlagenen Ansätzen ungefähr die
goldene Mitte hält. Es beziehen im Maximum die Kantone

Thurgau 6%, Zug 8°/0, Zürich, Bern, Glarus,
Freiburg, Baselland, Schaffhausen, Appenzell A.-Rh.
und St. Gallen 10%, Luzern, Solothurn und Baselstadt

12%, Genf 15%, Aargau, Tessin und Neuenburg

20%, Waadt 22,4% und Uri 25%. Wir
erreichen also mit unsern Ansätzen noch lange nicht
das Maximum, das einzelne Kantone eingeführt haben.
Dabei ist vor allem hervorzuheben, dass die Deszendenz

nicht belastet wurde, die Erhöhungen betreffen
nur die Seitenverwandtschaft und die Nicht-Verwandten.

Der heutige Entwurf schliesst sich auch bezüglich
der Zuschläge demjenigen von 1900 an. Solche sollen
für Vermögen von über 50,000 Fr. erhoben werden,
wobei die letztern in drei Klassen eingeteilt werden,
nämlich in Vermögen von 50,000 bis 100,000 Fr., in
solche von 100,000 bis 150,000 Fr. und in solche von
über 150,000 Fr.

Was die subjektive Umschreibung der Steuerpflicht
anbelangt, so können da nur vermögensfähige
Rechtsobjekte, das heisst physische und juristische Personen,
in Betracht fallen. Die Erörterungen über diesen Punkt
können wir füglich der Detailberatung überlassen. Ich
teile nur mit, dass die Neuerung getroffen wurde, dass
von den öffentlichen und gemeinnützigen Anstalten
Stiftungen, die sich mit der Armen- und Krankenpflege,
dem Unterrichts- und Erziehungswesen befassen, die
also dem Staat einen Teil seiner Aufgaben abnehmen,
nur die kantonalen Institute von der Erbschafts- und
Schenkungssteuer befreit werden. Die ausserkanto-
nalen Institute dagegen werden den kantonalen
Privatanstalten gleichgestellt.

Es wäre noch ein Wort über die Steuerberechtigung
zu verlieren. Wenn der Zweck, den man mit der
Revision des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes
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verfolgt, erreicht werden soll, so muss natürlich der
erhoffte Mehrertrag dem Staat zugute kommen. Auch
in den bisherigen Gesetzen wurde jeweilen der Staat
als der Steuerberechtigte hingestellt. In den Jahren
1879 und 1900 wurde die Frage diskutiert, ob nicht
auch den grössern Gemeinden das Recht der Erhebung

einer Erbschafts- und Schenkungssteuer zugestanden

werden soll. Diese Frage muss aus referendumspolitischen

Gründen entschieden verneint werden. Denn
sonst würde die Vorlage sicher verworfen werden.
Es empfiehlt sich daher, an dem bisherigen System
festzuhalten, wonach der Staat der einzige Steuerberechtigte

ist und den Gemeinden im Gesetz ein gewisser
Anteil der Steuer zugesichert wird.

Endlich ist noch zu bemerken, dass in dem
Entwurf der Begriff der steuerpflichtigen Erbschaften und
Schenkungen umschrieben ist. In den §§ 1 und 2
des Gesetzes von 1864 ist festgestellt, wann und in
welchem Umfang eine Erbschaft oder eine Schenkung
steuerpflichtig sei, aber eine Definition der Begriffe
Erbschaft und Schenkung ist darin nicht enthalten.
Im Zivilgesetzbuch werden zwar die einzelnen Fälle
des erbrechtlichen Vermögenserwerbes ziemlich detailliert

aufgeführt, dagegen fehlt jegliche Bestimmung
darüber, was als Schenkung aufzufassen sei. Im Jura sind
allerdings Bestimmungen in dieser Beziehung enthalten.
Damit die Praxis für die Anwendung des Gesetzes eine
feste Grundlage bekomme, ist es zweckmässig, dass die
Umschreibung der Begriffe Erbschaft und Schenkung
in dem Gesetz selber Aufnahme finde. Es wurde mir
freilich entgegengehalten, es sei denkbar, dass man
dabei mit den Bestimmungen des zu erlassenden
eidgenössischen Zivilgesetzbuches in Widerspruch kommen

könnte. Allein demgegenüber stelle ich fest, dass
die in unserm, Entwurf aufgenommene Definition
diejenige ist, welche in allen modernen Gesetzen über
Erbschafts- und Schenkungssteuer enthalten ist. Ich
halte es für eine zweckmässige Neuerung, wenn wir
diese Begriffe im Gesetz selber umschreiben.

Mit diesen Bemerkungen empfehle ich Ihnen
namens des Regierungsrates Eintreten auf die Gesetzesvorlage.

Steiger, Präsident der Kommission. Die Kommission

empfiehlt Ihnen in ihrer Mehrheit ebenfalls
Eintreten und zwar aus dem ganz bestimmten Grunde,
weil dem Staat absolut neue Mittel zugewendet werden

müssen, damit er seinen Verpflichtungen
nachkommen kann. Anlässlich der Budgetberatung haben
Sie aus dem Munde des Herrn Finanzdirektors
vernommen, dass die Staatsrechnungen dieses und der
nächsten Jahre ein grosses Defizit aufweisen werden,
wenn nicht ausserordentliche Einnahmen zu verzeichnen

sind. Die vorberatenden Behörden haben daher
die Pflicht, dem Volke ein Gesetz vorzulegen, das dazu

beiträgt, die Staatseinnahmen zu vermehren. Ich
will nicht näher auf die Ursachen eingehen, warum
der Kanton Bern sich gegenwärtig in keiner brillanten
finanziellen Situation befindet, ich weise nur darauf
hin, dass ungefähr 20 Millionen in Eisenbahnpapieren
angelegt sind, die gegenwrätig wenigstens noch nicht
rentieren, wodurch dem Staat, gegenüber früher, eine
jährliche Einnahme von 800,000 bis 1,000,000 Fr.
entgeht. Damit soll nicht etwa gesagt sein, dass diese
Eisenbahnsubventionen unnütz ausgegeben worden
seien, im Gegenteil wird sich in den Gegenden, in

denen Eisenbahnen erstellt wurden, der Verkehr und
damit auch der Wohlstand heben, was indirekt auch
dem Staat zugute kommen wird, indem sich der
Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuer vermehren
wird. Allein diese Vermehrung wird erst nach und
nach sich geltend machen und es geht noch viele
Jahre, bis der ganze Einnahmenausfall gedeckt
sein wird. Wir müssen daher dafür sorgen, dass jetzt
schon dem Staat neue Einnahmequellen eröffnet werden.

Eine dieser neuen Quellen besteht in der
Erhöhung der bisherigen Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Von verschiedenen Seiten wurde bemerkt, es sei
eigentlich merkwürdig, dass man jetzt schon wieder
eine neue Vorlage betreffend die Erbschafts- und
Schenkungssteuer dem Volke unterbreiten wolle, nachdem

es erst im Jahre 1902 ein daheriges Abänderungsgesetz

verworfen habe. Ich glaube, man muss den
Gründen der damaligen Verwerfung Rechnung tragen.
Der letzte Entwurf wurde im Grossen Rat im Jahre
1900 fertig gestellt. Es vergingen dann aber volle
zwei Jahre, bis er dem Volk zur Abstimmung vorgelegt

wurde, was in Verbindung mit dem
Eisenbahnsubventionsgesetz geschah. Meines Erachtens ging man
damals ganz unrichtig vor. Mit dem Eisenbahnsubventionsgesetz

streute man einen Segen aus über das
ganze Land und erklärte, dass wir diese
Eisenbahnsubventionen ganz gut aus den laufenden Einnahmèn
zahlen können, und man spielte gleichsam den Reichen.
Zu gleicher Zeit, unterbreitete man dem Volke auch ein
kleines Gesetz und sagte ihm dabei, dass der Staat zu
wenig Geld habe und dass wir dafür sorgen müssen,
dass ihm wieder Einnahmen zufliessen. Nun denken
aber unsere Bürger auch so logisch, dass sie sich sagten

: Ja, wenn der Staat für Eisenbahnen Millionen
ausgeben kann, so ist es nicht glaubhaft, dass er wirklich
zu wenig Einnahmen habe. Deshalb wurde das
Gesetz, weil nicht zur rechten Zeit vorgelegt, vom Volke
verworfen, immerhin mit einer kleinen Mehrheit, mit
zirka 31,000 gegen 30,000 Stimmen. Wenn dagegen das
Gesetz dem Volke heute unterbreitet wird, weiss
jedermann, dass es wirklich nötig ist, die Staatseinnahmen
zu vermehren, denn der Bericht des Finanzdirektors
über die Finanzlage des Staates ist im ganzen Kanton
bekannt. Das Volk wird daher jetzt zu einem solchen
Entwürfe stehen.

Gegen den Erlass des vorliegenden Gesetzes könnte
im weitern auch der Einwand erhoben werden, man
verhindere damit die allgemeinen Reformen im Steuerwesen.

Ich wäre nun der Letzte, der für ein neues
Erbschaftssteuergesetz eintreten würde, wenn ich
annehmen müsste, dass dadurch das Zustandekommen
eines allgemeinen Steuergesetzes gefährdet würde. Ich
glaube aber, beide Materien seien ganz verschieden.
Das allgemeine Steuergesetz betrifft die Einkommensund

Vermögenssteuer, während der vorliegende
Entwurf sich nur auf die Erbschafts- und Schenkungssteuer

bezieht. Von der allgemeinen Einkommenssteuer

wird sozusagen jeder einzelne Bürger berührt,
während die Erbschafts- und Schenkungssteu»r leider
nur eine begrenzte Anzahl Bürger betrifft. Wenn einer
erben kann oder ein Geschenk erhält, so ist er auch
am ersten bereit, einen Teil davon dem allgemeinen
Wohl, dem Staat abzutreten. Es verhält sich damit
nicht gleich wie mit den Steuern, die alljährlich
entrichtet werden müssen, sondern, wenn einer auf
einmal einen Vermögenszuwachs erhält, so wird er auch
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gerne davon etwas dem Staat abtreten. Ich glaube
daher nicht, dass der Einwand berechtigt sei, der
vorliegende Entwurf werdd ein Hindernis bilden für die
allgemeine Steuerreform.

Eine Minderheit der Kommission, bestehend aus
einem Mitgliede, hat sich gegen Eintreten ausgesprochen,

weil der Staat an und für sieh genügend Mittel
zur Erfüllung seiner Aufgaben habe, wenn nur die
jetzige Steuergesetzgebung richtig gehandhabt werde.
Es muss zweifellos zugegeben werden, dass die
Steuergesetze im Kanton nicht gleiehmässig angewendet werden.

In den einen Gemeinden wird die Steuerschraube
stark angezogen, in andern dagegen geht man lax
vor. Die Bürger werden an den einen Orten zu gering
eingeschätzt gegenüber andern Orten. Ich weiss, dass
die Zentralsteuerkommission stark an der Arbeit ist,
diese Ungleichheiten aufzuheben und sie wird es in
ein paar Jahren dazu bringen, dass die Steuergesetzgebung

im ganzen Kanton ziemlich gleiehmässig
durchgeführt werden wird. Allein auch bei einer gleich-
mässigen Durchführung der Steuergesetze werden die
Einnahmen doch nicht genügen, da ein Fehlbetrag
von ungefähr einer Million zu decken ist.

Ich erlaube mir noch eine Bemerkung betreffend
§ 7. Dort ist vorgesehen, dass den Gemeinden 10 %
der Erbschafts- und Schenkungssteuer zukommen
sollen. Dieser Artikel gab in der Kommission ziemlich
viel zu reden. In der ersten Sitzung wurde mit Mehrheit

beschlossen, den Anteil der Gemeinden auf 20°/0
zu erhöhen; in der zweiten Sitzung trat die Mehrheit
dann wieder für 10 % ein. Ich will bei der Eintretensfrage

die Gründe nicht erörtern, die meines Erachtens

unbedingt dafür sprechen, den Anteil der
Gemeinden auf mehr als 10 % anzusetzen. Ich weise
nur darauf hin, dass bei der Schlussabstimmung in
der Kommission von Seiten eines Mitgliedes erklärt
worden ist, es stimme deshalb gegen den Entwurf,
weil den Gemeinden nur 10 % und nicht 20 %
zugewiesen werden. Ich behalte mir meine Stellungnahme
zum Gesetz ebenfalls ausdrücklich vor, indem ich sie
von der Höhe des Anteils der Gemeinden abhängig
machen muss. Der Beitrag an die Gemeinden sollte
schon aus referendumspolitischen Gründen unter allen
Umständen auf mindestens 20% erhöht werden. Darin
haben die Gemeinden auch ein Interesse an der
Annahme des Gesetzes, während dieses Interesse natürlich

nur ein geringes ist, wenn alles dem Staat
zugewendet wird.

Ich empfehle Ihnen namens der Mehrheit der
Kommission Eintreten auf den vorliegenden Gesetzesentwurf.

v. Wurstenibergei'. Als Mitglied der Minderheit
der Kommission erlaube ich mir ein paar kurze Worte
zur Eintretensfrage.

Ich habe in der Kommission gegen Eintreten
gestimmt hauptsächlich aus den von dem Herrn
Kommissionspräsidenten angeführten Gründen. Dazu
kommt noch ein weiterer Grund. Der Zeitpunkt der
Verwerfung des letzten Entwurfes liegt viel zu nahe,
als dass man dem Volke jetzt schon wieder unterbreiten

sollte, was es eben erst zurückgewiesen hat. Ich
glaube nicht, dass man dem Volke schon nach zwei
Jahren wieder die gleiche Vorlage unterbreiten könne
und dass es dann zahm sein und sie annehmen werde.
Es wurde gesagt, der erste Entwurf sei verworfen wor¬

den, weil die Abstimmung zu lange hinausgeschoben
worden sei. Ich glaube das nicht, sondern halte dafür,
dass der Zeitpunkt der Abstimmung sehr günstig
gewählt war. Mancher stimmte damals wohl für das
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, weil er sich
sagte, dass, wenn man dem Staat derartige
Eisenbahnsubventionen zumute, ihm auf der andern Seite auch
die nötigen Mittel verschafft werden müssen. Dieser
Grund fällt heute weg, wenigstens ist er nicht so
naheliegend.

Im weitern mache ich darauf aufmerksam, dass wir
noch in dieser Session ein Dekret betreffend die
Erhöhung der Grundsteuerschatzungen erlassen werden.
Als Basis für die neuen Schätzungen soll die Brand-
assekuranzsumme dienen, was bedeutende Erhöhungen
zur Folge haben wird. Infolgedessen werden landauf
landab so und so viel Hunderttausende mehr auch
bei einer allfälligen Erbschaftssteuer in Berechnung
fallen.

Trotzdem ich es nicht für angezeigt erachte, das
Gesetz jetzt schon wieder dem Volke vorzulegen, werde
ich doch nicht beantragen, auf dasselbe nicht
einzutreten. Ich behalte mir im Gegenteil vor, für oder
gegen das Gesetz zu stimmen, je nachdem der
Entwurf noch verbessert wird oder nicht. Denn ich bin
nicht einer von denen, welche glauben, ein Gesetz,
für das sie nicht eingenommen sind, so schlecht als
möglich machen zu müssen, sondern ein Gesetz soll
unter allen Umständen so gut als möglich gemacht
werden und ich werde gerne mithelfen, dasselbe
möglichst zu verbessern.

Ich bin auch der Ansicht, dass den Gemeinden ein
möglichst grosser Anteil zugesichert werden soll. Der
Herr Finanzdirektor hat kürzlich erklärt, er behalte
nichts für sich, sondern gebe alles wieder den
Gemeinden. Davon merken wir in Bern sehr wenig. Wir
bekommen zum Beispiel an unsere Sekundarschulhaus-
bauten, die uns 600,000 bis 800,000 Fr. kosten, einen
Staatsbeitrag von 5000 Fr., während wir dem Staat
an Steuern ganz bedeutende Beträge entrichten. Es
ist daher nicht richtig, dass der Staat den Gemeinden
alles wieder zurückgebe. Ich bin daher mit dem Herrn
Kommissionspräsidenten dafür, dass den Gemeinden
von dem Ertrag der Erbschafts- und Schenkungssteuer
wenigstens 20% zugewiesen werden. Ein Vorzug des
neuen Gesetzes ist, dass die Gemeinden über ihren
Anteil frei verfügen können.

Ich stimme also, wie gesagt, nicht, gegen Eintreten,
behalte mir aber meine Stellungnahme vor je nach
dem Ergebnis der ersten Beratung.

Brüstlein. Ich möchte in aller Kürze den Standpunkt

der Partei markieren, der ich angehöre. Die
sozialdemokratische Partei mag dem Staat eine
Vermehrung der Einnahmen wohl gönnen. Sie ist ja eine
staatsfreundliche Partei, sie möchte den Staat zu
einem immer vollkommenem Instrumente des Gemeinwohls

ausbilden und weiss, dass ein vollkommenes
Instrument mehr kostet als ein einfaches. Sie sieht
es auch gerne, wenn das Geld bei dem Uebergang
der Erbschaften von den Toten auf die Lebenden
genommen wird, da man ja sagen muss, dass im Grunde
der Staat hier alles nehmen könnte ; irgend eine
Verpflichtung, den Lebenden zu geben, was die Toten
hinterlassen haben, besteht für ihn nicht,, sondern
das ist einfach eine Machtfrage.
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Nun werden bekanntlich bei uns die Aufgaben des
Staates durch zwei Gebilde erfüllt, einerseits durch
den Gesamtstaat und anderseits durch die Gemeinden.
In den gegenwärtigen Zeitläuften hat meine Partei mehr
Sympathie für die Erfüllung der Staatsaufgaben durch
die Gemeinden als durch den Staat. Ich will die Gründe
hiefür nicht anführen, ich weiss überhaupt nicht, ob
Sie sich dafür interessieren würden; allein die Gründe
bestehen. Deshalb wollen wir, wenn wir Hand bieten
zu dem vorliegenden Gesetz, das dem Staat mehr
Geld verschaffen soll, unser kleines Gewicht in die
Wagschale legen, um etwas zu verlangen, zwar nicht
für uns, aber für die Gemeinden. Ich bin mit Herrn
Steiger einverstanden, dass das Schicksal des Gesetzes
wenigstens für uns von § 7 abhängt. Wir möchten
die Gelegenheit benützen, um den Gemeinden einen
grössern Anteil an dem Ertrag der Erbschafts- und
Schenkungssteuer zu sichern. Hiefür spricht auch ein
gewisser Billigkeitsgrund. Bei jedem Todesfall eines
Steuerpflichtigen entgeht sowohl dem Staat als der
Gemeinde ein Bürger, der bisher seine Einkommensund

Vermögenssteuer zu gleichen Teilen an beide
entrichtete. Wenn nun dieses Steuersubjekt plötzlich

verschwindet, sollte die Tröstung, die in der
Erbschaftssteuer liegt, nicht allein dem Staat, sondern
auch der Gemeinde in etwas vermehrtem Masse, etwa
20 °/0 statt bisher 10 °/0, zufliessen. Man könnte den
Gemeinden auch noch auf andere Weise mehr Geld
zukommen lassen, indem man ihnen das Recht geben
würde, dort zu ernten, wo der Staat sich um eine
Erbschaftssteuer gar nicht kümmert, das heisst bei
der direkten Erbfolge. Die direkte Erbfolge ist ungemein

häufiger und bedeutender als die indirekte. Es
würde auch dem Rechtsbewusstsein in den grössern
Gemeinden, wo das Vermögen meist erworben wird
und nicht altangestammter Familienbesitz ist, nicht
widersprechen, wenn bei der direkten Erbfolge dem
Gemeindewesen auch etwas abfallen würde. Denn das
Vermögen wird da gar oft der Gesamtheit verdankt,
sei es, dass die Leute einem Waren abgekauft haben
oder sei es, dass infolge des Bevölkerungszuwachses
der Wert der Liegenschaften eines andern sich mehrte
und so weiter. Wir sehen daher auch, dass gerade in
den Städtekantonen, wie Basel und Genf, die Besteuerung

der direkten Erbfolge längst besteht. Auf dem
Lande verhält sich die Sache etwas anders. Es
entspricht der Volksanschauung, dass der Uebergang des
Grundbesitzes von einer Generation auf die andere
nicht besteuert werden soll. Die Kinder, welche
erben, haben da nicht das Bewusstsein, dass sie nun
reicher seien, denn sie haben ja schon lange
mitgearbeitet, und eine Besteuerung der direkten Erbfolge
würde ihr Rechtsgefühl verletzen. Darum sieht der
Staat mit Recht von dieser Besteuerung ab. Für die
grössern Gemeinden dagegen liegt, wie gesagt, die
Sache anders und man könnte sehr wohl den
Gemeinden mit einer gewissen Minimalbevölkerung,
wenigstens 10,000 Einwohnern, gestatten, die direkte
Erbfolge zu besteuern. Man könnte es in die Autonomie
dieser Gemeinden legen, ob sie eine mässige direkte
Erbschaftssteuer einführen wollen, die nicht höher als
:L/2 °/0 gehen sollte. Man könnte auch eine andere Limite
setzen, und bestimmen, dass alle Erbschaften bis zu
einem Betrag von 10,000 oder 20,000 Fr. vollständig frei
sein sollen. Aber man könnte wenigstens das Prinzip
im Gesetz aufnehmen und so den Gemeinden entgegenkommen.

Ich erkläre namens der Partei, dass unsere

Stellungnahme zum Gesetz von der Geneigtheit des
Rates, auf diesem oder jenem, am besten auf beiden
Wegen entgegenzukommen, abhängt. Die Annahme des
Gesetzes würde dadurch nicht gefährdet, denn das
Wohl der Gemeinden liegt uns allen im ganzen Kanton

am Herzen.

v. Muralt. Ich muss Sie auf einen Verfassungsartikel

aufmerksam machen, der von gewisser Seite
bisweilen vergessen wird. Es werden hier oft
Erklärungen im Namen der Partei abgegeben. Ich halte
solche Erklärungen gar nicht für zulässig. Art. 23 der
Verfassung bestimmt: «Die Mitglieder des Grossen
Rates sind Stellvertreter der Gesamtheit des Volkes
und nicht der Wahlkreise, durch welche sie erwählt
werden». Man soll also nicht vergessen, dass, wenn
man hier seine Meinung ausspricht, es in dem Bewusstsein

zu geschehen hat, für das Wohl der Gesamtheit
des Volkes zu arbeiten. Wir kennen laut Verfassung
keine Vertreter von Wahlkreisen, noch viel weniger
von Teilen von solchen, also von Parteien. Ich war
von jeher der Ansicht, dass Erklärungen, die hier
namens der Partei abgegeben werden, eigentlich
verfassungswidrig sind. Jeder soll seine Meinung als
Mitglied des Grossen Rates abgeben und nicht als
Vertreter dieser oder jener Partei. Kollektiverklärungen
sind hier eigentlich gar nicht zulässig.

Nun zur Sache selber. Ich werde nicht den Antrag
auf Nicht-Eintreten stellen. Freilich könnten dafür
einige Gründe geltend gemacht werden. Als uns im
Jahre 1899 der damalige Finanzdirektor die Finanzlage

des Staates auseinandersetzte, erklärte er, dass
wir für eine Besserung derselben besorgt sein müssen.
Er sagte, er bringe zu diesem Behufe gerade zwei
Gesetze ein, ein Gesetz betreffend die Erbschaftssteuer
und ein Gesetz betreffend die Vereinfachung des
Staatshaushaltes, und er ersuchte den Rat, zu deren
Vorberatung gleich zwei Kommissionen zu ernennen. Das
geschah, aber es ging dann in der Folge etwas
merkwürdig zu. Das weniger wichtige Gesetz betreffend
die Erbschaftssteuer wurde ziemlich rasch an die Hand
genommen. Die Kommission wurde einberufen und
im Frühjahr 1900 erledigte der Grosse Rat den
Entwurf in zwei aufeinanderfolgenden Sessionen. Allein
nachdem das Gesetz durchberaten war, Hess man es
eine Zeitlang liegen, weil man fürchtete, dass es vom
Volk nicht werde angenommen werden, und man eine
günstige Gelegenheit abwarten wollte, wo ein anderes
Gesetz ihm als Vorspann dienen könnte. Allein man
gelangte auch so nicht zum Ziele. Das andere Gesetz,
mit dem es dem Volke vorgelegt wurde und das etwas
gab, wurde angenommen, das Erbschaftsgesetz dagegen,

das etwas nehmen wollte, wurde verworfen. Das
Gesetz betreffend die Vereinfachungen im Staatshaushalt

bekamen das Volk und der Rat gar nie zu
Gesicht. Die Kommission wurde nie einberufen, fristete
nur ein kurzes Dasein und wurde bei Gelegenheit
einfach begraben. Ich halte daher dafür, dass uns
heute gleichzeitig mit dem Gesetz über die Erbschaftssteuer

auch der andere, seinerzeit in Aussicht gestellte
Entwurf hätte unterbreitet werden sollen.

Im weitern -weiseiich darauf hin, dass die Verfassung
die bestimmte Vorschrift enthält, dass ein Verwaltungsgericht

aufgestellt werden soll, das den Bürger in
Steuersachen gegenüber dem Fiskus zu schützen hätte.
Allein trotz der Verfassungsbestimmung besitzen wir
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noch kein Verwaltungsgericht. Es wurde einmal ein
bezüglicher Entwurf eingebracht, aber bei passender
Gelegenheit wurde die Sache auch wieder begraben
und die betreffende Kommission kassiert.

Dessenungeachtet werde ich nicht gegen Eintreten
stimmen, behalte mir aber wie die Herren Steiger,
v. Wurstemberger und Brüstlein vor, je nach dem
Ergebnis der Beratung das Gesetz anzunehmen oder zu
verwerfen.

Eine wichtige Frage ist die Beteiligung der Gemeinden.

Der Herr Finanzdirektor hat ganz richtig bemerkt,
dass die Gemeinden berücksichtigt werden sollen, aber
sie sollen nicht berechtigt sein, selbst eine Erbschaftssteuer

zu beziehen; denn ein Gesetz, das zuerst dem
Staat das Recht des Steuerbezuges gibt und nachher
auch noch die Gemeinden, seien es auch nur die
grössern, autorisiert, eine Steuer zu beziehen, würde
vom Volk nicht angenommen werden. Es empfiehlt
sich allerdings, den Anteil der Gemeinden etwas zu
erhöhen und ich halte den Ansatz von 20 °/o> die den
Gemeinden zu freier Verfügung gestellt würden, ebenfalls

für richtig. Allein wir wollen keine
Gemeindeautonomie einführen in dem Sinne, dass gewisse
Gemeinden das Recht erhielten, den Bürger mehr zu
pressen als andere. Wenn die grössern Gemeindewesen

in ihrer Organisation und in ihren Aufgaben
gegenüber den kleinern Gemeinden Verschiedenheiten
aufweisen, soll man es im Gesetz berücksichtigen.
Aber ich bestreite auch heute wieder, dass das Rechts-
bewusstsein in den grossen Gemeinden ein anderes
sei als in den kleinen. Das Rechtsbewusstsein ist
vielmehr im ganzen Kanton dasselbe. Was an einem
Ort als Unrecht gilt, ist nicht Recht an einem andern
Orte. Glaubt man, dass in Gemeinden von über 10,000
Seelen die Einwohner- und Familienverhältnisse
andere seien als in Gemeinden mit weniger als 10,000
Seelen? Nein, meine Herren! Dagegen begreife ich
ganz gut, dass man vorläufig seinen Standpunkt nur
in einigen Gemeinden zur Durchführung bringen will,
zwar nicht den Standpunkt, der in seiner vollständigen
Dürre dahin geht, dass der Staat eigentlich das Recht
hätte, alles zu nehmen, wogegen er dann wahrscheinlich

jedem Bürger zu dem für seinen Lebensunterhalt
notwendigen Subsistenzmitteln verhelfen müsste. Allein
wir wollen keine doppelte fiskalische Gesetzgebung
haben und gerade die grössern Gemeinden sollten acht
geben, dass für sie nicht Spezialgesetze geschaffen
werden; denn es machen sich gegenüber den grössern
Stadtgemeinden noch ganz andere Tendenzen geltend
und es nimmt mich nur wunder, dass das in den
Kreisen, denen Herr Brüstlein nahesteht, nicht
bekannt ist. Rühren wir daher nicht an diesem Punkte,
da den grossen Gemeinden daraus leicht Schaden statt
Nutzen erwachsen könnte!

Brüstlein. Herr v. Muralt hat in seinem interessanten

Votum auclh die Frage angeregt, ob es erlaubt sei,
in diesem Saale das Wort Partei zu gebrauchen. Er
hat es als verfassungswidrig bezeichnet, während die
Verfassung doch von Minderheiten spricht, womit
zugegeben wird, dass es grössere und kleinere Parteien
gibt, von denen die kleinern eben die Minderheiten
bilden. Ich bin übrigens ganz damit einverstanden,
dass diese Frage einmal entschieden werde und ich
möchte Herrn v. Muralt ersuchen, einen staatsrechtlichen

Rekurs gegen mein Votum einzureichen. Ueb-

rigens könnte man sich, wenn der gebrauchte
Ausdruck nicht als kommentmässig anerkannt würde, mit
Umschreibungen behelfen und von den Kreisen reden,
denen Herr Brüstlein oder Herr v. Muralt nahe stehen.
In England ist es bekanntlich nicht zulässig, dass ein
Geistlicher auf der Kanzel das Wort «Kartoffel»
ausspreche. Wenn nun eine Kartoffelseuche ausbricht
und in der Kirche für deren Beseitigung gebetet werden
muss, dann betet der Pfarrer: «Lieber Herrgott,
beseitige das Uebel, das gegenwärtig leider eine so kostbare

Tuberkel verwüstet», und der liebe Gott
versteht dann schon, was gemeint ist, und wir können
es ja auch verstehen. (Heiterkeit.)

Wenn ich gesagt habe, dass ich die Erklärung
namens der Partei abgebe, so tat ich das, damit nicht
alle meine Kollegen aufstehen und die gleiche
Erklärung abgeben müssen. Wenn darauf hingewiesen
wurde, wir sollen das ganze Volk vertreten und nur
Sachen sagen, die nach unserer Ueberzeugung im
Interesse des ganzen Volkes liegen, so ist das ja schön
und gut. Allein wenn man einmal die Erfahrung
gemacht hat, dass die Interessen nicht überall die
gleichen sind, dass die Interessen der Besitzenden und
diejenigen der Besitzlosen einander diametral gegenüberstehen,

so muss man sich in Gottes Namen für das
eine oder andere entscheiden. Man kann nicht Gott
und dem Mammon zugleich dienen. Oder wenn man
das nicht will, so müsste man sich angelegen sein
lassen, sich über die Bedürfnisse und Anschauungen
der andern aufzuklären. Wenn das die Intention des
Herrn v. Muralt ist, so will ich ihn gerne zur nächsten
Versammlung im Volkshaus abholen, wo er unsere
Aspirationen kennen lernen kann, und ich werde ihm
dann gerne folgen, wenn er sich revanchieren und
mich in seine Kreise einführen will; ich werde keine
silbernen Löffel stehlen. (Heiterkeit.)

Herr v. Muralt chokiert sich daran, dass das
Rechtsbewusstsein in ländlichen Verhältnissen nicht das
gleiche sein soll wie in den Städten. Er ist der
Ansicht, dass sich in den Städten nicht andere Anschauungen

entwickeln dürfen. Wenn dem so wäre, warum
ist denn das Rechtsbewusstsein von Kanton zu Kanton

ein verschiedenes? Warum haben Städtekantone
eine andere Anschauung als vorwiegend ländliche
Kantone? Darum, weil eben aus den verschiedenen
Verhältnissen auch ein verschiedenes Rechtsbewusstsein
herauswächst. Sollen nun im Kanton Bern Stadt und
Land absolut zusammengekoppelt werden wie zwei
Stiere am Pflug? Ich finde, dass, wenn der eine mehr
nach «hüst» und der andere mehr nach «hott» zieht,
doch eine gewisse Freiheit gelassen werden soll. Darum
halte ich dafür, dass man die Gemeindeautonomie
etwas mehr entwickeln sollte, damit an einem Ort
eingeführt werden kann, was man für Recht hält,
während es vielleicht an einem andern Ort als Unrecht
empfunden würde.

Wyss. Ich möchte an das Votum des Herrn
Finanzdirektors anknüpfen, der die Frage gestreift hat, ob
es vielleicht nicht wünschbar gewesen wäre, statt dem
Grossen Rat Abänderungen zu dem Abänderungsgesetz
von 1879 vorzuschlagen, einen Schritt weiterzugehen
und eine Revision des eigentlichen Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetzes von 1864 vorzunehmen. Herr
Regierungsrat Kunz ist, gestützt auf die gleichen
Argumente, die der frühere Finanzdirektor ins Feld führte,
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zur Auffassung gelangt, dass es nicht ratsam sei, eine
Totalrevision vorzunehmen. Er macht dabei
hauptsächlich geltend, dass das Gesetz von 1864 auf dem
Gebiet der Erbschafts- und Schenkungssteuer einen
grossen Fortschritt gebracht habe, den man
grundsätzlich festhalten müsse und den man nicht durch
eine Totalrevision gefährden dürfe. Ich teile diese
Befürchtung nicht und halte sie so, wie sie
ausgesprochen wurde, auch nicht für zutreffend. Wenn man
jetzt gleich mit dem vorliegenden Entwürfe an eine
Totalrevision des Gesetzes von 1864 herantreten und
der Entwurf vor dem Volk nicht Gnade finden würde,
so hätte das nicht zur Folge, dass die fortschrittlichen
Errungenschaften des Gesetzes von 1864 aufgehoben
würden. Wenn das neue Gesetz verworfen würde, so
bliebe das alte Gesetz von 1864 und das Abänderungsgesetz

von 1879 bestehen.
Wenn man aber ehrlich sein will, so lässt sich ein

anderer Grund dagegen ins Feld führen, gleichzeitig
mit dem vorliegenden Entwürfe eine Revision des
Gesetzes von 1864 vorzunehmen. Man kann mit Recht
sagen, dass die ganze Materie, die dem Volke vorzulegen

ist, eine grössere und weitschichtigere wird,
und je grösser der Stoff ist, der dem Volk zur
Annahme oder Verwerfung vorgelegt wird, desto mehr
Punkte werden sich finden, an die sich alle diejenigen
anklammern können, die von vornherein überhaupt
keine Aenderung dieser Steuergesetzgebung wünschen.

Nun möchte ich aber nicht so weit gehen und
deshalb, weil keine Totalrevision des Gesetzes von 1864
vorgenommen wird, gegen das Eintreten auf den
vorliegenden Entwurf stimmen. Aber ich betone doch,
dass es sehr wünschenswert gewesen wäre, wenn
gleichzeitig das Steuergesetz von 1864 hätte geändert
werden können. Das hätte den Vorteil gehabt, dass
man nicht mit einem Entwurf gekommen wäre, der
sozusagen nichts anderes enthält, als was das Volk
im Jahre 1902 verworfen hat. Im weitern wäre die
ganze Materie vollständig in einem Gesetz vereinigt
gewesen. Es wird von dem Bürger mit Recht als
ausserordentlich lästig empfunden, wenn er beim
Studium eines Gesetzes alle Augenblicke auf ein anderes
Gesetz zurückgreifen muss, weil eben gewisse Materien
im erstem nicht behandelt sind. Man sollte jede
Gelegenheit benutzen, dem Volke ein neues Gesetz so
handlich und praktisch als möglich zu gestalten, dass
es alles, was es in der betreffenden Materie zu wissen
nötig hat, aus dem Gesetz selber herauslesen kann.
Das ist für mich auch ein wesentlicher Grund, warum
ich gewünscht hätte, dass gleichzeitig mit dem
Abänderungsgesetz von 1879 auch das Gesetz von 1864
revidiert würde. Auf diese Weise hätte das Volk ein
einheitliches Gesetz bekommen, das es über die
Steuergesetzgebung in Erbschafts- und Schenkungsfällen
vollständig orientiert hätte.

Nun habe ich von dem Herrn Kommissionspräsidenten
erfahren, dass diese Frage in der Kommission

gar nicht diskutiert worden ist, sondern dass man
sich von vornherein an den verworfenen Entwurf und
das Abänderungsgesetz von 1879 gehalten hat. Ich
möchte daher der Kommission nahelegen, bis zur zweiten

Beratung die Frage zu prüfen, ob es vielleicht
nicht doch opportun wäre, mit dem neuen Entwurf
eine Revision des Gesetzes von 1864 zu verbinden.
Es kann nicht bestritten werden, dass das Gesetz von
1864 in verschiedenen Punkten revisionsbedürftig ist.
Ich will diese Punkte nicht alle aufzählen, aber auf

einen möchte ich doch aufmerksam machen, wobei
ich bemerke, dass schwere Bedenken in mir entstehen,
wenn die betreffende Bestimmung des Gesetzes von
1864 nicht geändert wird. Der Herr Finanzdirektor
hat sich dahin geäussert, dass im gegenwärtigen
Entwurf die Begriffe Erbschaft und Schenkung umschrieben

werden, was in den Gesetzen von 1864 und 1879
nicht der Fall gewesen sei, während in Art. 1 und 2
des Gesetzes von 1864 der Umfang des Steuerrechts
und der Steuerpflicht genau umschrieben werde. Ich
frage mich, ob diese Artikel wirklich eine so genaue
Umschreibung des steuerpflichtigen Vermögens
enthalten.

§ 1 des Gesetzes von 1864 bestimmt zunächst, dass
von allen unbeweglichen Sachen, also allen
Liegenschaften, die im bernischen Staatsgebiete liegen und
infolge Beerbung oder Schenkung handändern, die
Erbschafts- oder Schenkungssteuer zu bezahlen sei
und dass die Heimatrechtigkeit und die Wohnsitzverhältnisse

des Erblassers, des Erben und des
Vermächtnisnehmers oder des Schenkers und des Beschenkten
auf die Versteuerung des unbeweglichen Vermögens
keinen Einfluss ausüben. Diese Bestimmung ist klar:
Für eine Liegenschaft, die im Kanton Bern liegt und
die verschenkt, geerbt oder vererbt wird, muss von
ihrem Werte die Erbschafts- oder Schenkungssteuer
bezahlt werden. Weniger klar ist § 2. Dort handelt
es sich um das bewegliche Vermögen und es wird
gesagt: «Der nämlichen Erbschafts- oder Schenkungssteuer

ist auch das sämtliche bewegliche Vermögen
unterworfen, wenn der betreffende Erblasser oder
Schenker, ersterer im Zeitpunkte seines Absterbens,
und letzterer im Zeitpunkte seiner Schenkung,
entweder im bernischen Staatsgebiete seinen Wohnsitz,
oder aber bei dem Mangel eines solchen in demselben
sich aufgehalten hat. Die Heimatrechtigkeit des
Erblassers oder Schenkers und die Heimatrechtigkeit und
die Wohnsitzverhältnisse des Erben, des
Vermächtnisnehmers und des Beschenkten üben demnach in
der Regel auf die Versteuerung des beweglichen
Vermögens keinen Einfluss.» Die Steuerpflicht vom
beweglichen Vermögen wird also streng genommen nur
in den Fällen mit dem Erblasser oder mit dem Schenker

verknüpft, wo der Betreffende sich im Kanton
Bern befindet, berührt aber die Fälle nicht, wo der
Erblasser oder Schenker sich ausserhalb des Kantons
Bern befindet und der Beschenkte oder der Erbe sich
im Kanton Bern aufhält oder wohnsitzberechtigt ist.
Es ist also nach dem genauen Wortlaut des Artikels
nur dasjenige bewegliche Vermögen der Schenkungsoder

Erbschaftssteuer unterworfen, das von
Persönlichkeiten herrührt, die als Schenker oder Erblasser
im Zeitpunkte des Erbfalles oder der Schenkung sich
im Kanton Bern aufhalten oder niedergelassen sind,
dagegen, per argumentum e contrario, nicht, wenn die
Schenker oder Erblasser sich ausserhalb des Kantons
befinden. Das ist die genaue Interpretation des § 2.
Nun weiss ich allerdings wohl, dass wir eine andere
Praxis haben, denn das war auch gar nicht die
Absicht des Gesetzgebers. Wir haben die ständige Praxis
gehabt, dass auch das bewegliche Vermögen, das von
aussen einem Kantonsbürger oder Wohnsitzberechtigten

anheimfiel, der Erbschafts- und Schenkungssteuer
unterworfen wurde. Das hat sich gerade in den letzten
Jahren in einem grossen Erbschaftsfalle gezeigt, wo
das Vermögen aus dem Ausland kam. Aber ich frage
mich, ob unsere Praxis nicht mit der grundsätzlichen
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Bestimmung des § 2 im Widerspruch stehe. Ich glaube,
es liege jetzt gerade ein Anlass vor, wenn wir auch
nicht das ganze Gesetz von 1864 revidieren wollen,
in dem vorliegenden Entwürfe doch wenigstens diese
grundsätzliche Frage zu lpsen, welches bewegliche
Vermögen der Steuerpflicht unterworfen sei. Dadurch
würden gewisse Unklarheiten beseitigt, die jetzt im
Gesetze bestehen und die, wenn die Sache bis zu
den letzten gerichtlichen Instanzen gezogen würde,
unter Umständen eine andere Praxis herbeiführen könnten.

Ich möchte daher der Kommission sehr empfehlen,
die Frage zu prüfen, ob für den Fall, dass sie sich
nicht für eine Totalrevision des Gesetzes von 1864
entschliesst, nicht wenigstens die grundsätzlichen
Bestimmungen über den Umfang der zu versteuernden
Vermögen einer Revision zu unterwerfen und im
vorliegenden Entwurf aufzunehmen seien. Wenn in dem
vorliegenden Gesetz bestimmt wird, was eine
Erbschaft und was eine Schenkung sei, so wäre es nur
logisch, wenn gleichzeitig auch gesagt würde, welche
Vermögen überhaupt der Erbschafts- und Schenkungssteuer

unterworfen sein sollen.
Das wollte ich mir hier anzuführen erlauben. Ich

will die Einzelberatung mit diesen allgemeinen
Bemerkungen nicht aufhalten und stelle keinen Antrag
auf Nicht-Eintreten. Aber ich würde es sehr begrüssen,
wenn bestehende Unklarheiten gehoben würden. Für
das von mir befürwortete Vorgehen spricht auch noch
ein anderer Grund. § 2 des Gesetzes von 1864 ist
nicht mehr durchführbar, weil die Bundesverfassung
das Verbot der Doppelbesteuerung aufstellt. Wenn zum
Beispiel ein Erbfall nach dem Wortlaut des § 2 des
Gesetzes von 1864 besteuert werden könnte, das ganze
bewegliche Vermögen aber aus dem Kanton Bern
hinausgeht und dort versteuert werden muss, so lässt
sich § 2 nicht durchführen. Auch dieser Punkt sollte
in gesetzgeberischer Weise geordnet werden.

Das Eintreten auf den Gesetzesentwurf wird
stillschweigend beschlossen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 12V2 Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 15. Februar 1905,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lohner.

Der Namensaufruf verzeigt 195 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 39 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren : Albrecht, Amrein, Böhme,
Brand, Buchmüller, Bürki, Dürrenmatt, Hari, Marschall,
Marti (Lyss), Marti (Aarberg), Maurer, Meyer, Roth,
Schenk, Siegenthaler, Thöni, Tüscher, Vuilleumier,
Will, Wyder, Wyssmann; ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren: Abbühl, Boss, Burri, Christeler,

Comte, Cueni, Glatthard, Gurtner (Uetendorf), Ha-
dorn (Thierachern), Linder, Michel (Interlaken), Reber,
Schneider (Rubigen), Stucki (Steffisburg), Sutter,
Wächli, Wolf.

Der Präsident teilt mit, dass das Bureau auftrags-
gemäss die

Kommission

zur Vorberatung des Dekretes betreffend die
Revision der G r u n d s te u e r s c h a t z u n g e n
wie folgt bestellt habe:

Herr Grossrat B ü h 1 e r (Frutigen), Präsident.
» » B ü h 1 e r (Matten).
» » B u r r u s.
» » Hofe r.
» » Hasl.ebacher.
» » J e n n i.
» » Marti (Lyss).
» » Müller (Gustav).
» » R e i m a, n n.
» » S tau ff er (Corgémont).
» » W i 11 w e r.

In der Kommission für die Vorberatung des
Dekretes betreffend Einteilung der
katholischen Kirchgemeinden wird Herr Gustav
Müller durch Herrn Grossrat Moor ersetzt.
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Tagesordnung :

Motion der Herren Grossräte Scheidender nnd Mit¬

unterzeichner betreffend die Vergebnng von
Staatsarbeiten.

(Siehe Seite 431 des Jahrgangs 1903.)

Scheidegger. Am 23. November 1903 reichte der
Sprechende folgende Motion ein:

«Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
prüfen und darüber Bericht zu erstatten, ob nicht
auf dem Verordnungswege einheitliche Bestimmungen
aufzustellen wären betreffend Vergebung von Arbeiten,
welche von den Organen des Staates vergeben werden,
oder an welche der Staat einen wesentlichen Beitrag
leistet.»

Etwa 20 Ratsmitglieder aller Parteirichtungen
haben die Motion unterzeichnet. Indirekt wurde ich zu
der Stellung dieser Motion veranlasst durch die schon
lange im Submissionswesen bestehenden Uebelstände
und direkt durch die Beobachtungen, die ich bei An-
lass der Möblierung der Hochschule gemacht habe.
Als Herr Regierungsrat Gobat hier den Kredit für
die Möblierung der neuen Hochschule verlangte,
bemerkte er, dass die verlangte Summe wahrscheinlich
nicht aufgebraucht werde, da die Arbeiten auf dem
Submissionswege vergeben werden, wobei in der Regel
wesentliche Ersparnisse gemacht werden. Ich sprach
bei diesem Anlasse die Erwartung aus, dass die
Submission nicht zu einer Preisdrückerei ausarten möchte.
Das hatte zur Folge, dass ich von dem bauleitenden
Architekten bei der Vergebung der Arbeiten zugezogen
wurde. Dabei stellte sich heraus, dass für den gleichen
Gegenstand die eine Offerte viermal niedriger war
als die andere. Herr Architekt Hodler machte mit
Recht aufmerksam, dass es in solchen Fällen
ausserordentlich schwierig sei, einen Entscheid zu treffen.
Er fragte mich, was ich unter solchen Umständen
tun würde, worauf ich erwiderte, dass ich den '

Erstellungspreis jedes Objektes ermitteln lassen
und keine Arbeit unter diesem Preise vergeben
würde. Herr Hodler erklärte sich mit einem
solchen Vorgehen einverstanden, um so mehr als er
selbst schon diesen Weg einzuschlagen beabsichtigte.
Er Hess nun durch vier Firmen aus der Stadt und vom
Lande den Preis für alle Objekte genau feststellen
und das Resultat ihrer Berechnungen stimmte
annähernd überein, so dass man annehmen kann, dass
die Berechnung richtig war. Nun ergab sich aber, dass
von 103 Angeboten nicht weniger als 56 sich unter
dem Erstellungspreis befanden. Dabei konnte nicht
etwa gesagt werden, dass die Leute nicht wussten,
um was es sich handelte, denn für jedes einzelne
Objekt war ein Modell erstellt worden und jeder
Konkurrent war verpflichtet, sich dieses Modell vorerst
anzusehen.

Dieses Beispiel steht aber nicht vereinzelt da. Bei
den Arbeiten für die Hochschule kamen auch auf
andern Gebieten derartige Differenzen vor. So betrug
bei der Bauschreinerei das niedrigste Angebot 48,000
Fr., das höchste 76,000 Fr., bei den Malerarbeiten
11,000 Fr. und 18,000 Fr., bei den Gipserarbeiten
19,000 Fr. und 30,000 Fr., bei den Erd-, Maurer- und
Steinhauerarbeiten 472,000 Fr. und 506,000 Fr. Die

Offerten für das neue Lehrgebäude auf der Rütti weisen
folgende Unterschiede auf: Erd-, Maurer- und
Steinhauerarbeiten 95,000 Fr. und 129,000 Fr., Schreinerarbeiten

17,000 Fr. und 22,000 Fr., Gipser- und
Malerarbeiten 9000 Fr. und 13,000 Fr. Bei den Eingaben
für den Umbau des Tollhauses in der Waldau begegnen
wir folgenden Minima und Maxima: Schreinerarbeiten
13,000 Fr. und 21,000 Fr., Schlosserarbeiten 4000 Fr.
und 16,000 Fr. In der Eidgenossenschaft sieht es
nicht besser aus, wie folgende Angaben beweisen:
Postgebäude in Altdorf : Erd- und Maurerarbeiten
40,000 Fr. und 45,000 Fr., Dachdeckerarbeiten 1600
Fr. und 2000 Fr., Glaserarbeiten 5000 Fr. und 7000 Fr.;
Zollgebäude in Basel : Glaserarbeiten 1200 Fr. und
2200 Fr., Schreinerarbeiten 4000 Fr. und 6300 Fr.;
Postgebäude in Bern: Gipserarbeiten 87,000 Fr. und
118,000 Fr., und so weiter. Ich könnte Ihnen noch eine
Menge solcher Beispiele vorlesen, doch ich will Ihre
Zeit nicht zu lange in Anspruch nehmen und es bei
dem Gesagten bewenden lassen. Erlauben Sie mir
nur noch einige Beispiele aus dem Buchdruckergewerbe

anzuführen. Da wurden dem Bund für
nachstehende Arbeiten folgende Minima und Maxima
berechnet: Ortschaftenverzeichnis 3600 Fr. und 8000 Fr.,
Verzeichnis der Handelsreisenden 650 Fr. und 1600 Fr.,
Nachtrag dazu 1.00 Fr. und 275 Fr., Verzeichnis der
Bestrafungen 125 Fr. und 400 Fr., Bewilligung zur
Mitführung von Waren 75 Fr. und 350 Fr., 15 Millionen
Zählkarten für die S. B. B. (ohne Papier) 300 Fr.
und 3000 Fr.

Nun verhält es sich nicht etwa nur in der Schweiz
so, sondern die gleichen Erscheinungen treten uns auch
im Ausland entgegen. So betrug zum Beispiel in
Charlottenburg für die Lieferung von 700 Zeichengestellen
das niedrigste Angebot 9275 Mark und das höchste
53,200 Mark, für 700 Reisbretterschränke 7200 Mark
und 34,300 Mark, für 760 Kleiderschränke 7600 Mark
und 25,000 Mark; in Reutlingen für einen eisernen
Dachstuhl 275 Mark und 1380 Mark, für eine schmiedeiserne

Treppe 474 Mark und 1452 Mark; in Wien für
Steinkonsolen eines Baues 25,000 Fl. und 105,000 Fl.,
Kunstschlosserarbeiten am Rathaus 80,000 Fl. und
115,000 Fl.

Das beweist, dass im Submissionswesen bei uns
und anderwärts ganz gewaltige Differenzen vorkommen.

Die angeführten Beispiele sind nicht etwa
ausgesucht worden, sondern man hat mir auf den
verschiedenen Bureaux die erstbesten Beispiele angegeben.
Solche Fälle kommen eben tagtäglich bei fast allen
Submissionen vor. Diese Differenzen sind auch zu
gross, als dass sie sich etwa aus der Verschiedenheit
der städtischen und ländlichen Verhältnisse oder des
Maschinen- und des Handbetriebes erklären Hessen.
Im weitern ist es klar, dass unter solchen Verhältnissen

die Verlockung für die zuständigen Behörden
gross sein muss, die billigsten Offerten zu
berücksichtigen, wenn dadurch bei einem Bau 40,000 bis
50,000 Fr. und mehr erspart werden können.

Die Ursachen derartiger Differenzen sind
verschiedenartiger Natur. Einmal ist es mitunter ausserordentlich

schwierig, den Preis zum voraus richtig zu
berechnen. Ich weise zum Beispiel auf die grossen
Möbelschreinereien hin. Die betreffenden Leute, die sich
das ganze Jahr damit befassen, einschlägige Arbeiten
zu berechnen und infolgedessen eine grosse Routine
haben, den Arbeitspreis für dieselben zum voraus zu
bestimmen, kommen doch oft in den Fall, Arbeiter und

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905. 10*
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Werkführer zur Berechnung des Preises beizuziehen,
allein trotzdem irren sie sich nicht selten.

Im weitern spielt die Qualität der Ware eine grosse
Itolle. Für die gleiche Art Rohmaterialien existieren
oft fünf bis sechs verschiedene Preise und es ist
mitunter sehr schwer zu konstatieren, welche Qualität
zur Verwendung gelangte. Es hängt von der
Gewissenhaftigkeit des Erstellers ab, ob er da etwas
weiter oder weniger weit gehe. Aber sicher ist, dass
unter Umständen auch durch die Verwendung des
einen oder andern Rohmaterials wesentliche Ersparnisse

erzielt werden können und die Folgen davon
zeigen sich nicht gleich nach der Fertigstellung der
Arbeit, sondern erst später.

Ein dritter Grund liegt darin, dass der Wortlaut
der Vorschriften des Pflichtenheftes zu verschiedenen
Interpretationen Anlass geben kann. Auch die Pläne
können mitunter sehr verschieden interpretiert werden.

Das erklärt ebenfalls zum Teil das Abweichen der
einen Offerte von der andern.

Der am meisten in Betracht fallende Faktor ist aber
wohl die Ausbeutung der Konjunkturen. Es gibt
Geschäfte, die durch niedrige Löhne, lange Arbeitszeit,
Verwendung sogenannter Halbarbeiter, Nichtversiche-
rung der Arbeiter oder Reduktion aller daherigen
Ausgaben, Verabfolgung von billiger Kost, schlechte
Wohnungen und Werkstätten und so weiter ein ausserge-
wöhnliches Sparsystem befolgen. Nun gibt es aber
nichts Ungerechteres, als wenn der Staat auf der einen
Seite in dieser Beziehung Remedur zu schaffen sucht
und dann auf der andern Seite bei der Vergebung
von Arbeiten gerade diejenigen berücksichtigt, welche
mit Hilfe derartiger Mittel zu billigen Preisen gelangen.
Ich habe erst, jüngst Gelegenheit gehabt, in einem
speziellen Falle bei der Bundesverwaltung eine
bezügliche Beobachtung zu machen. Da wurde vor
einiger Zeit an alle Lieferanten ein Zirkular erlassen,
worin ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre Preise zu hoch
seien und dass, wenn sie nicht heruntergehen, man
selber dazu kommen werde, sie zu reduzieren oder
dann die Waren im Ausland erstellen zu lassen. Die
Lieferanten, namentlich diejenigen auf dem Lande,
bekamen darob Angst und machten nun unglaubliche
Einschränkungen, um ja den Wünschen des
Departements zu entsprechen.

Bisweilen sind die niedrigen Angebote auf unlautern
Wettbewerb zurückzuführen. Es ist erwiesen, dass
Betriebsinhaber mitunter wissentlich unrichtige Devise
einschicken. Sie setzen zwar den Preis per Meter
und die Anzahl Meter richtig aus, stellen aber eine
unrichtige Multiplikationssumme ein, so dass der
Totalbetrag ein verhältnismässig niedriger wird. Wenn
dann aber die Arbeit beendigt ist, halten sie sich nicht
an die Totalsumme, sondern an den Preis per Meter
und erst jetzt kommt die Unrichtigkeit des Totalbetrages

an den Tag. Deratige Praktiken sind nunmehr
aber bekannt und es wird in der Regel keine Arbeit
mehr vergeben, ohne dass man die Eingaben auch
nach dieser Richtung hin gehörig prüft.

Eine weitere Ursache ist der Mangel an Fähigkeit.
Es muss leider konstatiert werden, dass eine grosse
Zahl namentlich Handwerker absolut nicht imstande
sind, den Preis einer Arbeit zum voraus richtig zu
berechnen. Das ist ein Uebelstand, der aber schliesslich

begreiflich ist. Denn wir besitzen auch heute
noch keine Bücher, die dem Handwerker eine richtige
Anleitung geben, um die Preise richtig bestimmen

zu können. Sogar in unsern Handwerkerschulen müssen

Lehrmittel verwendet werden, die die Schüler
unrichtig rechnen lehren. Wir haben angefangen, in
den Lehrwerkstätten diese Lücke auszufüllen und sind
auch nach einer Reihe von Jahren glücklich dazu
gekommen; allein bis das überall der Fall ist, wird es
leider noch lange gehen. Die Handwerker sind darauf
angewiesen, diese schwierige Materie aus sich selber
zu lernen, wobei natürlich oft das Resultat der
Berechnung ein verschiedenes werden muss. Diejenigen,
welche durch eigene Mühe zu einer richtigen
Berechnungsweise gelangt sind, behalten sie für sich und
geben sie der Oeffentlichkeit nicht preis. Es ist daher, wie
gesagt, begreiflich, dass viele Handwerker nicht
imstande sind, ihre Preise richtig zu berechnen.

Alle diese Ursachen lassen die Verschiedenheit der
Angebote schliesslich erklärlich erscheinen. Jeder
erfahrene Fachmann weiss, dass das Resultat einfach
die logische Folge einer Reihe von Umständen ist,
die man beklagen muss, die sich aber nicht ohne
eingreifende Massnahmen werden beseitigen lassen.

Wir wollen nun einen Blick werfen auf die
Anstrengungen, die gemacht wurden, um diesen Uebel-
ständen entgegenzutreten. Man hat sich in Belgien,
Deutschland, England, Frankreich, Ralfen, Niederlande,
Oesterreich und andern Ländern schon seit langer
Zeit mit der Regelung des Submissionswesens befasst.
Die erste «Série des prix» wurde in Paris schon im
Jahre 1838 herausgegeben. Diejenigen Bedingungen,
die sich so ziemlich überall als durchführbar und
bleibend erwiesen haben, sind kurz folgende :

1. Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen,
wo solche zwischen den vereinigten Meistern und
Arbeitern bestehen.

2. Einhaltung des Ortsgebrauches, wo Vereinbarungen
im vorgenannten Sinne nicht bestehen.

3. Sicherstellung des für die Arbeiter fälligen
Lohnes.

4. Ausschluss der Bewerber, welche betreffend
Ausführung der Arbeit nicht die wünschbare Gewähr
bieten.

5. Ausschluss der Bewerber, die sich einer
offenkundigen Unterbietung schuldig machen.

Einige Länder machen Vorbehalte betreffend
Begünstigung der Anstellung entlassener Militärs oder
vorhandener Arbeitsloser.

In Frankreich wurde, wie bereits bemerkt, im Jahre
1838 schon die sogenannte Série des prix de la ville
de Paris herausgegeben, ein mehrbändiges Werk, in
welchem die Kostenberechnungen der verschiedensten
Objekte und auch die sogenannten Normalpreise
angegeben werden.

Deutschland schlug einen andern Weg ein und
suchte das Heil in dem sogenannten Mittelpreisverfahren.

Man berechnet jeweilen von allen eingegange
nen Angeboten das Mittel und die Arbeit wird an das
diesem Mittelpreis nach unten am nächsten stehenden
Angebot vergeben. Allein dieses Verfahren hat sich
als unbrauchbar erwiesen. Das mögen folgende
Beispiele dartun. Bei Anlass der Möblierung der neuen
Hochschule in Bern betrug das höchste Angebot für
eine gewisse Sorte von Tischen 25 Fr., das niedrigste
7 Fr. Das Mittel wäre demnach 17 Fr., der authentisch
festgestellte Erstellungspreis betrug aber 23 Fr. 50.
Die Arbeit wäre also nach dem Mittelpreisverfahren
viel zu niedrig vergeben worden. Für den Druck der
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angeführten Zählkarten der S. B. B. betrug das
niedrigste Angebot 300 Fr. und das höchste 3000 Fr.; das
Mittel wäre 1650 Fr., der Erstellungspreis wurde aber
ermittelt zu 1150 Fr. In diesem Falle wäre man also
nach dem Mittelpreisverfahren zu einem zu hohen
Preise gelangt.

Um dieses Verfahren haltbarer zu gestalten, kam
man zu folgendem Zusatz : « Wer sich mit seiner
Eingabe mehr als 90 % unter dem Durchschnitt aller
Angebote befindet, ist von der Berücksichtigung
ausgeschlossen. » Aber auch mit dieser Einschränkung
erwies sich das Verfahren als unpraktisch. Die deutsche
Bauzeitung sagt hierüber: «Für eine Arbeit gingen
vier Angebote ein zu 4470, 5000, 5025 und 8000 Mark.
Der Durchschnitt aller Angebote beträgt 5623. 75 Mark
und 90°/0 darunter wäre 5061. 38 Mark. Mithin konnte
nach dem Wortlaut der Vorschrift die Arbeit nur an
das höchste Angebot vergeben werden, während ohne
Zweifel die richtige Berechnung bei den drei andern
Angeboten zu suchen war, indem sie annähernd
übereinstimmten und von ganz zuverlässigen Firmen
eingereicht waren. »

Auch das bewährte sich nicht und man suchte sich
mit der Aufstellung des Zusatzes zu helfen, dass
Angebote, die mehr als 30% unter dem bauamtlichen
Kostenvoranschlage bleiben, oder denselben mehr als
20% übersteigen, zurückzuweisen seien und bei der
Berechnung des Mittelpreises ausser Betracht bleiben.
Allein auf diese Weise war man an eine bestimmte
Offerte gebunden. Der die Arbeit vergebenden Behörde
blieb keine Wahl zwischen den verschiedenen Offerenten,

sondern sie war durch ein Rechenexempel
gebunden, die Arbeit mitunter Leuten zu vergeben, die
man, weil sie weit weg wohnten oder Ausländer waren
und so weiter, lieber nicht berücksichtigt hätte. Auch
stellte sich heraus, dass zuweilen die bauamtlichen
Berechnungen durchaus unrichtig waren. So zog dieses
Verfahren Willkürlichkeiten nach sich und führte auch
dazu, dass verschiedene Geschäfte, die keine Eingabe
machen wollten, von Kollegen veranlasst wurden, sehr
hohe Eingaben zu machen, um den Mittplpreis
möglichst in die Höhe zu treiben.

In der Schweiz hat man an verschiedenen Orten
das Submissionswesen ebenfalls zu regeln gesucht,
so in Aarau, Basel, Bern (Gemeinderat) — nebenbei
bemerkt ist die vom Gemeinderat in Bern befolgte
Art der Vergebung eine der besten — Solothurn,
Zürich und so weiter. Zum Teil handelt es sich nur
um Entwürfe, an andern Orten ist die Regelung eine
definitive. Ich sehe davon ab, alle diese Versuche
einer Kritik zu unterziehen. Wenn diese Verfahren
auch nicht vollkommen sind, so muss doch konstatiert
werden, dass sie wenigstens einen wesentlichen
Fortschritt aufweisen. Es ist auch zu hoffen, dass man
anhand der gemachten Erfahrungen von selbst dazu
gelangen werde, diejenigen Vorschriften, die sich als
ungeeignet erweisen, nach und nach auszumerzen.

Im Verlaufe des letzten Jahres wurde im Deutschen
Reichstag eine Motion betreffend die Regelung des
Submissionswesens eingereicht. Der Staatssekretär Posa-
dowski gab in der Beantwortung derselben zu, dass
das Verfahren für Handwerker und Arbeiter eine Frage
von grosser sozialpolitischer Bedeutung sei und dass
die Grundlage der Reform in einem genauem Voranschlag

der Preise gesucht werden müsse. Das ist die
Quintessenz aller bisher gemachten Versuche.

In den verschiedensten Ländern hat man sich
übrigens ernstlich gefragt, ob es nicht besser wäre, das
Submissionswesen überhaupt abzuschaffen. Allein man
musste sich sagen, dass dann an dessen Stelle eine
Art Günstlingswirtschaft treten würde, die noch viel
schlimmer wäre als das Submissionswesen. Wenn man
aber auch allgemein das Submissionswesen beibehalten
hat, so ist man doch überall dazu gekommen, die
Tendenz, die Arbeiten möglichst billig zu vergeben,
aufs schärfste zu verurteilen. Es bestehen darüber
verschiedene Schriften und in denselben wird das
Verfahren der Vergebung zu den billigsten Preisen
geradezu als Wucher bezeichnet, der schon aus Gründen

der Moral verwerflich sei. Von anderer Seite
wurde hervorgehoben, dass die Submission ein Prinzip
der heutigen Wirtschaftsregel sei. Nach diesem Prinzip

bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis und
jeder Preis, der im täglichen Werk- und Warenverkehr
von einem Kontrahenten offeriert werde, dürfe als
normal anerkannt und ohne Skrupel angenommen
werden. Es ist richtig, dass das ein Grundsatz der
heutigen Wirtschaftsregel ist und es muss vielleicht
zugegeben werden, dass derselbe richtig wäre, wenn
zwischen Produktion und Bedarf, zwischen Angebot
und Nachfrage stets ein normales Verhältnis bestehen
würde. Allein wir haben seit Jahren eine Ueberpro-
duktion und da muss dieses System zu einer unzulässigen

Ausbeutung führen, wie wir schon seit vielen
Jahren konstatieren können.

Nach Abwägung aller Gründe dafür und dagegen
kam man schliesslich dazu, zu sagen, dass es nicht
logisch sei, wenn die staatsleitenden Organe auf der
einen Seite immer vermehrten Arbeiterschutz anstreben

und gleichzeitig bei der Vergebung ihrer Arbeiten

ein Verfahren einschlagen, das unbedingt zu einer
vermehrten Ausbeutung der Arbeiter führen muss. Es
ist nicht logisch, dass man einerseits grosse Summen
zur Förderung der Berufsbildung ausgibt und dann
anderseits bei der Vergebung von Berufsarbeiten eine
niedrige Hetzjagd veranstaltet, deren Ziel nur auf der
Basis schlechter Arbeitsleistungen erreicht werden
kann.

Man geht bei der Beurteilung dieser Frage
mitunter auch leichten Herzens darüber hinweg, indem
man einwendet, es sei Sache der Handwerker, ihre
Preise richtig zu berechnen und sich dadurch vor
Schaden zu schützen. Allein das ist viel leichter gesagt
als getan. Ich habe bereits erwähnt, wie schwierig es
mitunter ist, die Preise richtig zu berechnen und dass
dies nicht jedem Handwerker zugemutet werden kann.
Ferner habe ich darauf hingewiesen, dass wir
gegenwärtig keine geeigneten Lehrmittel besitzen, um den
Handwerkern hiefür die nötige Anleitung zu geben.
Die Ingenieurs und Architekten sind in dieser
Beziehung viel besser daran. Sie lernen das auf ihren
Hochschulen, aber bei uns macht sich ein fühlbarer
Mangel geltend. Daran tragen unbedingt die Behörden,
denen das Bildungswesen obliegt, ein Mitverschulden.
Vor Jahren hat der schweizerische Gewerbeverein
Anstrengungen gemacht, diesen Uebelstand zu heben und
derartige Lehrmittel zu schaffen. Er wandte sich zu
diesem Zwecke an die Bundesbehörden um finanzielle
Unterstützung dieser Bestrebungen. Allein das
Gesuch wurde abschlägig beschieden. Der grösste Uebelstand

liegt aber unbedingt in dem System der
Berücksichtigung der niedrigsten Angebote. Dadurch
entsteht eine Hetzjagd, die etwas Unwürdiges und Er-
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niedrigendes an sich hat. Der Mensch ist schon an
sich ein schwaches, fehlbares Geschöpf und eine solche
Hetzjagd ist unbedingt nicht dazu angetan, die guten
Eigenschaften, zu fördern, sondern sie wird die Unter-
hietung, den Hass und so weiter nur fördern. Das

gleiche System würde auch bei jedem andern Stande
ähnliche Erscheinungen zeitigen wie hier. Ich werde
mithelfen, die Besoldungen unserer Regierungsräte zu
erhöhen, aber ich bin überzeugt, dass, wenn diese
Stellen bei einer Neubesetzung zur öffentlichen
Konkurrenz ausgeschrieben würden, auch da Unterbietungen

vorkommen würden. Das gleiche wäre der Fall,
wenn man bei der Besetzung unserer Professorenstellen
so verfahren würde. Das liegt im System selber und
darum soll man nicht darnach trachten, diejenigen,
die aus Unwissenheit zu niedrige Eingaben machen,
auszubeuten. Das Submissionswesen bedarf unbedingt

der Reform. Ich könnte Ihnen Fälle anführen,
die Ihnen beweisen würden, zu welchen unzulässigen
Resultaten dasselbe unter Umständen führt. Ich sehe

jedoch davon ab, um Ihre Zeit nicht über Gebühr in
Anspruch zu nehmen und weil ich im weitern spezielle
Fälle namhaft machen müsste, was nicht ohne
Anführung spezieller Personen geschehen könnte. Ich
möchte aber die Angelegenheit nicht auf das persönliche

Gebiet hinüberleiten, sondern rein sachlich zum
Ziele zu gelangen suchen. Wir schätzen diejenigen
Arbeiten, die -zu solchen Bedingungen vergeben werden,

dass sozusagen kein Benefiz dabei erzielt wird,
auf mindestens 25 °/0 und diejenigen, die unter dem
Erstellungspreis vergeben werden, auf ebenfalls
mindestens 25 °/0. Das mag Ihnen ungefähr einen Ueber-
blick geben über die heutigen Verhältnisse im
Submissionswesen und das eingangs erwähnte Beispiel
betreffend die Möblierung der neuen Hochschule
beweist, dass der genannte Prozentsatz nicht etwa zu
hoch, sondern eher zu niedrig ist.

Zum Schluss erlaube ich mir, einige Vorschläge
zur Regelung des Submissionswesens zu machen. Diese
Vorschläge haben aber nicht etwa verbindlichen
Charakter. Ich setze voraus, die Regierung werde Hand
bieten, das Submissionswesen zu reglieren und dann
wird sich nachher Gelegenheit finden, bestimmte
Vorschläge aufzustellen. Für heute möchte ich nur darauf
hinweisen, dass die Grundlage der Reform nur in
einer genauen Ermittlung der Preise nicht nur seitens
der Handwerker, sondern auch seitens der Behörden
gefunden werden kann.

Im weitern muss selbstverständlich die Konkurrenz
eine reelle sein, denn sonst hätte die Submission
überhaupt keinen Sinn mehr. Ferner müssen sowohl ländliche

als auch städtische Verhältnisse in Betracht
gezogen werden. Auch sind einheitliche Messmethoden
einzuführen. Die Art und Weise des Ausmessens führt
oft zu grossen Verschiedenheiten und Irrtümern.
Gegenwärtig ist das Ausmessen oft sehr verschiedenartig,

bald wird so, bald anders ausgemessen.
Ein fernerer Grundsatz, der bei der Regelung dieser

Frage berücksichtigt werden muss, ist die Inne-
haltung der zwischen Arbeitern nnd Arbeitgebern
bestehenden Vereinbarungen, und wo solche nicht
vorhanden sind, da müssen eben weitere Massnahmen
getroffen werden. Endlich hätte auch die Veröffentlichung

der Anhingabe der Arbeiten stattzufinden. Es
besteht kein Grund, hier etwas geheimzuhalten, denn
ich' setze voraus, dass die Arbeiten jeweilen unter

Bedingungen vergeben werden, die die Oeffentlichkeit
nicht zu scheuen haben.

Das sind so einige Grundsätze, denen Rechnung zu
tragen wäre. Ich will damit nur zeigen, dass es möglich
ist, das Submissionswesen zu reglieren. Ich hoffe,
es sei mir gelungen, Sie von der Notwendigkeit einer
Reform desselben zu überzeugen. Verschiedene
Fragen habe ich nur gestreift oder gar nicht
berührt. Allein der Umstand, dass die Motion von
mehr als 20 Mitgliedern des Rates aller Parteien
unterzeichnet. ist, beweist, dass die Tendenz hier vorhanden

ist, die bestehenden Uebelstände zu beseitigen.
Wir hoffen, dass auch der Regierungsrat dazu Hand
bieten werde und dass wir im Kanton Bern in kurzer
Zeit zu einer Regelung dieser Verhältnisse gelangen
werden. Ich empfehle Ihnen dringend, die Motion
erheblich zu erklären und damit beizutragen, dass die
Frage eine richtige Lösung finden kann.

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie haben den interessanten Ausführungen

des Herrn Motionärs entnehmen können, dass
das Submissionswesen, wie es gegenwärtig im Kanton
Bern, in der Schweiz und überhaupt in der ganzen
Welt existiert, nach verschiedenen Richtungen zu
Kritiken Anlass bietet und ich persönlich bin mit den
gemachten Ausführungen durchaus einverstanden. Im
Kanton Bern bestehen keine gesetzlichen Vorschriften
über das Submissionswesen. Dagegen hat sich eine
bestimmte Praxis herausgebildet, nach der das
Submissionswesen in den verschiedenen Kantonsgebieten
und in den verschiedenen Verwaltungen gehandhabt
wird. Arbeiten, die irgendwie von Bedeutung sind,
werden bei uns zur Konkurrenz ausgeschrieben, es
sei denn, dass ein Devis nicht wohl aufgestellt werden

kann, was zum Beispiel bei Reparaturen der Fall
ist, deren Tragweite nicht zum voraus ermessen werden

kann. In diesem Falle werden die Arbeiten
entweder in Regie ausgeführt oder aber einem tüchtigen
Unternehmer, dessen technische Fähigkeit und Routine

bekannt sind, ohne Konkurrenzausschreibung zu
Einheitspreisen vergeben. Wo es aber möglich ist,
findet, wie gesagt, immer eine Konkurrenzausschreib-
ung statt. Bei staatlichen Bauten wird für die
Einreichung der Uebernahmeofferten eine bestimmte,
hinreichende Frist festgesetzt. Wo es sich um Vergebung
nach Einheitspreisen handelt, wie namentlich bei den
Hochbauten, da werden die Bedingungen sämtlichen
Bewerbern, die Eingaben machen wollen, gratis zur
Verfügung gestellt. Die Offerten werden nicht geöffnet
bis an dem Tage nach Ablauf des Termins. Die
Eröffnung erfolgt durch den betreffenden Direktionsvorsteher

und seinen Sekretär, und über das Resultat der
Konkurrenz wird ein Protokoll aufgenommen.
Dasselbe geht an den betreffenden technischen Beamten,
Bezirksingenieur, Kantonsbaumeister und so weiter,
der die Offerten genau zu prüfen hat. Dabei stellt sich
sehr oft heraus, wie schon Herr Scheidegger betont
hat, dass die Zahlen, die das Protokoll ergeben hat,
nicht zutreffend sind. Es sind Multiplikations- und
Additionsfehler vorhanden, so dass in der Aussetzung
der Totalsumme häufig grosse Irrtümer sich zeigen.
Solche Irrtümer werden hie und da sogar absichtlich
begangen. Nach gründlicher Prüfung der Offerten
kommt die Angelegenheit mit dem Antrag des
technischen Beamten wieder an die Baudirektion zurück.
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Bis dahin wäre alles ganz einfach und nach einer
Schablone geordnet.

Nun beginnen aber die Schwierigkeiten, von denen
schon Herr Scheidegger gesprochen hat. Es kann nicht
immer das billigste Angebot berücksichtigt werden,
obschon anderseits — das dürfen wir uns nicht
verhehlen — die verantwortlichen Organe des Staates
auch die Pflicht haben, das Geld nicht zu verschleudern.

Nach unserer Anschauung und Praxis müssen
wir das billigste Angebot berücksichtigen, das von
einem Unternehmer gemacht wird, der für die richtige
Ausführung der Arbeit vollle Garantie bietet. Natürlich

gibt das manchmal zu längern Untersuchungen
Anlass. Unter den leistungsfähigen Bewerbern kann
aber auch nicht immer der Billigste berücksichtigt wer-
werden, sondern es wurden auch da bis jetzt
Abweichungen beobachtet. Sie mögen dieselben als richtig

bezeichnen oder nicht. Man ist bestrebt, bei kleinen
Differenzen die Arbeiten nicht alle an den gleichen
Unternehmer zu vergeben und diejenigen zu
übergehen, die vor kürzerer Zeit Staatsarbeiten von einiger
Bedeutung ausgeführt haben. Ferner glaubte man,
denjenigen, die im Kanton Bern Steuern bezahlen,
den Vorzug geben zu sollen vor solchen, bei denen das
nicht der Fall ist. Auch ist die Oertlichkeit zu
berücksichtigen. Wenn wir zum Beispiel in Aarwangen
ein Änstalfsgebäude bauen und für dessen Ausführung
ein Baumeister in der Nähe dieses Ortes ein vielleicht
hundert oder zweihundert Franken teureres Angebot
macht als ein Baumeister aus Bern oder dem Seeland,
so halten wir dafür, dass eine relativ kleine Differenz
da nicht ausschlaggebend sein kann, sofern der
betreffende Unternehmer volle Garantie bietet. Das sind
nun so Abweichungen, bei denen man immer das
Gefühl hat, man begehe vielleicht eine Ungerechtigkeit.
Derjenige, welcher zu entscheiden hat, wäre unbedingt

viel wohler, wenn er anhand einer gewissen
Schablone verfahren könnte.

Sie haben aber dem Votum des Herrn Scheidegger
entnehmen können, dass es ungemein schwierig ist,
eine solche Schablone aufzustellen, die in allen Fällen
angewendet werden könnte. Er hat Ihnen von einem
idealen Konkurrenzverfahren gesprochen, das wir bei
der Möblierung der neuen Hochschule anwandten, wo
wir uns sagten, dass da tadelloses Mobiliar geliefert
werden müsse, weshalb wir denn durch tüchtige
Unternehmer die mittlem Preise festsetzen Hessen, die dann
die Grundlage für die bezüglichen Eingaben bildeten.
Dieses Verfahren lässt sich aber nicht überall
anwenden. Bei Strassenbauten und dergleichen lassen
sich nicht gut Muster erstellen. In diesen Fällen hilft
man sich damit, dass man den Kostenvoranschlag
möglichst genau und korrekt aufzustellen sucht. Es
ist jedenfalls eine Hauptsache zur Sanierung der
Verhältnisse im Submissionswesen, dass man sich selber
Rechenschaft über die entstehenden Kosten gebe.

Wie bereits bemerkt, bestehen also im Kanton Bern
keine Vorschriften über das Submissionswesen.
Dagegen sind wir durchaus damit einverstanden, dass
mit Rücksicht auf die neuere gewerbliche Tätigkeit
da etwas mehr Schablone als bisher angewendet werde.
Wir haben die Schritte, die in dieser Beziehung andernorts

gemacht wurden, verfolgt und auch unserseits
bereits Entwürfe für allgemeine Vorschriften auf
diesem Gebiete aufgestellt. Bekanntlich ist diese Frage
auch beim Bund durch ein in der letzten Junisessiori
der Bundesversammlung gestelltes Postulat anhängig

gemacht worden, ebenso auch beim schweizerischen
Städteverband, wo sich eine Kommission mit ihr be-
fasst, und in den Gewerbeverbänden beschäftigt man
sich ebenfalls mit der Angelegenheit. Der Regierungsrat

hat mich denn auch beauftragt, Ihnen mitzuteilen,
dass er gegen die Erheblichkeit der Motion Scheidegger

nichts einzuwenden hat. Er ist gerne bereit,
die Frage zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten,
ob nicht auf dem Verordnungswege einheitliche
Bestimmungen aufzustellen wären betreffend die
Vergebung von Arbeiten, die von Organen des Staates
vergeben werden oder an welche der Staat einen
wesentlichen Beitrag leistet. Wir werden die Angelegenheit

einer genauen Prüfung unterziehen und seinerzeit
auf dem Verordnungswege regeln, sofern wir nicht
dazu gelangen, Ihnen zu beantragen, sie auf dem
Gesetzes- oder Dekretswege zu ordnen. Herr Scheidegger
redet in seiner Motion nur von dem Verordnungswege,
bei der heutigen Begründung aber hat er mehr den
Gesetzes- oder Dekretsweg angedeutet. Ich nehme an,
er wolle der Regierung auch in dieser Beziehung
einstweilen freie Prüfung überlassen. Wir werden auch
dann, wenn die Angelegenheit nicht in der Form eines
Gesetzes oder Dekretes vor Sie kommen sollte, Ihnen
jedenfalls von dem Resultat unserer Prüfung Kenntnis
geben und es wird dort immer wieder Gelegenheit
sein, sich darüber auszusprechen, ob der Rat diese
Untersuchungen als genügend betrachtet, oder ob die
Sache noch weiter studiert werden soll. Ich empfehle
Ihnen also namens der Regierung, die Motion erheblich

zu erklären.

Kästli. Ich gehöre zwar nicht zu den Unterzeichnern

der Motion, begrüsse es aber lebhaft, dass diese
Angelegenheit einmal zur Sprache gebracht wird. Es
ist jedenfalls dringend notwendig, dass im Submissionswesen

Aenderungen eintreten. Freilich ist es sehr
schwierig, von dem System der Berücksichtigung der
Mindestangebote abzugehen, wenn man nicht ein
Günstlingssystem einführen will. Herr Scheidegger hat
uns ausgeführt, welches System in Deutschland üblich
sei. Ich kann nur nicht recht begreifen, warum er
von demselben abgeht, denn ich halte es für eines
der zweckmässigsten. Das Mittel preisverfahren ist nur
dann nicht empfehlenswert, wenn man auch solche
Angebote berücksichtigt, die ganz nebenausgehen.
Allein ein richtiger Meister wird sich keinen solchen
Fehler zuschulden kommen lassen. Er wird vielleicht,
wenn er gerade keine Arbeit hat, 5, 6 oder auch
10 °/0 unter dem gewöhnlichen Preis eingeben, aber
es sollte nicht vorkommen, dass die Differenzen 30
und mehr °/0 betragen. Man soll von jedem Meister,
auch dem kleinen, verlangen können, dass er imstande
sei, seine Selbstkosten richtig zu berechnen, sonst
ist er eben kein Meister und nicht fähig, sich an einer
Konkurrenz zu beteiligen. Ich habe mit Vergnügen
wahrgenommen, dass auf unsern Techniken sehr viel
Wert darauf gelegt wird, die Schüler richtige Berechnungen

machen zu lehren. Das sollte durch Einführung

geeigneter Lehrmittel auch in Handwerkerkreiseli
möglich sein. Bei der Vergebung der Arbeiten wird
es unter allen Umständen am richtigsten sein,
wenn man diejenigen berücksichtigt, die das Zentrum
treffen. Diejenigen, welche weit am Ziel vorbeischössen,

fallen ausser Betracht. Wenn von denjenigen,
die gut gerechnet haben und in die Mitte gekommen
sind, vielleicht zwei oder drei ganz übereinstimmen,
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dann muss eben weiter in Berücksichtigung gezogen
werden, wer von denselben der leistungsfähigste sei,
wer am längsten keine Staatsarbeiten mehr ausgeführt
habe, wer in der Nähe der auszuführenden Arbeit
wohne und so weiter. Ich glaube, es werde möglich
sein, da irgend eine Schablone aufzustellen.

Frutiger. Ich möchte Ihnen ebenfalls empfehlen,
die Motion erheblich zu erklären. Nach meinem
Dafürhalten ist es für die Staatsbehörden nicht so schwierig,
hier Ordnung zu schaffen, wie man sich vorstellt. Jede
Arbeit kann bekanntlich analysiert werden. Die
Staatsbehörden sollen daher einfach, wenn sie Arbeiten zu
vergeben haben, den Bezirksingenieur beauftragen, eine
Analyse der betreffenden Kosten vorzunehmen. Eine
Schablone lässt sich, wie Herr Scheidegger bemerkt
hat, nicht aufstellen. In Frankreich existiert
allerdings ein Buch, das den Preis jeder Arbeit bestimmt.
Allein eine solche Anleitung wäre für uns nicht
zutreffend, denn eine Arbeit ist zum Beispiel in Bern
zu diesem, in Interlaken oder Oberhasle aber zu einem
ganz andern Preis ausführbar. An dem einen Orte
hat man für Bauarbeiten Steine und Sand bei der
Hand, am andern Orte muss es von weither
zugeführt werden, am einen Orte kostet der Kubikmeter
Sand 2 Fr., am andern 8 Fr. und so weiter. Schon
deshalb kann keine einheitliche Schablone eingeführt
werden. Allein für jede Arbeit liesse sich, wie gesagt,
durch den Bezirksingenieur eine Analyse aufstellen.
Die Bezirksingenieure kennen die Lohn- und
Materialpreisverhältnisse in ihren Bezirken und können daher
die nötigen Berechnungen mit Sachkenntnis vornehmen.

Es lässt sich zum Beispiel auch jede Schreinerarbeit

analysieren. Man weiss, so viel Holz ist dazu
nötig, so viel Arbeit, so viele Beschläge und so weiter.
Wenn man so durch kompetente Organe jeweilen den
Preis einer Arbeit feststellen lassen würde, dann würde
man sehen, ob die betreffenden Unternehmer und
Handwerker, welche Eingaben machen, ihrer Aufgabe
gewachsen sind oder nicht. Diejenigen, die sich allzu
weit von dem ermittelten Preise entfernen würden,
würden einfach auf die Seite geschoben.

Scherz. Ich möchte mit einigen Worten darauf
aufmerksam machen, dass bei der Vergebung von
Arbeiten auch der Standpunkt des Arbeiters
Berücksichtigung verdient. Man soll nicht ausschliesslich auf
den Preis einer Arbeit abstellen, sondern auch
darnach fragen, was für Arbeitslöhne bezahlt werden,
wie lange die Arbeitszeit dauert, ob die Arbeiter
versichert sind oder nicht, ob die nötigen Schutzvorrichtungen

für den Arbeiter vorhanden sind und so weiter.
Das muss vor allem aus in Betracht gezogen werden.
Der Herr Motionär hat mit Recht auf den Widerspruch
aufmerksam gemacht, dass der Staat auf der einen
Seite immer strengere Arbeiterschutzbestimmungen
erlasse, auf der andern Seite aber bei der
Vergebung der Arbeiten auf die Meister drücke und so
indirekt eine Ausbeutung der Arbeiter herbeiführe.
Ich möchte dem Regierungsrat ans Herz legen, bei
der Vergebung von Arbeiten auch darauf Rücksicht
zu nehmen, wie die betreffenden Arbeiter gehalten
werden und dafür ebenfalls direkte Vorschriften
aufzustellen, wie es in anderer Richtung geschieht.
Namentlich auch darauf sollte Bedacht genommen werden,

dass bei der Ausführung öffentlicher Arbeiten in

erster Linie Landeskinder angestellt werden, bevor
man zu fremden Arbeitern greift, schon aus dem
Grunde, weil die erstem bei uns auch Steuern
bezahlen und im Falle der Arbeitslosigkeit von uns
erhalten werden müssen.

Präsident. Die Motion Scheidegger ist von keiner
Seite bestritten, also erheblich erklärt und zwar in
dem Sinne, dass, wenn der Motionär davon redet, dass
auf dem Verordnungswege einheitliche Bestimmungen
aufgestellt werden sollen, er darunter nicht nur die
Verordnung im engern Sinne des Wortes verstanden
wissen will, sondern überhaupt allgemein verbindliche
Vorschriften, sei es, dass sie in dieser oder in jener
Form erlassen werden. — Die Motion geht an den
Regierungsrat.

Abänderungsgesetz
betreffend

die Erbsclial'ts- und Sclienkungssteiler.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 28 hievor.)

§ 1.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Durch § 1 werden das frühere
Abänderungsgesetz von 1879 und die §§ 3, 4 und 5 des
Gesetzes von 1864 aufgehoben.

Steiger, Präsident der Kommission. Herr Wyss
hat gestern mit Recht auf die Nachteile aufmerksam
gemacht, die entstehen, wenn wir nur ein
Abänderungsgesetz zu dem frühern Abänderungsgesetz
machen und das alte Gesetz von 1864 daneben
weiterbestehen lassen. Jeder Bürger, der sich in der
Materie orientieren will, ist dann genötigt, in zwei, drei
Gesetzen sich umzusehen, bis er weiss, woran er ist.
Herr Wyss hat daher die Anregung gemacht, die
Kommission solle vor der zweiten Beratung die Anregung
prüfen, ob nicht das Gesetz von 1864 ebenfalls
aufgehoben werden sollte. Ich persönlich halte es nicht
für angezeigt, dieser Anregung zu folgen, weil ich
glaube, dass, wenn wir dje Bestimmungen des
Gesetzes von 1864 in den neuen Entwurf aufnehmen,
derselbe verworfen werden wilfd. Im Gesetz von 1864 ist
das Recht der Manifestation und Inventarisation genau
formuliert. Wenn nun dem Volk diese Bestimmungen
vorgelegt würden, so würden sich zu den bisherigen
Gegnern des Gesetzes noch alle diejenigen gesellen, die
von Manifestation und Inventarisation nichts wissen
wollen. Ich halte es daher für gefährlich, die
Bestimmungen des Gesetzes von 1864 in den neuen Entwurf
hinüberzunehmen. Das ist jedoch nur meine persönliche

Ansicht. Ich werde die Angelegenheit in der
Kommission immerhin zur Sprache bringen und ihr
auch die andere Anregung vorlegen, dass, wenn nicht
das ganze Gesetz von 1864 aufgehoben würde, doch
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wenigstens einzelne Teile, namentlich Art. 1 und 2,
in den neuen Entwurf hinübergenommen werden sollen.

Bühlmann. Es ist für den Bürger zweifellos sehr
lästig, wenn man in ein Gesetz Bestimmungen hineinflickt,

einzelne aufhebt, andere durch neue ersetzt
und so weiter. Dadurch wird ein Wirrwarr geschaffen,
der vom Bürger als äusserst unangenehm empfunden
wird. Ich begreife nun wohl, dass von einer Revision
des Gesetzes von 1864 zurzeit abgesehen werden muss,
weil dadurch das Zustandekommen des neuen
Entwurfes gefährdet würde. Allein der angedeutete Uebel-
stand könnte in der Weise beseitigt werden, dass der
Regierungsrat in § 10, wo er mit dem Erlass der zur
Vollziehung des vorliegenden Gesetzes notwendigen
Ausführungsbestimmungen beauftragt wird, zugleich
ermächtigt würde, in der amtlichen Gesetzessammlung
die neuen Bestimmungen in das alte Gesetz
einzufügen. Ich stelle keinen bestimmten Antrag, sondern
möchte nur die vorberatenden Behörden ersuchen,
diese Frage zu prüfen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Zunächst stelle ich fest, dass das heute
vorliegende Abänderungsgesetz die Sache keineswegs
kompliziert, da es einfach an die Stelle des
Abänderungsgesetzes von 1879 treten würde. Dagegen halte
ich dafür, dass der Anregung des Herrn Bühlmann,
die er mir persönlich gegenüber schon vorher machte,
gleichwohl Folge gegeben werden und nach Annahme
der vorgeschlagenen Aenderungen durch das Volk in
die Gesetzessammlung ein bereinigtes Gesetz
aufgenommen werden kann, wie es seinerzeit auch mit
bezug auf das Kantonalbankgesetz geschah. Auf diese
Weise würde es dem Bürger ermöglicht, sich in der
Materie rasch zu orientieren.

Angenommen.

§2.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In § 2 werden zunächst die Begriffe der
Erbschaft und der Schenkung umschrieben. Ich habe
Ihnen bereits bei der Eintretensdebatte auseinandergesetzt,

dass es zweckmässig sei, in dem Gesetz nicht
nur zu sagen, in welchem Umfange ein Erbschaftsoder

Schenkungsfall steuerpflichtig sei, wie dies in
§§ 1 und 2 des Gesetzes von 1864 geschieht, sondern
auch zu umschreiben, was eine Erbschaft und was
eine Schenkung sei. Diese Umschreibung findet sich
übrigens in allen neuern Gesetzgebungen.

Das zweite Alinea enthält eine Bestimmung, die aus
dem eidgenössischen Betreibungs- und Konkursgesetz
herübergenommen ist. Es wird festgestellt, dass
zweiseitige Rechtsgeschäfte den Schenkungen gleichzustellen

seien, sobald die Leistungen eines Teiles zur
Gegenleistung in einem offenbaren Missverhältnisse
stehen. Bei der Beratung des eidgenössischen Gesetzes
wurde darauf hingewiesen, dass zum Beispiel eine
Uhr gegen eine Liegenschaft vertauscht werden könnte,
um gewisse Gesetzesbestimmungen zu umgehen.
Derartige Tauschgeschäfte will der Entwurf unter die

Schenkungen subsumieren, um dem Staat die
Möglichkeit zu wahren, in solchen Fällen eine Schenkungssteuer

zu beziehen.

Wyss. Der Herr Finanzdirektor begründet das erste
Alinea damit, dass man im Gesetz einfach den Begriff
der Erbschaft und der Schenkung genau habe
umschreiben wollen. Wenn man nur das gesucht hat,
so scheint mir der letzte Satz des ersten Alinea
überflüssig zu sein. Denn wenn erklärt wird, dass als
Schenkung jede freiwillige und unentgeltliche
Vermögenszuwendung unter Lebenden gelte, so ist damit in
rechtlicher und wissenschaftlicher Beziehung alles zur
Definition des Begriffes Schenkung Nötige gesagt. Sie
werden in den juristischen Lehrbüchern auch diese
Definition finden. Nun wird hier aber noch der Satz
hinzugefügt: «welche von einer oder mehreren
Personen zugunsten des nämlichen Bedachten gemacht
wird.» Wenn solche Schenkungen von einer oder
mehreren Personen zugunsten einer und der nämlichen
Person stattfinden, so liegt es auf der Hand, dass
sie auch unter den unmittelbar vorangehenden
Gesamtbegriff der Schenkung fallen.

Ich glaube nun, es werde mit diesem Zusatz etwas
anderes bezweckt. Ich weiss allerdings nicht was und
deshalb möchte ich mir erlauben, die vorberatenden
Behörden anzufragen, warum dieser Satz beigefügt
wurde. Der Herr Finanzdirektor hat in seinem gestrigen

Eintretensvotum mitgeteilt, dass oft Sammlungen
zu gemeinnützigen und religiösen Zwecken vorgenommen

werden, und er hat dabei darauf hingewiesen,
dass zum Beispiel für Missionszwecke bedeutende Summen

zusammengesteuert werden, die ins Ausland
wandern. Dabei bemerkte er, dass es nach seiner
Auffassung nicht richtig wäre, wenn derartige Sammlungen

besteuert würden, weil dadurch die Freude des
Publikums an der Wohltätigkeit und Gemeinnützigkeit
beeinträchtigt würde. Die Argumentation ist vollständig

zutreffend. Damit scheint mir nun aber der Satz,
über dessen Bedeutung ich näher aufgeklärt sein
möchte, nicht im Einklang bestehen, denn nach
demselben könnten auch Sammlungen zu wohltätigen oder
gemeinnützigen Zwecken unter die steuerpflichtigen
Schenkungen fallen. Es ist wohl nicht die
Absicht des Grossen Rates, jede derartige Sammlung,
sobald sie einen gewissen Betrag übersteigt, zur Steuer
heranzuziehen. Kürzlich wurde für die Brandbeschädigten

in Lohnstorf gesammelt. Ich weiss nicht, wie
viel es auf den einzelnen Brandbeschädigten getroffen
hat, aber es ist leicht möglich, dass einzelne mehr
als 1000 Fr. bekommen haben. Bei grössern Unglücksfällen

— ich denke zum Beispiel an den Brand von
Meiringen — ist es wiederholt vorgekommen, dass
Einzelne bedeutend mehr als 1000 Fr. erhielten. Nach
dem vorliegenden Wortlaut könnte nun von diesen die
Schenkungssteuer bezogen werden. Das stimmt wohl
mit der Absicht des Grossen Rates und noch weniger
des Volkes nicht überein.

Ich möchte deshalb in erster Linie die vorberatenden

Behörden anfragen, welche Bedeutung sie
diesem Zusatz gegeben haben. Nach meinem Dafürhalten
könnte er für die Definition des Begriffes Schenkung
vollständig auf der Seite gelassen werden und ich
beantrage daher die Streichung des Schlusssatzes von
Alinea 1. Sollte die Streichung nicht belieben, so stelle
ich eventuell den Antrag, die Worte beizufügen:
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« Sammlungen für wohltätige oder gemeinnützige
Zwecke sind ausgenommen». Damit wäre gesetzlich
festgelegt, dass dieser Artikel auf derartige Sammlungen

nicht Anwendung finden kann.

Stauffer (Biel). Ich frage mich, ob es überhaupt
gut sei, eine Definition in das Gesetz aufzunehmen.
Man kommt mit solchen Definitionen in der Regel nachher

in Verlegenheiten, da oft, wenn man etwas gerne
darunter subsumieren würde, der Wortlaut der
Definition dem entgegensteht. Ich weiss, dass die Frage
auch in der Kommission erörtert wurde. Ich stelle
zwar keinen Antrag, glaube aber, man sollte die
Angelegenheit noch näher prüfen, da ich, wie gesagt, der
Meinung bin, dass überhaupt keine Definition in das
Gesetz aufgenommen, sondern es den Behörden
überlassen werden sollte, die Subsumtion selber
vorzunehmen. Ich habe persönlich nicht nur vom Examen
her, sondern auch sonst eine Abneigung gegen derartige

Definitionen, da sie oft gerade in dem Falle, wo
man sie gerne anwenden würde, nicht mehr zutreffen,
was entschieden gefährlich ist.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist etwas merkwürdig, dass gerade
die Herren Advokaten sich daran stossen, dass im
Gesetz die Begriffe der Schenkung und der Erbschaft
umschrieben werden. Diese Begriffe sind in allen
neuern Gesetzgebungen aufgenommen. Die Redaktion
habe ich nicht selber erfunden, sondern sie stammt
von Friesting her, der ersten Autorität Deutschlands
in Steuersachen.

Was den Zusatz in Alinea 1 anbelangt, so kann
ich nicht schlechthin akzeptieren, dass man erklärt:
Ich weiss nicht, was damit gemeint ist, aber jedenfalls
ist etwas darunter verstanden, das nicht gesagt ist. Man
sollte doch sagen, was man wittert, dann könnte der
Berichterstatter des Regierungsrates darauf antworten.
Herr Wyss hat nun durchblicken lassen, was er
eigentlich meint, nämlich die Sammlungen. Allein
dem ist entgegenzuhalten, was ich gestern erklärt habe.
Ich1 habe mich dahin geäussert, dass als weitere
Steuerobjekte allfällig noch die freiwilligen Sammlungen,
die Vereinsbeiträge und die Lotterien beigezogen werden

könnten, dass aber der Regierungsrat aus den
angeführten Gründen sie nicht unter das Gesetz
subsumiere. Man will also mit diesem Nachsatz nicht
etwas hineinschmuggeln, von dem man klipp und klar
gesagt hat, dass es nicht beigezogen werde.

Was die Bemerkungen des Herrn Stauffer
anbelangt, so muss ich gestehen, dass es der Regierung
unter Umständen sehr angenehm sein könnte, wenn
diese Begriffe im Gesetz nicht festgenagelt wären.
Allein die staatsrechtlichen Rekurse an das Bundesgericht

veranlassten uns, im Gesetz eine Definition der
Begriffe Erbschaft und Schenkung zu geben, damit
wir für die Praxis eine feste Auffassung haben.

Den von Herrn Wyss eventuell beantragten Zusatz
halte ich nicht für nötig, da ja in § 3, Ziffer 3,
erklärt wird, dass Erbschaften und Schenkungen von
der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit sind,
wenn sie zugunsten von Einwohner- und Kirchgemeinden,

sowie deren Unterabteilungen oder von öffentlichen

und gemeinnützigen Anstalten und Stiftungen
im Kanton: von Spitälern, Armen-, Kranken-, Waisen-,

Lehr-, Schul- und Erziehungsanstalten, Invaliden- und
Krankenkassen, Theatern und Museen erfolgen. Damit
ist volle Garantie geschaffen, dass das, was Herr Wyss
nicht unter die Schenkungen subsumiert wissen will,
auch wirklich nicht darunter subsumiert werde.

Ich möchte Ihnen empfehlen, den Artikel beizubehalten,

wie er Ihnen gedruckt vorliegt; seine Redaktion

ist wohl überlegt.

Steiger, Präsident der Kommission. Ich möchte
kurz den Standpunkt der Kommission skizzieren. Wir
sagten uns, dass es wohl nötig sei, in einem Gesetz
über die Erbschafts- und Schenkungssteuer die
Begriffe der Erbschaft und Schenkung zu definieren.
Es wurde allerdings von seifen eines Mitgliedes der
Kommission der Antrag gestellt, auf eine solche
Definition zu verzichten, da sie nicht in das Steuergesetz,
sondern in das allgemeine Gesetz gehöre. Wenn die
Eidgenossenschaft ein bürgerliches Gesetzbuch
aufstellt, werden in demselben die Begriffe Erbschaft
und Schenkung Aufnahme finden. Es ist nun möglich,
dass, wenn wir hier ebenfalls eine Definition aufnehmen,

sie mit derjenigen des eidgenössischen
Zivilgesetzbuches nicht übereinstimmen wird. Das wäre
allerdings ein Grund, hier von einer Definition
abzusehen. Allein wenn später die Begriffe des eidgenössischen

Zivilgesetzbuches mit den unsrigen nicht
übereinstimmen sollten, so können wir einfach den
vorliegenden § 2 dementsprechend abändern.

Herr Wyss vermutet, der letzte Satz des ersten
Alinea enthalte irgend einen Hintergedanken. Ich kann
erklären, dass die Kommission hier absolut keine
Hintergedanken hatte, sondern sich einfach sagte, dass
die Begriffe der Erbschaft und Schenkung vollständig
definiert werden müssen. Das wäre aber nicht der
Fall, wenn man bloss sagen würde, dass als Schenkung
jede freiwillige und unentgeltliche Vermögenszuwendung

unter Lebenden zu verstehen sei, wenn nicht
auch hinzugefügt würde, dass es keinen Unterschied
ausmache, ob die Vermögenszuwendung von einer oder
mehreren Personen zugunsten des nämlichen Bedachten

gemacht werde. Der Nachsatz ist also nur eine
weitere Ausführung des ersten Teiles, damit jeder
Zweifel ausgeschlossen sei, in welchem Falle es sich
um eine Schenkung handle. Irgend ein Hintergedanke
liegt, wie gesagt, nicht vor.

Wyss. Ich nehme gerne Akt von den Erklärungen
des Herrn Kommissionspräsidenten und des Herrn
Finanzdirektors, dass mit dem Zusatz, dessen Streichung
ich beantragte, nichts anderes als eine genaue Definition

des Begriffes Schenkung bezweckt wird. Allein
ich muss wiederholen, dass ich die Notwendigkeit
eines solchen Zusatzes nicht einsehe. Bekanntlich sind
die kürzesten Definitionen, die möglichst auf alle Fälle
passen, die besten. Meines Erachtens ist mit dem
ersten Teil : « als Schenkung gilt jede freiwillige und
unentgeltliche Vermögenszuwendung unter Lebenden »

alles gesagt, denn ob diese Zuwendung von einem
Einzelnen oder von mehreren Personen ausgehe, ist
ja genau dasselbe.

Dagegen muss ich Herrn Regierungsrat Kunz
erwidern, dass er sich in dem zweiten von ihm
angeführten Argument täuscht. Wenn der Herr
Finanzdirektor gestern in seinem einleitenden Votum erklärt
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hat, dass Sammlungen von der Schenkungssteuer nicht
betroffen werden können, so ist das ja schön und gut.
Allein diese Erklärung steht nicht im Gesetz und im
Laufe der Zeit kann sie verwischt werden, wenn sie
auch im Tagblatt des Grossen Rates festgehalten wird.
Die Persönlichkeiten können wechseln und später
Kommende können erklären, sie fühlen sich an die
damalige Auffassung dieser und jener Personen nicht
gebunden. In der Meinungsäusserung eines Mitgliedes
des Regierungsrates oder einer Kommission liegt keine
unbedingte Garantie.

Der Herr Finanzdirektor täuscht sich auch, wenn
er sagt, der von mir eventuell beantragte Zusatz sei
nicht nötig, weil diese Restimmung bereits in § 3,
Ziffer 3, enthalten sei, wo vorgesehen sei, dass Schenkungen

zugunsten von Einwohner- und Kirchgemeinden
oder von öffentlichen und gemeinnützigen Anstalten
und so weiter von der Steuer ausgenommen seien.
Nach meinem Zusatzantrag werden Sammlungen für
wohltätige und gemeinnützige Zwecke auch dann von
der Steuer befreit, wenn sie Privatpersonen in
'Unglücksfällen zugewendet werden, während § 3, Ziffer 3,
sich nur auf die Schenkungen an Anstalten und
Korporationen bezieht. Wenn nun doch allgemein
die Auffassung besteht, dass derartige Sammlungen
nicht zur Schenkungssteuer herangezogen werden
sollen, so sollte es nach meinem Dafürhalten im Gesetz
auch klipp und klar gesagt werden, und ich begreife
eigentlich nicht, warum der Herr Finanzdirektor sich
dem widersetzt. Ich halte also meinen eventuell
gestellten Zusatzantrag aufrecht.

Brüstlein. Ich möchte den Hauptantrag des Herrn
Kollega Wyss unterstützen. Es ist ziemlich klar, was
der angefochtene Satz eigentlich will. Es soll damit
einfach gesagt werden, dass eine Kollektivschenkung
seitens mehrerer Personen fiskalisch als eine Schenkung

zu betrachten sei. Ich bestreite nun in erster Linie,
dass es an und für sich richtig sei, eine solche
Bestimmung zu erlassen. Derartige Kollektivschenkungen,

wo kleine Bächlein zu einem grossen Strom zu-
sammenfliessen, sind übrigens im ganzen sehr selten.
Ich kann mir den Fall denken, dass nach einem
siegreichen Feldzug Herrn Oberst Bühlmann oder Herrn
Oberst Bigler ein mit Diamanten besetzter Ehrensäbel
auf dem Subskriptionswege gestiftet würde. (Heiterkeit).

Ich würde es in diesem Falle für etwas kleinlich
halten, wenn, von diesen Herren eine Schenkungssteuer

bezogen würde und gar untersucht werden
müsste, oh die Diamanten auch echt seien. (Heiterkeit).
Man sollte von derartigen Ausnahmefällen absehen
und sich einfach daran halten, dass, wenn mehrere
Personen gleichzeitig eine Schenkung machen, es nicht
eine Schenkung, sondern eine Reihe von so vielen
Schenkungen ist, als Schenkgeber da sind. Man sollte
da die rein fiskalischen Fiktionen möglichst
vermeiden und lieber den Hasen springen lassen. Wenn
man aber eine Fiktion aufstellen will, so muss sie
anders redigiert werden. Man kann nicht sagen : Zwei
Schenkungen sind eine Schenkung, sondern man
müsste dann einen besondern Satz machen und sagen :

Gleichzeitige Schenkungen von mehreren Personen an
den nämlichen Bedachten sind als eine Schenkung
zu behandeln. Man würde also zugeben, dass es mehrere

Schenkungen sind, dieselben werden aber nur
als eine behandeil. Ich möchte Ihnen also in erster

Linie beantragen, den Schlusssatz des ersten Alinea
nach dem Vorschlag des Herrn Wyss einfach zu
streichen, oder wenn man das nicht will, ihn so zu fassen,
wie ich soeben gesagt habe.

Bühlmann. Ich vermisse in § 2 eine Bestimmung,
die eine sehr oft vorkommende Umgehung beseitigt.
Ich weiss, dass häufig, um der Steuerpflicht sich zu
entziehen, der Weg eingeschlagen wird, dass dem
gleichen Bedachten sukzessive gewisse Beträge zugewendet
werden, die jeweilen das steuerpflichtige Minimum
nicht erreichen, die aber im Laufe der Zeit doch eine
sehr bedeutende Summe ausmachen. Diese Fälle sollte
man berücksichtigen und eine Bestimmung aufnehmen,
wonach derartige Schenkungen, die in einer gewissen
Zeit einer Person zugedacht werden, als eine Schenkung

zu betrachten und zu behandeln sind. Die
angeführte Umgehung der Schenkungssteuer ist ausserordentlich

leicht und sollte durch eine Gesetzesbestimmung

verunmöglicht werden.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe nichts dagegen, dass der
Antrag des Herrn Brüstlein, dem Schlusssatz des ersten
Alinea eine etwas andere Redaktion zu geben, näher
geprüft wird und die vorberatenden Behörden könnten
diese Prüfung für die zweite Beratung vornehmen. Im
übrigen aber bemerke ich, dass ich nicht einzusehen
vermag, warum dieser Nachsatz gestrichen werden
soll. Wenn wir ihn auch streichen, so kann unter
den Begriff Schenkung gleichwohl alles das subsumiert
werden, von dem Herr Wyss befürchtet, dass es
möglicherweise darunter subsumiert werde, von dem wir
aber erklären, dass wir es nicht darunter subsumieren
wollen.

Was die Anregung des Herrn Bühlmann anbelangt,
so werde ich noch näher prüfen, wie den erwähnten
Defraudationen entgegengetreten werden kann. Das ist
keine so leichte Sache. Es gibt nämlich eine grosse
Zahl von Leuten, die das ganze Jahr daran
herumstudieren, wie sie wohl ein solches Gesetz umgehen
könnten, und es ist schwer, allen diesen Trücs durch
das Gesetz vorzubeugen. Man muss da auch etwas
den ausführenden Organen überlassen.

Im weitern bemerke ich noch, dass das Gesetz
den Begriff Sammlungen gar nicht kennt. Sammlungen
werden nicht besteuert, sondern nur Schenkungen,
Wenn man. aber die Sammlungen zu wohltätigen
oder gemeinnützigen Zwecken unter Schenkungen
rubrizieren wollte, so würden sie nicht steuerpflichtig

sein, weil sie in § 3 eben ausgenommen sind. Ich
hätte nichts dagegen, dass im Gesetz gesagt werde,
dass diese Sammlungen ausgenommen seien, aber ich
glaube, es sei gar nicht notwendig und ich möchte
nicht einen überflüssigen Satz beifügen.

v. Murait. Wenn wir im Gesetz alle möglichen
und unmöglichen Fälle vorsehen wollen, gelangen wir
immer mehr in Kasuistik hinein. Die Mitglieder des
Rates werden wohl der Ansicht sein, dass Herr Stauffer
recht hat, der erklärte, es sollte überhaupt keine
Definition in das Gesetz aufgenommen werden. Eine
solche ist unter Umständen nicht vollständig und führt
zu allerlei Unzukömmlichkeiten. Nun hat aber Herr
Stauffer nicht den. richtigen Schluss aus seinen Worten

gezogen und keinen Streichungsantrag gestellt. Ich
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erlaube mir daher, diesen Antrag einzubringen. Sollte
er nicht angenommen werden, so würde ich jedenfalls
wünschen, dass die Kommission auf die zweite
Beratung noch einmal untersuche, ob nicht die Ansicht
des Herrn Stauffer die richtige sei.

Wyss. Ich verlange das Wort.

Präsident. Ich muss Herrn Wyss bemerken, dass
er schon zweimal zur Sache gesprochen hat und ich
ihm das Wort nach Reglement nicht mehr erteilen
kann.

Wyss. Wenn der Grosse Rat es wünscht, sitze
ich ab, aber ich mache darauf aufmerksam, dass
gewisse Irrtümer bestehen, die der Aufklärung bedürfen.

Präsident. Das Reglement schreibt vor, dass kein
Mitglied über denselben Gegenstand mehr als zweimal

das Wort ergreifen soll. Wenn der Rat dem
Begehren des Herrn Wyss entsprechen will, so ist das
seine Sache; ich von mir aus kann es aus Gründen
der Konsequenz nicht tun. — Wird aus der Mitte
des Rates der Antrag gestellt, Herrn Wyss das Wort
zum drittenmal zu erteilen?

Brüstlein. Ich stelle den Antrag.

Abstimmung.
Für den Antrag Brüstlein 53 Stimmen
Dagegen 30 »

Wyss. Vor allem aus verdanke ich den Herren
den eben gefassten Beschluss, dem ich allerdings keine
persönliche Bedeutung beilege, der mir aber zeigt,
dass Sie mit mir einverstanden sind, dass, wenn
Irrtümer zu berichtigen sind, einem Ratsmitglied, gehöre
es nun dieser oder jener Partei an, das Wort ein
drittes oder viertes Mal erteilt werden muss.

Es besteht ein Irrtum zwischen dem Herrn
Finanzdirektor und mir. Herr Regierungsrat Kunz glaubt,
dass die Besteuerung von Sammlungen zu wohltätigen
oder gemeinnützigen Zwecken zugunsten von
Privatpersonen durch § 3, Ziffer 3, bereits ausgeschlossen
sei. Ich wiederhole, dass das nicht der Fall ist. § 3,
Ziffer 3, schliesst die Besteuerung nur aus, wenn die
Schenkungen zugunsten von öffentlichen oder
privaten Anstalten oder Korporationen, nicht aber wenn
sie zugunsten von Privatpersonen erfolgen. Der Herr
Finanzdirektor wird mir keine Bestimmung im ganzen
Gesetz anführen können, wonach derartige Sammlungen

zugunsten einer einzelnen Person, zum Beispiel
eines Brandbeschädigten oder eines Verunglückten, von
der Steuer ausgeschlossen sind. Wenn Sie daher meinen

Zusatzantrag hier nicht aufnehmen wollen, so
müsste dann an einem andern Ort im Gesetz gesagt
werden, dass derartige Sammlungen nicht besteuert
werden dürfen. Es genügt nicht, wenn eine solche
Erklärung bloss in einem Votum abgegeben wird.

v. Wurstemberger. Sie sehen, dass die Ansichten
über § 2 ziemlich auseinandergehen. Ich möchte daher
den Antrag stellen, den Artikel an die Kommission
zurückzuweisen.

Der Rückweisungsantrag v. Wurstemberger wird
stillschweigend angenommen.

§ 3, Ziffer 1 und 2.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In § 3 wird bestimmt, in welchen Fällen
Erbschaften und Schenkungen von der Steuer befreit
sind. Nach Ziffer 1 trifft dies zu, wenn die
Erbschaften oder Schenkungen den Verwandten des
Erblassers oder Schenkers in der absteigenden Linie
anfallen oder zukommen. Wenn man die Erbschaftsund

Schenkungssteuer als eine Handänderungssteuer
auffasst, so würde der Besteuerung der Deszendenz
nichts im Wege stehen. So werden denn auch anderwärts

Kinder und Kindeskinder von der Erbschaftssteuer

betroffen, wie zum Beispiel in den Kantonen
Glarus, St. Gallen, Genf und Waadt. Die Besteuerung
der Deszendenz erfolgt allerdings in einer sehr massigen

Form, so beträgt die Erbschaftssteuer in diesem
Falle in St. Gallen und Glarus V2%> ^°/o
und in der Waadt 1,6—3,2%. Im Jahre 1900 wurde
diese Frage hier ebenfalls diskutiert und es wurde
mit Recht darauf hingewiesen, dass diese Besteuerung
in unserm Kanton nicht verstanden würde. Die
bisherige Form habe sich in unserm Volksbewusstsein
so tief eingewurzelt, dass es als eine Ungerechtigkeit
betrachten würde, wenn man von dem, was der Vater
seinen Kindern hinterlässt, eine Steuer beziehen würde.
Mit diesem Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein
unseres Volkes müssen wir rechnen und deshalb wird
unser Entwurf der Anregung des Herrn Brüstlein nicht
Rechnung tragen können, wenn nicht von vornherein
seine Annahme durch das Volk gefährdet werden soll.

Ziffer 2 bestimmt, dass Erbschaften und Schenkungen

steuerfrei sein sollen, wenn sie dem Ehegatten
des Erblassers oder Schenkers direkt anfallen oder
zukommen, insofern aus der Ehe Kinder oder
Nachkommen von solchen vorhanden sind. Wenn in diesem
Falle eine Steuer erhoben würde, so würde damit
faktisch auch die Deszendenz besteuert.

Steiger, Präsident der Kommission. Die Kommission

schliesst sich dem Antrag der Regierung an. Ich
füge nur bei, dass Ziffer 1 und 2 den bisherigen
Vorschriften des Gesetzes von 1864 entsprechen.

Angenommen.

§ 3, Ziffer 3.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In Ziffer 3 werden die öffentlichen und
gemeinnützigen Anstalten und Stiftungen von der
Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit. Gegenüber dem
bisherigen Zustande fand insofern eine Beschränkung
statt, als nur die kantonalen Stiftungen und Anstalten
gemeinnützigen und öffentlichen Charakters von der
Steuer befreit sein sollen, während die ausserkanto-
nalen Anstalten den Privatanstalten gleichgestellt werden,

bei denen der Regierungsrat eine Steuer erheben
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kann. Dadurch wird dem Regierungsrat eine Handhabe

gegeben, andere Kantone zu veranlassen, bei
Vergabungen zugunsten bernischer Anstalten Gegenrecht

zu halten. Wenn zum Beispiel eine Schenkung
von Bern nach Zürich kommt, so können wir dieselbe
steuerfrei erklären, zugleich aber von Zürich
verlangen, dass im umgekehrten Falle von ihm Repro-
zität geübt werde. Dass gemeinnützige Anstalten und
Stiftungen von auswärts mit, V ergabungen bedacht werden,

ist eine bekannte Tatsache; ich erinnere zum
Beispiel nur an das grosse Vermächtnis, das letztes
Jahr ein in Amerika verstorbener Berner gemacht hat.

Neu wurden unter diesen Anstalten die Theater und
Museen aufgenommen. Ich überlasse dem Herrn
Kommissionspräsidenten die Begründung dieses Antrages,
da er von der Kommission ausgeht.

Endlich werden neben den öffentlichen Stiftungen
und Anstalten auch die Einwohner- und Kirchgemeinden

und deren Unterabteilungen ausdrücklich aufgeführt.

Man könnte einwenden, sie seien ja sowieso
öffentliche Anstalten und hätten deshalb nicht besonders

erwähnt zu werden brauchen. Das ist richtig.
Allein es wurde vor nicht langer Zeit der Regierung
ein Fall zur Beurteilung unterbreitet, wo zugunsten
einer Burgergemeinde ein Legat ausgesetzt worden
war. Die Regierung erklärte damals — es war noch
vor meinem Amtsantritt — mit Recht, dass die Burger-
gemeinden nicht zu den öffentlichen und gemeinnützigen

Institutionen gehören, die von der Erbschaftssteuer
befreit sein sollen, da sie keine öffentlichen Aufgaben
übernehmen, sondern nur die Vermögensverwaltung
ihrer Bürger besorgen. Man hielt es nun für
angezeigt, diesem Gedanken im Gesetz deutlichen
Ausdruck zu verleihen.

Steiger, Präsident der Kommission. Die Kommission

empfiehlt Ihnen ebenfalls die Annahme der Ziffer

3. Ich erwähne bloss, dass Legate und Schenkungen

an Theater und Museen von der Erbschafts- und
Schenkungssteuer ebenfalls befreit sein sollen. Das
scheint mir eigentlich selbstverständlich zu sein und
auch der Herr Finanzdirektor hat sich in der
Kommission damit einverstanden erklärt, nur war er der
Ansicht, dass Theater und Museen unter die
Erziehungsanstalten subsumiert werden können. Die
Kommission fand aber, es sei besser, sie im Gesetz
ausdrücklich anzuführen.

Burren. Es ist mir nicht erklärlich, warum die
öffentlichen gemeinnützigen Anstalten und die privaten

gemeinnützigen Anstalten in bezug auf die
Erbschafts- und Schenkungssteuer auf ganz verschiedenem
Fusse behandelt werden. Die erstem sind ohne
weiteres von der Erbschafts- und Schenkungssteuer
befreit. Das ist recht und billig. Dagegen sind die
Privatanstalten dieser Art ganz von dem Belieben des
Regierungsrates abhängig, der ihnen die Steuer ganz
oder teilweise erlassen kann oder nicht. Ausserordentlich

vorsichtig wird beigefügt, dass bei privaten und
ausserkantonalen Anstalten der Regierungsrat unter
Umständen ganze oder teilweise Befreiung von der
Steuer verfügen kann. Es wird aber nicht gesagt,
unter welchen Umständen. Ich möchte Ihnen
beantragen, die Privatanstalten den öffentlichen Anstalten
gleichzustellen, sofern sie im Kanton domiziliert sind
und gemeinnützigen Charakter tragen. Darüber, ob

einer Anstalt das Attribut der Gemeinnützigkeit
zukomme oder nicht, werden natürlich die Behörden
entscheiden. Damit wird den Behörden nach meiner
Ansicht genügend Spielraum gewährt. Bei der
Beurteilung des Wertes und der Bedeutung einer
Anstalt ist natürlich nicht ausschlaggebend, ob sie eine
Staatsanstalt, eine Gemeindeanstalt oder eine
Privatanstalt sei, sondern es kommt darauf an, ob sie
gemeinnützig wirke, ob sie dem Land und dem Volk
wirklich wesentliche Dienste leiste. Wenn ja, so
sollte man einer derartigen Anstalt die Existenz
erleichtern und nicht erschweren. Wir haben private
Krankenanstalten, Spitäler, Asyle, Rettungsanstalten,
Armenerziehungsanstalten, Lehranstalten und Schulen,
die eine Lücke ausfüllen, einem Bedürfnis entsprechen

und dem Staat Tausende von Franken ersparen.
Wenn nun ein Privater aus seinen wohlerworbenen
Mitteln einem derartigen Institut mit einer namhaften
Summe unter die Arme greifen will, sei es bei
Lebzeiten durch eine Schenkung, sei es beim Tod durch
ein Vermächtnis, so halte ich es nicht für recht, dass
der Fiskus sich einmische und sich auf Kosten eines
gemeinnützigen Institutes bereichere. Ich möchte
Ihnen daher beantragen, Ziffer 3 folgendermassen zu
fassen: «wenn sie zugunsten von Einwohner- und
Kirchgemeinden, sowie deren Unterabteilungen oder
von öffentlichen oder privaten gemeinnützigen
Anstalten und Stiftungen im Kanton: von Spitälern,
Armen-, Kranken-, Waisen-, Lehr-, Schul- und Erziehungsanstalten,

Invaliden- und Krankenkassen, Theatern und
Museen erfolgen. Bei gleichartigen ausserkantonalen
Anstalten kann der Regierungsrat unter Umständen
ebenfalls ganze oder teilweile Befreiung von der Steuer
verfügen. »

Iseli (Jegenstorf). Ich bin einverstanden, dass in
Ziffer 3 auch die Theater und Museen aufgeführt werden.

Wenn ich nicht irre, war unser verehrter Herr
Kommissionspräsident einst auch Präsident der
bernischen Liedertafel und ich verwundere mich nur,
dass er bei der Beratung des Gesetzes nicht daran
gedacht hat, auch die Gesangvereine, die ebensoviel
zur Unterhaltung und Erziehung des Volkes beitragen
wie das Theater, von der Erbschafts- und Schenkungssteuer

zu befreien. Man hat hier wohl namentlich
an das Berner Stadttheater gedacht, das bekanntlich
immer Geld nötig hat. Allein ich würde doch die
Theater weglassen oder dann auch andere Vereine,
namentlich Gesangvereine aufnehmen. Es kann zum
Beispiel ganz gut der Fall eintreten, dass eines unserer
Mitglieder, das noterbenlos ist, dem Männerchor Bern
ein Geschenk machen will. Da finde ich es denn
nicht recht, wenn der Männerchor Steuer entrichten
soll, das Theater aber nicht. Ich möchte Ihnen
beantragen, die Ziffer 3 an die Kommission zurückzuweisen,

damit sie die Frage prüfe, ob man nicht die
Theater weglassen oder dann auch andere Vereine,
namentlich Gesangvereine, die auch viel Schönes und
Gutes leisten, aufnehmen soll.

Präsident. Ich eröffne die Diskussion über die
Ordnungsmotion des Herrn Iseli, Ziffer 3 an die
Kommission zurückzuweisen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte Ihnen beantragen, die Ord-
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nungsmotion des Herrn Iseli abzulehnen, damit wir
noch weiter diskutieren können. Wenn die Kommission

bei näherer Prüfung in bezug auf die Theater zu
einer andern Ansicht kommen sollte, so kann das bei
der zweiten Beratung immer noch zur Geltung
gebracht werden. So wichtig ist aber dieser Punkt nicht,
dass der Artikel deshalb zurückgewiesen werden
müsste. Es wird ja sehr selten vorkommen, dass das
Theater mit einer Vergabung bedacht wird.

Steiger, Präsident der Kommission. Ich möchte
Ihnen ebenfalls empfehlen, den Antrag des Herrn Iseli
abzulehnen. Es scheint mir vollständig zu genügen,
wenn wir die von Herrn Iseli aufgeworfene Frago «voider

zweiten Beratung prüfen. Es ist gut, wenn man
sich heute über die Bestimmung unter Ziffer 3 noch
etwas ausspricht.

Iseli (Jegenstorf). Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Präsident. Dann fahren wir weiter in der Behandlung

der Ziffer 3.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte Sie entgegen dem Antrag des

Herrn Burren ersuchen, an der Fassung des
Regierungsrates festzuhalten. Es ist nicht ganz richtig, wenn
gesagt wurde, wir wollen die privaten Anstalten mit
der Steuer belegen. Es heisst bloss, der Regierungsrat
kann es tun. Das ist also die äusserste und schlimmste
Möglichkeit. In bezug auf die öffentlichen gemeinnützigen

Anstalten tritt die Steuerbefreiung ipso jure ein,
es bedarf da keiner Verfügung des Regierungsrates.
Es wäre aber gefährlich, in bezug auf die privaten
Anstalten das gleiche zu bestimmen und sie ohne
weiteres von der Steuer zu befreien, ohne dass
geprüft werden könnte, ob diese Institutionen einen
gemeinnützigen Charakter haben oder den Zweck einer
Lehr- und Erziehungsanstalt erfüllen, oder ob sie unter
Umständen diesem Zweck nicht gerade entgegenarbeiten.

Jüngst wurde vom Jura her die Steuerbefreiung
für gewisse Legate nachgesucht, die nichts anderes
waren als eine etwas verdeckte Schenkung an den
Bischof von Basel. Der Bischof von Basel ist nun
keine öffentliche oder gemeinnützige Institution, die
uns veranlassen könnte, das Priesterseminar in Basel
als zu den öffentlichen Anstalten gehörend zu
bezeichnen und Steuerfreiheit zu beschliessen. Namentlich

mit Rücksicht auf die Privatschulen muss der
Regierungsrat es in der Hand haben, jeweilen zu prüfen,

ob es angezeigt sei, Steuerbefreiung eintreten zu
lassen oder nicht.

v. Muralt. Ich finde, Ziffer 3 sei unvollständig.
Jedenfalls sollten neben den Theatern und Museen
auch noch die in die gleiche Kategorie gehörenden
Bibliotheken aufgenommen werden. Diese sind
ebensosehr der Berücksichtigung wert wie jene. Ich
spreche da etwas pro domo, indem die öffentliche
Stadtbibliothek, die nun zur Hochschulbibliothek
geworden ist, sehr oft mit Legaten bedacht wird, die
der Steuer nicht unterworfen sein sollten. Ich stelle
deshalb den Antrag, die Bibliotheken hier ebenfalls
auszunehmen.

Im weitern unterstütze ich die Anregung des Herrn
Burren. Der Herr Finanzdirektor hat gesagt, es sei

nicht ausgeschlossen, dass dem Wunsche des Herrn
Burren in praxi nachgelebt werde, denn der
Regierungsrat könne ja die Steuerbefreiung dieser Anstalten
verfügen. Es hängt also vom Wohlwollen des
Regierungsrates ab, ob er es machen will oder nicht. Herr
Regierungsrat Kunz hat darauf hingewiesen, dass eine
gewisse Gefahr darin liege, wenn den Privatanstalten
ohne weiteres Steuerfreiheit gewährt werde, diese
Anstalten können sehr oft ein Deckmantel sein, um
andere Zwecke zu verfolgen als die öffentlich bekannt
gegebenen. Allein in solchen Fällen hat der Regierungsrat

vollständige Freiheit, einzuschreiten und zu
untersuchen, ob es wirklich Anstalten seien, die Armen-,
Kranken-, Waisen-, Lehr-, Schul- oder Erziehungszwecke

verfolgen oder nicht. Ich möchte aber
namentlich deshalb dem Antrag des Herrn Burren das
Wort, reden, weil ich den Wohltätigkeitssinn, der in
unserm Volke schlummert, nicht unterbinden möchte.
Erst kürzlich hat der Regierungsrat wohltätige Legate
im Betrage von nicht weniger als '200,000 Fr. bestätigt.
Von diesen Legaten entfiel der grösste Teil auf
Privatanstalten. Ich sehe ab von den 3500 Fr., die den
Bären in Bern zufallen, die man vielleicht, auch als
eine öffentliche Institution ansehen könnte, da sie ja
in einem gewissen Sinn den ganzen Kanton vertreten.
Aber daneben figurieren folgende Vermächtnisse : von
Franz August Dür in Burgdorf für die bernische
Privatblindenanstalt im Schloss zu Köniz 5000 Fr., für
die Anstalt Gottesgnad in St. Nikiaus bei Koppigen
140,000 Fr. ; von Marianna Zulauf in Langenthal für
die Anstalt Gottesgnad in St. Nikiaus 50 Fr.; von
Elisabeth Nyffenegger in Wyssachengraben für die
Anstalt Gottesgnad in Beitenwil 5000 Fr. ; von den
Hinterbliebenen des Robert Heiniger in Burgdorf — ich kann
Burgdorf nur gratulieren, dass es in seinen Mauern
so gemeinnützige Bürger hat, — für den Verein für
Verbreitung guter Schriften in Bern 1000 Fr., für den
Gartenbauverein von Burgdorf 500 Fr., für den
freiwilligen Krankenverein in Burgdorf 500 Fr., der Sektion

Burgdorf des Schweizerischen Alpenklubs 500 Fr.
Ich will Sie nicht weiter hinhalten mit der Verlesung
dieser Liste, aber Sie sehen, dass ein grosser Teil
dieser 200,000 Fr. privaten Anstalten zugefallen ist,,
die für den Kanton Bern eine grosse Wohltat sind.
Deshalb halte ich den Antrag des Herrn Burren für
angezeigt. Es müsste bei einem Donatoren doch ein
unangenehmes Gefühl erwecken, wenn er im Falle,
dass er èiner Anstalt eine Schenkung machen will,
sich sagen muss, dass der Staat, gestützt auf das
Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuer das
Recht hat, 12 oder mehr °/0 für sich zu beanspruchen,
da zwischen dem Schenkgeber und der Anstalt kein
VerwandtschaftsVerhältnis besteht.

Steiger, Präsident der Kommission. Die Herren
Burren und v. Muralt befürchten, dass die Privatanstalten

vom Regierungsrat schlecht behandelt werden
möchten, da es vollständig in seiner Willkür liege,
ob er sie von der Erbschaftssteuer befreien wolle oder
nicht. Ich glaube, man müsse den ausführenden
Organen auch eine gewisse Marge lassen. Im übrigen
darf man dem Regierungsrat aber auch zutrauen, dass
er das Gesetz so ausführen werde, wie der Grosse Rat
bei der Beratung es gewünscht, hat. Unter diesen
Umständen versteht es sich von selbst, dass alle
Privatanstalten wohltätigen oder gemeinnützigen Charakters

von der Steuer befreit sein werden. Herr v. Muralt



(15. Februar 1905.) 49

hat uns soeben eine Reihe von. Vergabungen verlesen
und der Herr Finanzdirektor hat mir erklärt, dass bei
allen diesen Vergabungen die Steuer erlassen worden
sei. Ich bin überzeugt, dass der Regierungsrat auch
in Zukunft so vorgehen wird, sobald es sich um
gemeinnützige oder wohltätige Anstalten handelt. Damit
sollten wir uns begnügen können.

Herr v. Muralt beantragt im weitern, neben den
Theatern und Museen auch die Bibliotheken
aufzunehmen. Ich bin mit diesem Antrag einverstanden,

obschon meines Erachtens die Bibliotheken
unter allen Umständen zu den Erziehungsanstalten
gerechnet werden müssen.

Herr Iseli hat sich dahin ausgesprochen, dass man
die Frage prüfen soll, ob nicht auch die Gesangvereine
von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit sein
sollen. Ich glaube, Herr lseli gehe etwas weit, indem
dann auch die Turnvereine, Schützen vereine und
überhaupt alle Vereine mit dem gleichen Rechte ein
solches Verlangen stellen können. Diese Vereine sind
aber nicht gemeinnütziger oder wohltätiger, sondern
geselliger Natur. So sehr ich den Gesangvereinen die
Befreiung von dieser Steuer gönnen möchte, so halte
ich doch dafür, dass dem Antrage des Herrn Iseli
nicht Folge gegeben werden kann.

Wyss. Von der Erbschafts- und Schenkungssteuer
sind nur Erbschaften und Schenkungen zugunsten von
Einwohner- und Kirchgemeinden, nicht aber von
Burgergemeinden., befreit. Der Herr Finanzdirektor hat
darauf hingewiesen, dass man die Burgergemeinden
deshalb ausnehme, weil sie reine Nutzungsgemeinden
seien. Ich frage mich, ob das ganz richtig sei. Wir
haben doch noch eine ganze Zahl von Burgergemeinden,

die öffentlich-rechtliche Aufgaben erfüllen. Nicht
nur die Burgergemeinde der Stadt Bern, sondern auch
viele Burgergemeinden auf dem Lande besitzen noch
ihre eigene Armenpflege und ihr eigenes
Vormundschaftswesen. Sollten nun Vergabungen an
Burgergemeinden, die öffentlich-rechtliche Aufgaben erfüllen,
nicht gleich behandelt werden wie Vergabungen an
andere Gemeinden, sofern dieselben dem Armengut
der betreffenden Burgergemeinde zufallen? Es heisst
in Ziffer 3, dass von der Steuer nicht nur die Einwohner-

und Kirchgemeinden, sondern auch ihre
Unterabteilungen befreit sein sollen. Ich denke dabei nun
auch an die Unterabteilungen von Burgergemeinden,
die ihr Armenwesen noch selbständig führen. Ich
möchte heute keinen Antrag stellen, sondern nur den
Gedanken äussern, um der Kommission Gelegenheit
zu geben, zu prüfen, ob nicht das Armengut der
Burgergemeinden den Einwohner- und Kirchgemeinden
gleichgestellt werden soll.

v. Wattenwyl. Ich möchte den Antrag Burren warm
unterstützen. Wir müssen dafür sorgen, dass die
Freigebigkeit, die im ganzen Kanton eine grosse Rolle
spielt, nicht beeinträchtigt wird. Unzählige kleine
Anstalten werden bei uns ganz von den Privaten erhalten.

Wenn nun die Donatoren befürchten müssen, dass
ihre Schenkungen unter Umständen mit der Steuer
belegt werden, so wird das ihren Eifer erlahmen
machen. Durch die Annahme des Antrages Burren würde
diese Gefahr beseitigt, denn dann wissen wir, dass
auch private Anstalten wohltätigen und gemeinnützigen

Charakters von der Steuer befreit sind. Freilich

würde es unserer gegenwärtigen Regierung nie in den
Sinn kommen, eine Schenkung zum Beispiel an ein
Privatspital mit einer Steuer zu belegen. Aber die
Personen wechseln und es ist gut, wenn der Grundsatz

im Gesetz niedergelegt ist. Anderseits schliesst
der Antrag Burren gar keine Gefahr in sich, denn es
steht ja der Regierung das Recht zu, darüber zu
entscheiden, ob eine Anstalt wohltätigen oder
gemeinnützigen Charakter habe oder nicht.

Bühlmann. Ich glaube, in dieser Frage ist die
Definition der öffentlichen und privaten Anstalten die
Hauptsache. Da sollte von seiten der vorberatenden
Behörden eine bestimmte Ausscheidung vorgenommen
werden. Ich möchte zum Beispiel gerade auf eine
von Herrn Muralt erwähnte Anstalt hinweisen, auf die
Anstalt Gottesgnad. Ich betrachte dieselbe als eine
öffentliche Anstalt, da der Staat in ihrer Direktion
vertreten ist und sogar Beiträge an sie verabfolgt.
So haben wir eine ganze Reihe von Krankenvereinen
und Krankenanstalten, die mehr oder weniger öffentlicher

Natur sind, ohne dass sie von einer öffentlichen
Korporation geleitet werden. Da sollte eine gewisse
Ausscheidung stattfinden, dann würden die heute
geltend gemachten Einwendungen auch verschwinden.
Dagegen ginge es meines Erachtens zu weit, wenn man
alle privaten Erziehungsanstalten und alle wohltätigen

und gemeinnützigen Privatanstalten von der Steuer
befreien wollte. Denken Sie zum Beispiel an das
frühere Fellenberg-Institut, wo reiche Leute ihre Erziehung
erhielten. Ein solches Institut kann ja Erwerbszwecke
verfolgen und es ginge doch gewiss nicht an, eine
solche Anstalt, die einen rein privaten Charakter hat,
und vielleicht noch einen Gewinn abwirft, von der
Steuer zu befreien. Darum sollte eine gewisse
Ausscheidung getroffen werden. Es geht unmöglich an,
eine Steuerbefreiung in dem von Herrn Burren
beantragten Umfange vorzunehmen. Anderseits halte ich
es auch für gefährlich, den Entscheid darüber, welche
Anstalten von der Steuer befreit werden sollen, einzig
in die Kompetenz der Regierung zu legen. Das führt
unter Umständen zu unliebsamen Verhandlungen und
Streitigkeiten, und es wäre entschieden besser, wenn im
Gesetz genau ausgeschieden würde, welche Anstalten

von der Steuer zu befreien sind und welche nicht.

Burren. Ich möchte nur der Auffassung entgegentreten,

als ob meinem Antrag irgendwelches
Misstrauen gegen die Regierung zugrunde gelegen wäre.
Ich habe gegen die Regierung in dieser Beziehung
durchaus keine Rekriminationen vorzubringen. Sie ist
bis dahin gegen die Privatanstalten coulant verfahren
und wird es gewiss auch in Zukunft tun. Aber wir
stehen jetzt vor der Neuordnung gesetzlicher
Bestimmungen und da wollte ich die Gelegenheit benützen,
um die bisherige Praxis des Regierungsrates in gesetzliche

Form zu fassen. Bis dahin hat der Regierungsrat
diejenigen Privatanstalten, die er als gemeinnütziger
Natur anerkennen musste, von der Steuer befreit.

Das wollte ich in den neu zu erlassenden gesetzlichen
Bestimmungen zum Ausdruck bringen, weil natürlich
mit den wechselnden Personen auch die Praxis wechseln

kann. Von Misstrauen gegen die Regierung lag
in meinem Antrage nichts.

Im weitern habe ich ausdrücklich gesagt, dass nur
die öffentlichen und privaten gemeinnützigen An-
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stalten von der Steuer zu befreien seien und dass
der Entscheid darüber, ob eine Anstalt gemeinnützigen
Charakter habe oder nicht, der Regierung zustehe.
Das Priesterseminar des Bischofs von Basel fällt
natürlich nicht unter diese Bestimmung, schon deshalb
nicht, weil es eine ausserkantonale Anstalt ist. Darüber
aber, ob eine Privatlehrerbildungsanstalt, die dem Kanton

Bern 700 Lehrer ausgebildet hat, ohne dass der
Staat einen Rappen dazu beitrug, oder ob ein Privat-
lehrerinnenseminar, das dem Staat Bern über 1100
Lehrerinnen ausbildete ohne irgendwelchen Staatsbeitrag,

als gemeinnützige Anstalt zu gelten habe oder
nicht, entscheidet der Regierungsrat oder im Rekursfalle

der Grosse Rat. Sie können also meinen Antrag
ruhig annehmen, Sie werden sich keineswegs an Händen

und Füssen gebunden den Privatanstalten
ausliefern.

v. Wurstemberger. Es handelt sich hauptsächlich
um die Frage, ob die Anstalten gemeinnützigen und
öffentlichen Zwecken dienen oder nicht. Ich möchte
daher den Antrag stellen, die Worte « bei gleichartigen
Anstalten privaten Charakters oder» zu streichen und
an deren Stelle den Satz einzuschalten: «Gleichartige
Anstalten privaten Charakters, sofern sie öffentlichen
und gemeinnützigen Zwecken dienen, sind ebenfalls
von der Steuer zu befreien.» Dann würde der Artikel
weiter lauten : « Bei ausserkantonalen Anstalten kann
der Regierungsrat ...»

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Burren hat erklärt, dass der
Regierungsrat prüfen soll, ob eine Anstalt einen
gemeinnützigen oder öffentlichen Charakter habe. Wenn man
aber dem Regierungsrat dieses Prüfungsrecht einräumen

will, warum will man denn die Anstalten von
vornherein von der Steuerpflicht befreien? Soll denn
der Staat nachschnüffeln müssen, ob irgend ein
derartiger Erbfall vorgekommen sei? Ist es nicht
angezeigter, dass ihm alle Schenkungen und Legate
vorgelegt werden müssen? Er wird sie dann prüfen und
wenn er sieht, dass die betreffenden Anstalten einen
öffentlichen Charakter haben, wird er die Steuerbefreiung

verfügen. Es ist Herrn Burren gewiss nicht
unbekannt, dass wir unlängst ein nicht unbedeutendes

Legat zugunsten des Privatlehrerseminars von der
Erbschaftssteuer befreit haben, indem wir uns sagten,
das Seminar hat einen öffentlichen Charakter, indem
es Lehrer heranbildet, die sich in den Dienst des Staates

stellen. Aber dieses Prüfungsrecht soll dem Staat
ohne weiteres zustehen. Der Antrag Burren will es
uns nur in negativer Form verleihen. Wir sollen prüfen,

ob eine Anstalt öffentlichen oder gemeinnützigen
Charakter habe und wenn es nicht der Fall ist,

dann sollen wir klagen und wegen der Erbschaftssteuer

prozedieren.
Es ist natürlich ein viel dankbarerer Standpunkt,

wenn man sich in den Mantel christlicher Nächstenliebe

einhüllen und für die gemeinnützigen Anstalten
privaten Charakters eintreten kann, die man in ihren
Vergabungen nicht schmälern dürfe, da sie zum Wohle
der leidenden Menschheit so viel Gutes erweisen. Auf
der andern Seite aber kommt der Finanzdirektor und
will auch seinen Franken haben für den Staat, der
die grösste philantropische Anstalt unseres Kantons
ist und in die erste Linie zu stehen kommt, Es ist
auch denkbar, dass eine solche Privatanstalt mehr

bekomme, als sie nötig hat. Soll denn da der Staat
in alle Ewigkeit sie von der Erbschaftssteuer befreien?
Die Herren hätten, statt mit allgemeinen Redensarten
zu kommen, einen einzigen Fall namhaft machen
sollen, wo je eine Anstalt, die einen öffentlichen oder
gemeinnützigen Zweck verfolgt, ungerechtfertigterweise
mit einer Steuer belegt worden wäre.

Was den Antrag v. Wurstemberger anbelangt, so
ist das eine reine Formfrage. Für den Fall, dass diese
Privatanstalten ipso jure von der Steuer befreit werden

sollten, würde ich den Antrag Burren immerhin
vorziehen, weil er viel einfacher ist. Doch, wie
gesagt, ich empfehle Ihnen, alle diese Anträge
abzulehnen und die gedruckt vorliegende Fassung
anzunehmen.

Abstimmung.
1. Der Antrag v. Muralt wird, weil nicht bestritten,

vom Vorsitzenden als angenommen erklärt.
2. Für den Antrag der vorberatenden

Behörden (gegenüber dem Antrag Burren)

Mehrheit.
3. Für den Antrag v. Wurstemberger Minderheit.

§ 3, Ziffer 5.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier wird zunächst das Steuerminimum
bestimmt. Nach dem Gesetz von 1852 betrug es 400
Fr., aber schon im Jahre 1879 und dann auch wieder
im Jahre 1900 wurde darauf hingewiesen, dass dieser
Betrag zu niedrig sei. Ich habe zwar bei der
Eintretensdebatte darauf aufmerksam gemacht, dass in
andern Ländern noch viel weiter herabgegangen wird
und zum Beispiel das Steuerminimum in Bayern bloss
50 Mark und in Preussen 150 Mark beträgt. Nun wird
es aber nicht viel ausmachen, ob wir diesen Betrag
etwas höher oder tiefer ansetzen. Von einem Mitglied
der Kommission wurde zwar geltend gemacht, dass
die Leute sehr oft sich nach den Bestimmungen eines
Steuergesetzes einzurichten verstehen und wenn ein
steuerfreies Maximum von 1000 Fr. festgesetzt werde,
dann eben ihre Legate unter 1000 Fr. ansetzen werden.

Das ist möglich, allein wenn man das steuerfreie
Maximum unter 1000 Fr. herabsetzen würde, so würden

sie auch wieder darunter gehen. Es ist
zweckmässig, den bisherigen Ansatz von 1000 Fr.
festzuhalten.

Das steuerfreie Maximum für kinderlose Ehegatten
wird nach dem Entwurf von 1879 von 5000 auf 10,000
Fr. erhöht. Es ist darauf hinzuweisen, dass im alten
Kanton die Frau sowieso ungünstiger gestellt ist, weil
das Gesetz präsumiert, dass alles erworbene Vermögen
Eigentum des Ehemannes sei. Die Gesetzgebung im
Jura ist freilich eine andere, indem sie zwischen dem
angeerbten und dem errungenen Vermögen unterscheidet.

Es ist sehr oft der Fall, dass die Frau an das
errungene Vermögen so viel oder noch mehr als der
Ehemann beiträgt, aber wenn sie den Ehemann beerbt,
für das miterrungene Vermögen Erbschaftssteuer
entrichten muss, während der Ehemann, wenn er der
überlebende Teil ist, keine Erbschaftssteuer zu
entrichten hat. Die Frau ist also nach unsern erbrecht-



(15. Februar 1905.) 51

liehen Bestimmungen wesentlich ungünstiger gestellt
als der Ehemann. Es empfiehlt sich daher, dass man
hier der Frau etwas entgegenkomme durch Erhöhung
des steuerfreien Maximums von 5000 auf 10,000 Fr.
Ueberdies wird auch das bewegliche Vermögen, das
zur Führung des gemeinsamen Haushaltes diente, von
der Erbschaftssteuer befreit. Es ist etwas pietätslos,
wenn man nach dem Tod des Ehemannes der Witwe
den Amtschaffner und Weibel ins Haus schicken muss,
um die Gegenstände, welche während 20 oder 25 Jahren

zur Führung des Haushaltes gedient haben, zu
schätzen, damit festgestellt werden kann, wie viel
Steuer die Frau bezahlen muss. Es empfiehlt sich
durchaus, das bewegliche Vermögen, das zur Führung
des gemeinsamen Haushaltes diente, von der Steuer
zu befreien.

M. Crettez. Je propose de rédiger comme suit les
premières lignes du 4°:

« Lorsque la valeur totale des biens qui reviennent
à la même personne, sous quelque forme que ce soit,
dans une même succession ou donation dans le sens
de l'article 2 n'excède pas 500 frs., pourvu que cette
personne soit parente à l'un des degrés fixés à l'article
5, chiffresf 2 et 3. »

La phrase suivante : « L'exemption n'a lieu toutefois
dans ce cas que s'il s'agit d'une personne physique»,
tomberait.

Vous savez que les droits sur les successions sont
l'impôt le plus facile à faire rentrer, et, que l'on paye
avec le moins de difficulté. Chacun payera volontiers
au fisc 3, 5, jusqu'à 15 °/0, suivant le degré de parenté,
de la succession qu'il reçoit. L'Etat doit ainsi profiter

de l'occasion de recevoir le plus possible d'argent
dans sa caisse.

Des irrégularités choquantes se produisent
aujourd'hui. Supposons deux frères, dont l'un meurt
en laissant une fortune de 1050 frs. à son frère et
en léguant à un ami la somme de 950 frs. Le frère,
qui est parent au deuxième degré, sera obligé de payer
le 4 °/0 à l'Etat, tandis que le non parent ne payera
rien C'est injuste. C'est pourquoi je vous propose de
ramener le chiffre de 1000 frs. à 500 frs. Cette
réduction avait déjà été décidée par la commission, mais
celle-ci, dans une séance subséquente, est revenue
sur cette décision, ensuite de la proposition de l'un
de ses membres, sous prétexte qu'une servante par
exemple, recevait quelquefois, un legs, en reconnaissance

de la manière dont elle avait rempli son devoir,
qu'elle ne devait pas d'impôt, à l'Etat. Cette opinion est
insoutenable. Une domestique peut tout aussi bien
payer des droits de succession à l'Etat que n'importe
quel autre contribuable.

Bühlmann. Nach der Fassung des zweiten Teiles
der Ziffer 4 könnte man annehmen, dass alle
Erbschaften und Schenkungen, die kinderlosen Ehegatten
zufallen, steuerfrei seien, sofern sie 10,000 Fr. nicht
übersteigen. Das will aber der Gesetzgeber zweifellos
nicht sagen, sondern er hat nur den Fall im Auge,
wo ein Ehegatte den andern beerbt und der Betrag
der Erbschaft 10,000 Fr. nicht übersteigt. Das sollte
in der vorliegenden Fassung besser zum Ausdruck
gebracht werden. Ich möchte daher beantragen, die
Bestimmung betreffend die kinderlosen Ehegatten aus
Ziffer 4 herauszunehmen und daraus eine besondere

Ziffer zu machen. Der folgende § 5 enthält dann neuerdings

eine Bestimmung, die sich auf diese Verhältnisse

bezieht und wonach die Frau das zugebrachte
Vermögen in Anrechnung bringen kann, wenn sie den
Mann beerbt und keine Kinder da sind. Ich möchte
also beantragen, den zweiten Teil der Ziffer 4 von
den Worten «Bei kinderlosen Ehegatten» an
abzutrennen und an dessen Stelle eine neue Ziffer folgenden

Wortlautes aufzunehmen: «wenn der Erbe oder
Beschenkte der Ehegatte des Erblassers oder Schenkers

ist und aus der Ehe keine Kinder oder Nachkommen

von solchen vorhanden sind und der Wert der
Erbschaft oder Schenkung den Betrag von 10,000 Fr.
nicht übersteigt. Ueberdies soll, wenn die kinderlose
Ehefrau ihren Ehemann beerbt, bei der Feststellung
des steuerbaren Betrages der Wert der vom Ehemann
hinterlassenen Geräte, welche zur Einrichtung und
Führung des gemeinsamen Haushaltes dienten, nicht
mitgerechnet werden. » Es ist das eine mehr
redaktionelle Aenderung, aber ich möchte den vorberatenden

Behörden doch immerhin empfehlen, derselben
beizustimmen.

Wyss. Ich möchte die Anregung des Herrn
Bühlmann unterstützen, die ich aber allerdings als eine rein
redaktionelle ansehe, weil der Gesetzgeber offenbar
nicht die* Meinung hatte, dass 10,000 Fr. steuerfrei
sein sollen, wenn sie einem kinderlosen Ehepaar von
irgend einer Seite zufallen.

Den Antrag Crettez halte ich nicht für angezeigt.
Bereits im Gesetz von 1879 wurde der steuerfreie
Betrag auf 1000 Fr. festgesetzt und der Entwurf von
1900 hielt daran fest. Wenn nun die Steuerfreiheit
durch das vorliegende Gesetz auf 500 Fr. herabgesetzt

würde, so würde das der Annahme des Gesetzes
jedenfalls nicht wesentlich nützen, sondern könnte eher
den gegenteiligen Effekt haben. Ich halte es deshalb
für vorsichtiger, den Antrag Crettez abzulehnen.

Die Steuerfreiheit für einen Betrag von 1000 Fr.
ist im Entwurf auf die physische Person beschränkt,
eine juristische Person kann darauf nicht Anspruch
machen. Diese Verschiedenartigkeit der Behandlung
einer physischen und einer juristischen Person ist
mir nicht ganz klar. Stellt man sich vor, dass zum
Beispiel ein Verein, der die juristische Persönlichkeit
besitzt, die Erbschaftssteuer ieichter zahlen könne als
eine Privatperson? Ich halte eine solche Auffassung
nicht für unbedingt richtig. Es können 1000 Fr. einer
Privatperson zugewendet werden, die sich in unendlich

besserer Lage befindet als eine juristische Person,
der 1000 Fr. zugewendet werden, um damit einen Teil
ihrer Schulden zu bezahlen. Mir scheint, die juristische
Person sollte in diesem Punkte gleich behandelt werden

wie eine Privatperson. Ich werde dazu durch
zwei Gründe bestimmt. Einmal ist die Ausscheidung
der juristischen Personen eine Verschärfung gegenüber

dem Gesetz von 1879 und dem Entwurf von
1900 und es ist vielleicht aus referendumspolitischen
Rücksichten besser, wenn wir nicht strenger werden
als der Entwurf vqn 1900. Im weitern scheint mir
die Angelegenheit für den Staat überhaupt nicht von
grosser finanzieller Bedeutung zu sein. Man sollte
daher irgend einem Schützenverein, Gesangverein,
Turnverein oder dergleichen gegenüber die nämliche
Steuerfreiheit walten lassen wie gegenüber Privatpersonen,

wenn er ein Legat oder eine Schenkung bis
auf 1000 Fr. bekommt und das Geld vielleicht sehr
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nötig hat, um Schulden zu bezahlen oder Neuanschaffungen

zu machen, und man sollte ihm nicht die Freude
vergällen, indem man ihm einen gewissen Prozentsatz
abzieht und zwar nicht etwa bloss 3 oder 4 %, wie Herr
Crettez gesagt hat, sondern 15%, weil kein
Verwandtschaftsgrad vorhanden ist. Man sollte da eine gewisse
Freiheit walten lassen und ich stelle daher den Antrag,
den Satz « Diese Befreiung tritt aber nur dann ein,
wenn der Bedachte eine physische Person ist» zu
streichen. Infolgedessen würden juristische Personen
und gesellige Vereine auch bei Legaten und Schenkungen

bis auf 1000 Fr. gleich behandelt wie Privatpersonen.

Zum Schluss erlaube ich mir noch eine Frage zu
stellen. Ich habe im Votum des Herrn Finanzdirektors
eine Andeutung darüber vermisst, wie es zu halten sei,
wenn ein Legat im Betrag von über 1000 Fr. versteuert
werden muss. Wenn zum Beispiel einer ein Legat
von 2000 Fr. erhält, muss er nun die Erbschafts- oder
Schenkungssteuer von dem vollen Betrag oder nur
von der über die steuerfreien 1000 Fr. hinaussgehenden
Summe bezahlen? Das Gesetz ist da nicht klar und
es wäre jedenfalls gut, wenn deutlich gesagt würde,
wie das zu verstehen ist. Das wäre ebenfalls eine
Anregung an die vorberatenden Behörden für die zweite
Beratung.

Präsident. Herr Bühl mann teilt mir mit, dass er
einverstanden sei, dass seine Anregung nicht als
formeller Antrag aufgefasst werde, sondern einfach als
Anregung zuhanden der Kommission.

Bigler (Biglen). Ich möchte Ihnen den. Streichungsantrag

Wyss empfehlen, weil es schwierig ist, dem
Volk bei der Erklärung des Gesetzes auseinanderzusetzen,

was unter einer physischen. Person zu
verstehen sei. Ich halte diese Definition für eine
unglückliche und wenn wir dafür keine andere finden,
stimme ich dem Antrag Wyss zu.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Gegenüber dem Antrag Crettez wiederhole
ich, dass ich es für zweckmässiger halte, bei dem
bisherigen Betrag von 1000 Fr. zu verbleiben.

Auch den Streichungsantrag Wyss möchte ich Ihnen
zur Ablehnung empfehlen. Neben den Vereinen, die
Herr Wyss angeführt hat, gibt es auch noch andere
und wenn wir an diese denken, so bekommt die Sache
schon ein anderes Aussehen. Stellen Sie zum Beispiel
diesen bildenden Vereinen wie Gesangvereinen und
so weiter einen Kegelklub gegenüber und dann wird die
Angelegenheit in ein ganz anderes Licht gerückt. Oder
denken Sie, dass einer reichen Kollektivgesellschaft,
zum Beispiel der Kollektivgesellschaft Bigler & Cie.
in Biglen (Heiterkeit), eine Schenkung gemacht werde.
Soll denn da keine Steuer erhoben werden dürfen?
Wenn, juristische Personen, wie zum Beispiel öffentliche

und gemeinnützige Stiftungen oder auch Gemeinden,

dem Staat einen Teil seiner Aufgaben abnehmen,
so sind sie ja von der Steuerpflicht befreit. Aber es
besteht kein Grund, für andere juristische Personen,
wie Kollektivgesellschaften und so weiter, die dem
Staat keine Aufgabe abnehmen, ein steuerfreies
Minimum zu bewilligen. Wenn ein Verein auch eine
Steuer von 15 % bezahlen muss, so bleiben ihm immer
noch 85 % für seine geselligen und Vergnügungs¬

zwecke, die er verfolgt. Ich möchte Sie daher bitten,
an dem Antrag der vorberatenden Behörden
festzuhalten.

Gegenüber der Bemerkung des Herrn Bigler halte
ich dafür, dass es nicht so schwer sei, dem Volk zu
erklären, was eine physische und was eine juristische
Person ist. Wenn das vorliegende Gesetz keine grössern

Schwierigkeiten aufweisen würde, dann wäre
dies sehr angenehm und würde dessen Annahme
jedenfalls sehr viel nützen.

Steiger, Präsident der Kommission. Herr Crettez
beantragt, das steuerfreie Maximum auf 500 Fr.
herabzusetzen, weil bei der Beibehaltung der 1000 Fr.
praktische Schwierigkeiten entstehen können. Es ist
allerdings richtig, dass Unbilligkeiten entstehen, aber
das gleiche ist der Fall, wenn wir den Betrag auf 500
Fr. reduzieren. In diesem Falle können die Legate
einfach auf 450 Fr. festgesetzt werden. Man kann
also eine Summe bestimmen, wie man will, so bleibt
sich das gleich und der Antrag Crettez hat keinen
praktischen Wert. Dagegen würden wir mit, der
Annahme dieses Antrages hinter die dem Bürger im
Gesetz von 1879 gewährten Erleichterungen zurückgehen,
wovor ich des Entschiedensten warnen möchte.

Präsident. Bevor wir in den Verhandlungen weitergehen,

müssen wir uns über den weitern Geschäftsgang

schlüssig machen. Es ist mit Sicherheit
anzunehmen, dass das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz

uns noch längere Zeit beschäftigen wird. Es
sind bereits eine Anzahl Abänderungsanträge für spätere

§§ eingereicht worden. Angesichts der vielen
Traktanden, die wir in dieser Session unbedingt erledigen
müssen, drängt sich uns die Frage auf, woher wir
dazu die nötige Zeit nehmen wollen. Es müssen in
dieser Session noch behandelt werden: die Motion
Bühlmann und damit im Zusammenhang stehend die
Frage der Erweiterung des botanischen Gartens, die
infolge Krankheit der Herren Regierungsräte Kläy und
Simonet auf die nächste Woche verschobenen gesetzlichen

Erlasse und das Dekret betreffend Revision der
Grundsteuerschatzungen, das dringlicher Natur ist.
Dann sollten wir endlich einmal auch die Amtsanzeigerfrage

anschneiden und überdies harren nicht
weniger als neun Motionen und Interpellationen noch
der Erledigung. Ich glaube daher dem Rat eine
möglichste Anspannung seiner Tätigkeit empfehlen zu müssen.

Ich frage Sie an, ob Sie einverstanden sind, heute
eine Nachmittagssitzung abzuhalten, um wenn möglich

das Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuer

fertigzuberaten. (Widerspruch). — Die
Nachmittagssitzung scheint auf erbitterten Widerstand zu
stossen.

Bühler (Frutigen). Ich stelle den Antrag, auf heute
nachmittags 3 Uhr eine Sitzung anzusetzen.

v. Muralt. Ich beantrage, heute jedenfalls keine
Nachmittagssitzung abzuhalten. Wenn man eine Nach-
mittagssitzung beschliessen will, so soll sie für morgen

in Aussicht genommen werden, damit die Leute
sich einrichten können.
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Präsident. Ich möchte nur einwenden, dass wir
mit den Donnerstag-Nachmittagssitzungen schlechte
Erfahrungen gemacht haben.

Steiger. Ich habe gegen eine Nachmittagssitzung
nichts einzuwenden, sofern nicht das Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetz zur Behandlung kommt. Denn
ich werde heute nachmittag der Sitzung nicht
beiwohnen können. Dagegen könnten für die heutige
Nachmittagssitzung andere Traktanden in Aussicht
genommen werden.

Präsident. Es liegen genügend Traktanden vor, die
behandelt werden könnten. Ich nenne nur diejenigen,
die sich neben dem Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz

auf der heutigen Tagesordnung befinden und
denen noch die Frage betreffend die Erweiterung des
botanischen Gartens beigefügt werden könnte.

Abstimmung.
Für Abhalten einer Nachmittagssitzung Mehrheit.

Präsident. Wir fahren fort in der Beratung der
Ziffer 4 von § 3.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe nur noch auf die Anfrage des
Herrn Wyss zu antworten, ob bei Schenkungen oder
Erbschaften von über 1000 Fr. dieser letztere Betrag
abgezogen werde. Das ist nicht der Fall. Wenn der
Gesamtwert 1000 Fr. übersteigt, so muss die Steuer
für den vollen Betrag entrichtet werden.

Abstimmung.
Eventuell:

1. Für den Antrag der vorberatenden
Behörden (gegenüber dem Antrag Cret-
tez) Mehrheit.

2. Für den Antrag der vorberatenden
Behörden (gegenüber dem Antrag Wyss) Minderheit.

Definitiv:
Für Annahme der bereinigten Ziffer 4 Mehrheit.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 123/4 Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.

Vierte Sitzung.

Mittwoch den 15. Februar 1905.

nachmittags 3 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lohner.

Der Namensaufruf verzeigt 148 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 86 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren : Albrecht, Amrein, Böhme,
Brand, Brüstlein, Buchmüller, Bürki, Dürrenmatt,
Gresly, Hari, Hofer, Marschall, Marti (Lyss), Marti
(Aarberg), Maurer, Meyer, v. Muralt, Roth, Rufener,
Schenk, Siegenthaler, Spychiger, Thöni, Tüscher, Vuil-
leumier, Will, Wyder, Wyss, Wyssmann.; ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren : Abbühl, Aeber-
sold, Bauer, Berger (Langnau), Berger (Schwarzenegg),
Berger (Linden), Beutler, Bigler (Biglen), Boss, Bour-
quin, Brahier, Burri, Christeler, Cortat, Cueni, David,
Glatthard, Glauser, Grosjean, Gross, Gurtner (Hetendorf),

Hadorn (Thierachern), Haldimann, Hamberger,
Heller, Henzelin, Hostettler, Hutmacher, Jobin, König,
Küenzi, Küster, Lauper, Lenz, Linder, Michel (Inter-
laken), Mouche, Neuenschwander (Emmenmatt), Probst
(Bern), Probst (Langnau), Reber, Scherz, Scheurer,
Schlatter, Schneeberger, Schneider (Ruhigen), Schönmann,

Spring, Steiger, Stucki (Steffisburg), Sutter,
Wächli, Walti, Weber (Porrentruy), Witschi, Wolf,
Zurflüh.

Tagesordnung t

Motion del- Herren (irossräte Hadorn und Mitunter-
Zeichner betreffend die Vermessungen in den

gebirgigen Hantonsteilen.

(Siehe Seite 316 des letzten Jahrganges.)

Hadorn (Latterbach). Die Motion, die ich mit
einigen Herren Kollegen Ihnen zu unterbreiten die Ehre
habe, hat folgenden Wortlaut :

«Der Regierungsrat wird eingeladen, gestützt auf
die Probevermessungen im Oberland dem Grossen Rat,

spezielle Vorschriften vorzulegen über die Vermessungen

in den gebirgigen. Teilen des Kantons im Sinne
der Erleichterung und Beschränkung derselben. »

Zur Begründung erlaube ich mir kurz folgende
Ausführungen. Zuerst muss ich Ihnen in Erinnerung brin-

14*Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905.
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gen, dass die Regierung unterm 20. Juni 1890 dem
Grossen Rat einen Dekretsentwurf betreffend die Be-

willigung von Vorschüssen an die Kosten der Ka-
tastervermessungen im alten Kantonsteil unterbreitete.
Dieser Entwurf wurde der Staatswirtschaftskommission
zur Vorberatung überwiesen und sie beantragte darauf,
es sei zurzeit auf den Entwurf nicht einzutreten,
sondern er sei an den Regierungsrat zurückzuweisen mit
dem Auftrags zu untersuchen:

1. ob nicht für die Neuaufnahmen und für die
Sachführung der Pläne im Hochgebirge ein billigeres
Verfahren als das bisher übliche eingeschlagen werden

könne ;

2. ob es nicht möglich sei, denjenigen Gemeinden,
deren Güterwert zu den Kosten des Katasters in keinem
Verhältnis stehen, weitere finanzielle Erleichterungen
zu gewähren.

Der Grosse Rat, genehmigte stillschweigend die
Anträge der Staatswirtschaftskommission und das
Geschäft ging an den Regierungsrat zurück. Daraufhin
reichte die Regierung unterm 17. Hornung 1891 dem
Grossen Rat einen Vortrag ein, worin sie erklärte, sie,
beziehungsweise die Baudirektion, habe die Frage nach
verschiedenen Richtungen bereits geprüft. Allein um
sich ein klares Bild darüber zu machen, wie hoch
sich die Kosten für die Vermessung der gebirgigen
Gemeinden des Kantons belaufen werden, sei es nötig,
vorläufig zwei Gemeinden des Oberlandes probeweise
vermessen zu lassen. Dieser Antrag des Regierungsrates

wurde vom Grossen Rat genehmigt und der nötige
Kredit für die Vornahme dieser Probevermessungen
bewilligt. Daraufhin schloss die Regierung mit den
beiden Gemeinden Kandergrund und Sigriswil je eine
Uebereinkunft ab, nach welcher der Staat die für die
Probevermessung dieser beiden Gemeinden entstehenden

Kosten vorläufig bezahlt, wogegen sich die beiden
Gemeinden verpflichten, die Kosten unter Abrechnung
eines in Aussicht genommenen Staatsbeitrages später
dem Staat zurückzuvergüten. Mit den Vermessungsarbeiten

wurde im Jahre 1891 begonnen. Das
Vermessungswerk in Kandergrund wurde im Jahre 1904
beendigt, dasjenige in Sigriswil ist gegenwärtig noch
nicht fertig, doch ist laut dem Verwaltungsbericht der
Raudirektion anzunehmen, dass es im Laufe dieses
Jahres zu Ende geführt werde, während nach den
Mitteilungen, die mir Herr Kollega Graber von Sigriswil

gemacht hat, die Fertigstellung nicht vor dem Jahre
1906 zu erwarten ist. An dem einen Ort haben die
Arbeiten also 13 und am andern Orte 15 Jahre
beansprucht und es wird nötig sein, wenn die
Vermessungsarbeiten beendigt sind, gleich mit der Revision

zu beginnen, da selbstverständlich nur dann das
Vermessungswerk Wert hat, wenn es ordnungsgemäss
nachgeführt wird.

Was die Kosten dieser Probevermessungen
anbelangt, so wissen wir aus der Staatsrechnung, dass
der Kanton bis zum laufenden Jahre etwas über 120,000
Fr. dafür ausgegeben hat und man geht wohl nicht
fehl, wenn man annimmt, dass bis zur Beendigung
der Vermessung in der Gemeinde Sigriswil noch weitere

10,000—15,000 Fr. auszugeben sein werden, so
dass die Vermessung in Kandergrund etwa 60,000 Fr.
und diejenige in Sigriswil etwa 75,000 Fr. gekostet
haben wird.

In bezug auf das praktische Resultat der
Probevermessungen ist für mich das Wichtigste, dass sie uns
beweisen, dass die Hoffnungen, die man auf das so¬

genannte photogrammetrische Verfahren gesetzt hatte,
sich nicht erfüllt haben. Die Arbeiten nahmen ebensoviel

Zeit wie früher in Anspruch und die Kosten waren
auch nicht geringer, so dass man in unsern Gemeinden

eine gewisse Besorgnis nicht unterdrücken kann.
Ich war der Ansicht, dass mit diesem Verfahren nicht
zugefahren würde, bevor der Regierungsrat dem Grossen

Rat Bericht und Antrag über die finanzielle
Beteiligung des Staates, die grundsätzlich bereits im
Entwurf von 1890 vorgesehen war, unterbreitet haben
würde. Ich war daher sehr enttäuscht, als ich vor
ungefähr Jahresfrist vernahm, dass die Gemeinden
Spiez und Wimmis vom kantonalen Vermessungsbureau

aufgefordert wurden, mit den Arbeiten zu
beginnen. Wenn man'uns etwa vorwerfen wollte, unsere
Motion sei verfrüht, wir hätten erst die Vorlage des
Regierungsrates abwarten sollen, so verteidigen wir
uns damit, dass wir sagen, dass die Aufforderung
des Vermessungsbureaus an die genannten Gemeinden
jedenfalls noch viel verfrühter war. Unsere
Bevölkerung ist den Vermessungen nicht, abgeneigt, sie weiss
im allgemeinen ihren Wert für Handel und Wandel,
für Kauf und Lauf wohl zu würdigen, allein sie macht
doch ganz bestimmte Wünsche und Vorbehalte
geltend, die ich Ihnen kurz zur Kenntnis bringen möchte.

In erster Linie wünschen wir, dass die Vermessungen

in den gebirgigen Gemeinden auf das Kulturland,
auf den Grund und Boden, der einen wirklichen Ertrag
abwirft, also auf das Mattland, das Weidland und den
Wald beschränkt werden und sich nicht auch über
die unproduktiven Flächen, wie Flühe, Gräte und
Gletscher erstrecken, die weder dem Einzelnen noch der
Gemeinde irgend einen reellen Nutzen abwerfen. Wenn
der Staat im Interesse der Vollständigkeit die Vermessung

dieser unproduktiven Flächen für angezeigt
erachtet, so halten wir es für selbstverständlich, dass
er dann auch die Kosten dafür übernehme. Im weitern

habe ich bereits angedeutet, dass wir eine
Vorlage der Regierung erwarten, welche sich darüber
ausspricht, wie viel der Staat an die Kosten für die
schon im Jahre 1890 in Aussicht genommenen
Vermessungen beiträgt. Die ganze Angelegenheit kann
aber auch noch von einem andern Gesichtspunkte aus
angesehen werden. Bekanntlich sieht der Entwurf eines
schweizerischen Zivilgesetzbuches für die ganze
Schweiz ein neues einheitliches Grundbuchsystem vor.
Die erste Bedingung dieses Grundbuchsystems ist aber
ein richtig ausgeführtes Vermessungswerk. Der Bund
wird daher dafür sorgen müssen, dass sämtliche
Gemeinden der Schweiz^ zu einem solchen Vermessungswerk

kommen. Ich stelle mir nun vor, er werde nicht
einfach dekretieren können, dass die Gemeinden dieses
Vermessungswerk erstellen, sondern er wird naturge-
mäss die bezüglichen Kosten, wenn nicht ganz, so doch
zu einem grössern Teil, übernehmen müssen. Ich habe
übrigens diese Ansicht auch von Leuten äussern hören,
die in hervorragender Weise an dem grossen Werk
der Rechtseinheit mitarbeiten.

Das sind die verschiedenen Gesichtspunkte, die ich
geltend machen wollte. Ich bin dem Herrn Baudirektor
zum voraus dankbar, wenn seine Ausführungen
geeignet sind, die grosse Besorgnis, die in dieser
Beziehung in unsern Gemeinden besteht, zu zerstreuen.

Graber. Ich' möchte Ihnen die Motion Hadorn ebenfalls

zur Annahme empfehlen. Ich kann Ihnen über
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die Art und Weise, wie künftig die Vermessungen zur
Ausführung kommen sollen, aus meiner Erfahrung
Auskunft geben. Im Jahre 1891 schloss die Regierung
mit der Gemeinde Sigriswil einen Vertrag zur
Vornahme einer Probevermessung ab. Nach diesem Vertrag

sollen alle Flächen der Gemeinde ausgemessen
werden. Die Vermessungsarbeiten werden im nächsten
Jahr ihren Abschluss finden und die Gesamtkosten
werden, wie bereits angeführt wurde, mindestens
75,000 Fr. betragen. Von diesen Kosten entfallen aiier-
wenigstens 25,000 Fr. auf die Vermessung der Berge,
Alpen und Viehweiden. Ich halte nun dafür, dass
es nicht angeht, das ganze Oberland in der gleichen
Weise, wie es bei den Probevermessungen geschah,
zu vermessen, da dadurch ungeheure Kosten verursacht

und die Gemeinden unter Umständen mit
Unwillen erfüllt würden. Den Besitzern der Viehweiden
ist überhaupt nichts daran gelegen, zu wissen, wie
viel Flächeninhalt ihre Alpen und Weiden haben,
sondern ihnen ist die Hauptsache, dass sie sich in einem
kulturfähigen Zustande befinden und richtig abgegrenzt
seien. Auch der Staat hat kein Interesse daran, diese
Vermessungen wegen des Grundbuches vorzunehmen,
denn alle diese Berge sind in den sogenannten
Kuhbergrechten eingerechnet und figurieren also auch in
dem Grundsteuerregister, so dass der Staat nicht zu
kurz kommt. Die Kosten dieser Vermessungen stehen
auch in keinem Verhältnis zu dem Wert derselben.
Laut Vertrag wird uns der Staat einen Beitrag von
30 % an die Probevermessungskosten verabfolgen, aber
ich füge gerade bei, dass es sich eben um eine
Probevermessung handelt, die naturgemäss mehr kosten
muss als die spätem Vermessungen. Mit Rücksicht
auf die enormen Kosten sollte man sich damit
begnügen, die Vermessungen im Oberland auf das Kulturland

zu beschränken. Ich glaube, die Regierung werde
ebenfalls zu dieser Ueberzeugung gelangen, wenn die
Probevermessungen in Sigriswil und Kandergrund
einmal beendigt sein werden, was nächstes Jahr der Fall
sein wird. In diesem Sinn möchte ich Sie ersuchen,
die Motion Hadorn erheblich zu erklären.

Mosimann. Ich möchte die Ausführungen der
beiden Herren Vorredner warm unterstützen. Wir
befinden uns im Amt Schwarzenburg im gleichen Fall.
Die beiden Gemeinden Albligen und Wahlern sind
bereits vermessen, nicht aber die Gemeinden Guggisberg
und Rüschegg. Die beiden letztern haben ein
ungeheures Areal. Rüschegg ist vielleicht vier bis fünf
Stunden lang und wenn alles per Jucharte vermessen
werden soll, so werden wir von den entstehenden
Kosten erdrückt. Es ist aber auch gar nicht nötig, den
Jucharteninhalt festzustellen, da die Kuhrechte
eingeschätzt sind. Die Schätzung beträgt in den Bergen,
wo die Sömmerungszeit nur sechs bis neun Wochen
dauert, 200 bis 250 Fr. per Rind. Das Areal, das für
die Verpflegung eines Rindes nötig ist, beträgt acht
bis zehn Jucharten. Nun können Sie ausrechnen, wie
viel die Kosten per Rind ausmachen würden, wenn die
Vermessung nach Jucharten zu erfolgen hätte. Wenn
der Staat die Gemeinden zwingen will, die Vermessungen

vorzunehmen, was ja an und für sich gut und
recht sein mag, so soll er ihnen auch in angemessener
Weise beispringen.

Es ist noch ein anderer Umstand, der mich
veranlasst hat, das Wort zu ergreifen. Bekanntlich hat
der Staat in den Gemeinden Guggisberg und Rüschegg

viele Berge angekauft und er hat da einen Grundbesitz
von vielleicht 15 bis 20 km. Länge und stellenweise
von 2 bis 3 km. Breite, der bereits vermessen ist. Auch
die Burgergemeinden Wahlern, Albligen und Rüschegg
besitzen in diesen Gemeinden etwa 1000 Jucharten,
die ebenfalls bereits vermessen sind. Nun hat uns
einmal der Kreisförster erklärt, dass, wenn wir die
Vermessung vornehmen wollen, der Staat uns nichts
daran zahlen werde, ausgenommen für die Polygonpunkte.

Ich möchte bei diesem Anlasse doch
Auskunft darüber haben, wie sich die Sache verhalte.
Die einen Gemeinden haben die Vermessungskosten
auf das Kapital gelegt, andere haben sie durch Steuern
und wieder andere per Jucharte gedeckt. Herr
Baudirektor Marti erklärte mir seinerzeit, dass es Sache
der Einwohnergemeinden sei, wie sie diese Kosten
bestreiten wollen. Ich möchte nun anfragen, ob zur
Bestreitung derselben nicht auch der Staat im
Verhältnis zu seinem Grundbesitz herangezogen werden
kann. Gemeinden mit grossem Bergareal sind nicht
imstande, dafür aufzukommen. Für unsere Gemeinde
würden die Kosten 60,000 bis 70,000 Fr. betragen.
Wenn man bedenkt, dass dazu noch die Armenlasten
kommen, die Ausgaben für neue Schulhäuser, Strassen,

Eisenbahnen und so weiter, so ist das für uns
nicht erschwinglich. Ich möchte deshalb empfehlen,
dass den armen Gemeinden mit einem ausserordentlichen

Staatsbeitrag unter die Arme gegriffen werde.

Bühler (Frutigen). Die in Frage stehende
Angelegenheit ist für die oberländischen Gemeinden von
ausserordentlicher Wichtigkeit, wie dies schon vor
Jahren anerkannt wurde, als die Staatswirtschaftskommission

sich auf meinen Antrag hin der Sache annahm
und bewirkte, dass die angeführten Probevermessungen

vorgenommen wurden. Ich hatte damals als
Sprecher der Staatswirtschaftskommission die Ehre,
die Gründe auseinanderzusetzen, die sie zu dieser
Anregung veranlassten und es ist für mich
ausserordentlich interessant, zu vernehmen, welche
Erfahrungen in den beiden Gemeinden Kandergrund und
Sigriswil mit den Probevermessungen gemacht wurden.

Ich wies schon damals auf die grossen
Schwierigkeiten hin, denen die Vermessungen in den gebirgigen

Gemeinden begegnen werden, und sprach mich
dahin aus, dass es nicht notwendig und nicht der
Kosten wert sei, die Vermessungen dort in gleicher
Weise durchzuführen wie im Unterland. Ich weiss
sehr wohl, dass eine Katastervermessung auch in un-
sern Berggemeinden notwendig ist und man sie so
rasch als möglich in allen Gemeinden durchführen
sollte. Der Schwerpunkt des Vermessungswerkes liegt
darin, dass das Eigentum ganz bestimmt und klar
abgegrenzt werde. Wir haben in dieser Beziehung im
Oberland ganz unsichere Verhältnisse. Selten weiss
ein Eigentümer ganz genau, wie weit sein Eigentum
eigentlich geht. Namentlich bei den Waldungen
begegnet die Ausscheidung des Eigentums gewaltigen
Schwierigkeiten. Jeder einsichtige Bürger wird es be-

grüssen, wenn durch die Vermessung einmal das
Eigentum bestimmt abgegrenzt wird, wodurch künftigen
Prozessen auf diesem Gebiete der Riegel geschoben
würde.

Wie gross die Schwierigkeiten in dieser Beziehung
sind, hat sich gerade in Kandergrund gezeigt. Man
hatte dort zwei Jahre zu tun, bis nur der Boden für
die Arbeit des Geometers geebnet war. Im Unterland,
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wo man Wiesen, Aecker, Obstgärten und ausgedehnte,
schöne Waldungen hat, ist die Eigentumsausscheidung
und Vermessung leicht zu machen, bei uns aber
begegnet sie ausserordentlichen Schwierigkeiten, von
denen man anderswo gar keine Ahnung hat. Und die
Schwierigkeiten sind gerade da am grössten, wo der
Wert der Liegenschaften ein minimer ist. Auf die
Vermessung des zu der Gemeinde Kandergrund
gehörenden ausgedehnten Gasterentales musste der
Geometer zum Beispiel ein ganzes Jahr verwenden und
die Kosten hiefür betragen ungefähr so viel als der
Jahresertrag der betreffenden Liegenschaften. Da
braucht es unter Umständen Wochen und Monate,
nur um eine Waldparzelle zu vermessen. Aehnlich
verhielt es sich mit der Gegend gegen den Oeschinensee
und man macht sich keine Vorstellung von der Mühe
und Arbeit, die es kostete, alle die Schafberge zu
vermessen.

Ich bin mit den Herren Hadorn und Graber
vollständig einig und habe mich schon früher dahin
geäussert, dass es absolut keinen Sinn hat, in solchen
Gegenden eine genaue geometrische Vermessung
vorzunehmen. Es ist unsern Leuten vollständig gleichgültig,

wie viele Hektaren eine Alp misst, namentlich
wenn von Jahr zu Jahr infolge von Abstürzen die
Ertragsfläche sich vermindert. Das Wesentliche ist ihnen
die Ertragsfähigkeit des Landes. Es ist für sie die
Hauptsache, wenn sie die Alp mit so und so viel
Kühen und Rindern besetzen können, die die Alp
zu ernähren vermag.

Wir sollten daher im Gebirge vorerst eine gehörige
Ausmarchung vornehmen, eine Eigentumsabgrenzung
nach allen Richtungen, damit jeder Eigentümer weiss,
was ihm gehört. Es sollte daher eine Ausmessung des
eigentlichen Kulturlandes stattfinden, dagegen hat die
Vermessung der Weiden und Alpen keinen Sinn, davor
soll man uns bewahren.

Im übrigen bin ich auch der Meinung, dass es
wohl angezeigt sei, dass der Staat an die Vermessungen

in den gebirgigen Gegenden einen namhaften
Beitrag verabfolge. Der Staat ist selber auch interessiert
an der Durchführung dieses Vermessungswerkes,
anderseits sind aber die Schwierigkeiten hier ganz aridere
als im Unterlande, so dass ihnen bei der Bemessung
des Staatsbeitrages Rechnung getragen werden muss.
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen die Annahme
der Motion Hadorn.

Bühlmann. Ich möchte die Motion Hadorn von
einem etwas andern Gesichtspunkte aus ebenfalls sehr
unterstützen. Wir stehen am Vorabend eines eidgenössischen

Zivilgesetzbuches, das sich auch mit dem
Sachenrecht befassen wird, was seinerseits ein
eidgenössisches Grundbuch und eine eidgenössische
Vermessung zur Voraussetzung hat. Die wenigsten Kantone
besitzen zurzeit eine Katastervermessung, die einem
Grundbuch, wie es eingeführt werden soll, als Grundlage

dienen kann. Die Einführung des eidgenössischen
Grundbuches wird daher die Durchführung der Kata-
stervermessung in allen Kantonen zur Folge haben. Die
massgebenden Kreise sind auch einverstanden, dass der
Bund an die dadurch entstehenden Vermessungskosten
in ganz erheblicher Weise wird beitragen müssen. Es
liegt nun meines Erachtens durchaus im Interesse
des Kantons Bern, der die Vermessung des grössten
Teiles seines Gebietes durchgeführt hat, wenn er prüft,
wie die Vermessung im Gebirge in möglichst einfa¬

cher und billiger Weise durchgeführt werden kann.
Der Bund wird ihm dafür dankbar sein, wenn er ihm
in dieser Beziehung Anhaltspunkte, geben kann und
wenn so das eidgenössische Grundbuch gefördert wird.
Ich möchte also die Motion Hadorn unterstützen,
damit wir die nötigen Anhaltspunkte für die Einführung
des eidgenössischen Grundbuches bekommen und wir
dann auch einen gewissen Beitrag vom Bund erhalten.
An eine Rückvergütung der Kosten ist freilich nicht
zu denken, aber jedenfalls wird der Bund den grössern
Teil der Kosten der noch nicht vermessenen Gemeinden

übernehmen.

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Hadorn hat ganz richtig
ausgeführt, was in Sachen gegangen ist. Im Jahre 1890
legte der Regierungsrat dem Grossen Rat einen Dekretsentwurf

vor, durch welchen denjenigen Gemeinden
des Oberlandes,: deren Vermessung aus den angeführten

Gründen grössere Schwierigkeiten bietet als die
Vermessung im Unterlande, Erleichterungen gewährt
werden sollten. Die von dem Regierungsrat
vorgeschlagene Erleichterung bestand darin, dass, ähnlich
wie es im Jura von jeher der Fall war, der Staat den
Gemeinden die Kosten zinsenlos vorschiessen sollte,
die dann von den Gemeinden innert 10 Jahren hätten
amortisiert werden müssen. Die Staatswirtschaftskommission

hielt dieses Entgegenkommen für zu wenig
weitgehend und wies den Entwurf an den Regierungsrat

zurück, damit er prüfe,' ob nicht für die Neuaufnahme

und Nachführung der Pläne im Hochgebirge
ein billigeres Verfahren als das jetzt übliche
eingeschlagen werden könne und cb es nicht möglich sei,
denjenigen Gemeinden, deren Hypothekarwert zu den
Kosten der Katasteraufnahme in keinem Verhältnis
stehen, weitere Erleichterungen zu gewähren. Der
Regierungsrat erklärte darauf, dass er diese Aufgabe
nur durch Versuche lösen könne und schlug vor, mit
zwei Gemeinden des Oberlandes, die typische Verhältnisse

aufweisen, Verträge abzuschliessen. Diese
Verträge wurden mit den Gemeinden Kandergrund und
Sigriswil abgeschlossen und es ist namentlich Art. 7

derselben, der hier für uns von Interesse ist.
Derselbe bestimmt folgendes :

« a) Nach Vollendung der vom Regierungsrat
angeordneten Probevermessungen werden gemäss den dabei
gemachten Erfahrungen die Preise der Vermessung
der Gemeinden des Oberlandes, je nach den dabei zur
Anwendung gelangenden Massstäben und Messverfahren,

festgestellt. Mit diesen Preisen wird alsdann die
Summe der Vermessungskosten für die Gemeinde
Kandergrund (beziehungsweise Sigriswil) berechnet. Von
dieser Summe hat die Gemeinde Kandergrund
(beziehungsweise Sigriswil) 70°/0 zurückzuzahlen.

b) Die Rückzahlung hat erst dann zu beginnen,
wenn die Art und Weise, wie die Vermessung des
Oberlandes auszuführen ist, durch die kompetenten
Behörden endgültig festgesetzt ist.

c) Die Rückzahlung hat in zehn Jahresraten zu
geschehen. Den Termin der ersten dieser Jahresraten
bestimmt der Regierungsrat. Die zurückzuzahlende
Summe ist unverzinsbar, dagegen ist der Staat berechtigt,

für verspätete Rückzahlungen einen Verzugszins
von 4% zu beziehen.

d) Für den Fall, dass bei der oben angeführten
definitiven Festsetzung der Vermessungsmethode für
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die Gemeinden des Oberlandes bestimmt würde, dass
die höher gelegenen Teile derselben, zum Beispiel die
eigentlichen, bis jetzt nur nach soganannten Kuhrechten
geschätzten Alpen, einstweilen nicht zu vermessen
seien, so hat auch die Einwohnergemeinde Kander-
grund (beziehungsweise Sigriswil) die Kosten der
Vermessung dieses Teiles ihres Gebietes dem Staate nicht
zurückzuvergüten. »

Die Vermessung wurde an zwei Geometer in Regie
verakkordiert. Diejenige von Kandergrund hat
nunmehr sozusagen ihren Abschluss gefunden. Das
Vermessungswerk lag bereits öffentlich auf und wird
demnächst an den Regierungsrat zur Genehmigung
gelangen. Die bezüglichen Kosten betrugen zirka 71,500
Fr. oder 6 Fr. 50 per Hektare. In Sigriswil ist die
Arbeit noch nicht so weit vorgeschritten, sondern steht
für den untern Teil noch aus. Die Arbeiten im Terrain
werden jedoch dieses Jahr vollendet werden und
wahrscheinlich kann das Vermessungswerk im nächsten
Jahr endgültig bereinigt und vom Regierungsrat
genehmigt werden. Wenn dies geschehen ist, wird der
Regierungsrat im Falle sein, dem Grossen Rat
Antwort zu geben auf die Fragen, die er ihm im Jahre
1890 zur Prüfung überwiesen hat. Er wird dann genau
sagen können, wie viel die Vermessungen auf jedem
Gebiet und in jedem Massstab gekostet haben und er
wird auch Anträge stellen können, ob die Vermessungen

im Oberland im gleichen Umfang ausgeführt werden

sollen wie die beiden Probevermessungen, oder
ob man das zu vermessende Gebiet entsprechend der
beute von verschiedenen Rednern geäusserten Ansicht
reduzieren soll. Heute können wir Ihnen in dieser
Richtung keine bestimmten Anträge stellen, weil die
Probevermessungen eben noch nicht zu Ende geführt
sind.

Ich habe aus dem Votum des Herrn Hadorn
vernommen, dass die von dem Vermessungsbureau an
die Gemeinden Spiez und Wimmis ergangene Aufforderung

ihn hauptsächlich veranlasste, seine Motion
einzureichen. Diese Aufforderung ist allerdings
ergangen, ich glaube aber, sie sei durchaus berechtigt
gewesen. Man kann Spiez doch nicht zu den Hoch-
gebirgsgemeinden zählen und eine Ortschaft, die so
wie Spiez in der Entwicklung begriffen ist, hat alles
Interesse daran, die Vermessung möglichst bald vor-
zu nehmen. Auch andere oberländische Gemeinden
hätten ein grosses Interesse, die Vermessung wenigstens

in ihren niedern Gegenden durchzuführen. Ich
möchte das nur nebenbei betonen, wie ich bei jedem
Anlass Vertretern von Gemeinden, die infolge
Eisenbahnbaues und so weiter in ein Stadium grösserer
Entwicklung getreten sind, erkläre, dass sie die
Vermessung vornehmen sollten, um für ihre Ortschaften
Alignementspläne aufstellen zu können.

Den gefallenen Voten habe ich entnommen, dass
der Hauptzweck der Motion Hadorn der ist, dem
Regierungsrat von vornherein eine Wegleitung zu geben
für die künftige Vorlage an den Grossen Rat. Wir
wollen gerne die gernachten Ausführungen entgegennehmen,

aber wir können Ihnen, wie gesagt, erst dann
bestimmte Anträge stellen., wenn die Probevermessungen

vollständig fertig sind und die Kosten für die
einzelnen Gebiete ausgerechnet sind. Dann wird die
Motion Hadorn ihre Ausführung von selber bekommen.
Unterdessen wollen wir die geäusserten Wünsche ohne
Präjudiz entgegennehmen. Der Regierungsrat wird sich
im Rahmen des erhaltenen Auftrages aussprechen und

soviel ihm tunlich erscheint, die heute ausgesprochenen
Wünsche betreffend den Umfang des künftigen

Programms berücksichtigen. In diesem Sinne hat die
Regierung gegen die Erheblichkeitserklärung der
Motion nichts einzuwenden.

Es hat mich sehr interessiert, von Herrn
Bühlmann zu vernehmen, dass die einschlägigen
Artikel des neuen Zivilgesetzbuches wirklich so
aufzufassen sind, wie wir sie auch aufgefasst,
haben. Wir haben die betreffenden Bestimmungen

auf der Baudirektion und dem Vermessungsbureau

mit grossem Interesse gelesen und daraus
geschlossen, dass der Bund für die noch nicht
ausgeführten Vermessungen beigezogen werden kann. Das
ist für unser Oberland sehr zu begrüssen. Die übrigen
Kantone sind auf dem Gebiete der Vermessung im
allgemeinen noch weiter zurück als wir und ich habe
schon oft von Vertretern anderer Kantone hören können,

dass sie sich darüber verwundern, dass wir die
Vermessung ohne Beitrag des Staates haben
durchführen können, bei ihnen wäre das nicht möglich.
Wir begrüssen es, wie gesagt, sehr, wenn der Bund
auf diesem Gebiet zu Beiträgen herangezogen werden
kann und halten es auch für durchaus billig. Es ist
daher vielleicht als ein glücklicher Zufall zu bezeichnen,

dass man im Jahre 1890 das Verfahren der
Probevermessungen einschlug, das selbstverständlich ein
etwas weitläufiges werden musste. Wir konnten und
wollten nicht von vornherein sagen, dass nur das
eigentliche Kulturland vermessen werden soll, son
dern wir mussten auch die Alpen und Weiden und so
weiter mitvermessen, um konstatieren zu können, wie
hoch sich die Kosten der Vermessung im Hochgebirge
belaufen. Wir stehen wohl auf dem richtigen Boden,
wenn wir die Angelegenheit ruhig zu Ende kommen
lassen und das Ergebnis der Probevermessungen ab-
•warten, unterdessen wird auch die Frage einer
allfälligen Bundessubvention ihre Abklärung finden und
dannzumal wird der Regierungsrat dem Grossen Rat
seine Anträge stellen.

Die Motion wird stillschweigend erheblich erklärt.

Besuch der medizinischen Kliniken: ßrledi^nng der
lotion Bühlmann.

(Siehe Nr. 7 der Beilagen.)

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens, Berichterstatter

des Regierungsrates. Die Motion des Herrn
Grossrat Bühlmann hat folgenden Wortlaut:

«Der Regierungsrat wird eingeladen, dafür zu
sorgen, dass zu den Kliniken der medizinischen Fakultät
nur solche Studenten zugelassen werden, welche die
vorgeschriebenen medizinischen Vorprüfungen bestanden

haben.»
Diese Motion wurde am 1. Oktober 1903 vom

Grossen Rat erheblich erklärt. Sofort nachher wurde
sie der medizinischen Fakultät mitgeteilt, welche dann
an die Direktion der Unterrichtswesens über das
Begehren des Herrn Grossrat Bühlmann ein ausführliches
Schreiben richtete.

Tagblatt des Grossen liâtes. — Bulletin dn Grand Conseil. 1905. 15
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Herr Bühlmann ging von der Ansicht aus, dass
die einheimischen Studierenden, also die Berner und
Schweizer, nur dann zu den klinischen Uebungen
zugelassen würden, wenn sie die beiden ersten medizinischen

Prüfungen bestanden haben. Bekanntlich sind
die medizinischen Prüfungen eidgenössisch und müssen
nach der Vorschrift des Bundesrates in drei Abschnitten

gemacht werden. In der ersten Prüfung wird über
Botanik, Zoologie und noch andere Wissenschaften
geprüft, in der zweiten über Anatomie und Physiologie
und erst in der dritten über das eigentliche Gebiet
der Medizin. Die dritte Prüfung ist zugleich die
Staatsprüfung, nach deren Ablegung die Mediziner das
eidgenössische Diplom bekommen. Herr Bühlmann nahm
also an, dass die beiden ersten Prüfungen abgelegt
werden müssen, bevor die Studierenden zu den
klinischen Uebungen zugelassen werden, die den Ab-
schluss des medizinischen Studiums bilden. Er
war offenbar der Ansicht — es ging das auch aus
der Begründung seiner Motion hervor — dass die
Bedingung der Erfüllung der zwei ersten Examina ohne
weiteres für die schweizerischen Studenten aufgestellt
werde und er sah daher mit Recht ein ungerechtfertigtes

Privilegium der ausländischen Studenten darin,
wenn sie zu den Kliniken zugelassen werden, ohne die
vorhergehenden Prüfungen abgelegt zu haben. Die
ausländischen Studenten halten sich natürlich nicht an
die eidgenössischen Prüfungen, sondern sie kommen
zu uns, um zu studieren und die Doktorprüfung
abzulegen, auf Grund deren sie dann in ihrer Heimat
das medizinische Staatsexamen ablegen können.

Die Voraussetzung des Herrn Bühlmann ist aber
nicht richtig. Es gibt nämlich bei uns in bezug auf
den Besuch der verschiedenen medizinischen
Vorlesungen absolut keine Regel. Es kann einer bei Beginn
der Studien sofort die Kliniken besuchen, er braucht
die beiden propädeutischen Prüfungen gar nicht
abgelegt zu haben. Es kommt faktisch auch sehr viel
vor, dass die studierenden Mediziner schon mit dem
dritten und vierten Semester die Kliniken besuchen.
Aber trotz der Unbegründetheit dieser Voraussetzung
hat die Motion des Herrn Bühlmann doch eine gewisse
Berechtigung. Sie geht von einem Grundsatz aus, den
man ganz gut untersuchen und auch berücksichtigen
kann. Es wäre natürlich für die Mediziner sehr
vorteilhaft, wenn sie verpflichtet würden, zunächst die
propädeutischen Prüfungen über Botanik, Zoologie,
Anatomie und Physiologie abzulegen, bevor sie zu
den abschliessenden praktischen Uebungen zugelassen
würden. Allein ein solches Verlangen würde für das
Hochschulstudium eine gewaltige Revolution bedeuten.
Es stehen sich da zwei Systeme gegenüber: das freie
System, das in Deutschland und in der Schweiz üblich
ist, und das mehr formale System, das namentlich in
Frankreich gilt und auch beim eidgenössischen
Polytechnikum befolgt wird, wonach eine gewisse Stufenreihe

vorgeschrieben ist und einer von einer niedern
zu einer höhern Stufe nur durch Ablegung einer Prüfung

gelangen kann. Man nennt dieses System auf
dem Polytechnikum die Uebergangsprüfungen und in
Frankreich «les inscriptions». Auf dem Polytechnikum
muss einer zuerst das Uebergangsexamen bestehen,
erst dann kann er seine Studien fortsetzen und schliesslich

zu einem Diplom gelangen. In Frankreich muss
zum Beispiel ein Jurist zwei, drei Prüfungen ablegen,
bevor er zu der eigentlichen Prüfung zugelassen wird,
nach deren Bestehen er dann zur Ausübung des Be¬

rufs eines Advokaten berechtigt ist. Dieses System
hat gewiss seine sehr guten Seiten und ich persönlich
bin dafür. Meines Erachtens ist es für die jungen Leute,
die sich der Wissenschaft widmen, sehr gut, wenn sie

gezwungen werden, während des Studiums einige
Examina abzulegen, bevor sie ihre Studien abschliessen.
Man behauptet zwar, dass die Uebergangsprüfungen
beim eidgenössischen Polytechnikum verrufen seien
und dass man an ihre Abschaffung denke. Ich weiss
nicht, was daran ist, aber dass die Studenten nicht
sehr damit einverstanden sind, glaube ich gerne. Die
Studenten haben überhaupt die Prüfungen nicht gern.
Man kann aber immerhin das französische und
polytechnische System sehr gut begreifen.

Allein wenn wir ein solches System bei uns
einführen wollten, könnten wir es natürlich nicht auf
die Mediziner beschränken, sondern wir müssten es
bei allen Fakultäten einführen und von den Theologen
und Juristen ebenfalls solche Uebergangsprüfungen
verlangen. Das wäre aber, wie schon gesagt, eine
Revolution, eine vollständige Aenderung der Grundlagen
des akademischen Studiums. Auch ist nicht zu
vergessen, dass dieses System nicht nur bei einer einzigen
Hochschule eingeführt werden müsste, wenn diese
nicht den andern gegenüber in Nachteil kommen soll.
In Frankreich geht es leicht, ein solches System
einzuführen: Wenn die Uebergangsprüfungen von Staats

wegen vorgeschrieben werden, so sind sie eben für
alle französischen Hochschulen obligatorisch und es
bleiben alle in bezug auf die Konkurrenz gleichgestellt.

In der Schweiz kann aber jeder Kanton seine
Hochschule einrichten, wie er will, und wenn nun
dieses System einzig an der Berner Hochschule zur
Anwendung gelangen würde, dann würde sie den
andern Hochschulen gegenüber benachteiligt und die Zahl
ihrer Studenten würde ganz erheblich abnehmen.

Auch glaube ich nicht, dass wir mit einem solchen
System die Russen von dem Studium der Medizin
abhalten könnten. Die Fakultät schreibt ebenfalls in ihrem
Brief an die Unterrichtsdirektion, den Sie im Vortrag
des Regierungsrates nachlesen können, dass die Russen
wohl imstande wären, allen diesen Anforderungen zu
genügen. Bei der bekannten Energie und Willenskraft,
die die Russen besitzen, würden sie bei uns nicht
nur die Maturitätsprüfung, sondern auch die
medizinischen Vorprüfungen wohl bestehen können. Aber
was wäre die Folge davon? Sie würden dann
wahrscheinlich versucht werden, auch das Staatsexamen
bei uns abzulegen und wir hätten in der Schweiz die
Konkurrenz der ausländischen Aerzte zu befürchten.

Aus diesen Gründen ist es nach meiner Ansicht
nicht möglich, das Postulat des Herrn Grossrat
Bühlmann erheblich zu erklären. So sehr ich persönlich
damit einverstanden bin, so glaube ich doch, dass
es absolut nicht angeht, bei uns diese Revolution
durchzusetzen. Es kann daher nach der Ansicht des
Regierungsrates der Motion Bühlmann keine Folge
gegeben werden.

Damit soll aber nicht gesagt sein, dass in bezug
auf die Ueberfüllung einzelner Institute unserer
Hochschule nichts geschehen soll. Sobald die Angelegenheit

hier anhängig gemacht wurde, habe ich meinem
damals abgegebenen Versprechen gemäss bei den
Professoren der Medizin Schritte getan, damit sie die
einheimischen Studenten in den Vorlesungen und
namentlich in den praktischen Uebungen soviel als möglich

bevorzugen. Auf den meisten Instituten wurde
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das System der Platzkarten eingeführt. Allein das
genügte nicht, einerseits wegen des trotzdem zu grossen
Andrangs ausländischer Studenten und anderseits
deshalb, weil nach Aussage der Professoren die
schweizerischen Studenten, namentlich die Praktikanten,
davon nur wenig Gebrauch machten. Wenn Karten
gelöst werden, so verpflichten sich die betreffenden
Studenten moralisch, alle Vorlesungen zu besuchen und
nicht zu schwänzen. Es scheint nun aber, dass der
Zwang eben nicht allen gefällt, weshalb denn viele
schweizerische Studenten, die hätten Karten lösen und
damit sich gute Plätze sichern können, es gar nicht
taten. Ich musste daher auf einem andern Wege zu
dem gewünschten Ziele zu gelangen suchen.

Inzwischen versuchten aber die schweizerischen
Universitäten, auf dem Wege der Verständigung
gemeinschaftliche Anforderungen für den Eintritt in die
schweizerischen Hochschulen zu vereinbaren. Ich
habe dieses Vorgehen sehr begrüsst, denn bei der
sogenannten Russenfrage spielt natürlich die Konkurrenz

der verschiedenen Hochschulen eine gewisse
Rolle, zwar mehr bei den Professoren als bei den
Behörden. Es ist natürlich, dass jede Hochschule die
grösste sein will und dass die Professoren sich gegen
Massregeln wehren, durch die der Besuch der
Hochschule, an der sie wirken, beeinträchtigt würde.
Ausserdem kommt es vor, dass Hochschulen sich den
Anschein geben, als ob sie durch verschiedene
Massregeln den Zudrang der ausländischen Studenten
verhindern wollten, dabei aber in der Handhabung dieser
Massregeln lax sind, weil sie es eben doch gerne sehen,
wenn sie hundert oder zweihundert Studenten mehr
zählen. Die Universitäten versuchten daher
gemeinschaftliche Massregeln zu ergreifen, damit die
Eintrittsbedingungen überall die gleichen seien. Es fand
eine erste Sitzung statt, die aber zu keinem abschliessenden

Resultat führte. Unterdessen trat die Frage
der eidgenössischen Maturität wieder in den Vordergrund.

Da das eidgenössische Departement des Innern
sich mit ihr befasste und versprach, sie demnächst
zu lösen, beschlossen die Delegierten der schweizerischen

Hochschulen, ihre Verhandlungen bis auf
weiteres zu unterbrechen und die Bekanntgabe der
Anforderungen für die eidgenössische Maturität abzuwarten.

Diese ist noch nicht erfolgt, sondern das Projekt
befindet sich erst in Beratung vor dem Bundesrat.

Als ich sah, dass die Angelegenheit vorläufig nicht
zu einem einheitlichen Abschluss gelangen konnte,
sagte ich mir, dass wir doch nicht so lange warten
können und ich erliess daher im November vorigen
Jahres folgendes Zirkular an die beteiligten Institute :

«Dem Vernehmen nach hat sich die Zahl der
russischen Studenten, die einen unverhältnismässig grossen
Teil der Studentenschaft ausmacht, noch vermehrt.
Es werden daher die Uebelstände, über die in der
letzten Zeit viel geklagt worden ist, noch fühlbarer
werden. Die seit einigen Semestern vorgenommene
Austeilung von Platznummern scheint den Zweck nicht
vollständig erfüllt zu haben und es sollte nach un-
serm Dafürhalten die Angelegenheit neuerdings ernsthaft

geprüft werden. Wir sind der Ansicht, dass zum
Zwecke einer angemessenen Verteilung der Plätze ein
Unterschied zwischen denjenigen Studierenden
gemacht werden soll, die sich auf ein schweizerisches
Staatsexamen vorbereiten, und denjenigen, die ein
solches Ziel nicht haben, ja nicht haben können. — Wir

möchten Sie ersuchen, die Anwendbarkeit dieses Mittels
in Erwägung zu ziehen und zur Ausführung zu bringen,
eventuell uns zu berichten, falls Sie es nicht für
anwendbar halten. »

Die letzte Antwort auf dieses Zirkular erhielt ich
erst vor ein paar Tagen und ich muss sagen: So viel
Professoren, so viel Meinungen. Ich kann aus den
Ansichtsäusserungen und Anträgen der beteiligten
Professoren keinen Schluss auf eine bestimmte allgemeine
Massregel ziehen. Die einen wollen dieses, die andern
etwas anderes. Ich muss jedoch beifügen, dass die
gerügten Missstände, dass die schweizerischen
Studenten nicht Gelegenheit genug haben, sich an den
praktischen Uebungen zu betätigen, nicht nur vom
Andrang der fremden Studenten und dem damit
verbundenen Platzmangel herrühren, sondern auch vom
ungenügenden Material. Wir haben fortwährend nicht
genug Leichen auf der Anatomie und nicht genügend
verschiedenartige Kranke in den Kliniken. Professoren
versicherten mir, dass bei reichlicherem Material die
beklagten Uebelstände nicht vorhanden wären. Doch
bin ich immerhin fest entschlossen, etwas zu tun.

Ich1 hatte bisher die Hoffnung, dass der Zudrang der
russischen Studenten abnehmen werde, da die russische

Regierung im Laufe des vorigen Jahres beschlossen

hatte, den Zutritt zu den Frauenhochschulen in
Russland — diese sind den Frauen allein zugänglich,
die Männerhochschulen sind ihnen verschlossen —
zu erleichtern. Nun sind aber die Ihnen bekannten
Verhältnisse eingetreten und die Regierung hat ihrer
Absicht keine Folge gegeben. Wir müssen also heute
— das anerkenne ich ganz gerne und habe mich auch
nie dagegen gesperrt, sondern nur gegen allfällige
Ausnahmemassregeln mich ausgesprochen — ernsthafte
Massregeln treffen, um den einheimischen Studenten
in bezug auf ihre Betätigung in den praktischen
Uebungen mehr entgegenzukommen. Ich werde auf
Beginn des nächsten Semesters die Verfügung erlassen,
dass diejenigen Studenten, die sich auf das
schweizerische Staatsexamen vorbereiten, auf allen Plätzen
der verschiedenen Abteilungen der medizinischen
Fakultät den Vorzug haben sollen. Die andern Fakultäten

kommen nicht in Frage. Es besteht zwar auch
auf der philosophischen Fakultät ein grosser Zudrang
von ausländischen Studenten, doch genügen hier die
Lokalitäten vorläufig noch.

Ich möchte Sie also bitten, den Antrag des Re-
gierungsrates, dass der Motion Bühlmann keine Folge
zu geben sei, gutzuheissen, anderseits verpflichte ich
mich' aber, die eben erwähnte Massregel einzuführen.

Biihlmann. Ich muss zunächst meiner Verwunderung

darüber Ausdruck geben, dass der gedruckte
Vortrag der Direktion des Unterrichtswesens an den
Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates über meine
Motion, die am 1. Oktober 1903 erheblich erklärt worden

war, erst vor einer Viertelstunde ausgeteilt worden
ist, obschon er vom Juni 1904 datiert. Allein ich will
daraus keinen Schluss ziehen, um so weniger als der
Herr Erziehungsdirektor sich heute nicht an diesen
gedruckten Bericht gehalten hat, sondern auf die Hauptfrage

eingetreten ist. Im gedruckten Bericht ist der
Motion eine durchaus unrichtige Behandlung zuteil
geworden. Die Erziehungsdirektion und die medizinische

Fakultät haben sich an den Buchstaben der
Motion gehalten und die Herren hätten, wenn sie die
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Begründung der Motion irgendwie berücksichtigt hätten,

zu der Ueberzeugung kommen müssen, dass die
Antwort, die im gedruckten Bericht enthalten ist, eine
durchaus ungenügende ist. Es handelt sich gar nicht
um die formelle Frage, oh die Studenten der Medizin,
bevor sie zu weitern Kursen übergehen, eine
Vorprüfung abgelegt haben müssen, sondern ich wies
einfach auf die faktische Situation bei der medizinischen
Fakultät hin. Diese faktischen Verhältnisse sind derart,

dass der zukünftige Arzt, der das schweizerische
Staatsexamen machen will, einmal das Maturitätszeugnis

vorweisen und im weitern das sogenannte Physikum,

das erste propädeutische Examen über Physik,
Botanik und so weiter, und das sogenannte Anatomi-
kum, das zweite propädeutische Examen über Anatomie
und Physiologie, bestanden haben muss. Der
einheimische Mediziner wird faktisch zu einer dieser
Prüfungen nicht zugelassen, bevor er die vorhergehende
Prüfung bestanden hat. Ich verlangte nun, dass die
ausländischen Studenten und Studentinnen genau den
gleichen Bedingungen unterstellt werden, denen sich
die schweizerischen Studenten zu unterziehen haben,
dass eine russische Studentin nicht die praktischen
Kurse in der Insel und im Frauenspital soll besuchen
können, wenn sie nicht die gleichen Voraussetzungen
erfüllt hat, die ein schweizerischer Student erfüllen
muss. Das war der Sinn meiner Motion und man
musste sich lediglich an den Buchstaben anklammern,
wenn man ihr eine andere Interpretation geben wollte.

Es fällt mir nicht ein, das freie Studium auf der
Hochschule einschränken zu wollen ; vorläufig halte ich
dasselbe noch für besser als das andere. Aber faktisch
macht die medizinische Fakultät eine Ausnahme von
dem freien Studium. Es fällt keinem Mediziner ein,
bei Professor Kocher einen Operationskurs zu belegen,
bevor er das anatomische Examen abgelegt und am
toten Körper den menschlichen Organismus genau kennen

gelernt hat. Es wird auch Herrn Professor Kocher
und den andern Herren nicht einfallen, einen Studenten
an einem lebendigen Körper operieren zu lassen, bevor
er weiss, dass derselbe den menschlichen Organismus
schon am toten Körper kennen gelernt hat. Faktisch
ist also die Situation die, dass ein schweizerischer
Student der Medizin die klinischen Kurse erst dann
besucht, wenn er das Physikum und Anatomikum
bestanden hat. Der gedruckte Vortrag enthält also eine
reine Buchstabenauslegung, gegen die ich protestiere
und die durchaus nicht dem Sinne der Motion
entspricht.

Nun hat aber der Herr Erziehungsdirektor — ich
nehme mit Genugtuung Akt davon — alle Schritte
getan, um für die schweizerischen Studenten in den
praktischen Kursen der medizinischen Fakultät ein
gewisses Vorrecht zu schaffen. Er sorgte dafür, dass
zu diesem Zwecke Platzkarten eingeführt wurden. Ich
konstatiere im fernem mit Vergnügen, dass er auch
weiterhin bestrebt sein will, die schweizerischen
Studenten an unserer Hochschule zu bevorzugen und
ihnen möglichst Gelegenheit zu geben, ihre Studien
bei uns mit Erfolg durchzuführen. Das steht
allerdings mit der bisherigen Auffassung des Herrn
Erziehungsdirektors, dass wir für unsere Hochschule vor
allem eine grosse Zahl von Studenten zu bekommen
anstreben müssen, einigermassen im Widerspruch. Ich
nehme mit Genugtuung davon Akt, dass der Herr
Erziehungsdirektor in dieser Angelegenheit doch zu einer
andern Ansicht gelangt ist. Das ist nach meiner Auf¬

fassung absolut notwendig. Die Verhältnisse an
unserer Hochschule und speziell an der medizinischen
Fakultät sind derart, dass sie nicht länger andauern
dürfen. Ich habe leider nur die Statistik für das
Sommersemester 1904 zur Hand. Wie ich mir sagen liess,
sind die Verhältnisse für das Wintersemester 1904/05
noch etwas ungünstiger. Nun sind aber, wie gesagt,
schon die Verhältnisse für das Sommersemester 1904
derart, dass sie zum Aufsehen mahnen. Ich bin durchaus

einverstanden, dass wir unsere Hochschule auf
der Höhe der Zeit und der Wissenschaft halten. Aber
der Beweis dafür, dass dies wirklich der Fall sei,
liegt nicht in der Zahl der Studenten, namentlich dann
nicht, wenn diese Zahl sich in so wunderbarer Weise
verteilt, wie dies für die medizinische Fakultät zutrifft.
Im Sommersemester 1904 studierten an derselben 57
Berner, 63 Schweizer aus andern Kantonen, 16
Ausländer mit Ausnahme der Russen und 376 Russen und
Russinnen. Diese Zahlen beweisen, dass unsere
medizinische Fakultät allerdings von Seiten Russlands
ausserordentlich frequentiert wird, dagegen von Seiten
der andern Staaten des Auslandes doch nicht so, dass
wir sagen könnten, der Ruf unserer Hochschule sei
ein derartiger, dass sie von Studenten der Medizin
aus der ganzen Welt besucht werde. Wir haben es
mit einem ganz einseitigen Besuch von Seiten des
russischen Reiches und speziell der weiblichen
Studierenden zu tun. Ich glaube nicht, dass der Ruf
unserer Hochschule deshalb ein grösserer werde, weil
sie von einer so grossen Zahl von russischen
Studentinnen besucht wird.

Es ist nötig, dass wir hier denjenigen Gesichtspunkt

festhalten, von dem alle Besprechungen, die
im Schosse des Grossen Rates stattgefunden haben,
ausgegangen sind. Es sind nun vier Jahre verflossen,
seit ich in Sachen hier zum erstenmal das Wort ergriffen

habe, und ich hielt, immer daran fest, dass es ein
Unrecht sei, wenn den ausländischen, speziell russischen
Studenten bessere Rechte eingeräumt werden als den
schweizerischen Studenten. Die schweizerischen
Studierenden müssen ein Maturitätszeugnis vorweisen,
wenn sie in die medizinische Fakultät eintreten wollen,
von den russischen Studentinnen dagegen wird nur
das Abgangszeugnis von einer Art russischen
Frauengymnasiums, das aber nichts anderes ist als bei uns
eine bessere Sekundärschule, verlangt. Um nun doch
den Anschein zu erwecken, dass man etwas mehr
verlange, sieht unser Immatrikulationsreglement eine
besondere Maturitätsprüfung für auswärtige Studierende,
die keine Maturität bestanden haben, vor; allein die
betreffende Prüfung wird nicht von der eidgenössischen
Maturitätsprüfungskommission vorgenommen, sondern
von einer aus Hochschullehrern zusammengesetzten
besondern Kommission. Jedermann, der in die Sache
Einblick hat, geht darin einig, dass diese Kommission
so minime Anforderungen stellt, dass zwischen den
russischen Studentinnen und den schweizerischen
Studenten eine unbedingte Ungleichheit besteht. Darin
scheint mir das Unrecht zu liegen. Wenn wir unsere
Hochschule und die Leistungen der Studenten auf der
Höhe halten wollen, so müssen wir verlangen, dass da
eine gewisse Gleichheit geschaffen werde, was nur
dadurch geschehen kann, dass von den russischen
Studentinnen der gleiche Bildungsgrad und die gleichen
Vorprüfungen verlangt werden, wie von den einheimischen

Studenten. Ich begrüsse es ausserordentlich,
wenn unsere Hochschule auch vom Ausland besucht
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wird, aber ich betone nochmals, dass der Besuch von
seiten der Ausländer ein ganz einseitiger ist.

Ich möchte durch die gemachten Bemerkungen nicht
dazu Anlass geben, dass notwendige Verbesserungen
und Erweiterungen unserer Hochschulinstitute
unterbleiben. Ohne meinen Willen und mein Wissen wurde
die Erweiterung des botanischen Gartens mit der
Russenfrage in Verbindung gebracht. Ich habe schon in
meiner ersten Interpellation darauf aufmerksam
gemacht, dass gegen die Verhältnisse, wie sie in unserm
botanischen Institut bestehen, jeder eidgenössische
Fabrikinspektor Einsprache erheben würde und dass
diese Zustände unmöglich weiter andauern dürfen.
Ich gebe ohne weiteres zu, dass die Erweiterung dieses
Institutes ein absolutes Erfordernis ist. Ebenso bin
ich damit einverstanden, dass für die Augenklinik
unbedingt ein Neubau erstellt werden muss, da die
gegenwärtigen Räumlichkeiten durchaus ungenügend sind.
Wie mir mitgeteilt wurde, haben wir von einem
bernischen Gelehrten, der im Ausland gewohnt hat,
eine wertvolle ophtalmologische Bibliothek und ein
Kapital zu deren Erhaltung geschenkt bekommen. Diese
Bibliothek bildet ein Unikum in der ganzen Welt,
nirgends besteht eine Bibliothek, die so umfangreich
und vollständig ist wie diese, und nun liegen diese
wertvollen Bücher und Sammlungen in einem Estrich,
wo sie zu Grunde gehen und nicht zugänglich sind.
Es ist unbedingt nötig, dass in der Augenklinik ein
entsprechender Raum geschaffen werde, wo diese
Bibliothek untergebracht werden kann.

Im weitern möchte ich aber doch mit bezug auf
die Erweiterung der Hochschulinstitute meine Vorbehalte

machen. Wir haben vor kurzer Zeit eine neue
Anatomie, ein neues physikalisches und chemisches
Institut, ein neues physiologisches Institut und so weiter

erstellt und unsere Hochschule mit schwerem Geld
auf eine Stufe gebracht, dass sie sich sehen lassen darf.
Wenn nun aber von insgesamt 523 Medizinstudenten
nur 57 Berner, 63 andere Schweizer, 16 Ausländer
und alle übrigen Russen sind, haben wir doch keine
Veranlassung, unsere Hochschulinstitute noch mehr
zu erweitern und weitere grosse Opfer zu bringen,
nur um den ausländischen Studenten und Studentinnen
Gelegenheit zu geben, ihre Studien hier zu machen.
Wir haben unsere Institute so eingerichtet, dass sie
für die Schweizer- und Berner-Studenten genügen und
wir haben keinen Anlass, weiter zu gehen. Wenn ich
auch dafür bin, dass den gegenwärtig bestehenden
dringendsten Uebelständen abgeholfen werde, so
möchte ich der Regierung für die Zukunft doch sehr
empfehlen, dafür zu sorgen, dass der Umfang unserer
Institute kein zu grosser werde. Wir haben sie in
larger Weise eingerichtet und sie sollten für die nächste
Zukunft genügen. Wenn aber der Andrang ausländischer

Studenten im gleichen Masse zunimmt wie in
der letzten Zeit, so wird es nicht lange gehen, bis
wir wieder neue Institute erstellen müssen. Auf dem
chemischen Institut haben gegenwärtig drei bis vier
Studenten den gleichen Platz belegt. Statt dass also
einer mit aller Ruhe und mit Erfolg seinen Studien
obliegen kann, müssen sich drei bis vier Studenten in
den gleichen Platz teilen. Auf der Anatomie bestehen
ähnliche Verhältnisse. Während früher ein Student
ein Glied des menschlichen Körpers zum Präparieren
bekam, müssen sich nun drei, vier oder fünf Studenten
in einen einzelnen Fuss oder Arm teilen und daran
herumpräparieren, wobei sie sich natürlich gegenseitig

in ihrer Arbeit sehr hindern. Noch schlimmer sind die
Zustände im Frauenspital. Hier lag früher ein Student
der Medizin während drei Monaten als Interner seinen
praktischen Studien ob, während ihm jetzt infolge des

grossen Zudranges nur noch 14 Tage zur Verfügung
gestellt werden können. Was das für unsere bernischen
Aerzte für Folgen haben muss, davon können Sie
sich selber ein Bild machen. Wir müssen dafür sorgen,
dass unsere Studenten ihre Studien mit Erfolg an
unserer Hochschule vollenden können und nicht genötigt
sind, ausländische: Hochschulen zu besuchen. Wenn
der gegenwärtige Andrang von auswärts weiter
zunimmt, so müssen wir, wie gesagt, unsere Anatomie,
das physikalische und chemische Institut und so weiter
unabweislich vergrössern und demgemäss bedeutend
grössere Ausgaben für Lehrmittel und Materialien
bestreiten. Ich zweifle aber sehr daran, dass das Bernervolk

mit Rücksicht auf unsere gedrückte Finanzlage
damit einverstanden sei.

Ich will mich über den vorliegenden Gegenstand
nicht weiter verbreiten. Ich nehme mit Genugtuung
von der heutigen Erklärung des Herrn Erziehungsdirektors

Akt, dass er zu weitern Massnahmen durchaus

geneigt sei, möchte aber meinerseits, ohne
bestimmte Anträge zu stellen, dem Regierungsrat
nahelegen, dass er dafür sorge, dass dem grossen Zu-
drang von nicht genügend vorbereiteten fremden
Studenten entgegengetreten werde, was nur auf dem Wege
geschehen kann, dass von ihnen die gleiche Vorbildung
verlangt wird wie von den schweizerischen Studenten.

Der Antrag des Regierungsrates wird stillschweigend

angenommen.

Bern. Botanischer («arten: Erweiterungsbauten.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Morgentlialer, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wir haben soeben gehört, dass in
den letzten Jahren für unsere Hochschule zahlreiche
Bauten ausgeführt wurden, die sich sehen lassen dürfen.

Wir haben eine neue Tierarzneischule, ein
chemisches Laboratorium, ein physiologisches Institut,
eine Anatomie und in jüngster Zeit das schöne
Universitätsgebäude auf der grossen Schanze gebaut, wofür

im ganzen drei bis vier Millionen Franken
ausgegeben wurden. Nur ein Institut blieb bis jetzt
vernachlässigt, das ist der Botanische Garten. Die
dortigen Gebäulichkeiten sind absolut ungenügend. Dieser
Mangel hat sich zwar nicht erst in der neuesten Zeit
geltend gemacht, sondern war schon lange vorhanden;
allein wegen der bedeutend gesteigerten Frequenz der
Hochschule wurde er nach und nach immer
fühlbarer.

Die Gründe, warum für die Erweiterung dieses
Institutes bisher nichts geschah, sind verschiedener
Natur. Sie liegen einmal in der mehr oder weniger
immer sich geltend machenden Knappheit der
finanziellen Mittel, sodarm in dem Umstände, dass der

Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905. 16*
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Hochbaukredit für andere Hochschulbauten jeweilen
stark in Anspruch genommen wurde und weiter in dem
Umstände, dass der Botanische Garten eine Zeitlang
durch die Berner Brückenbaufrage bedroht schien.
Seinerzeit stand die Erstellung einer Lorrainebrücke, die
oberhalb der Eisenbahnbrücke die Aare überspannen
sollte, in ziemlich sicherer Aussicht. Da wurde denn
die Frage erwogen, ob der Botanische Garten nicht
verlegt werden müsse. Allein die Untersuchungen
ergaben, dass eine Verlegung so enorme Kosten zur
Folge haben würde, dass dieser Umstand auch für
die Wahl der Baustelle für die Lorrainebrücke jedenfalls

ausschlaggebend gewesen wäre. Die Verhältnisse
haben sich inzwischen nun so abgeklärt, dass von
einer Lorrainebrücke auf der Ostseite der Eisenbahnbrücke

nicht mehr ernstlich die Rede sein kann. Wenn
eine Lorrainebrücke kommen wird, so wird sie unterhalb

der Eisenbahnbrücke erstellt werden, so dass
also aus diesem Grunde eine Verschiebung der nötigen

Erweiterungsbauten im Botanischen Garten nicht
mehr stattzufinden braucht.

Die im Botanischen Garten herrschenden Uebel-
stände sind kurz folgende. Erstens ist das Lehrgebäude

eine alte Baracke mit einem Lehrsaal, der für
etwa 60 Hörer Platz bietet. In neuester Zeit ist aber
der Zudrang namentlich seitens der medizinischen und
philosophischen Fakultät so gross, dass oft über 100
Hörer in diesen Saal zusammengepfercht werden muss-
ten, wobei die meisten nur stehen konnten und von der
Führung von Kollegienheften natürlich keine Rede
mehr sein konnte. Aber auch die Herbarien und
andere Pflanzensammlungen sind dort in ganz
ungenügender Weise untergebracht und es muss auch da
unbedingt Remedur geschaffen werden, wenn nicht
der Zweck dieser Sammlungen beeinträchtigt werden
soll. Die Gewächshäuser sind ebenfalls unzulänglich.
Die Pflanzensammlungen sind ineinander hineingestopft,

so dass ihre Entwicklung geschädigt wird. Die
grössern Pflanzen, namentlich die Palmen, müssen ein
bis zwei Meter tief eingegraben werden und trotzdem
haben die Kronen nicht den nötigen Raum und müssen
verkümmern.

Die Baudirektion wurde daher schon im Jahre 1899
beauftragt, für die nötigen Erweiterungsbauten ein Projekt

vorzulegen. Das Kantonsbauamt setzte sich mit
dem Direktor des Botanischen Gartens, Herrn
Professor Fischer, in Verbindung, es wurden bezügliche
Studien gemacht und schliesslich kam ein Projekt
zustande, das einen neuen Mittelbau im Hauptgebäude
mit dem Anbau eines grössern Lehrsaales im
Kostenvoranschlag von 65,000 Fr. vorsah. Für die Gewächshäuser

wurden zwei Projekte aufgestellt. Nach dem
einen wären die nötigen Erweiterungsbauten an der
Stelle der jetzigen Gewächshäuser, das heisst auf der
Südseite des Hauptgebäudes, vorgenommen worden.
Die bezüglichen Kosten waren auf 124,000 Fr.
devisiert. Man suchte, ein etwas billigeres Projekt
auszuarbeiten und zugleich den Platz etwas besser zu
sparen. Man stellte daher ein Projekt auf, das den
Bau der Gewächshäuser auf der andern Seite des
Hautpgebäudes am Nordrand des Botanischen Gartens

in Aussicht nahm. Die daherigen Kosten wurden
auf 112,000 Fr. veranschlagt. Die Erziehungsdirektion,
sowie die Aufsichtskommission des Botanischen Gartens

und Herr Professor Fischer gaben dem letztern
Projekt den Vorzug, wünschten aber, dass die Bauten,
wenn möglich noch etwas weiter vom Hauptgebäude

zurückgesetzt würden, was mit einem weitern
Kostenaufwand von 3500 Fr. hätte geschehen können. Es
stellten sich aber der Ausführung dieses Projektes
einige Schwierigkeiten entgegen, indem auf dem
Botanischen Garten eine Servitut haftet, wonach keine
Gebäude erstellt werden dürfen, dessen Teile den
Eisenbahndamm überragen würden. Das Heizungskamin
und die Glaskuppel des Projektes hätten aber den
Damm um etwa 11/2 m. überragt. Man versuchte,
mit den Servitutsberechtigten ein Abkommen zu treffen.
Das war aber nicht möglich und das Projekt wurde
dann ohne Schaden demgemäss reduziert, so dass die
Ausführung doch an diesem Platze stattfinden kann.

Neben diesen Hauptbauten ist die Erstellung einer
Stützmauer an einem Bord im östlichen Teile des
Botanischen Gartens nötig. Diese Stützmauer hat den
Zweck, neues Terrain für Pflanzen anlagen zu gewinnen,

und die notwendige Ausfüllung kann sehr
vorteilhaft dadurch gewonnen werden, dass man die
Fundamentausgrabungen der beiden Hauptbauten dort
unterbringt. Wäre das nicht möglich, so würde die
Wegschaffung des Fundamentaushubes ganz bedeutende
Kosten verursachen. Die Kosten der Stützmauer sind
auf 9500 Fr. veranschlagt. Endlich ist für die mit diesen
Bauten im Zusammenhang stehende Verlegung der
Alpenpflanzenanlagen und Erdbeete ein weiterer Kredit
von 10,000 Fr. nötig, so dass die Gesamtkosten sich
auf 200,000 Fr. belaufen.

Die Regierung hegte lange Zeit Bedenken, auch
hier noch eine solche Summe aufzuwenden, aber man
musste sich durch mehrmaligen Augenschein und
durch die Vorträge des anerkannt tüchtigen Leiters
des Botanischen Gartens, Herrn Professor Fischer,
überzeugen, dass diese Ausgabe unbedingt gemacht
werden muss, wenn auch dieses Hochschulinstitut auf
die Höhe der Zeit gebracht werden soll. Die
Staatswirtschaftskommission hat die Angelegenheit ebenfalls
genau geprüft und ist zum gleichen Schluss wie die
Regierung gekommen. Wir beantragen Ihnen daher,
den Kredit von 200,000 Fr. zu bewilligen. Die
Ausführung der Erweiterungsbauten wird sich auf zwei
Jahre erstrecken.

Kindlimann, Präsident der Staatswirtschaftskommission.

Das vorliegende Geschäft wurde der
Staatswirtschaftskommission schon im Mai letzten Jahres
unterbreitet und als dringliches bezeichnet. Wir konnten

uns aber trotzdem in der Mehrheit nicht entschlies-
sen, den Kredit schon im Jahre 1904 zu verlangen,
weil wir uns der fatalen Finanzsituation des Staates
bewusst waren. Im gleichen Zeitpunkt, da uns dieses
Geschäft unterbreitet wurde, wurde uns auch die
Staatsrechnung pro 1903 zugestellt. Wir sahen, dass
dieselbe allerdings verhältnismässig günstig abschloss,
erkannten aber auch, dass dieser günstige Abschluss
einzig der ausserordentlichen Mehreinnahme aus der
Erbschaftssteuer im Betrag von zirka 750,000 Fr. zu
verdanken war, ohne welche die Rechnung ein
bedeutendes Defizit aufgewiesen hätte. Zugleich waren
wir uns bewusst, dass die Situation sich nicht
bessern werde und es deshalb geboten sei, mit den
Finanzen des Staates hauszuhalten. Darum konnte
sich die Mehrheit der Staatswirtschaftskommission
nicht entschliessen, letztes Jahr den Kredit für die
Erweiterungsbauten im Botanischen Garten zu
verlangen.
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Immerhin haben wir uns aber durch einen Augenschein

davon überzeugt, dass diese Aufgabe gelöst
werden muss und wir empfehlen Ihnen jetzt die
Genehmigung des regierungsrätlichen Antrages. Die von
der Erziehungsdirektion und von der Direktion des
Botanischen Gartens angeführten Uebelstände sind
tatsächlich vorhanden und müssen beseitigt werden, wenn
das Institut auf die Höhe der Zeit gebracht werden
soll. Die gegenwärtigen baulichen Anlagen datieren
aus dem Jahre 1860 und sind durchaus ungenügend.
Die Gewächshäuser wurden damals für junge Pflanzen

errichtet, die im Laufe der Jahre gross geworden
sind. Darunter befinden sich kostbare Pflanzenarten.
Dieselben stossen nunmehr oben an; man behalf sich
bisher damit, dass man sie tiefer eingrub, aber dieses
Mittel versagt nach einer gewissen Zeit ebenfalls wieder.

Auch die Zahl der Pflanzen hat zugenommen,
weshalb sie zusammengedrängt werden mussten,
wodurch sie verkümmern. Der Hörsaal, der, wie Sie
gehört haben, für 60 Zuhörer bestimmt ist, hält 60
Quadratmeter und ist nicht einmal 3 m. hoch. Die
Zahl der Studenten, die in diesem Raum den
Vorlesungen folgen, beträgt gegenwärtig 120, ja man hätte
schon 168 darin unterbringen sollen. Man behilft sich,
so gut es geht und Herr Müller hat Ihnen schon früher
gesagt, dass wegen der Ueberfüllung des Saales der
Professor nicht mehr in denselben eintreten konnte
und deshalb die Türe so eingerichtet werden musste,
dass sie sich nicht mehr nach innen, sondern nach
aussen öffnet. Aehnlich sieht es aus mit bezug auf
die Lokalitäten, wo die Studenten ihre Präparate
machen, und die Räumlichkeiten, wo die Sammlungen,
Herbarien und so weiter untergebracht sind. Auch
diese Lokalitäten sind ungenügend und zum Teil sogar
feucht, so dass manches zu Grunde geht.

Das alles beweist, dass Abhülfe unbedingt getroffen
werden muss. Der Staat muss da weitere Opfer bringen

und deshalb pflichtet die Staatswirtschaftskommission
dem Antrag der Regierung bei.

Wenn ich letzten Montag den Antrag gestellt habe,
die Motion Bühlmann möchte vor dem jetzt in
Behandlung stehenden Geschäft erledigt werden, so
geschah das auf den ausdrücklichen Wunsch eines
Mitgliedes der Staatswirtschaftskommission, welches darauf

beharrte, dass zuerst einmal ein befriedigender
Bericht der Erziehungsdirektion vorgelegt werden soll,
wie man den angeführten Missständen auf unserer
Hochschule abhelfen wolle. Die Staatswirtschaf-tskom-
mission sagte sich allerdings, dass diese Frage mit
der Angelegenheit des Botanischen Gartens nicht im
Zusammenhang stehe, da auch ohne die russischen
Studentinnen hier die Verhältnisse so sind, dass
Abhülfe geschaffen werden müsste. Wir haben aber trotzdem

dem Wunsche des betreffenden Mitgliedes Rechnung

getragen und die Beratung über den Antrag
Bühlmann ging denn auch der Behandlung des jetzigen
Geschäftes voraus. Wir haben bezüglich der Motion
Bühlmann befriedigende Auskunft bekommen, so dass
auch von daher kein Grund mehr vorliegt, dem
Antrag der Regierung betreffend den Botanischen Garten
entgegenzutreten.

Präsident. Da wir nicht mehr in beschlussfähiger
Zahl versammelt sind, sehe ich mich veranlasst, die
weitere Behandlung des Geschäftes auf morgen zu
verschieben. Es wird sich freilich kaum eine
Diskussion entspinnen, aber ich möchte nicht gerne einen

Kredit von 200,000 Fr. durch eine offensichtlich
beschlussunfähige Versammlung beschliessen lassen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 51/i Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Fünfte Sitzung.

Donnerstag den 16. Februar 1905,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lohner.

Der Namensaufruf verzeigt 172 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 62 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Amrein, Böhme, Brand,
Brüstlein, Buchmüller, Bühler (Frutigen), Bürki,
Dürrenmatt, Gresly, Hari, Hofer, Iseli (Jegenstorf), Iseli
(Grafenried), Marschall, Marti (Aarberg), Maurer,
Meyer, Michel (Bern), Morgenthaler (Ursenbach), Roth,
Rufener, Schenk, Schmidlin, Siegenthaler, Spychiger,
Thöni, Tüscher, Vuilleumier, Wyder, Wyssmann;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren : Ab-
bühl, Béguelin, Berger (Schwarzenegg), Beutler,
Blanchard, Blösch, Boss, Bühlmann, Christeler, Citheriet,
Cortat, Crettez, David, Frutiger, Glatthard, Grosjean,
Gurtner (Uetendorf), Habegger, Hadorn (Latterbach),
Henzelin, Hostettler, Kisling, Küster, Luterbacher,
Michel (Interlaken), Mouche, Reber, Robert, Schwab,
Wächli, Weber (Porrentruy), Wolf.
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Präsident. Eingelangt ist eine Broschüre an das
Präsidium des Grossen Rates zuhanden des letztern,
betitelt «Ein Kampf ums Recht» von Johannes
Bachmann, früher im Neuhaus bei Münsingen. Die
Broschüre enthält kein Gesuch an den Grossen Rat,
sondern nur eine Darstellung verschiedener Beschwerdepunkte

und schliesst mit einem Gesuch an den
Regierungsrat und den Bundesrat, es möchte dem
Johannes Bachmann Recht werden. — Ich nehme an,
es werde nicht verlangt, dass die Broschüre hier
verlesen werde. Wer davon Einsicht nehmen will, dem
steht sie zur Verfügung.

Tagesordnung :

Bei». Botanischer Garte»; Erweiterungsbauten.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 61 hievor.)

Präsident. Wegen mangelnder Beschlussfähigkeit
mussten wir gestern die Erledigung dieses Traktan-
dums auf heute verschieben. Es ist von den Herren
Berichterstattern der Regierung und der Staatswirt-
schaftskommission bereits über das Geschäft referiert
worden und ich eröffne nun die allgemeine Diskussion.

Rossel. Im Gegensatz zu der Annahme, dass dieses

Geschäft zu keiner weitern Diskussion Anlass
geben werde, sehe ich mich veranlasst, einige Bemerkungen

hier im Rate darüber anzubringen.
Ich musste mich nach Anhörung der beiden

Berichterstattungen fragen, ob die Bewilligung eines Kredites
von 200,000 Fr. für den Botanischen Garten im vollen
Umfange berechtigt sei. Ich gebe gerne zu, dass dieses
Institut Uebeistände aufweist, die beseitigt werden
müssen und ich bin persönlich überzeugt, dass schon
früher bezügliche Verlangen gestellt worden wären,
wenn nicht die Herren Fischer, Vater und Sohn, nicht
nur zu den tüchtigsten Lehrern gezählt werden dürften,
sondern auch zu den allerbescheidensten, die bisher
versuchten, mit den bestehenden Einrichtungen
auszukommen. Es kann sich für mich also nicht darum
bandeln, diesem Institut etwa Opposition machen zu
wollen, sondern ich möchte nur die Konsequenzen
ziehen, welche die heutige Abstimmung im allgemeinen

haben kann.
Ich halte es nicht für nötig, dass gegenwärtig für

den Botanischen Garten eine Summe von 200,000 Fr.
ausgegeben werde. Man hat uns heute nichts davon
gesagt, wie viel Geld nach Erstellung der Gebäude
noch für die Möblierung, die doch auch stattfinden
muss, notwendig sein wird. Man ist überhaupt
darüber im unklaren, wie viel es noch kosten wird, bis
das Institut ganz ausgebaut sein wird. Es ist mir
aufgefallen; dass man von den Gewächshäusern gesprochen

und gesagt hat, dass dort so hochgewachsene
Palmen sich befinden, dass es nötig sei, das Dach
zu erhöhen. Meines Erachtens gibt es ein anderes,
weniger kostspieliges Mittel, diesem Mangel abzuhel¬

fen: Man nimmt die grossen Bäume heraus und
ersetzt sie durch kleinere, an denen ebensoviel studiert
werden kann.

Sie haben den gestrigen Ausführungen des Herrn
Erziehungsdirektors betreffend die Motion Bühlmann
entnehmen können, wie nötig es ist, einer gewissen Invasion

an unserer Hochschule einen Damm entgegenzusetzen.

Dazu ist aber das Mittel, dass man ein neues
Institut in der Weise, wie es heute geschehen soll,
erweitere, nicht besonders geeignet. Wir befinden uns
in einem wichtigen Momente und es kommt sehr darauf

an, wie wir die Frage prinzipiell behandeln.
Wir haben an der Universität in Bern verschiedene

Institute, die den heutigen Verhältnissen entsprechen.
Diese Institute werden aber nicht ganz gleichmässig
behandelt. Sie können der Staatsrechnung entnehmen,
dass die ältesten Anstalten der Hochschule mit den
geringsten Summen sich begnügen müssen und damit
auch auskommen, während die neuen Institute
Ausgaben verursachen, die man bald nicht mehr
verantworten kann und die gerade an dem Zudrang der fremden

Studenten, dem man mit Recht, zu begegnen sucht,
zum grossen Teil schuld sind. So wurden zum
Beispiel im Jahre 1903 für ein chemisches Laboratorium
6840 Fr. 70 ausgegeben und bei einem andern chemischen

Institut wurden für 8995 Fr. 25 Chemikalien
absorbiert. Dagegen betrugen die Ausgaben für das
physikalische Kabinett mit dem tellurisGhen
Observatorium bloss 4396 Fr. Nun weiss doch jedermann,
welche ausserordentlichen Fortschritte die Physik in
der neuern Zeit, gemacht hat und welch ungeheure
Wohltaten wir ihr zu verdanken haben, und es wird
kein Mensch behaupten dürfen, dass das physikalische
Institut in Bern zurückgeblieben sei. Ich kann Sie
versichern, dass die neuesten Errungenschaften eingeführt,

wurden und wenn gegenwärtig im Inselspital
ein Röntgenstrahlenkabinett besteht, so haben wir es
dem physikalischen Institut und Herrn Professor
Forster zu verdanken, der sogar seine Gesundheit
geopfert hat, um diese Untersuchungen im Inselspital
zu ermöglichen. Wenn nun das physikalische Institut
mit etwas über 4000 Fr. auskommen kann, muss man
sich wundern, dass die beiden ersten Institute so
ungeheure und unberechtigte Ausgaben zu verzeichnen
haben. Wir begegnen hier auch noch einem weitern
Institut, dem pharmazeutischen, das ganz vorzüglich
geleitet ist, aber einigermassen demjenigen am
eidgenössischen Polytechnikum Konkurrenz macht, und
also nicht unbedingt nötig wäre. Eigentümlicherweise
gibt das pharmazeutische Institut ebenfalls mehr Geld
aus als das physikalische Kabinett. Im ganzen
verausgabten die beiden chemischen Institute und das
pharmazeutische Institut 21,000 Fr. für Chemikalien,
Sammlungen und so weiter. Ich habe ausgerechnet,
dass, wenn man auf das richtige und notwendige Mass
zurückgehen würde, auf diesen drei Instituten eine
Ersparnis von jährlich zirka 10,000 Fr. gemacht, werden

könnte, wobei sie immer noch die gleiche Subvention

wie das physikalische Kabinett erhalten würden.
Durch die Reduktion dieser Subsidien würde überdies
dem allzu grossen Andrang von fremden Studenten Einhalt

getan werden können. Auch ist zu bemerken,
dass das Geld, das wir für diese Laboratorien
ausgeben, ausschliesslich den betreffenden Lehrern
zugute kommt, so dass ihre Besoldungen fast so hoch
oder noch höher sind als diejenige unseres
Bundespräsidenten. Durch die hohen Subventionen an die
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Hochschullaboratorien wird, wie gesagt, die Frequenz
der russischen Damen und Herren ausserordentlich
erleichtert, indem sie hier billig etwas lernen, sich ein
Zeugnis über Hochschulbesuch erwerben und sich auf
das Doktorexamen vorbereiten können, das, nebenbei
gesagt, an der Universität Bern oft in eigentümlicher
Zusammenstellung stattfindet. Man hat uns gestern
gesagt, dass man durch die Verabfolgung von
Platzkarten die Schweizer Studenten zu bevorzugen gesucht
habe. Das ist ja recht und gut, aber ich verspreche
mir von solchen Mitteln nicht viel. Man muss sich
nur vergegenwärtigen, wie die Sache in einem solchen
Institut zugeht. Unsere etwas schwerfälligen
schweizerischen und bernischen Studenten werden umringt
und belästigt und so behandelt, dass es ihnen zuletzt
verleidet, hinzugehen. Man sollte allen Ernstes dafür
sorgen, dass so etwas nicht mehr vorkommen kann.

Ich muss Sie noch auf etwas anderes aufmerksam
machen. Wir haben jetzt in dem Inselspital ein
sogenanntes Finseninstitut. Finsen war ein berühmter
Gelehrter, der letztes Jahr im Alter von erst 41 Jahren
in Kopenhagen gestorben ist. Er hat es dazu gebracht,
durch Zerlegung des Sonnenlichtes eine der
fürchterlichsten Krankheiten zu heilen, die Hauttuberkulose,
die bis dahin unheilbar war. Nun sollte auch für
die Insel ein solcher Apparat angeschafft werden, aber
die Regierung erklärte, sie habe dazu nicht das
nötige Geld. Darauf taten sich wohltätige Leute zusammen

und schafften den Apparat aus dem
zusammengesteuerten Gelde an. Als der Apparat einmal da wTar,
fehlte das nötige Personal für die Behandlung der
Kranken und da gingen Damen aus der Stadt Bern
freiwillig hin, um diese Pflege zu besorgen. Welche
Aufopferung es hiefür braucht, kann nur der
beurteilen, der weiss, welch schreckliche Wunden die
Hauttuberkulose hervorbringt und wie die Kranken stundenlang

behandelt werden müssen. Nun finde ich, wäre
es doch gewiss am Platze gewesen, dass die Regierung

für die Anschaffung dieses Apparates hatte das
Geld geben können; allein dazu waren die Mittel nicht
vorhanden, während dann für andere Hochschulinstitute

mehr als nötig verausgabt wird.
Wenn Sie den Botanischen Garten in der geplanten

Weise erweitern, wenn Sie dem Hauptgebäude plötzlich

solche Dimensionen geben, so schaffen Sie damit
ein neues Institut, dem die fremden Studenten
zuströmen werden, so dass es den Schweizern am Ende
auch verleiden wird, dasselbe weiter-zu besuchen. Ich
will damit den Behörden keinen Vorwurf machen. Die
Sache lässt sich nicht wohl anders machen und Herr
Gobat hat Ihnen gezeigt, was für Antworten er von
Seiten der Professoren auf seine Zirkulare bekommt.
Auch der Baudirektion mache ich keinen Vorwurf.
Man weiss ja auch, wie es in dieser Richtung zugeht.
Man braucht nur einige Dimensionen anzugeben und
dann kommen die Architekten und erklären : Halt,
so muss es gehen, so wird es in Berlin, Paris, London,
Wien, New-York und so weiter auch gemacht. Oder
soll gegen die Staatswirtschaftskommission ein
Vorwurf erhoben werden? Keineswegs. Sie hat richtig
eingesehen, dass das botanische Institut nicht mehr
länger in dem gegenwärtigen Zustande gelassen werden

kann und sie beschloss daher, die Sache vor den
Grossen Rat zu bringen, um zu sehen, was er dazu
sage. Deshalb habe ich mir auch erlaubt, auf die an
den Grossen Rat gerichtete Frage eine Antwort zu
erteilen. Wenn die 200,000 Fr. für den Botanischen

Garten bewilligt werden, so wird es nach dem Rücktritt

des jetzigen Inhabers der Professur für Physik
nicht lange gehen, bis es heisst, der Hörsaal ist viel
zu klein, in Berlin ist er viermal grösser, die
Sammlungen sind ungenügend, man sieht, dass vorher lange
ein Mann da war, der nicht auf der Höhe der Zeit
stand und so weiter. Wir dürfen die Konsequenzen
unseres heutigen Beschlusses wohl überlegen. Darauf
wollte ich aufmerksam machen und dem Herrn
Erziehungsdirektor beispringen, der unserer Hülfe
bedarf, der sich zu weitgehenden Anforderungen gegenüber

darauf muss berufen können, dass er nicht tun
könne, was er wolle, sondern dass der Grosse Rat
ihm die Hände gebunden habe. Ich möchte daher
beantragen, die Angelegenheit an die Regierung
zurückzuweisen mit dem Auftrag, zu untersuchen, ob die
notwendige Erweiterung des Botanischen Gartens nicht
um die Hälfte der Kosten, also um 100,000 Fr., bewerkstelligt

werden kann. Man wird nicht einwenden
können, dass die Annahme dieses Antrages nicht möglich
sei, weil das Geschäft äusserst dringlich sei und die
Gebäude zusammenzufallen drohen. Denn wenn man
so lange hat warten können, so wird man auch noch
einige Monate länger mit der Ausführung der Arbeiten
warten können. Die Hauptsache ist, dass man weiss,
dass die Sache noch einmal untersucht wird. Wenn
sich dann herausstellt, dass das Geschäft nicht
anders erledigt werden kann als uns heute vorgeschlagen

wird, so wird der Grosse Rat entschieden seine
Mithülfe nicht versagen. — Ich empfehle Ihnen die
Annahme meines Antrages.

Präsident. Ich eröffne die Diskussion über die
Ordnungsmotion des Herrn Rossel.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens. Der
ehemalige Herr Professor Rossel (Heiterkeit) hat unter
dem Vorwand, einen Antrag zu stellen, der, wie ich
sogleich zeigen werde, seinen eigenen Worten
widerspricht, einen Angriff auf die Hochschule unternommen

und somit gehandelt wie der Vogel, der das
eigene Nest beschmutzt. Er fiel über das früher von
ihm geleitete Institut her, das er in ziemlich
vernachlässigtem Zustande zurückgelassen hat, wovon wir
heute noch die Folgen verspüren, indem eben
nachgeholt werden muss, was früher unterlassen wurde.
Die Angriffe auf das chemische Institut, die nicht erst
heute, sondern schon früher erfolgten, sind unbegründet.

Allerdings sind die Kosten grösser geworden
gegenüber früher, aber das bringt die Wichtigkeit und
Vielseitigkeit des Faches mit sich. Auch ist zu
bemerken, dass die Kosten dieser Laboratorien durch
die Gebühren gedeckt werden, die wir eingeführt
haben. Im weitern ist es nicht richtig, wenn behauptet
wird, dass die Ausgaben für die chemischen Laboratorien

von dem Andrang der Russen und Russinnen
herrühren. Denn für die Russinnen wurde von einem
Dozenten ein besonderes Laboratorium errichtet, das den
Staat nichts kostet, weil es ein Privatunternehmen des
betreffenden Dozenten ist. Herr Rossel bedauert es
in hohem Grade, dass man nicht andere Institute in
gleichem Masse unterstütze wie das chemische. Er
hat dabei in hochtönenden Phrasen von einem
wohltätigen Institut in der Insel gesprochen, das vom Staat
auf Kosten der Chemie vernachlässigt werde. Meine
Herren, wenn Herr Professor Rossel wüsste, was er
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sagte, so hätte er erkennen müssen, dass es sich in
diesem Falle gar nicht um ein staatliches Institut
handelt, sondern um ein neues Heilverfahren, das für
die Insel eingeführt wurde, wobei nur die Insel etwas
zu befehlen hat.

Seinen widersprechenden Ausführungen hat Herr
Rossel aber dadurch die Krone aufgesetzt, dass er
die Hochschule und die Behörden bald in den Himmel
erhob, bald sie heruntermachte und den Antrag stellte,
dass der Regierungsrat die Frage der Erweiterung des
Botanischen Gartens noch einmal prüfe, nachdem er
sie bereits sechs Jahre lang geprüft und die verschiedenen

Projekte auf alle mögliche Weise beschnitten
hat. Wie reimt sich ein solcher Antrag, die Kosten auf
die Hälfte zu reduzieren, mit dem Lobe, das Herr
Rossel den Professoren Fischer, Vater und Sohn,
gespendet hat und dem ich vollständig zustimme? Herr
Rossel hat gesagt, die Professoren Fischer seien nicht
nur wegen ihrer Wissenschaft, sondern nicht weniger
wegen ihrer grossen Bescheidenheit berühmt. Wenn
sie also bescheiden sind, so muss man doch annehmen,

dass sie nichts übertrieben haben, dass das,
was sie verlangen, eben nötig ist und dass somit ihren
Wünschen entsprochen werden kann. Die Entwürfe,
die wir Ihnen vorlegen, sind nichts anderes als die
Entwürfe des bescheidenen Herrn Professor Fischer.
Damit glaube ich genug gesagt zu haben und ersuche
Sie, die Ordnungsmotion des Herrn Rossel abzulehnen.

Rossel. Es ist nicht recht, dass der Herr
Erziehungsdirektor versucht hat, mich hier persönlich
blosszustellen. Ich werde ihm auf seine Auslassungen
nicht antworten, indem ich mich an einen Ausspruch
erinnere, der gestern von einem der angesehensten
Mitglieder des Rates mir gegenüber getan wurde. Der
betreffende Herr erklärte mir: Es ist doch eigentümlich

mit Herrn Gobat, wenn man privatim mit ihm
spricht, ist er der liebenswürdigste Mensch der Welt,
aber es ist ihm absolut unmöglich, eine Rede zu halten,

ohne unangenehm zu werden. Ich nehme an,
dass Herr Gobat gefunden hat, es sei nötig, auch
mir gegenüber unliebsame Bemerkungen zu machen.

Zur Sache selber will ich nur bemerken, dass ich
wohl weiss, dass das fragliche Institut in der Insel,
auf das ich hingewiesen habe, kein staatliches ist,
aber nach meiner Ueberzeugung handelt es sich da
um eine grosse humanitäre Frage, die eher unterstützt
zu werden verdient als andere Institute.

Herr Gobat hat erklärt, ich befinde mich im
Widerspruch mit mir selber, wenn ich Herrn Professor
Fischer als den bescheidensten Menschen hinstelle, dann
aber zugleich sein Projekt bemängle. Nun weiss ich
aber, wie es in solchen Angelegenheiten zu gehen
pflegt. Wenn es sich einmal darum handelt, ein
Institut zu errichten, so ist nicht mehr der betreffende
Professor massgebend. Gewiss hat Herr Professor
Fischer sich dahin ausgesprochen, wie die Erweiterung
vorgenommen werden könnte und er hat wohl auch
Pläne dafür aufgestellt. Allein nachher ging die Sache
an die Fachmänner über, die dann erklärten, dass mit
Rücksicht auf die übrigen bestehenden Hochschulinstitute

in Bern und mit Rücksicht auf die anderwärts
bestehenden Einrichtungen das botanische Institut so
und so ausgebaut werden müsse. Da fügt sich denn
auch der allerbescheidenste Mensch, aber wenn die
Sache einmal fertig ist, erschrickt er selber vor dem

vollendeten Werke. Ich glaube, dass wir Herrn
Fischer gar keinen Dienst erweisen, wenn wir ihm ein
solches Institut aufladen, da er hauptsächlich verlangt,
viel Zeit für seine wissenschaftlichen Arbeiten zu
haben.

Ich habe noch auf etwas anderes hingewiesen. Man
redet heute bloss von den 200,000 Fr. für die
Erstellung der nötigen Bauten, aber nicht davon, was
man dann hineintun will. Wenn man ein Gewächshaus

baut und darin einen Palmengarten einrichten
will, so werden Sie dann sehen, welche Kosten
dadurch dem Staat verursacht werden. Ich glaube, es
sei angezeigt, die Sache noch etwas näher zu prüfen
und ich halte daher meinen Antrag aufrecht.

Wyss. Ich möchte mich nicht in den kleinen
persönlichen Streit zwischen dem Herrn Erziehungsdirektor

und Herrn Rossel einmischen. Ich nehme
an, sie haben, soweit es das persönliche Moment
betrifft, beide recht gehabt. Aber sachlich würde ich
ausserordentlich bedauern, wenn die Erweiterung des
Botanischen Gartens neuerdings auf die lange Bank
geschoben würde. Seit Jahren arbeitet die
wissenschaftliche Welt in Bern an der Erweiterung dieses
Institutes und die Herren Professoren Fischer haben
sich seit langer Zeit mit dem Allerbescheidensten
begnügt und sich immer und immer zurückweisen lassen,
so dass man ihnen schliesslich sagte, sie möchten doch
einmal energisch ein Verlangen stellen. Die vorhandenen

Palmen wurden von Jahr zu Jahr immer tiefer in
den Boden gegraben, nur damit sie nicht aus dem
Palmenhause entfernt werden mussten. Herr Rossel
hat erklärt, es gebe ein leichtes Mittel, um diesem
Uebelstande abzuhelfen, man brauche nur die grossen
Palmen herauszunehmen und durch kleine zu ersetzen.
Ich bedaure es, dass ein Mann der Wissenschaft den
Rat erteilt, Produkte, die jahrzehntelang mit
ungeheurer Sorgfalt und Mühe gepflegt und aufgezogen
wurden, bis sie eine seltsame Grösse erreicht haben,
so dass Leute von weither kommen, um sie zu
besichtigen, aus unsern Sammlungen zu entfernen. Man
könnte diese Palmen ja zum Verkauf ausschreiben
und die Zürcher würden sich ein Vergnügen daraus
machen, sie zu erwerben und von Bern nach Zürich
zu transportieren! Diese Palmen gehören zur
Komplettierung unserer ganzen Sammlung und der Botaniker

muss an ihnen seine Studien machen und wenn
sie nicht mehr in das Gewächshaus passen, so soll
eben ein anderes Haus für sie erstellt werden. Diese
Palmen bilden eine Zierde unserer wissenschaftlichen
Sammlungen und deshalb müssen wir sie auch ferner

erhalten.
Ich habe schon in frühern Jahren Gelegenheit

gehabt, mit einem der Herren Professoren Fischer zu
reden und konnte mich persönlich von der Notwendigkeit

der Erweiterung dieses Institutes überzeugen. Man
kann da ganz ruhig von den fremden Studenten
absehen. Denn einer der Herren Fischer hat mir
versichert, dass, wenn es auch gar keine Russen in Bern
geben würde, die bestehenden Räumlichkeiten doch
zu klein wären. Wir müssen im Interesse der
bernischen und schweizerischen Studenten geeignete
Lokalitäten schaffen, denn es geht nicht an, dass, wenn
der Kanton Bern mit grossen Opfern eine Universität
sich halten und damit den jungen Schweizern
Gelegenheit zur vollständigen wissenschaftlichen Aus-



(16. Februar 1905.) 67

bildung geben will, in einem einzelnen Fache Ungenügendes

geboten werde. Wenn wir in einem einzelnen
Fache nicht die genügenden Geldmittel aufwenden, um
den Anforderungen der Wissenschaft zu genügen, so
leidet darunter das betreffende Fach und damit der
ganze Ruf der Universität. Dazu wollen wir nicht
Hand bieten. Wir wollen fortfahren, unsern Leuten
Gelegenheit zu geben, in Bern sich eine vollständige
wissenschaftliche Ausbildung anzueignen. Dafür werden

sich die Mittel auch in Zukunft finden, sogut es
bisher der Fall war. Ich möchte Sie bitten, den idealen

Sinn festuzhalten, der uns bis anhin in solchen
Fragen geleitet hat und bemerke nur noch, dass der
Botanische Garten uns weniger kostet als seinerzeit das
chemische Laboratorium, als es unter einer andern
Leitung als der gegenwärtigen stand. (Heiterkeit).

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Rossel hat das Zustandekommen

des vorliegenden Projektes so dargestellt, als hätte
Herr Professor Fischer nur auf die bestehenden Mängel
aufmerksam zu machen brauchen und dann wären
die Fachleute gekommen und hätten erklärt, so müsse
die Bache gemacht werden, und Herr Fischer wäre dann
vor Schrecken fast umgefallen und hätte gefunden,
dass natürlich das Projekt so ausgeführt werden müsse,
wie die Fachleute es aufstellten. Ich nehme an, Sie
werden ohne weiteres mit mir einverstanden sein, wenn
ich diese Darstellungsweise als unrichtig bezeichne.
Man ist im Gegenteil in dieser Angelegenheit sehr
vorsichtig und sorgfältig vorgegangen. Sechs Jahre lang
fanden in der Regierung Verhandlungen statt und die
Staatswirtschaftskommission beschäftigt sich seit bald
zwei Jahren mit der Sache. Herr Professor Fischer
wurde von beiden vorberatenden Behörden mehrmals
persönlich angehört und seine Ausführungen brachten
uns die Ueberzeugung bei, dass das, was er verlangt,
wirklich das Allerbescheidenste ist. Auch die
technische Behandlung des Geschäftes war eine sehr
sorgfältige. Es wird Ihnen wohl zur Beruhigung dienen,
wenn ich Ihnen mitteile, dass das Geschäft noch von
dem erfahrenen und anerkannt tüchtigen frühern
Kantonsbaumeister, Herrn Stempkowski, in sehr
eingehender Weise behandelt wurde. Ich kann Sie
versichern, dass das in Beratung stehende Projekt nicht
das am wenigsten sorgfältig studierte der Ihnen schon
vorgelegten Projekte ist. Ich möchte Ihnen deshalb
nochmals empfehlen, den verlangten Kredit zu
bewilligen.

Abstimmung.
Für den Ordnungsantrag Rossel Minderheit.

Präsident. Die allgemeine Umfrage dauert fort.
— Da das Wort nicht mehr verlangt wird, ist die
Diskussion geschlossen und der Antrag der
vorberatenden Behörden wäre demnach zum Beschluss
erhoben.

Abänderungsgesetz
betreffend

die Erbschafts- und Schenken,çsstener.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 42 hievor.)

§4.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In § 4 werden die Abzüge behandelt. Das
Gesetz von 1864 kannte keine solchen, sondern unterwarf

die ganze Erbschaft der Steuer. Im Jahre 1879
wurden die auf der Erbschaft haftenden Schulden, die
Legate, sowie die von den Erben zugunsten
gemeinnütziger oder wohltätiger Institutionen gemachten
Vermächtnisse als abzugsberechtigt erklärt. Der Entwurf
von 1900 strich die letztere Kategorie und auch der
vorliegende Entwurf steht auf diesem Boden. Ich habe
bei der Eintretensfrage bereits kurz darauf hingedeutet,
dass es nicht richtig wäre, wenn wir gestatten würden,
dass diejenigen, welche diese Schenkungen machen,
sie von der Erbschaft abziehen, weil die Beschenkten
ja bereits von der Entrichtung der Steuer befreit sind.

Neu ist die Bestimmung, dass auch ausländische
Erbschaftssteuern abgezogen werden dürfen. Man hat
diese früher als Schulden betrachtet und auf diese
Weise konnten sie ebenfalls abgezogen werden. Allein
diese Rubrizierung ist nicht richtig, denn der
Erblasser hat diese Steuer nicht geschuldet. Es muss
daher ausdrücklich gesagt werden, dass die ausländischen

Erbschaftssteuern abzugsberechtigt seien. Dieser
Abzug ist deshalb gerechtfertigt, weil der Erbe ja das
Geld nicht erhält.

v. Muralt. Ich muss gestehen, dass ich diesen
Artikel nicht recht verstehe. Ich nahm bis jetzt
immer an, dass jeder nur von dem, was er bekomme,
Steuer bezahle. Infolgedessen fallen die Schulden und
Legate bei der Berechnung der Erbschaftssteuer ohne
weiteres ausser Betracht. Ich glaube daher, der §
könnte einfach gestrichen werden mit Ausnahme
vielleicht der Bestimrpung betreffend die ausländischen
Erbschaftssteuern. Oder ist der Artikel so zu
verstehen, dass allfällige Vergabungen, welche, wie es
oft vorkommt, die Erben aus freiem Willen machen
und die also nicht testamentarisch verschrieben waren,
abgezogen werden dürfen? Wenn es so gemeint ist,
habe ich nichts dagegen, denn das kann nur dazu
dienen, den Wohltätigkeitssinn zu wecken. Wenn die
Bestimmung aber nicht so aufzufassen ist, so sehe
ich nicht ein, was dieser § nützt.

Was die Frage der ausländischen Erbschaftssteuern
anbelangt, so fallen natürlich die auf dem ausserhalb
des Kantons liegenden Grundeigentum haftenden
Steuern nicht in Betracht; denn davon verlangen wir
begreiflicherweise keine Steuer. Es kann sich also
nur um die Erbschaftssteuer auf dem beweglichen
Vermögen handeln. Das wird nun aber im Ausland
sehr selten besteuert, doch kommt es hie und da vor.
Dagegen finde ich, dass in diesem Falle die Steuer
nicht von dem dem Erben zufallenden Vermögensteil,
sondern von der Steuer, die er hier zu bezahlen hat,
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abgezogen werden sollte. Man zahlt die Erbschaftssteuer

für den Schutz, den der betreffende Staat dem
Uebergang des Erbteiles an den Bezugsberechtigten
zusichert. Wenn dieser Schutz nun von einem fremden

Staat gewährt wird, so ist es richtig, dass er
dafür entschädigt werde und nicht der Kanton Bern.
Die Sache hat auch noch eine andere praktische Folge.
Man hat schon wiederholt darauf hingewiesen, dass
es gut wäre, wenn sich an den verschiedenen Orten
unseres Kantons kapitalkräftige Leute aus dem Ausland

ansiedeln würden. Dafür ist auch sehr oft Neigung
vorhanden, allein die betreffenden Persönlichkeiten
können nicht begreifen, dass sie bei uns noch Steuern
entrichten müssen, die sie schon im Ausland bezahlt
haben. Deshalb wäre es angezeigt, hier eine Bestimmung

folgenden Inhaltes aufzunehmen: «Allfällige
ausländische Erbschaftssteuern sind von dem durch dieses

Gesetz festgestellten Erbschaftssteuerbetrag für die
gleichen Vermögensteile in Abzug zu bringen, wenn
deren Ausrichtung nachgewiesen ist. » Ich möchte
nicht, dass heute über diesen Antrag abgestimmt würde.
Allein nachdem bereits ein Artikel an die Kommission

zurückgewiesen wurde, glaube ich, könnte auch
dieser Artikel der Kommission zu näherer Prüfung
anheimgegeben werden.

Präsident. Die Diskussion über den Rückweisungs-
antrag des Herrn v. Muralt ist eröffnet.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte Ihnen beantragen, die
Ordnungsmotion des Herrn v. Muralt abzulehnen. Ich muss
offen gestehen, dass ich Herrn v. Muralt nicht recht
verstanden habe. Mir ist nur der Schluss, den er
aus seinen Ausführungen gezogen hat, klar, dass die
ausländischen Steuern von der hiesigen Erbschaftssteuer

abzuziehen seien. Ich halte diese Forderung
nicht für richtig. Nehmen Sie an, der Erblasser sterbe
im Kanton Bern und habe auswärts Vermögen, das
dort, zur Steuer herangezogen wird. Nun kann aber
die ausländische Steuer unter Umständen höher sein
als die, welche hier bezahlt werden müsste und dann
müssten wir nach dem Antrag von Muralt konsequenterweise

dem Erben den Unterschied zwischen beiden
Beträgen wahrscheinlich noch zurückerstatten.

Herr v. Muralt erklärte, man sollte diesen Artikel
streichen. Dieser Ansicht war er schon im Jahre 1900,
aber der Grosse Rat hielt schon damals wie bereits
auch im Jahre 1879 für angezeigt, im Gesetz klipp
und klar zu sagen, dass Schulden und Legate
abgezogen werden können. Ich habe diese Frage bereits
in der Eintretensdebatte erörtert und bemerkt, dass
sehr viele Gesetzgebungen die Legate nicht als
abzugsberechtigt erklären. Wir aber tun es und wollen
es auch im Gesetz sagen, damit der Bürger klar weiss,
woran er ist. Aus Billigkeitsgründen haben wir dann
auch noch den Abzug der ausländischen Erbschaftssteuern

gestattet, wozu wir nicht gezwungen wären,
weil es sich hier nicht um Schulden handelt. Allein
wir halten es für billig und darum haben wir dem
in der Kommission von Herrn v. Wurstemberger in
dieser Richtung gestellten Antrag zugestimmt. Damit
ist nun aber allen Wünschen Rechnung getragen.

Wyss. Wenn man dazu gelangt, verschiedene
Artikel an die Kommission zurückzuweisen, so wäre es

meines Erachtens von Vorteil, wenn dies jeweilen erst
geschehen würde, nachdem die Diskussion über den
betreffenden Gegenstand ausgiebig gewaltet hat. Denn
dann kommen die verschiedenen Anregungen zur
Sprache und es ist den vorberatenden Behörden leichter,

etwas herauszuschälen, was dem Rat allgemein
passen wird. Wenn dagegen die Ordnungsmotion gleich
am Anfang angenommen wird, so wird dadurch eine
weitere Diskussion verunmöglicht. Es wäre daher gut,
wenn die allfälligen Rückweisungsanträge jeweilen erst
am Schluss der Beratung der einzelnen Artikel
gestellt würden.

Ich möchte hier auf etwas aufmerksam machen,
worauf ich schon bei der Eintretensfrage hingewiesen
habe. § 4 sieht vor, dass der Erbe die Legate
abziehen kann, aber es geht aus dem Entwurf nicht
hervor, wer die betreffende Erbschaftssteuer bezahlen
soll, wenn der Erbe nicht nutzungsberechtigt ist, ob
der Legatär selber oder der Erbe. Im Gesetz von
1864 sind bezügliche Bestimmungen enthalten und ich
frage mich, ob es nicht praktisch wäre, sie hier ebenfalls

aufzunehmen. Es sind das keine verfänglichen
Bestimmungen, die etwa dem Gesetz Gegner verschaffen-

könnten, sondern allgemein verständliche,
orientierende Bestimmungen, die den Betreffenden darüber
aufklären würden, wie er sich zu verhalten hat, wenn
er Erbe, aber noch nicht nutzungsberechtigt ist.

Präsident. Die Diskussion über die Ordnungsmotion
dauert fort. Natürlich steht es Herrn v. Muralt

frei, seinen Rückweisungsantrag für den Augenblick
zurückzuziehen.

v. Muralt. Ich ziehe den Ordnungsantrag zurück.

Präsident. Die allgemeine Umfrage über § 4 ist
wieder eröffnet. — Da das Wort nicht verlangt wird,
ist die Diskussion geschlossen und wir stimmen über
die vorliegenden Anträge der vorberatenden Behörden
und des Herrn v. Muralt ab. Ich möchte Herrn v.
Muralt zuvor nur noch anfragen, ob er seinen Antrag
als Zusatz zu § 4 stellt oder ob die von ihm
vorgeschlagene Bestimmung an Stelle des § 4 treten soll.

v. Muralt. Es ist ein Zusatz zu § 4, nur müssten
dann in der gedruckten Vorlage die Worte «allfällige
ausländische Erbschaftssteuern» natürlich gestrichen
werden.

Abstimmung.
Für die Fassung der vorberatenden

Behörden (gegenüber dem Antrag v. Muralt) Mehrheit.

§ 5, Ziffer 1.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In § 5 werden die Steueransätze festgesetzt.

Ziffer 1 bestimmt, dass, wenn der Erbe oder
Beschenkte der Ehegatte des Erblassers oder Schenkers

ist und aus der Ehe keine Kinder oder
Nachkommen von solchen vorhanden sind, eins vom Hundert

zu bezahlen ist, wobei jedoch, wenn die Ehefrau
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den Ehemann beerbt, ihr zugebrachtes Vermögen nicht
mitzuberechnen ist. Das Vermögen, das die Frau
mitgebracht hat, soll von ihr unbeschränkt zurückgenommen

werden können, nur das Vermögen fällt für die
Erbschaftssteuer in Betracht, das ihr als Noterbin von
ihrem Manne zufällt. Selbstverständlich kommen
davon die in § 3, Ziffer 4, erwähnten 10,000 Fr.,
sowie der Wert der vom Ehemann hinterlassenen
Haushaltungsgegenstände in Abzug.

Angenommen.

§ 5, Ziffer 2.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ziffer 2 befasst sich mit den Aszendenten,
Eltern und Grosseltern des Erblassers oder Schenkers.

Wenn der Erblasser von Vater oder Mutter
beerbt wird, beträgt die Steuer 1 0/Q, in den entfernteren
Graden 2 °/0. Die 2 °/0 entsprechen dem durchwegs
befolgten System, wonach die Erbschaftssteuer mit
jedem weitern Verwandtschaftsgrad um 1% zunimmt.
Freilich ist diese Steuer hier nicht von grosser
Bedeutung, weil es sehr selten vorkommt, dass Grosseltern

ihre Grosskinder beerben. Etwas häufiger ist
der Fall, wo Eltern ihre Kinder beerben. Bei derartigen

Erbschaften ist, wie gesagt, 1 % zu bezahlen, ob-
schon wir es hier mit dem gleichen Verwandtschaftsgrad

zu tun haben wie zwischen Eltern und Kindern.
Allein es darf in diesem Falle füglich 1 °/0 entrichtet
werden, weil das Vermögen der Kinder nicht durch
die Eltern erworben ist, sondern da den Eltern eine
VermögensVermehrung ohne eigene Mühe zufällt.

Steiger, Präsident der Kommission. Ich füge nur
bei, dass die vorliegenden Bestimmungen schon im
Gesetz von 1879 enthalten sind. Die Kommission sah
sich nicht veranlasst, irgendwelche Aenderungen
vorzunehmen.

Angenommen.

§ 5, Ziffer 3.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier haben wir es nun mit der Verwandtschaft

in der Seitenlinie zu tun. Als Grundlage der
Berechnung haben wir die Bestimmungen des
Zivilgesetzbuches zur Anwendung gebracht. Im Gesetz von
1864 heisst es einfach, die Grade der Verwandtschaft
werden nach den Vorschriften des Zivilgesetzbuches
bestimmt. Durch das Gesetz von 1879 wurde der
frühere § 4 aufgehoben und betreffend die
Verwandtschaftsgrade überhaupt keine Bestimmung aufgenommen.

Im Entwurf von 1900 dagegen kehrte man zu
der frühern Bestimmung zurück. Nun ist aber zu
bemerken, dass zwischen den Zivilgesetzesbestimmungen

des alten und neuen Kantons eine Differenz
besteht, indem der Jura noch einen weitern
Verwandtschaftsgrad kennt als der alte Kanton. Ferner stehen

wir am Vorabend eines eidgenössischen Zivilgesetzbuches
und es ist daher zweckmässiger, statt auf

Gesetzesbestimmungen hinzuweisen, einfach die tatsächlichen
Verwandtschaftsverhältnisse im Gesetz selber aufzuführen.

Damit wird man sowohl dem jurassischen wie
dem altbernischen Gesetze gerecht. Man stellt die
Verwandtschaftsgrade auf, wie sie nach allen Gesetzgebungen

berechnet werden. Sowohl die romanische als
die germanische Rechtsauffassung haben den Grundsatz

der römischen Komputation aufgestellt, wonach
jede Zeugung bis zu dem gemeinsamen Punkte, wo
die verschiedenen Zeugungen zusammenkommen,
einen Verwandtschaftsgrad ausmacht. Nur in bezug auf
die halbbürtigen Geschwister macht das deutsche Recht
eine Ausnahme, indem es sie ungünstiger stellt als das
französische Recht.

Als Verwandtschaftsgrade werden hier nun
aufgeführt: vollbürtige Geschwister, Halbgeschwister,
Oheim und Neffe beziehungsweise Tante und Nichte,
Geschwisterkinder und Kinder von Geschwisterkindern.
Wie bereits bemerkt, kennt das jurassische Recht noch
einen weitern, den 12. Verwandtschaftsgrad. Man hat
dem im Entwurf ursprünglich Rechnung tragen und
noch eine Stufe zwischen Kindern von Geschwisterkindern

und gar keiner Verwandtschaft machen wollen.
Doch hat man diel litt.; f wieder gestrichen, weil man
sich sagte, dass man da doch nicht mehr von
Verwandtschaft rede und man begnügte sich also mit
den fünf unter litt, a bis e angeführten Kategorien.

Die einzelnen Ansätze sind die gleichen, die im
Entwurf von 1900 vorgesehen waren. Es wurde damals
nicht wesentlich über diese Ansätze geklagt und das
Gesetz fand wohl aus wesentlich andern Gründen
vor dem Volke keine Gnade als deshalb, weil die
Ansätze etwa zu hoch gewesen wären.

Der Ansatz beträgt 4 °/0 für vollbürtige Geschwister.
In den übrigen Kantonen ist dieser Punkt wie folgt
geordnet. Keine Steuer verlangen Luzern und Uri,
aber nur wenn der Betrag der Erbschaft 8000 Fr.
nicht übersteigt, sonst 1%, 1/2 °/0 Zug, 1 °/0 Aargau,
2°/0 Zürich, Glarus, Freiburg, Baselland, Schaffhausen,
Appenzell, St. Gallen und Thurgau, 3°/0 Solothurn,
4 °/0 Baselstadt, Tessin und Neuenburg, 5 % Genf und
4—8°/0 Waadt, Diejenigen Gesetzgebungen, die 4%
und mehr festsetzen, sind neuern Datums; so datiert
das Gesetz von Baselstadt von 1897, diejenigen von
Tessin und Neuenburg von 1894, dasjenige von Genf
von 1887 und das von Waadt von 1901. Die
Erbschaftsfälle von vollbürtigen Geschwistern sind weitaus

die zahlreichsten und wir haben daher keinen
Grund, den Ansatz von 1900, der auch an andern
Orten angenommen ist, zu reduzieren. Wenn man die
Erträgnisse der Erbschaftssteuer wirklich steigern will,
so müssen natürlich diejenigen Fälle, die am häufigsten

vorkommen und wo es sich um grosse Beträge
handelt, ebenfalls belastet werden. Anderseits sprechen

weder Gründe der Pietät noch solche des
Erwerbs gegen eine Erhebung von 4 °/0 Erbschaftssteuer
von vollbürtigen Geschwistern. Denn in der Regel
haben sie das Vermögen nicht zusammen erworben
und die Familienbeziehungen beschränken sich auf
die gemeinsame Abstammung und den daraus
resultierenden Verkehr.

Für Halbgeschwister beträgt der Ansatz 5 °/0. Das
entspricht dem vorhin angeführten Grundsatz, dass
jede Zeugung als ein weiterer Grad angesehen wird.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905. 18*
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Das VerwandtschaftsVerhältnis ist hier ein weniger
enges als im vorhergehenden Fall und darum darf
die Steuer auch etwas vermehrt werden.

Für den Verwandtschaftsgrad von Onkel und Neffe,
beziehungsweise Tante und Nichte, ist der Ansatz auf
6°/0 festgesetzt. Andere Kantone beziehen iil diesem
Falle folgende Steuern : Zug 1 %, Uri 11/2 %, Appenzell

I.-Rh. und Luzern 2°/0, Freiburg, Aargau und
Thurgau (bei Erbfolge des Neffen) 3°/0, Glarus, Baselland,

Schaffhausen, St. Gallen, Appenzell A.-Rh. und
Thurgau (bei Erbfolge des Onkels) 4 %, Solothurn
(für den Neffen) 4%%, Tessin und Neuenburg 5%,
Zürich und Baselstadt 6 %, Solothurn (für den Onkel)
9% und Waadt 4x/2—10%. Sie sehen daraus, dass
einzelne Kantone den Oheim höher besteuern als den
Neffen. Vom steuerrechtlichen Standpunkt aus ist das
nicht begründet, denn das Verwandtschaftsverhältnis
ist das gleiche. Man kann höchstens sagen, dass der
Onkel in der Regel weniger lang leben wird als der
Neffe und er deshalb etwas weniger nötig hat.

Bei Geschwisterkindern beträgt der Ansatz 9%.
Zug verlangt 2%, Uri und Thurgau 3%, Luzern,
Freiburg, Appenzell A.-Rh. und St. Gallen 4 °/0, Baselland,

Schaffhausen, Aargau, Tessin und Neuenburg
6%, Baselstadt 9%, Zürich und Genf 10%,
Solothurn 10V2% und Waadt 6,4—12,8%. Sie sehen
daraus, dass Baselstadt, Genf, Solothurn und Waadt,
die die neuen Gesetzgebungen haben, ungefähr die
nämlichen Ansätze aufweisen, die wir Ihnen
vorschlagen.

Von Kindern von Geschwisterkindern verlangen wir
11%, Zug 4%, Freiburg, St. Gallen und Thurgau
5 %, Aargau und Tessin 9 %, Zürich, Baselland und
Appenzell 10%, Luzern, Solothurn und Baselstadt
12%, Genf 15%, Waadt 16% und Uri 25%.

Der Ansatz, den wir für den Fall, wo eine
entferntere oder gar keine Verwandtschaft besteht,
vorschlagen, beträgt 15%, bei Thurgau 6 %> Zug 8 %,
Zürich, Glarus, Freiburg. Baselland, Schaffhausen,
Appenzell A.-Rh. und St. Gallen 10%, Luzern,
Solothurn und Baselstadt 12%, Genf 15%, Aargau, Tessin
und Neuenburg 20%, Waadt 11,2—22,4% und
Uri 25o/0.

Ich möchte Ihnen beantragen, diese Ansätze gutzu-
heissen. Dabei wiederhole ich, weil ich mich in
meinem Eintretensvotum darüber vielleicht nicht klar
genug ausgesprochen habe, wie aus einer seither mir
gestellten Anfrage hervorzugehen scheint, dass die
Kinder für das, was sie von ihren Eltern erben, nichts
bezahlen müssen. Erst in den weitern Verwandtschaftsgraden

wird eine Erbschaftssteuer erhoben und zwar
wächst ihre Höhe mit der Zunahme der Entfernung
der Verwandtschaft, um bei 15 % das Maximum zu
erreichen. Das sind im Grunde sehr mässige Ansätze
und ich bin überzeugt, dass Sie alle sich verpflichten
würden, dem Staat wenigstens 20% abzutreten, wenn
ich Ihnen garantieren könnte, dass Sie eine grosse
Erbschaft machen würden. (Heiterkeit). Freilich wenn dann
die Erbschaft eintritt, dann klagt man darüber, dass
man dem Staat zu viel bezahlen müsse, dass das
gestohlen sei, wie man sich gegenüber der Finanzverwaltung

gerne auszudrücken pflegt. Allein der Staat
muss am Ende doch das Geld, das er benötigt, an
einem Orte hernehmen und ich bin überzeugt, dass
Sie mithelfen werden, ihm dies zu ermöglichen, indem
Sie den vorgeschlagenen Ansätzen zustimmen.

Steiger, Präsident der Kommission. Die Kommission

hat die von der Regierung aufgestellten Ansätze
ohne Diskussion gutgeheissen und ich sehe mich
daher nicht veranlasst, auf die einzelnen Zahlen
einzutreten. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass
die litt, d und e etwas andere Ansätze aufweisen, als
im Entwurf von 1900 vorgesehen waren. Dort betrugen
sie unter d 10 und unter e 12 %, während sie jetzt
auf 9 und 11 % herabgesetzt werden. Man sagte sich,
es seien vielleicht seinerzeit gerade diese beiden
Ansätze angefochten worden und es sei daher gut, da
eine kleine Reduktion eintreten zu lassen. Ich
empfehle Ihnen ebenfalls, die gedruckt vorliegenden
Ansätze zu genehmigen.

Wyss, Von der fiskalischen Seite, die ja die
grundlegende ist, aus betrachtet, muss wohl die vorliegende
Ziffer 3 als die wichtigste Bestimmung des Gesetzes
erklärt werden. Mit der Steigerung der einzelnen
Ansätze sucht man die gewünschte Mehreinnahme aus
der Erbschafts- und Schenkungssteuer zu erreichen.
Nun steht diese Ziffer im wesentlichen auf dem
gleichen Boden wie der Entwurf von 1900. Wenn
auch hier gerade keine direkte Milderung geschaffen
wird, so finden sich doch an andern Stellen des
Gesetzes gewisse Milderungen gegenüber dem frühem
Entwurf, so dass nicht gesagt ist, dass, wenn auch
die Hauptbestimmungen im grossen und ganzen die
gleichen sind, das Volk sich mit der neuen Vorlage
nicht befreunden könnte. Ich stelle mich deshalb auf
den gleichen Boden wie die vorberatenden Behörden,
glaube aber, dass immerhin an § 5, Ziffer 3, einige
Aenderungen vorzunehmen seien.

Zunächst erlaube ich mir, eine redaktionelle
Bemerkung anzubringen. Das Gesetz von 1879 enthält
bei der Anführung der Verwandtschaftsgrade nicht nur
die volkstümliche Bezeichnung: Geschwister, Onkel,
Neffe, Geschwisterkinder und so weiter, sondern auch
die juristische, gesetzliche Bezeichnung des
Verwandtschaftsgrades. Beides ist bei einander. Wo zum
Beispiel von den vollbürtigen Geschwistern die Rede ist,
steht daneben « im zweiten Grade ». Jedermann, der
das Gesetz nachliest, weiss dann, in welchem Grade
die Betreffenden unter einander verwandt sind. Das
ist namentlich wichtig für diejenigen Fälle, wo man
keine volkstümliche Bezeichnung für die Verwandtschaft

hat und man sich doch wieder mit den
Verwandtschaftsgraden behelfen muss, wie sie im
Zivilgesetz vorgesehen sind. Der Herr Finanzdirektor hat
darauf hingewiesen, dass man davon Umgang genommen

habe, den Art, 4 des Gesetzes von 1864, in
welchem auf die entsprechenden Verwandtschaftsgrade
im Zivilgesetz verwiesen war, im vorliegenden
Entwurf wieder aufzunehmen. Ich lege nicht viel Wert
darauf, ob man ihn aufnehme oder nicht, denn wir
sind im einen wie im andern Fall doch gezwungen,
die Erbschaftsgrade nach dem Zivilgesetz zu berechnen.

Art. 21 des Zivilgesetzbuches, der bestimmt, wie
für den alten Kanton die Verwandtschaftsgrade berechnet

werden müssen, wird durch den vorliegenden §
nicht aufgehoben und wenn wir später berechnen wollen,

in welchem Grade zwei Verwandte zu einander
stehen, so müssen wir eben auf den genannten Artikel
des Zivilgesetzbuches zurückgreifen, ob derselbe hier
reproduziert werde oder nicht. Aber ich glaube, es
wäre keine Verbesserung gegenüber dem frühern Ge-
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setz, wenn wir neben der volkstümlichen Bezeichnung
die Bezeichnung der Grade weglassen würden.

Nun weiss ich nicht recht, welche Verschiedenheit
zwischen dem Jura und dem alten Kanton der Herr
Finanzdirektor im Auge hatte. Meines Wissens hat
der Jura für die Berechnung der Verwandtschaftsgrade

ebenfalls die römische Komputation wie der alte
Kanton. Die Verwandtschaftsgrade werden in der Regel

so berechnet, dass man sagt, zwei Personen sind
in dem Grade mit einander verwandt, als es Zeugungen
oder Geburten braucht, um das Verwandtschaftsver-
hältnis zwischen den beiden Personen herzustellen.
So sind Vater und Sohn im ersten, Geschwister im
zweiten, Oheim und Neffe im dritten, Geschwisterkinder

im vierten Grade verwandt und so weiter. Das
ist das Wesen der römischen Komputation und meines
Wissens ist im Jura die gleiche Berechnung üblich.
Nun ist es möglich — das ist mir nicht gegenwärtig
— dass mit Rücksicht auf die Bezeichnung des Grades
von Halbgeschwistern im Jura ein anderer
Verwandtschaftsgrad aufgestellt wird als im alten Kantonsteil.
Wir haben die gesetzliche Bestimmung, dass
Halbgeschwister um einen Grad weiter hinaus verwandt sind
als vollbürtige Geschwister. Ich weiss nicht, ob diese
Bestimmung im Jura ebenfalls besteht und ich wäre
den Herren Jurassiern dankbar, wenn sie mich darüber
aufklären würden. Allein wenn auch hier ein
Unterschied bestehen sollte, so könnte die Bezeichnung der
Verwandtschaftsgrade gleichwohl im Gesetz Aufnahme
finden, man braucht nur bei den Halbgeschwistern
den Verwandtschaftsgrad nicht anzugeben.

Wenn wir in dieser Beziehung an der Redaktion
des Gesetzes von 1879 festgehalten und die Grade
wieder aufgeführt hätten, so wäre den vorberatenden
Behörden es wohl nicht passiert, dass ihnen ein Mäuslein

entschlüpfte und in dem vorliegenden Artikel ein,
eventuell sogar zwei Grade vergessen wurden, die
offenbar ergänzt werden müssen. Unter litt, d werden
die Geschwisterkinder angeführt, die im vierten Grade
verwandt sind. Nun gibt es aber noch andere Seiten-
verwandte, die ebenfalls im vierten Grade verwandt
sind, nämlich der Grossonkel, der Bruder des
Grossvaters, und der Grossneffe. Erbschaften von
Grossonkeln gehören nicht zu den Seltenheiten und dieses
Verwandtschaftsverhältnis muss hier ebenfalls angeführt

werden, was geschieht, wenn wir den vierten
Grad anführen, unter den dann eben diese Verwandtschaftsart

fällt.
Nach den Geschwisterkindern werden die Kinder

von Geschwisterkindern angeführt. Diese sind im
sechsten Grade verwandt. Man springt da also gerade
zwei Grade weiter und vergisst die Verwandtschaft
im fünften Grade, deren volkstümliche Bezeichnung
ich nicht kenne; aber die französische Bezeichnung
ist «oncle à la mode de Bretagne». Wenn die
vorberatenden Behörden die Bezeichnung des Grades
beibehalten hätten, so wäre wahrscheinlich diese
Auslassung nicht vorgekommen, denn sowohl im alten
Gesetz als im verworfenen Entwurf war der fünfte
Grad vorgesehen. Es sollte also unbedingt zwischen
litt, d und e noch eine Stufe eingeschaltet werden
zur Besteuerung des fünften Grades, denn sonst könnten

unter Umständen im gegebenen Falle die Erben
die Bezahlung einer Steuer verweigern und sich dafür
auf das Gesetz berufen, das den fünften Grad gar
nicht besteuere. Wenn nun aber diese Einschaltung
stattfindet, dann müssten auch die Ansätze etwas ge¬

ändert werden. Meines Erachtens liesse sich eine
Verschiebung in folgender Weise bewerkstelligen. Man
würde nach dem Vorschlag der vorberatenden
Behörden an den 4% für den zweiten Grad festhalten,
ebenso an den 5% für Halbgeschwister, wobei die
Anführung des Grades unterbleiben würde, weil hier
ein Unterschied zwischen der Gesetzgebung des alten
und des neuen Kantons besteht. Dann würde folgen:
c) 6 % im dritten Grade (Oheim und Neffe beziehungsweise

Tante und Nichte); d) 8°/0 im vierten Grade
(Geschwisterkinder und Grossonkel und Grosstante).
Hier würde der Ansatz also 1 % weniger betragen,
als die vorberatenden Behörden vorschlagen, aber
immerhin noch 2°/0 mehr als im Gesetz von 1879. Ich
würde die 8°/0 vorziehen, weil man dann für die
Besteuerung des fünften Grades besser Platz hat. Dann
käme weiter e) 10°/0 im fünften Grade und f) 12 °/0
(also 1 % mehr als im Entwurf) im sechsten Grade
(Kinder von Geschwisterkindern). Der sechste Grad
wäre der letzte Verwandtschaftsgrad, bei dem eine
reduzierte Steuer bezahlt werden muss; nachher wäre
dann das Maximum von 15 % zu entrichten. Ich glaube,
das wäre eine richtige Abstufung. Allein ich gebe zu,
dass es vielleicht schwierig ist, diese Angelegenheit hier
im Rate zu diskutieren und es würde sich wohl
empfehlen, den Artikel zu näherer Prüfung namentlich
auch allfälliger Verschiedenheiten zwischen jurassischem

und altbernischem Recht an die Kommission
zurückzuweisen. Aber es wäre immerhin gut, wenn
vorher im Rate die verschiedenen Anschauungen zur
Geltung kommen würden und ich behalte mir daher
unter Einreichung der Anträge, die ich formuliert habe,
vor, am Schluss der Diskussion einen Rückweisungs-
antrag zu stellen.

Frepp. Ich möchte den Antrag Wyss auf Rück-
weisung lebhaft unterstützen. Es bestehen in der Tat
wesentliche Differenzen zwischen der jurassischen und
der altbernischen Gesetzgebung. So wird im ersten
Alinea des § 5 nicht berücksichtigt, dass nach dem jurassischen

Gesetz zwischen den Ehegatten kein
Verwandtschaftsverhältnis besteht, dass sie aber, wenn
niemand anders als erbberechtigt auftritt, einander doch
beerben. Nun müsste nach dem hier aufgestellten
Grundsatz der Ehegatte, der den andern Ehegatten
beerbt, weil keine Verwandtschaft zwischen dem
Erblasser und dem Erben besteht, 15 % Erbschaftssteuer
bezahlen. Das wäre nach unserer Auffassung doch
etwas viel.

Im weitern wird zwischen vollbürtigen Geschwistern

und Halbgeschwistern ein Unterschied gemacht.
Das passt auch nicht zu unserer jurassischen
Gesetzgebung. Die Halbgeschwister werden bereits in
ihrem Erbteil beschränkt und es ist daher nur recht
und billig, dass sie nicht mehr Erbschaftssteuer
entrichten müssen als vollbürtige Geschwister.

Aus den Ausführungen des Herrn Finanzdirektors
ging hervor, dass der vorliegende Entwurf in seinen
Ansätzen sich mehr oder weniger den Gesetzen von
Basel, Genf und Waadt. anpasst. Ich möchte den
Wunsch aussprechen, dass wir nicht bei einem Maximum

von 15% stehen bleiben, sondern, wie es zum
Teil in den genannten Kantonen der Fall ist, es auf
20% erhöhen. Ich schliesse mich also dem Rück-
weisungsantrag des Herrn Wyss an, den Artikel zu
neuer Prüfung an die Kommission zurückzuweisen.
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Präsident. Herr Wyss hat den RückWeisungsantrag
noch nicht eingereicht, sondern nur in Aussicht
gestellt. Es steht aber Herrn Frepp frei, diesen Antrag
von sich aus zu stellen.

Frepp. Wie ich Herrn Wyss verstanden habe, wird
er diesen Antrag am Schluss der Diskussion stellen
und ich möchte aus dem von ihm angeführten Grunde
die Diskussion ebenfalls nicht abschneiden.

Schär. Sie haben von dem Herrn Finanzdirektor
gehört, dass die Gradbezeichnung im Entwurf
deshalb fallen gelassen wurde, weil wir vor der
Neuordnung der Eherechtsverhältnisse auf eidgenössischem

Boden stehen. Nun bringt das schweizerische
Zivilgesetzbuch mit aller Wahrscheinlichkeit die bisher

im bernischen Recht unbekannte Institution der
Adoption, nach der Kinder an Kindesstatt angenommen

werden können. Wenn der Artikel an die
Kommission zurückgewiesen wird, so möchte ich die
vorberatenden Behörden ersuchen, dass sie sich bei dieser

Gelegenheit auch darüber aussprechen mögen, wie
die Adoptivkinder in Zukunft mit der Erbschaftssteuer
belastet werden sollen. Meiner Ansicht nach ist es
ausgeschlossen, dass diese Kinder das Maximum von
15% bezahlen müssen. Ich will jedoch keine Zahl
nennen, sondern, wie gesagt, die vorberatenden
Behörden nur ersuchen, zu prüfen, wie diese Frage in
dem neuen Entwurf geregelt werden soll.

v. Wurstemberger. Ich möchte ebenfalls den
Antrag des Herrn Wyss empfehlen, schlage aber vor, dass
bei einer allfälligen Rückweisung an die Kommission
doch die Höhe des Ansatzes für Kinder von
Geschwisterkindern heute bestimmt werde. Herr Wyss schlägt
vor, auf 12 % zu gehen statt auf 11%. Nun scheint
mir aber der letztere Ansatz schon hoch genug und
er sollte nicht überschritten werden, wenn man nicht
die Annahme des Gesetzes gefährden will. Die
Kommission war ebenfalls der Ansicht, dass 11 % genug
seien. Ich möchte also den Rat schon heute über
diesen Punkt entscheiden lassen.

Wyss, Ich glaube, es sei besser, wenn der Grosse
Rat jetzt noch keinen grundsätzlichen Entscheid treffe,
sondern auch diese Frage der Prüfung der Kommission
überlasse. Es geht nicht wohl an, jetzt einen einzelnen

Punkt herauszugreifen. Dem ganzen Artikel liegt
ein bestimmtes System zugrunde, dem die einzelnen
Ansätze angepasst werden müssen. Es ist daher wohl
besser, wenn die Kommission die ganze Frage
zusammen behandelt. Ich möchte im übrigen Herrn v.
Wurstemberger darauf aufmerksam machen, dass,
wenn ich bei der Besteuerung von Erbschaften unter
Kindern von Kindeskindern auf 12% hinaufgegangen
bin, ich bei Geschwisterkindern den Ansatz von 9 %
ruf 8% ermässigt habe. Das letztere scheint mir das
Wichtigere zu sein, da sich Erbschaften unter
Geschwisterkindern häufiger machen als unter Kindern
von Geschwisterkindern. Wenn ich 12% vorgeschlagen

habe, so geschah es deshalb, weil ich eben eine
Zwischenstufe, den fünften Grad, einschaltete. Wenn
man nicht höher gehen will als auf 11 %, dann müssen
für den fünften Grad 10 % und für den vierten 8 %
angesetzt werden, wobei dann die merkwürdige
Erscheinung zutage treten würde, dass wir bei den nä¬

hern Verwandtschaftsverhältnissen immer per Grad
um 2 % gestiegen sind, während nun plötzlich bei
dem entferntesten Verwandtschaftsgrad diese Steigerung

nur 1 % betragen würde. Das scheint mir nicht
richtig zu sein und deshalb bin ich auf diese
Verteilung gekommen. Es liegt auf der Hand, dass sie
auch in anderer Weise vorgenommen werden kann.
Ich möchte in dieser Beziehung nicht präjudizieren,
glaube aber doch, betonen zu sollen, dass es "besser

ist, wenn nicht einzelne Positionen herausgegriffen
werden, sondern die vorberatenden Behörden ohne
gebundene Marschroute den ganzen Artikel noch
einmal prüfen.

v. Wurstemberger. Gestützt auf die Ausführungen
des Herrn Wyss ziehe ich meinen Antrag zurück.

Präsident. Da das Wort nicht weiter verlangt wird,
erkläre ich die Diskussion geschlossen. Ein Rück-
weisungsantrag ist formell nicht gestellt worden.

Wyss, Ich stelle jetzt diesen Antrag.

Der Antrag des Herrn Wyss auf Rückweisung an
die Kommission wird, weil nicht bestritten, vom
Vorsitzenden als angenommen erklärt.

§ 5, Ziffer 4 und letztes Alinea.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In Ziffer 4 wird der Steueransatz
festgesetzt für den Fall, wo eine entferntere oder gar
keine Verwandtschaft besteht. Ich möchte da gerade
Herrn Wyss antworten. Wir verstehen uns immer
nicht. Ich habe ausdrücklich gesagt, der Jura kenne
weitere Verwandtschaften als der alte Kanton und
zwar bis zum zwölften Grade. Das wurde schon in
den Verhandlungen des Jahres 1900 des nähern
ausgeführt. Die Verwandtschaftsberechnung macht sich
gleich wie im alten Kanton, aber der Jura kennt, wie
gesagt, weitere Verwandtschaftsgrade und man wollte
daher ursprünglich zwischen den Kindern von
Geschwisterkindern und der Nicht-Verwandtschaft ein
Zwischenglied einschalten, um so dem Jura
entgegenzukommen.

Im Schlusssatz wird die Frage der unehelichen
Verwandtschaft berührt und gesagt, dass sie der
ehelichen gleichgestellt sei in denjenigen Fällen, wo ihr
durch das Gesetz Anspruch auf die Verlassenschaft
eingeräumt sei.

Steiger, Präsident der Kommission. In Ziffer 4

handelt es sich darum, ob man die entferntere
Verwandtschaft gleich behandeln will wie die Fälle, wo
gar keine Verwandtschaft besteht, oder ob ein
verschiedener Ansatz aufgestellt werden soll. Die
Kommission empfiehlt Ihnen, die vorliegende Fassung
anzunehmen und also keinen Unterschied zu machen.

Angenommen.
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§ 6-

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. §6 behandelt die Zuschläge. Diese wurden

durch das Gesetz von 1879 neu eingeführt und
es musste bisher für eine anfallende Erbschaft oder
Schenkung von über 50,000 Fr. ein Zuschlag von
50°/0 des normalen Steueransatzes bezahlt werden.
Zweifellos hat eine solche Bestimmung ihre volle
Berechtigung, denn es ist nicht das gleiche, ob einer nur
1000 Fr. oder 50,000 Fr. oder mehr erbt. 50,000 Fr.
gelten nach bernischem Begriff schon als ein Vermögen.
Der Entwurf von 1900 ging noch einen Schritt weiter
und führte ein Klassensystem ein, indem man sich
sagte, dass eine Erbschaft von 500,000 Fr. wohl
etwas stärker belastet werden dürfe als eine solche von
bloss 50,000 Fr. Es wurden daher damals drei Klassen

aufgestellt für Beträge von 50,000 Fr. bis 100,000
Fr., von 100,000 Fr. bis 150,000 Fr. und von über
150,000 Fr. Als Zuschlag wurden in der ersten Klasse
50°/0, in der zweiten 60% und in der dritten 70 °/0
beschlossen. Der regierungsrätliche Entwurf hatte 50,
75 und 100°/0 vorgesehen. Es wäre nahegelegen, diese
letztern Ansätze in den gegenwärtigen Entwurf
aufzunehmen, da es ja immer Leute gibt, die erst
zufrieden sind, wenn sie etwas abgemarktet haben
und man ihnen dann eine Konzession hätte machen
können. Allein man zog vor, das Resultat der Beratung
von 1900 aufzunehmen und ich möchte Ihnen empfehlen,

an den beantragten Ansätzen festzuhalten. Die
gleichen Gründe, die damals dafür sprachen, sprechen

auch heute wieder dafür.

Wyss. Nur eine kleine redaktionelle Bemerkung.
Ich nehme an, § 6 habe den Sinn, dass nur dann,
wenn die reine Erbschaft, die einem nach Abzug der
Schulden und Legate zufällt, über 50,000 Fr. beträgt,
ein Zuschlag zu bezahlen sei. Wenn also einer 60,000
Fr. erbt, davon aber 40,000 Fr. Legate zahlen muss,
wird er nur von den verbleibenden 20,000 Fr. Steuer
zu entrichten haben. Es wäre nun aber, um ein
allfälliges Missverständnis auszuschliessen, zweckmässig,
das in der Redaktion des vorliegenden Artikels deutlich

zum Ausdruck zu bringen und ich möchte
deshalb beantragen, vor den Worten «Erbschaft oder
Schenkung » im Eingang des § den Ausdruck «

steuerpflichtige» einzuschalten.

Steiger, Präsident der Kommission. § 6 ist so
verstanden, wie Herr Wyss annimmt. Damit aber alle
Zweifel beseitigt werden, stimme ich dem Antrag zu,
das Wort «steuerpflichtige» beizufügen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte die nämliche Erklärung
abgeben. Ich habe nichts dagegen, dass man dieses
Wort noch beifüge, obschon es überflüssig ist. Denn,
wenn in einem frühem; § bestimmt wird, dass die
"Legate abgezogen werden können, so ist klar, dass sie
hier bei der Berechnung der Steuer nicht wieder dazu
genommen werden können. Wenn es jedoch zu Ihrer
Beruhigung dient, dass das hier ausdrücklich wiederholt

werde, so habe ich nichts dagegen.

Angenommen mit dem Zusatz Wyss.

§7.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Anlässlich der Eintretensdebatte wurde
§ 7 als der Schicksalsartikel bezeichnet. Ich habe das
nicht gerne gehört. Ein derartiges geflügeltes Wort
wird unter Umständen einer Gesetzesvorlage gefährlich.

So wurde seinerzeit mit, dem Wort «Schulvogt»
eine Parole ausgegeben, die im ganzen Lande höchst
ungünstig wirkte. Ebenso hat man mit dem Ausdruck
« Maulkrattengesetz » kürzlich von vornherein eine Vorlage

zum Scheitern gebracht. Darum sollte man sich
hüten, auch hier gleich von Anfang an einem Gesetzesartikel

eine Makel anzuhängen. Ich bin übrigens nicht
der Ansicht, dass § 7 so wichtig ist, dass er als der
Schicksalsartikel des Gesetzes bezeichnet werden darf.
Man darf den grossen Zweck der Aeufnung der Staatsmittel,

den man mit der Vorlage verfolgt, nicht
abhängig machen von dem untergeordneten Punkte der
Verteilung des Steuerertrages zwischen Staat und
Gemeinden.

Der den Gemeinden zufallende Anteil ist wie bisher

auf 10% festgesetzt, nur wird vorgesehen, dass
in Zukunft bloss die Hälfte dieses Ertrages statt wie
bisher der ganze Anteil von den Gemeinden zur Aeufnung

des örtlichen Schulgutes zu verwenden ist. Herr
v. Muralt hat bei der Eintretensfrage den weitergehenden

Antrag gestellt, man soll den Gemeinden die
Verwendung dieses Anteiles ganz freigeben. Wir können
uns mit diesem Antrag einverstanden erklären, da der
Staat kein sehr wesentliches Interesse daran hat, in dieser

Beziehung für die Gemeinden zwingende Vorschriften
aufzustellen, während umgekehrt namentlich den

grössern Gemeinden durch den Wegfall dieser Bistim-
mung unter Umständen grössere Summen zu freier
Verwendung zufallen, die sie gut zu gebrauchen wissen

werden.
Was dagegen die Höhe des Anteils anbelangt, so

möchte ich Ihnen empfehlen, an den bisherigen 10%
festzuhalten. Man wird Ihnen heute ausführen, die
Gemeinden haben ebenso grosse Aufgaben zu erfüllen
wie der Staat, der Staat nehme aber immer alles
für sich vorweg und wolle den Gemeinden nichts
geben. Man stellt die Gemeinden in Gegensatz zum
Staat. Das ist aber falsch. Der Staat ist der Inbegriff
aller Gemeinden, er baut sich auf der Familie und der
Gemeinde auf und was er bekommt, das gibt er wieder

den Gemeinden. Ich habe schon einmal den
Ausdruck gebraucht, der Staat fresse für sich kein Geld,
sondern was ihm auf Grund seiner Einkünfte zufällt,
das gibt er wieder weg und der Grosse Rat entscheidet
in der Festsetzung des Budgets darüber, wie die
Einnahmen des Staates unter sämtliche Bürger und
Gemeinden zu verteilen sind. Ich lasse also den Gegensatz

zwischen Staat und Gemeinden nicht gelten,
sondern beide ziehen an einem Strick und Karren.

Herr Brüstlein hat in der Eintretensdebatte in
eleganter Weise die Forderung verfochten, dass den grössern

Gemeinden auch eine grössere Autonomie
gewährt werden soll. Diese Forderung hat eine gewisse
Berechtigung. Aber diese Frage kann nicht hier
diskutiert werden, sondern ist dann bei der Beratung des
neuen Gemeindegesetzes zu ventilieren. Hier handelt es
sich nicht um die Autonomie der Gemeinden, sondern
um einen neuen Beutezug, den die Gemeinden auf die
Staatsfinanzen machen wollen, wobei Land und Stadt,
gegen einander ausgespielt werden.
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leb habe mir eine Zusammenstellung über den
Ertrag der Erbschaftsgebühren in den Jahren 1903 und
1904 geben lassen. Nach derselben wurden im Jahre
1903 den Gemeinden im ganzen 124,213 Fr. 90
ausgerichtet. Davon, entfielen auf Bern 84,181 Fr. 90 und
für die übrigen 29 Amtsbezirke mit etwa 500
Gemeinwesen verblieben rund 40,000 Fr. Im Jahre 1904
betrugen die Anteile der Gemeinden im ganzen 101,332
Fr., wovon Bern 72,000 Fr. und den übrigen 29
Amtsbezirken 29,000 Fr. zukamen. Diese Zahlen beweisen
Ihnen, welches Interesse die Stadt Bern hat, dass
der Anteil : der Gemeinden auf 20 % erhöht werde.
Für die übrigen Amtsbezirke und die einzelnen
Gemeinden würde diese Erhöhung wenig oder nichts
ausmachen, was daraus hervorgeht, dass im Jahre
1904 zum Beispiel die Amtsbezirke Laufen nur 61 Fr.,
Neuenstadt 200 Fr., Nidau 120 Fr., Saanen 33 Fr. 65,
Erlach 98 Fr. 60 bezogen haben. Wenn Sie dagegen
den Antrag des Herrn Stadtpräsidenten Steiger, dem
ich' a priori entgegentreten möchte, um nicht ein zweites

Mal das Wort ergreifen zu müssen, annehmen
würden, so würden dadurch dem Staat ganz bedeutende

Summen entzogen. So würde der Kanton im
Jahre 1903 rund 120,000 Fr. und irn Jahre 1904 rund
80,000 Fr. eingebüsst haben. Mit diesen Beträgen kann
aber der Staat etwas machen. Sie haben die neue
Schulwandkarte gesehen, welche hier im Saale
aufgehängt ist und ich hoffe, sie habe Ihnen allen gefallen.
Wie schön wäre es, wenn der Staat diese Karte jeder
Schulklasse im Kanton gratis verabfolgen könnte! Wir
können es aber wegen Mangels an Geld nicht tun, wir
müssen schon jetzt einen grossen Betrag herauszuklauben

suchen, nur damit die Anschaffung der Karte
den Gemeinden nicht zu teuer zu stehen komme.
Derartige Beispiele könnten massenhaft vermehrt werden.
Ich bin noch kein Jahr Finanzdirektor und doch könnte
ich Ihnen eine Menge Fälle anführen, wo der Staat
mit einigen hundert Franken schöne, ideale, humane
und gerechte Forderungen hätte unterstützen können
und sollen, wo die Gesuchsteller aber wegen
ungenügender Mittel auf absehbare Zeit vertröstet werden
mussten, bis dann etwTa ein Budgetposten frei werde.
Die Staatsmittel werden in einer Weise für das Budget

beansprucht, dass alles Uebrige, das sonst noch
unterstützungswürdig wäre, abgewiesen werden muss.
Sollen nun dem Staat auch hier wieder 100,000 oder
120,000 Fr. weggenommen werden, mit denen er diese
oder jene Aufgabe, an der der ganze Kanton interessiert
ist, unterstützen könnte, um sie zum grössten Teil
der Bundesstadt zuzuweisen, die einzig davon
profitieren würde, weil hier die grossen Erbschaften fällig
werden? Ich glaube, dieser Hinweis genüge, um Ihnen
darzutun, dass es ungleich wertvoller ist, wenn dieser
Betrag auch weiter in den Staatssäckel fliesst und
Sie bei der Budgetberatung beschliessen helfen
können, in welcher Weise er im Interesse des Ganzen
zu verwenden sei. Ich empfehle Ihnen den Antrag
der vorberatenden Behörden, an den 10 %
festzuhalten.

Steiger, Präsident der Kommission. Ich habe
bereits bei der Eintretensfrage erklärt, dass ich bei § 7
einen Abänderungsantrag stellen werde. Ich denke,
ich' brauche den Antrag der Kommissionsmehrheit
nicht zu begründen, da der Herr Finanzdirektor es
bereits getan hat, sondern ich gehe sofort zu der

Begründung meines Antrages über, den Anteil der
Gemeinden von 10 auf 20 % zu erhöhen.

In erster Linie muss man sich fragen, welchen
Charakter und welche Tendenz eigentlich das
vorliegende Gesetz habe. Meines Erachtens geht, die alleinige

Tendenz dahin, neue Mittel zu schaffen ; das
vorliegende Gesetz ist nichts anderes als ein Fiskalgesetz.

Wenn nun ein Fiskalgesetz in Beratung steht
und es heisst, der Staat habe Geld nötig, so entsteht
ohne weiteres die Frage, ob er einzig in diesem Falle
sei oder ob das nicht auch für die Gemeinden
zutreffe. Der Herr Finanzdirektor wird kaum behaupten
wollen, dass die Gemeinden eine Besserstellung nicht
nötig haben; denn Sie werden wohl einverstanden
sein., dass.fast alle Gemeinden des Kantons finanziell
ungünstig situiert sind und dafür gesorgt werden muss,
ihre Einnahmen ebenfalls zu vermehren. Der Herr
Finanzdirektor hat erklärt, alles Geld, das der Staat
einnehme, komme den Gemeinden zu, der Staat fresse
für sich nichts. Ich gebe das ohne weiteres zu, aber
es lässt sich doch nachweisen, dass bisweilen den
Gemeinden zu wenig zukommt. Ich führe zum Beispiel
das Schulwesen an. An die Erstellung eines
Primarschulhauses verabfolgt der Staat den Gemeinden
einen Beitrag von 5—10 %. Nebenbei bemerke ich, dass
die Gemeinde Bern von vornherein jeweilen nur 5%
bekommt. An die Erstellung eines Sekundarschülhauses
zahlt der Staat 5000 Fr., alles Uebrige fällt zu Lasten
der Gemeinde. An die Primarlehrerbesoldungen gibt
der Staat einen wesentlich kleinern Beitrag als die
Gemeinden, an den übrigen Betrieb der Primarschule
zahlt er keinen Rappen. Bei den Sekundärschulen
übernimmt er die Hälfte der Lehrerbesoldungen,
alle andern Ausgaben fallen zu Lasten der Gemeinde.
Angesichts dieser Tatsachen ist es doch etwas
merkwürdig, wenn von Seiten der Finanzdirektion erklärt
wird, der Staat gebe den Gemeinden alles. Beim
Schulwesen allein müssen die Gemeinden viel mehr leisten
als der Staat.

Dieses Beispiel genügt wohl, um zu beweisen, dass
es angezeigt ist, dass, wenn der Staat mehr Mittel
bekommt, auch die Gemeinden mehr erhalten sollen.
Ich halte es für ein Gebot der Gerechtigkeit und Billigkeit,

wenn der Anteil der Gemeinden von 10 auf
20% erhöht wird. Von einer Person, die in einer
Gemeinde stirbt und von deren Nachlass eine
Erbschaftssteuer bezogen wird, hat die betreffende
Gemeinde während deren Lebzeiten einen gewissen Profit
gehabt, indem sie der Gemeinde ihre Steuern bezahlte.
Nach ihrem Tode bezahlt sie der Gemeinde keine
Steuern mehr und von der Erbschaftssteuer beansprucht
der Staat 90 % und die Gemeinde erhält nur 10 %.
Das bedeutet für die Gemeinde einen direkten Verlust.
Eigentlich sollte sie 50% der Erbschaftssteuer
beziehen, da bei Lebzeiten der betreffenden Person die
Gemeinde durchschnittlich auch 50 % der von ihr
bezahlten Steuern erhielt, während die andern 50%
dem Staat zufielen. Nach dem Tode beansprucht der
Staat, wie gesagt, 90% für sich und den Gemeinden
sollen nur 10% verbleiben. Das ist keine richtige
Verteilung. Wenn man konsequent sein wollte, müsstc
man den Anteil der Gemeinden auf 50% fixieren.
Doch so weit wollen wir nicht gehen, dem Staat soll
der Hauptteil zufallen, jedoch soll der Anteil der
Gemeinden etwas erhöht werden.

Ich möchte noch einen weitern Grund für die
Erhöhung auf 20 % anführen. Derselbe ist référendums-
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politischer Natur. Das vorliegende Gesetz wird als
Steuergesetz von vornherein viele Gegner haben. Wenn
wir dessen Annahme sichern wollen, müssen wir es
so gestalten, dass nicht nur der Staat, sondern auch
die einzelnen Gemeinden an dem Zustandekommen
des Gesetzes ein Interesse haben. Dieses Interesse
wird natürlich grösser sein, wenn der Beitrag an die
Gemeinden etwas erhöht wird.

Der Herr Finanzdirektor hat ausgeführt, dass
eigentlich nur ganz wenige Gemeinden von. diesem
Beitrag profitieren. Er wies dabei auf eine Statistik der
Jahre 1903 und 1904 hin, ans der hervorgehe, dass
die Stadt Bern den weitaus grössten Teil dieses
Beitrages beziehe. Herr Regierungsrat Kunz hat sehr
vorsichtigerweise diese zwei Jahre gewählt, da sie
zufällig gerade zwei grosse Erbschaftsfälle in der Stadt
Bern aufweisen. Allein diese Zusammenstellung gibt
uns kein richtiges Bild. Wenn der Herr Finanzdirektor
eine zuverlässige Statistik hätte aufstellen wollen, so
hätte er eine grössere Anzahl von Jahren in
Berücksichtigung ziehen müssen. Wenn man in dieser Weise
auf die Stadt Bern drücken will, ist es wohl erlaubt,
auf der andern Seite darauf hinzuweisen, dass sie dem
Staat über 30 % der Gesamtsteuern, ja über 50 % der
gesamten Einkommensteuer entrichtet. Ich kann also
die Argumentation des Herrn Finanzdirektors nicht
gelten lassen, sondern mache darauf aufmerksam, dass
die Stadt Bern nicht die einzige Gemeinde ist, die
Beiträge aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer
erhält. Natürlich kommen in den grössern Gemeinden
mehr Erbschaftsfälle vor und ihr Anteil ist darum
folgerichtig auch höher als derjenige der kleinern
Gemeinwesen; aber der Unterschied macht sich in
normalen Jahren immerhin nicht in der Weise geltend,
wie es 1903 und 1904 der Fall war.

Das sind die Gründe, die mich veranlassten, Ihnen
zu beantragen, den Anted der Gemeinden von 10 auf
20 % zu erhöhen und ich empfehle Ihnen die
Annahme dieses Antrages bestens.

v. Muralt. Ich habe Ihnen schon bei der
Eintretensdebatte einen Antrag in Aussicht gestellt.
Derselbe ist ein Mittelantrag, der meines Erachtens von
jedermann angenommen werden kann, und ich habe
mit Freuden auz dem Vortrag des Herrn Finanzdirektors

ersehen, dass er sich mit demselben einverstanden

erklärt. Mein Antrag geht dahin, die 10 %
aufrecht zu erhalten, dagegen den Satz zu streichen :

« Die Hälfte dieses Anteils der Gemeinden ist zur Aeuf-
nung des örtlichen Schulgutes zu verwenden. »
Damit würden also die 10% den Gemeinden zur freien
Verfügung gestellt, so dass mein Antrag eigentlich
für die Gemeinden auf das gleiche herauskommt wie
der Antrag des Herrn Steiger, der den Gemeinden
20 % zuweisen möchte, von denen ihnen aber nur
die Hälfte zu freier Verfügung stehen würde. Für
den Staat freilich kommen die beiden Anträge nicht
auf das gleiche heraus und ich begreife, dass der Herr
Finanzdirektor sich gegen die Zuwendung von 20 %
an die Gemeinden auflehnt. Er hat uns bei der
Eintretensfrage einen etwas düstern Einblick in den
Stand der Staatskasse tun lassen. Als er sein Amt
angetreten, da habe er wohl 20 Millionen in
Eisenbahnaktien vorgefunden, aber bei näherem Zusehen
haben sich dieselben leider als unrentable Papiere
erwiesen. Herr Steiger wies allerdings darauf hin,

dass diese Papiere auch einmal einen Ertrag abwerfen

und zur Hebung des Wohlstandes des Kantons
Bern dienen werden. Ich gebe das ohne weiteres zu,
allein der Herr Finanzdirektor, der die gegenwärtigen

Bedürfnisse des Staates befriedigen muss, und die
Staatsangestellten, die schon lange der Besoldungs-
reform harren, werden sich nicht mit einem Wechsel
auf die Zukunft vertrösten lassen. Ich halte dafür,
mein Antrag könne sowohl vom Staat wie von den
Gemeinden angenommen werden und ich möchte
Ihnen denselben bestens empfehlen.

Hingegen, muss ich doch auch, wie Herr Steiger,
mich dagegen auflehnen, dass immer die Stadt gegen
das Land ausgespielt werde. Ich habe mich dieser
Tage dagegen gewehrt, als Herr Brüstlein eine spezielle
Gesetzgebung zugunsten der Städte verlangte. Er
erklärte, so werde es in Basel und Genf gehalten. Allein
wir wollen kein Bern-Land und Bern-Stadt haben, wir
wollen uns nicht trennen, sondern zusammenhalten
und Stadt und Land vereint mit gemeinsamen Kräften
für das Wohl des ganzen Kantons arbeiten. Herr Steiger

hat richtig bemerkt, dass die beiden Jahre, die der
Herr Finanzdirektor seinen Ausführungen zu Grunde
legte, nicht massgebend sein können, da sich in
denselben: zwei ganz ausnahmsweise Erbschaftsfälle
ereigneten, die sich auf Personen bezogen, die zufälligerweise
in der Stadt Bern gestorben sind. Ich sage absichtlich
« zufälligerweise », denn es hätte leicht der Fall
eintreten können, dass eine dieser beiden Personen ausserhalb

des Kantons gestorben wäre. Das sind also ganz
ausserordentliche Zufälle, auf die man nicht abstellen
kann. Der mittlere Ertrag der Erbschafts- und
Schenkungssteuer wurde früher auf 350,000 Fr. berechnet
und in den letzten Voranschlägen wurden 400,000 Fr.
eingestellt. Durch das neue Gesetz hofft der Herr
Finanzdirektor, diesen Mittelertrag auf 650,000 Fr. bringen

zu können. Wenn man die 400,000 Fr. als Norm
annimmt und die ausserordentlichen Einnahmen, die
dem Staat von den beiden in der Gemeinde Bern
verstorbenen. Persönlichkeiten zugeflossen sind, in
Abzug bringt, so müssen auch von dem Anteil, den die
Stadt Bern in den beiden Jahren 1903 und 1904
erhalten hat, je 60,000 bis 80,000 Fr. abgezogen werden

und es bleiben dami für sie ungefähr 40,000 Fr.,
also zirka der nämliche Betrag, der den Gemeinden
ausserhalb der Stadt Bern zukommt. Es gibt ein
französisches Sprichwort, welches sagt: «La statistique
est le mensonge en chiffres», mit andern Worten:
Mit der Statistik kann man alles beweisen, wenn man
klug genug ist, diejenigen Zahlen herauszunehmen,
die einem gerade passen, und die andern zu ignorieren.
(Heiterkeit). Wenn man Statistik treiben will, darf
man seine Berechnungen nicht nur über eine Periode
sich erstrecken lassen, die einem gerade passt,
sondern man muss sie über eine Periode ausdehnen, die
einem auch erlaubt, den richtigen Schluss daraus zu
ziehen. Man höre also auf mit den Streitigkeiten
zwischen Stadt und Land, wo einer dem andern sagt:
Du hast mehr bekommen, ich aber gebe mehr,
sondern bleiben wir Stadt und Land vereint ein Kanton!

(Beifall).

Freiburghaus. Ich erlaube mir auch ein kurzes
Wort, um den Antrag, den ich bereits gestern eingereicht

habe, zu begründen. Ich möchte, wie Herr v.
Muralt, auch keinen Streit zwischen Stadt und Land
heraufbeschwören, sondern mein Antrag bezweckt ein-
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zig und allein eine gerechte und billige Verteilung des
den Gemeinden aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer

zufallenden Anteils.
Der Zweck der heutigen Vorlage ist, dem Staat

mehr Finanzen zuzuhalten. Dieser Zweck ist mit Rücksicht

auf die gespannte Finanzlage des Staates durchaus

begründet. Wir wissen, dass die Anforderungen
an den Staat immer grösser werden, dass die
Ausgaben für die verschiedenen Verwaltungszweige von
Jahr zu Jahr wachsen. Ich erinnere beispielsweise
nur daran, dass einzig für das Armen- und
Schulwesen der Voranschlag für das Jahr 1905 Mehrausgaben

von je 200,000 Fr. gegenüber dem letzten Budget
aufweist. Im fernem weise ich darauf hin, dass an
die Staatskasse grosse Ansprüche gestellt werden müssen,

wenn einmal den gerechten Forderungen betreffend

die Besoldungserhöhungen entsprochen werden
soll. Wenn man sich weiter vergegenwärtigt, wie viel
der Staat aufwenden muss für Eisenbahnbauten, Stras-
senbauten, Flusskorrektionen, Hochbauten, speziell
auch in der Stadt Bern, und so weiter, so muss man
gewiss zugeben, dass es sehr wünschbar ist, dass ein
Gesetz erlassen werde, das dem Staat eine Mehreinnahme

von etwa 250,000 Fr. verschaffen wird. Wenn
man den Zweck der Vermehrung der staatlichen
Einnahmen vor allem im Auge hat, so wäre es natürlich
am besten, wenn den Gemeinden gar kein Anteil an
der Erbschafts- und Schenkungssteuer zugewiesen
würde. Allein aus referendumspolitischen Gründen
kann nicht so weit gegangen werden, sondern es muss
den Gemeinden eine gewisse Quote reserviert bleiben.
Allein dieselbe darf mit Rücksicht auf den angegebenen
Zweck des Gesetzes nicht zu hoch sein und der
Vorschlag der vorberatenden Behörden dürfte mit 10%
wohl das Richtige treffen.

Was dagegen die Verwendung des Anteils der
Gemeinden anbelangt, so kann ich dem Vorschlag der
Regierung und der Kommission nicht beipflichten,
sondern halte mit Herrn v. Muralt dafür, dass die
Gemeinden darüber frei verfügen und ihn also auch für
die laufende Verwaltung verwenden können sollen. Es
kann ihnen nicht gleichgiltig sein, ob sie das Geld
kapitalisieren müssen oder ob sie es in die laufende
Verwaltung fliessen lassen können. Sowenig als der
Staat hier gebunden ist, ebenso wenig sollen für die
Gemeinden beschränkende Bestimmungen aufgestellt
werden. Wenn ein Bauer eine Kuh kaufen sollte,
das nötige Geld dafür aber momentan nicht besitzt
und sich an seinen Nachbarn wendet, damit er ihm
600 Fr. leihe, und dieser ihm das Geld gibt, dabei aber
verlangt, dass er 300 Fr. davon auf der Bank anlege,
so ist ihm damit auch nicht gedient; denn er kann
nicht nur eine halbe Kuh kaufen, sondern entweder
eine ganze oder gar keine. (Heiterkeit).

Im weitern möchte ich einen andern Verteilungsmodus
des Beitrages an die Gemeinden vorschlagen.

Bisher wurden die 10% den Gemeinden des Wohnoder

Aufenthaltsortes des Erblassers oder Schenkers
zugewiesen und der vorliegende Entwurf hält an
diesem System fest. Ich möchte dagegen die Verteilung
in anaJoger Weise vornehmen, wie dies in bezug auf
die Wirtschaftspatentgebühren geschieht. § 12 des
Gesetzes über das Wirtschaftswesen von 1894 bestimmt:
«Von den Patentgebühren fallen zur Verwendung für
Schul- oder Armenzwecke 10 % im Verhältnisse der
aus der letzten Volkszählung sich ergebenden
Wohnbevölkerung den Einwohnergemeinden zu. Die Zutei¬

lung an die Gemeinden geschieht durch den
Regierungsrat. » Ich möchte also, dass auch hier die 10%
auf Grundlage der Wohnbevölkerung unter sämtliche
Gemeinden des Kantons verteilt werden. Der Herr
Finanzdirektor hat uns heute mitgeteilt, dass im Jahre
1903 der Anteil der Gemeinden insgesamt 124,000 Fr.
betrug, wovon auf die Stadt Bern allein 84,000 Fr.
und auf alle übrigen Gemeinden bloss 40,000 Fr.
entfielen. Im Jahre 1904 erhielt Bern 72,000 Fr. von
insgesamt 101,000 Fr. und der Anteil der übrigen
29 Amtsbezirke malchte 29,000 Fr. aus. So erhielt
zum Beispiel Saanen 33 Fr. 65; nach dem Antrag
des Herrn Stadtpräsident Steiger würde es volle 67 Fr.
bekommen. Ist das eine billige Verteilung? Ich glaube,
man braucht nicht Stadt und Land gegen einander
auszuspielen, sondern es genügt, an das Billigkeitsund

Gerechtigkeitsgefühl der Herren aus der Stadt zu
appellieren und sie werden die Unbilligkeit der
gegenwärtigen Verteilung zugeben müssen. Wenn man keine
Aenderung vornimmt, so bestätigt sich auch hier der
Spruch: «Wer da hat, dem wird gegeben» und von
all den kleinen Landgemeinden kann gesagt werden:
«Wo nichts ist, da kommt nichts hin». Nach meinem
Dafürhalten sollte man die 10% in alle Gemeinden
hinausfliessen lassen und ich empfehle Ihnen daher
im Interesse einer gerechten und billigen Verteilung
die Annahme meines Antrages.

Steiger, Präsident der Kommission. Ich will mich
kurz zu den beiden Anträgen der Herren v. Muralt
und Freiburghaus äussern.

Gegen den Antrag des Herrn v. Muralt, den zweiten
Satz des § 7 zu streichen, habe ich nichts einzuwenden.

Da der Staat den Ertrag aus der Erbschaftsund

Schenkungssteuer nicht kapitalisiert, scheint es
mir richtig zu sein, dass er den Gemeinden auch nicht
vorschreibe, einen Teil oder das Ganze zu
kapitalisieren.

Herr Freiburghaus hat erklärt, dass er Anhänger
des vorliegenden Gesetzes sei. Nun scheint mir aber
der Antrag, den er eingebracht hat, nicht von einem
Anhänger des Gesetzes herzurühren, sondern von einer
Persönlichkeit, die von dem Gesetz absolut nichts
wissen will. Die von Herrn Freiburghaus vorgeschlagene

Bestimmung ist das beste Mittel, um die Vorlage
zu Fall zu bringen. Ich habe bereits erklärt, dass
das Gesetz schon an und für sich eine grosse
Gegnerschaft hat, mit dem Antrag Freiburghaus wird aber
auch noch die Bevölkerung der Städte Bern, Biel,
Burgdorf, Thun und so weiter gegen dasselbe
eingenommen. Die Verteilung, die Herr Freiburghaus pro-
poniert, ist eine vollständig ungerechte. Denn der
Ertrag aus der Erbschaftssteuer kommt jeweilen aus
einer bestimmten Gemeinde, der durch den Tod der
betreffenden Person ein grosser Ausfall in den
Einnahmen entsteht. Nun soll der betreffenden Gemeinde
keine Entschädigung mehr zukommen, sondern das
Geld soll im ganzen Land verteilt werden, so dass
eigentlich niemand mehr etwas davon hat. Ich muss
daher gegen den Antrag Freiburghaus, den ich übrigens

nicht als sehr ernst gemeint ansehen kann,
entschieden Stellung nehmen.

Müller (Gustav). Was zunächst die statistischen
Künste des Herrn Finanzdirektors anbelangt, so will
ich' das von den Herren Vorrednern bereits Gesagte
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nicht wiederholen. Es geht natürlich nicht an, wenn
man etwas anhand der Statistik beweisen will, dabei
auf Ausnahmefälle abzustellen, wie dies für die beiden
Jahre 1903 und 1904 zutrifft. Wenn man auf eine
Reihe von Jahren zurückginge, so könnte man sich
überzeugen, dass das Verhältnis zwischen Stadt und
Land in bezug auf den Anteil an der Erbschafts- und
Schenkungssteuer ungefähr das gleiche ist wie in
bezug auf die Steuern, welche beide an die Lasten des
Staates beitragen, und es darf also nicht gesagt werden,

dass nur die Stadt Bern an dem Anteil aus dem
Ertrag der Erbschaftssteuer interessiert sei.

Nach meiner Ansicht sind alle Gründe, die Herr
Steiger für seinen Antrag angeführt hat, zutreffend.
Wir haben es hier in der Tat mit einem fiskalischen
Gesetz zu tun, das Mehreinnahmen bringen soll. Es
scheint mir aber ganz natürlich zu sein, dass auch
die Gemeinden an diesen Mehreinnahmen in einem
bestimmten Prozentsatz partizipieren, und ich nehme
an, diese Forderung werde ohne weiteres die Zustimmung

des Rates finden. Gegen eine Erhöhung des
Gemeindeanteils auf 20% wird geltend gemacht,
dadurch würden die Interessen des Landes gegenüber
der Stadt verletzt, die Einheit des Kantons könnte
gefährdet werden und es sei deshalb vorsichtiger, bei
den 10% stehen zu bleiben. Ich könnte mich nun
unter zwei Voraussetzungen dazu bestimmen lassen,
von den 20 % abzugehen und die 10 % beizubehalten.

Die erste Voraussetzung ist die, dass der Satz
gestrichen werde, wonach die Hälfte des Anteils der
Gemeinden zur Aeufnung des örtlichen Schulgutes zu
verwenden ist. Ich möchte mich dafür verwenden,
dass den Gemeinden in der Verwendung dieses
Anteils volle Freiheit gelassen werde, weil die Erleichterung

der Lasten im Schulwesen durch diese
Kapitalisierung zu den allgemeinen Ausgaben, welche
eine Gemeinde für das Schulwesen zu machen hat,
in gar keinem Verhältnis steht. Gegenwärtig fliesst
uns in der Stadt Bern aus dem geäufneten Schulgut
ein Betrag von 32,000 Fr. zu, während die Ausgaben
für das Schulwesen über 800,000 Fr. betragen. Anderseits

wären wir aber für eine ganze Reihe von
Aufwendungen sehr dankbar, wenn wir derartige, nicht
jedes Jahr wiederkehrende Beträge erhalten könnten,
die uns ermöglichen würden, in einem gewissen
Momente die nötigen Mittel zur Hand zu haben, um
Werke gemeinnütziger oder wohltätiger Natur
durchzuführen. So stehen wir zum Beispiel gegenwärtig
vor der Vermehrung der Kinderkrippen, die sich als
eine absolute Notwendigkeit herausgestellt hat, für
die wir aber nicht wissen, wo das Geld hernehmen.
Wenn übrigens das Geld den Gemeinden zur freien
Verfügung überlassen wird, so ist damit nicht gesagt,
dass sie es nicht kapitalisieren. Sie können es zu
einem bestimmten Zweck kapitalisieren, bis der Fonds
eine gewisse Höhe erreicht hat oder sie können es
in die laufende Verwaltung fHessen lassen, was ich
persönlich allerdings nicht für richtig erachten würde.
Allein man soll das den Gemeinden überlassen, da sie
am besten in der Lage sind, zu beurteilen, wie sie
das Geld am zweckmässigsten verwenden können.

Ein fernerer Grund, der mich veranlasst, mich eventuell

mit den 10 % zu begnügen, ist der, dass wir
verhindern müssen, im Kanton den Gedanken gross zu
ziehen, als ob wir zwischen Stadt und Land einen
Gegensatz schaffen wollten. Wir tun deshalb wohl
besser, wenn wir es bei der bisherigen Bestimmung

des Gesetzes bewenden lassen, dabei aber die freie
Verwendung des Anteils gestatten.

Dabei möchte ich aber von der Regierung die
bestimmte Erklärung haben, dass der Mehrertrag des
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes vom Staat
für einen bestimmten Zweck, den wir schon längst
zu verwirklichen suchen, nämlich die Revision der
Besoldungen der kantonalen Beamten und Angestellten,
verwendet werde. Sobald wir diese Zusicherung
haben, können wir uns in den Gemeinden auch umso
eher mit den 10% zufrieden geben.

Nun mache ich darauf aufmerksam, dass wir, ohne
den Mehrertrag zugunsten des Staates zu schmälern,
doch den Gemeinden eine grössere Einnahme
verschaffen können, indem ihnen das Recht eingeräumt
würde, die Noterbfolge von einem gewissen Betrage
an bis zu einem gewissen Maximalprozentsatz zu
besteuern. Da kann gewiss nicht der Vorwurf erhoben
werden, dass damit die Einheit des Kantons gestört
und ein Gegensatz zwischen Stadt und Land geschaffen

werde. Denn wir stellen auf die Autonomie
der Gemeinde ab. Wenn man in Bern, Burgdorf oder
Biel für nötig findet, das Erbschaftssteuerwesen im
Sinne der Besteuerung der Noterbfolge auszubilden,
so sollte man ihnen das nicht verwehren. Die Bürgerschaft

der betreffenden Gemeinde hat ja immer noch
ihr Wort mitzusprechen und sie kann sagen, ob sie
mit einem derartigen Projekt einverstanden sei oder
nicht. Es scheint mir, dass wir unbeschadet der
Interessen des ganzen Kantons eine bezügliche Bestimmung

in das vorliegende Gesetz aufnehmen können.
Der Herr Finanzdirektor hat zwar erklärt, es sei nicht
am Platze, hier über die Autonomie der Gemeinden
zu legiferieren, sondern das gehöre in das Gemeindegesetz.

Ich mache aber darauf aufmerksam, dass in
dem einer ausserparlamentarischen Kommission zur
Vorberatung unterbreiteten Vorentwurf eines Gemein-
degesetzes von der Gemeindeautonomie nichts gesagt
wird, sondern der Entwurf sich lediglich auf eine
Zusammenfassung der im Gemeindewesen bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen in ein einheitliches
Gesetz beschränkt. Ich habe in der betreffenden
Kommission bereits darauf hingewiesen und erklärt, dass
die Gemeindeautonomie eine wesentliche Vorbedingung

für ein modernes Gemeindegesetz sei. Vielleicht
wird diesem Wunsche im Entwurf Rechnung getragen,

aber wir wissen jetzt nicht, ob ihm wirklich
Folge gegeben werde und es wäre daher vorsichtig,
hier den ganz natürlichen Grundsatz der
Gemeindeautonomie aufzuführen. Unter dieser Voraussetzung
könnte ich mich mit den in § 7 vorgesehenen 10%
zufrieden geben, sofern noch ein Zusatz in dem Sinne
aufgenommen würde: «Den Gemeinden steht überdies
das Recht zu, bei Erbschaften von mehr als 50,000 Fr.
die Noterbfolge im Maximum bis auf 1 % zu
besteuern. »

Noch ein kurzes Wort gegenüber Herrn Freiburghaus.

Ich bin durchaus der Meinung des Herrn Steiger,

dass, wenn der Antrag des Herrn Freiburghaus
angenommen würde, sich in der Stadt Bern nur eine
kleine Minderheit für das Gesetz aussprechen würde
und dass man sich nicht der Illusion hingeben darf,
dass gegen die Stimmen der Stadt Bern und der übrigen

Stadtgemeinden des Kantons das Gesetz durchgebracht

werden könnte. Wenn Herr Freiburghaus den
Grundsatz aufstellt, dass von denen, welche viel haben,
Geld an diejenigen herausgegeben werden müsse, die
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wenig haben, so ist zu bemerken, dass das bereits
in ausgiebiger Weise im Steuerwesen der Fall ist. Die
Stadt Bern trägt an den Ertrag der Einkommensteuer
50% bei und es wird doch kein Mensch behaupten
wollen, dass die Einkommen in der Stadt Bern wirklich

in diesem Masse grösser seien als im ganzen
übrigen Kanton. Da ist also bereits in ausreichendem
Masse ein Ausgleich geschaffen und es wäre eine
Ungerechtigkeit, wenn man die Stadt Bern in der von
Herrn Freiburghaus vorgeschlagenen Weise benachteiligen

wollte. Ich bin überzeugt, dass mit der
Annahme des Antrages Freiburghaus das Schicksal des

Erbschaftssteuergesetzes besiegelt wäre.

Jenny. Ich erlaube mir ebenfalls einige Bemerkungen

zu den gefallenen Voten. Es ist Ihnen beantragt,

es möchten von dem Ertrag des
Erbschaftssteuergesetzes 10 % den Gemeinden in der in § 7

bestimmten Form überlassen werden. Die Minderheit
der Kommission schlägt vor, die Quote der Zuwendung
auf 20 % zu erhöhen. Ein dritter Antrag geht dahin,
dass der Anteil der Gemeinden nach Massgabe der
Einwohnerzahl unter alle Gemeinden verteilt werden
soll. Ich will mich vorderhand über diese drei
Anträge nicht aussprechen, ich weise bloss darauf hin,
dass das vorliegende Gesetz den Zweck hat, dem Staat
neue Mittel zuzuführen. Es ist in diesem Saale schon
genügend von der misslichen Finanzlage des Staates
und der Pflicht der Behörden gesprochen worden,
dafür zu sorgen, dem Staat neue Einnahmequellen zu
eröffnen, damit er wieder auf einen soliden Boden
komme. Nun wird aber im gleichen Atemzuge, da
man beabsichtigt, dem Staat neue Mittel zuzuführen,
beantragt, ihn zu Ader zu lassen und einen Fünftel
des Mehrertrages aus der Erbschaftssteuer ihm zu
entziehen und den Gemeinden zuzuhalten. Dieser
Antrag der Kommissionsminderheit steht meines Erachtens

im schroffen Widerspruch mit der Eirdeitung des
Gesetzes. Logischerweise müsste bei der Annahme
des Antrages, den Gemeinden 20% des Ertrages zu
überlassen, der Ingress des Gesetzes gestrichen werden.

Ich frage mich, ob es vielleicht nicht
zweckmässig wäre, überhaupt den Art. 7 zu streichen. Wenn
ich heute diesen Antrag nicht stelle, geschieht es nicht
etwa aus sachlichen, sondern rein nur aus
opportunistischen Gründen, indem ich der Ansicht bin, dass
neue Gedanken Zeit haben müssen, um sich Bahn
zu brechen.

Ich bin allerdings mit dem Herrn Referenten
vollständig einverstanden, dass auch die Gemeinden grosse
Aufgaben zu erfüllen haben, dass sie finanziell zu
kämpfen haben und dass ihre Kräftigung ebenso
notwendig ist wie diejenige des Staates. Allein meines
Erachtens ist hier der Anlass nicht gegeben, den Staat
zugunsten der Gemeinden zu Ader zu lassen, zumal
da die Grundlage der Zuwendung an die Gemeinden
eine unrichtige ist. Wenn wir den Gemeinden wirksam

unter die Arme greifen wollen, so müssen wir
in erster Linie dafür besorgt sein, ein solid fundiertes,
finanzkräftiges Staatswesen zu schaffen; denn der Staat
allein hat es in der Hand, eine gerechte soziale
Ausgleichung zwischen den einzelnen Gemeinden
vorzunehmen. Um eine Ausgleichung handelt es sich in
erster Linie und nicht darum, aus der Staatskasse
einzelnen Gemeinden Geld zuzuwenden, die unter
Umständen diese Unterstützung am allerwenigsten nötig
haben.

Es wurde gestern und heute viel von der
Erweiterung der Gemeindeautonomie gesprochen, einem
Gedanken, dem ich ebenfalls sympathisch
gegenüberstehe. Allein wenn man nach dieser Richtung
in unserm Staatswesen einen neuen Kurs einführen
will, wenn wir die Gemeindeautonomie erweitern und
die Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben
unterstützen wollen, so müssen wir uns darüber Rechenschaft

geben, nach welchem Grundsatz diese
Unterstützung erfolgen soll ; es muss System in die Sache
gebracht werden. Wir stehen also heute vor einer
prinzipiellen Frage und es ist gut, wenn bei diesem
Anlass auf dieselbe eingetreten wird. Man sollte nicht
bei jeder Gelegenheit Geld aus der Staatskasse
nehmen und es unter die Gemeinden verteilen, bevor
man sich über die Grundsätze der Verteilung klar
geworden ist. Denn was hilft es den kleinen und
ökonomisch schwachen Landgemeinden, wenn ihnen
zufällig einmal aus einer Erbschaft ein paar hundert
oder tausend Franken zufallen? Damit kann eine
Gemeinde nicht viel anfangen, dem Staat dagegen werden
auf diese Weise bedeutende Summen entzogen. Herr
Steiger hat mit Recht darauf hingewiesen, dass der
Staat noch viele Aufgaben zu erfüllen hat und namentlich

im Schulwesen ein Mehreres tun sollte.
Merkwürdigerweise ist er dann aber zu einem andern
Schlüsse gekommen als dem, den ich aus dieser
Tatsache ziehe. Nach meinem Dafürhalten würde sich
hier eine Gelegenheit bieten, um dem Staat durch
unbeschränkte Ueberweisung des Ertrages aus der
Erbschafts- und Schenkungssteuer zu Hilfe zu kommen

und die Mittel zuzuführen, deren er zur Erfüllung
seiner weitern Aufgaben bedarf. Die Heranbildung
unserer Jugend verlangt von Jahr zu Jahr eine grössere
Sorgfalt, wenn das heranwachsende Geschlecht den
Anforderungen der heutigen Zeit gewachsen sein soll.
Der Staat hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die
Grundlagen der Jugenderziehung im ganzen Lande,
in Stadt und Land, in gut und schlecht situierten
Gemeinden eine möglichst gleichmässige werde. Das ist
aber nur dann möglich, wenn wir einen starken Staat
haben, der allein imstande ist, zwischen seinen
einzelnen Gliedern, den ökonomisch gut und den schwach
fundierten Gemeinden die Ausgleichung vorzunehmen
und die im Schulwesen bestehenden unhaltbaren
Zustände dadurch zu sanieren, dass er in der Hauptsache

die Lehrerbesoldungen übernimmt und damit
auch den schwachen Gemeinden die Anstellung tüchtiger

Lehrkräfte ermöglicht, so dass die jungen
Staatsbürger, die auf dem Lande aufwachsen, gleichgestellt
werden wie die in reichen Gemeinden wohnenden.
Das nenne ich eine gesunde Ausgleichung und die
wird nur dann möglich sein, wenn wir dem Staat die
nötigen Mittel zuhalten. Diesem Grundsatz wird aber
zuwidergehandelt, wenn man das Geld den Gemeinden
in kleinen Brocken durch alle Fenster zuwirft,
wodurch ihnen selber nicht geholfen, der Staat dagegen
wesentlich geschädigt wird.

Das sind die allgemeinen Gesichtspunkte, die ich
hier zur Geltung bringen wollte; auf die einzelnen
Anträge trete ich nicht ein. Ich werde unter keinen
Umständen zu einer Erhöhung des Anteils der
Gemeinden stimmen. Dagegen kann ich mich mit der
Beibehaltung der 10 % einverstanden erklären, aber
einzig nur deshalb, weil 'sie schon im bestehenden
Gesetze vorgesehen waren. Darüber, ob es referendumspolitisch

richtiger sei, den bisherigen Modus beizube-
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halten oder einen neuen einzuführen, kann man natürlich

streiten. Ich trete darauf nicht näher ein, nur würde
ich für den Fall, dass der Anteil der Gemeinden auf
20 °/0 festgesetzt würde, den Antrag stellen, die
Verteilung im Sinne des Vorschlages des Herrn Freiburghaus

vorzunehmen.

König. Ich schliesse mich den Ausführungen des
Herrn Stadtpräsidenten Steiger an und möchte Ihnen
ebenfalls eine Erhöhung des Anteils der Gemeinden
auf 20 % empfehlen. Von seifen eines andern
Mitgliedes der Gemeindebehörden von Bern wurde die
Notwendigkeit eines Entgegenkommens gegenüber
den Gemeinden gleichfalls anerkannt, nur sollten nach
dessen Dafürhalten die 10 % hier beibehalten, dagegen
den Gemeinden das Recht gegeben werden, selber eine
Erbschaftssteuer und zwar auf der direkten Linie zu
beziehen. Ich möchte Sie ersuchen, diesen Antrag
nicht anzunehmen. Ich gebe allerdings gerne zu, dass
auf diesem Wege für die Gemeinden die Möglichkeit
geschaffen würde, zu grössern Einnahmen zu gelangen;
allein ich halte diesen Antrag nicht für richtig. Wenn
man nicht Stadt und Land gegeneinander ausspielen
soll, so soll man auch nicht Gemeinden gegen
Gemeinden ausspielen und nicht den einen Gemeinden
die Möglichkeit geben, ihre Einwohner unter schwierigere

Verhältnisse zu stellen als andere Gemeinden.
Wenn wir den Antrag annehmen würden, so würde
der Grosse Rat zum Beispiel der Stadt Bern ermöglichen,

die Erbschaft zwischen Vater und Sohn zu
besteuern, während dies sonst im ganzen Kanton nicht
der Fall wäre. Damit würde meines Erachtens eine
viel grössere Ungerechtigkeit geschaffen als durch die
Annahme des Antrages des Herrn Steiger und
zugleich einer grossen Opposition gegen das Gesetz
gerufen. Aus diesen Gründen möchte ich Sie ersuchen,
den Antrag des Herrn Müller nicht anzunehmen.

Milliet. Ich habe mir gestattet, zu § 7 ebenfalls
einen Antrag einzureichen und möchte Ihnen
denselben nun mit kurzen Worten zur Annahme
empfehlen.

Mein Antrag geht dahin, den Staat zu verpflichten,
in den Jahren, in denen der Ertrag der Erbschaftssteuer

für ihn netto mindestens 700,000 Fr. ausmacht,
einen allfälligen Mehrertrag in einen Fonds zugunsten
der Alters- und Invalidenversicherung der Staatsbeamten

und -Angestellten zu legen. Wenn jemand stirbt,
der ein grösseres Vermögen hinterlässt, so will es
die gute Sitte, dass die glücklichen Erben wohltätige
Vergabungen machen. Ebenso zeigen in der Regel
Leute, denen unverhofft ein grösseres Geschenk
zugewendet wird, generöse Anwandlungen gegenüber
ihren minder begünstigten Mitmenschen. Nun gehört
kraft der Erbschafts- und Schenkungssteuer der Staat
selber zu den lachenden Erben und den frohen
Beschenkten und es scheint mir deshalb nicht unbillig,
dass auch er in diesem Falle einen kleinen Teil des
ihm aus fremder Arbeit zufallenden Segens nicht nur
den Gemeindewesen, sondern auch andern Instituten
zuweise. In diesem Sinne habe ich mir erlaubt, meinen

Antrag einzubringen. Ich glaube, das sei kein
Attentat gegen den Staat und gegen die Absicht dieses
Gesetzes, dem Staat vermehrte Mittel zuzuweisen. Ich
will nur, dass das Plus über den Jahresertrag von
700,000 Fr., die das Doppelte von dem ausmachen,
was der Staat seit einer Reihe von Jahren an Erb¬

schaftssteuer bezieht, und 200,000 bis 250,000 Fr.
mehr betragen, als er in den letzten begünstigten Jahren

erhielt, für einen bestimmten staatlichen Zweck
verwendet werde. Es ist wohl nicht nötig, Ihnen die
Vorteile einer Alters- und Invaliditätsversicherung für
die Beamten und Angestellten des Staates auseinanderzusetzen

und ich verzichte schon mit Rücksicht auf
die vorgerückte Zeit darauf, Ihnen dieselben des
nähern zu erörtern. Nur darauf möchte ich hinweisen,
dass eine derartige Einrichtung nicht nur für das
beteiligte Personal, sondern in erster Linie auch für den
Staat selber von grossem Vorteil ist. Der Staat büsst
also nach meinem Antrag nichts ein; er wird einfach
verpflichtet, einen gewissen Ueberschuss zu kapitalisieren,

statt ihn in laufender Rechnung zu verwenden.
Auch vom referendumspolitischen Standpunkte aus
bietet die Annahme meines Antrages keine Gefahr,
sondern sie wird die Beamten, Angestellten und
Arbeiter des Staates vielmehr veranlassen, für das
Gesetz zu stimmen, das ihnen statt des vagen Versprechens,

man werde an sie denken, wenn man das Geld
einmal beieinander habe, doch etwas Sicheres in
bestimmte Aussicht stellt.

Ich empfehle Ihnen die Annahme meines Antrages.
Dabei bemerke ich, dass ich selbstverständlich über die
Organisation dieser Alters- und Invaliden-Versicherung
nichts präjudiziere, sondern dass der Grosse Rat in
bezug auf ihre künftige Ordnung vollständig freie Hand
behält.

Steiger, Präsident der Kommission. Mein Antrag,
den Anteil der Gemeinden auf 20% zu erhöhen, ist
auf ziemlich starke Opposition gestossen, die sich in
dem Antrag Freiburghaus kristallisiert. Dieser Antrag
nimmt gerade den gegenteiligen Standpunkt ein; er
hat das Interesse der kleinen Gemeinden im Auge,
während ich dasjenige der grossen Gemeinden vertrat.
Nun haben Herr Freiburghaus und ieh uns geeinigt,
unsere Anträge zugunsten desjenigen des Herrn v.
Muralt zurückzuziehen. (Bravo.)

Freiburghaus. Ich1 betone ausdrücklich, dass ich
den von mir gestellten Antrag als durchaus ernst und
berechtigt betrachte. Um aber auch heute wiederum
den Beweis zu erbringen, dass ich nicht nur keinen
Kampf und Streit mit der Stadt heraufbeschwören
will, sondern nicht einmal eine Missstimmung
aufkommen lassen möchte, habe ich mich im Interesse
der Harmonie einverstanden erklärt, meinen Antrag
fallen zu lassen, sofern auch Herr Steiger den seimgen
nicht aufrecht erhalte.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Erklärungen der Herren Steiger und
Freiburghaus freuen mich sehr und beweisen, dass
die Diskussion doch nicht ohne Frucht geblieben ist,
indem nun dem Vorschlag der vorberatenden Behörden

kein prinzipieller Antrag mehr gegenübersteht.
Ich sehe mich aber doch noch veranlasst, auf einige

Bemerkungen kurz zu antworten. Was zunächst den
Vorwurf des Herrn Müller wegen meiner Statistik
ananbelangt, so ist es doch ganz natürlich, dass ich
auf die letzten zwei Jahre abgestellt habe. (Heiterkeit).
Als' ich gestern vernahm, dass der fragliche Antrag
mit, aller Wucht festgehalten werden solle, telepho-
nierte ich dem Kantonsbuchhalter, er solle mir eine
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Zusammenstellung über die bezüglichen Verhältnisse
betreffend die Erbschaftssteuer in den beiden letzten
Jahren machen. Ich gebe nun zu, dass in diesem
Zeitraum gerade zwei grössere Erbschaftsfälle
vorkamen; doch lag meinerseits diesbezüglich keine
Absicht vor. Uebrigens ist es eine Tatsache, dass man
über die Statistik schimpft, wenn sie einem nicht in
den Kram passt, im andern Falle dagegen wird sie
als etwas Vorzügliches anerkannt.

Was das Besoldungsdekret anbelangt, kann ich nur
wiederholen, was ich kürzlich in einer Versammlung
in Konolfingen erklärt habe, nämlich dass es in
Bearbeitung ist. Der Grosse Rat hat in unzweideutiger
Weise dokumentiert, dass er berechtigt und willens
sei, die Besoldungen auf dem Dekretswege zu erhöhen.
Daraufhin machte sich die Finanzdirektion an die
Ausarbeitung einer Vorlage. Das wäre der leichtere Teil;
schwieriger dagegen ist es, hiefür die nötigen Mittel
zu beschaffen. Darum haben wir vorgängig dem
Besoldungsdekret die heutige Vorlage zur Diskussion
gebracht. Ich möchte nun aber nicht, dass hier durch
einen förmlichen Beschluss erklärt würde, dieselbe
habe den Zweck, die Besoldungserhöhungen durchzuführen.

Der Grosse Rat hat freilich für die Bedürfnisse
der Beamten und Angestellten des Staates volles
Verständnis, aber draussen im Land gibt es in den kleinen
Verhältnissen eine Menge Leute, die eine Besoldung
von 3000 Fr. schon als eine grosse ansehen. Ich
glaube nicht, dass die Besoldungserhöhungen im Volke
besonders populär seien und aus diesem Grunde
möchte ich nicht, dass hier erklärt werde, das Erb-
scliafts- und Schenkungssteuergesetz solle angenommen

werden, damit das Besoldungsdekret durchgeführt
werden könne, da ich befürchte, dass dadurch einer
Opposition gegen das vorliegende Gesetz gerufen werde.
Ich1 gebe aber hier die Erklärung, dass das Besoldungsgesetz

in Arbeit ist und vor Ende dieses Jahres dem
Grossen Rat zur Beratung vorgelegt werden soll.

Was den Antrag anbetrifft, den Gemeinden das
Recht zu geben, die direkte Erbfolge zu besteuern, so
möchte ich Sie ebenfalls ersuchen, denselben
abzulehnen. Zunächst bemerke ich, dass das Gemeindegesetz

dem Regierungsrat noch nicht vorgelegt wurde
und, wenn es keinen Artikel über die Gemeindeautonomie

enthält, das nicht dem Regierungsrat in die Schuhe
geschoben werden kann, sondern dem Redaktor des
Gesetzes, der ausserhalb des Regierungsrates steht.
Es wird Sache der ausserparlamentarischen Kommission

sein, eventuell eine bezügliche Bestimmung in
das Gemeindegesetz aufzunehmen. In dem vorliegenden

Gesetze dagegen wäre sie meines Erachtens nicht
angebracht, da sonst die Gegnerschaft gegen dieselbe
nur vermehrt würde. Ich exemplifiziere mit der
Gemeinde Biel. Dort hat bei der letzten Abstimmung
die sozialdemokratische Partei die Mehrheit gehabt.
Dieser Partei — die ich als Partei hier nicht kritisieren
will — gehören mehr Leute an, die nicht erben können,
als solche, die erben können. Sie hat also ein
grösseres Interesse an der Besteuerung der direkten
Erbschaften als die besitzende Klasse. Wenn nun in dem
Gesetz den Gemeinden das Recht gegeben würde, die
direkte Erbfolge zu besteuern, so würde in denjenigen
Gemeinden, in welchen die sozialdemokratische Partei
die Mehrheit hat, sofort unter der besitzenden Klasse
eine grosse Gegnerschaft gegen das Erbschaftssteuergesetz

sich bilden. Nun wissen Sie, dass bei der letzten
Abstimmung über dieses Gesetz es sich nur um eine

Differenz von etwa 1000 Stimmen handelte. Das Zünglein

ist also so ziemlich auf der Schwebe und kann
je nach dem Wetter am Abstimmungstage und andern
Verhältnissen nach rechts oder links sich neigen.
Jedenfalls haben wir mit einer grossen Minderheit zu
rechnen und deshalb müssen wir alles vermeiden,
was dem Gesetze schaden könnte. Aus diesem Grunde
empfehle ich Ihnen, den Antrag Müller, so gut er
gemeint ist, abzulehnen.

Was den Vorwurf anbelangt, Stadt und Land
gegeneinander ausgespielt zu haben, so betone ich, dass es
mir ferne lag, hier einen Gegensatz schaffen zu wollen.
Aber zur Verteidigung der Interessen, die ich zu
vertreten habe, musste ich auf das angeführte
Verhältnis aufmerksam machen.

Der Antrag des Herrn Milliet ist mir grundsätzlich
sehr sympathisch. Ja ich habe schon, bevor ich von
demselben Kenntnis hatte, mit Herrn Ritschard
Rücksprache genommen und wir kamen überein, Herrn
Professor Graf um ein Gutachten über die Errichtung
einer solchen Alters- und Invalidenkasse zu ersuchen,
weil ich der Ansicht war, dass die Frage früher oder
später gelöst werden muss und es gut ist, wenn wir
rechtzeitig über ihre finanzielle Tragweite aufgeklärt
sind. Ich möchte jedoch Herrn Milliet ersuchen, seinen
Antrag für heute in eine blosse Anregung umzuwandeln.

Wir werden dann die Angelegenheit prüfen und
bei der nächsten Beratung darüber Bericht erstatten.
Nach dem Antrag des Herrn Milliet wären der laufenden

Verwaltung im Jahre 1903 zirka 500,000 und 1904
etwa 350,000 Fr. entzogen worden. Die Rechnungsabschlüsse

würden also in diesen beiden Jahren um
so viel ungünstiger herausgekommen sein, was mit
Rücksicht auf unsere gegenwärtigen sehr gespannten
FinanzVerhältnisse nicht ausser Acht gelassen werden
darf. Eine nähere Prüfung dieses Antrages scheint
mir daher angezeigt.

Milliet. Ich möchte zunächst dem Herrn
Finanzdirektor die sympathische Aufnahme verdanken, die
er meinem Antrag entgegenbringt. Ich halte es aber
nicht für zweckmässig, denselben in eine Anregung
umzuwandeln, sondern hätte es gerne, wenn der Rat
darüber entscheiden würde. Wir sind jetzt bei der
ersten Lesung des Gesetzes und wir werden uns die
nähere Ausführung des heute gefassten Entscheides
immer noch überlegen können. Auch über die Ziffer
von 700,000 Fr. kann man noch reden. Die von dem
Herrn Finanzdirektor angeführten Zahlen, die ich
momentan nicht kontrollieren kann, leiden jedenfalls
an dem gleichen Mangel, wie seine frühern
Ausführungen ; sie beziehen sich auf ausnahmsweise
günstige Jahre. Uebrigens wäre es kein Unglück,
wenn die genannten Beträge dem Fonds
zugefallen wären. Denn die Alters- und Invaliditäts
Versicherung der Beamten und Angestellten des Staates
wird ganz gehörige Mittel in Anspruch nehmen und
es ist gut, wenn von Zeit zu Zeit jemand stirbt, der
den Staat der Mühe enthebt, diese Mittel aus andern
Quellen schöpfen zu müssen. Ich möchte gleichsam
aus Reinlichkeitsgründen, wenn ich mich so ausdrücken

darf, meinen Antrag nicht in eine Anregung
umwandeln, sondern wünsche, dass darüber entschieden
werde.

Müller (Gustav). Ich nehme davon Akt, dass die
feste Absicht besteht, das Besoldungsdekret in näch-
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ster Zeit zu erlassen. Es wird sich dann von selbst
ergeben, dass wir den Mehrertrag der Erbschafts- und
Schenkungssteuer für dessen Durchführung verwenden

müssen, da hiefür eben eine ganz erhebliche
Summe nötig ist.

Was die gegen meinen Antrag auf Erweiterung der
Gemeindeautonomie geltend gemachten Motive
anbelangt, so weiss ich nicht, ob Herr Regierungsrat Kunz
nicht falsch kalkuliert. Es ist richtig, dass das Zünglein

sich nach links oder rechts neigen kann und dass
wenige tausend Stimmen den Ausschlag geben können.
Doch ist die besitzende Klasse, abgesehen von der
Gemeindeautonomie, schon aus andern Gründen
sowieso viel eher zur Opposition gegen das vorliegende
Gesetz geneigt, während unsere Partei demselben
sympathisch gegenübersteht. Allein es ist für mich noch
nicht sicher, zu welcher Stellungnahme sie sich ent-
schliessen wird, wenn der Grundsatz der
Gemeindeautonomie, die sie als zeitgemäss und notwendig
erachtet, einfach unter den Tisch gewischt wird. Wenn
aber unsere Partei gegen das Gesetz Stellung nimmt,
dann ist es mehr gefährdet, als wenn die besitzende
Klasse durch die Möglichkeit einer spätem
Gemeindeabstimmung in die Opposition hineingetrieben würde.

Abstimmung.
1. § 7 wird in der von Herrn v. Muralt beantragten

Fassung, die von keiner Seite bestritten ist,
angenommen.

2. Für den Zusatzantrag Müller Minderheit.
3. Für den Zusatzantrag Milliet »

§ 8.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Gesetz von 1864 bestimmt, dass in
bezug auf Liegenschaften die Grundsteuerschatzung
massgebend ist. Wir beantragen Ihnen, wie im
Entwürfe von 1900, zu sagen: «Bei Liegenschaften ist
in der Regel die Grundsteuerschatzung massgebend.
Wenn dieselbe jedoch im Zeitpunkte des Erbfalles
in erheblichem Masse vom wirklichen Wert abweicht,
so ist der letztere durch eine amtliche Schätzung aus-
zumitteln und der Steuerberechnung zu Grunde zu
legen. » Diese Bestimmung ist pour et contre le fisque.
Hat die Liegenschaft einen grössern Wert als die
Grundsteuerschatzung beträgt, so soll die Schätzung
entsprechend erhöht, hat sie aber einen geringem Wert,
entsprechend herabgesetzt werden. '

Morgenthaler (Langenthal). Ich beantrage, den § 8

zu streichen. Wir stehen vor der Revision der
Grundsteuerschatzungen. Dabei wird sich naturgemäss die
Tendenz geltend machen, die jetzigen Grundsteuerschatzungen

zu erhöhen und wir werden dabei wohl
zu richtigen Schätzungen der Liegenschaften gelangen.
Ich sehe nicht ein, was die hier vorgesehenen amtlichen

Schätzungen für einen Zweck haben. Sollen sie
ins Grundsteuerschatzungsregister eingetragen werden
oder nicht? Nach meinem Dafürhalten ist die Gefahr,
welche der vorliegende § in sich schliesst, grösser
als der Nutzen, den er haben würde. Denn die hier

vorgesehenen Schätzungen werden natürlich nur vom
Fiskus anbegehrt werden können und er wird dies
nur dann tun, wenn er glaubt, dass dabei für ihn
etwas herausschaue. Auch wird der Erbschaft kein
Recht eingeräumt, eine zweite Schätzung zu verlangen.

Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen Streichung

dieses Artikels.

v. Wattenwyl. Ich möchte den Streichungsantrag
des Herrn Morgenthaler wenigstens in bezug auf den
zweiten Satz des § 8 unterstützen. Im waadtländi-
schen Erbschaftssteuergesetz findet sich eine ähnliche
Bestimmung und ich habe erfahren, wie dieselbe
gehandhabt wird. Da wird unter Umständen nach dem
Tode des Besitzers die schon hohe Grundsteuerschatzung

schnell um 30 oder 50°/0 erhöht. Das könnte
bei uns auch so kommen. Ich halte eine solche
Bestimmung für sehr gefährlich und glaube, dass sie
dem Gesetz zahlreiche Gegner schaffen würde. Es
liegt aber um so weniger Grund zu der Aufnahme
eines derartigen Artikels vor, als, wie Herr Morgenthaler

bereits gesagt hat, die Grundsteuerschatzungen
in nächster Zeit im ganzen Kanton einer Revision
unterzogen und dabei eine wesentliche Erhöhung
erfahren werden.

v. Murait. Ich glaube, wir können diese Angelegenheit
nicht im letzten Augenblick übers Knie brechen.

Ich habe allerdings auch Bedenken gegen diesen
Artikel gehabt und nach einer neuen Redaktion gesucht.
Allein ich möchte jetzt keinen bestimmten Antrag
stellen, sondern begnüge mich damit, meine Redaktion

der Kommission zu überweisen, damit sie uns
bei der nächsten Beratung darüber referieren kann.
Meine Fassung des zweiten Satzes des § 8 lautet:
«Wenn jedoch seit der letzten Grundsteuerschatzung
Umstände eingetreten sind, welche zu einer Aenderung
derselben Anlass geben, so kann eine neue Schätzung
vor sich gehen. » Es muss also ein zwingender Grund
vorliegen; man kann nicht einfach sagen, die letzte
Schätzung sei zu niedrig gewesen und müsse jetzt
erhöht werden. Ich stelle aber, wie gesagt, keinen
Antrag, um die Beratung des Gesetzes nicht zu
verzögern, sondern möchte nur, dass der Artikel und
die von mir vorgeschlagene neue Redaktion an die
Kommission zurückgewiesen werde.

Präsident. Die Diskussion über den Rückweisungs-
antrag des Herrn v. Muralt ist eröffnet.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte Ihnen die Ablehnung dieses
Antrages empfehlen. Die von Herrn v. Muralt
vorgeschlagene Fassung sagt tatsächlich das gleiche, was
wir wollen, nur in einer vielleicht weniger genauen
Redaktion.

Gegenüber dem Antrag des Herrn Morgenthaler
mache ich darauf aufmerksam, dass trotz der neuen
Grundsteuerschatzungen, die übrigens noch nicht
beschlossen sind, Wertveränderungen einer Liegenschaft
nach oben oder unten denkbar sind. Wenn zum
Beispiel an einem Orte eine Bahnstation verlegt wird, so
wird das ohne weiteres eine Reihe von Wertveränderungen

zur Folge haben. Dieser Artikel ist übrigens
nicht etwa bloss gegen den Steuerzahler gerichtet,
sondern auch zu seinen Gunsten aufgestellt. Die Auffassung
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des Herrn Morgenthaler, dass einzig der Fiskus das hier
vorgesehene Recht beanspruchen dürfe, ist nicht richtig.

Es heisst hier bloss, dass, wenn der wirkliche
Wert von der Grundsteuerschatzung abweiche, dieser
durch eine amtliche Schätzung auszumitteln sei. Das
kann aber der Erbe ebensogut verlangen wie der
Fiskus. Der Staat will nicht mehr, als ihm gehört; er
möchte aber auch nicht weniger, als was er von Rechts
wegen beanspruchen kann.

Morgenthaler (Langenthal). Ich halte meinen
Antrag aufrecht. Denn meines Erachtens entstehen
Ungleichheiten, wenn ein einziges Objekt herausgegriffen
und der Mehrschatzung unterworfen werden kann.
Auch geht es nicht an, dass die einseitig vorgenommene

amtliche Schätzung als massgebend hingestellt
werde.

v. Muralt. Ich gebe zu, dass der in Frage stehende
Grundsatz sowohl zugunsten der Bürger als des Fiskus

aufgestellt wird. Aber es ist eine Tatsache, dass
in Streitigkeiten zwischen Bürgern und dem Fiskus
der letztere immer der Stärkere ist. Der Unterschied
zwischen meiner und der gedruckt vorliegenden
Fassung besteht darin, dass ich sage, dass seit der letzten
Grundsteuerschatzung besondere Umstände eingetreten

sein müssen, wenn eine neue Schätzung soll
vorgenommen werden können. Es muss zum Beispiel
eine Station verlegt oder Land überschwemmt worden
sein und dergleichen, wodurch eine Wertveränderung
hervorgerufen wird, aber es soll nicht einfach, wie im
Kanton Waadt, erklärt werden dürfen, man habe sich
früher geirrt und man wolle nun höher gehen. Ich
halte dafür, dass die Angelegenheit ganz gut der
Kommission zu näherer Prüfung überwiesen werden könnte.

Abstimmung.
1. Für den Rückweisungsantrag v. Muralt Minderheit.
2. Für den Streichungsantrag Morgen¬

thaler »

§ 9.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 9 enthält die nämlichen Vorschriften
wie § 7 des Abänderungsgesetzes von 1879, nur in
etwas abgeänderter Zusammenstellung.

Angenommen.

§ 10.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 10 erteilt dem Regierungsrat das Recht
zum Erlass einer Vollziehungsverordnung, wie das auch
im frühern Entwürfe vorgesehen war.

Steiger, Präsident der Kommission. Vor der zweiten

Beratung wird die aufgeworfene Frage geprüft
werden können, ob hier nicht eine Vorschrift
aufgenommen werden soll in bezug auf den Druck der
Vorlage gemäss der Anregung des Herrn Bühlmann.

Angenommen.

§ H-

Angenommen.

Titel und Ingress.

Bigler (Biglen). Ich möchte Ihnen beantragen, im
Ingress die Erwägung zu streichen.

Kunz, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Meines Erachtens dürfte es beim Volk
doch einen guten Eindruck machen, wenn es beim
Lesen des Gesetzes sieht, dass der Grosse Rat beim
Erlass desselben von der hier angeführten Erwägung
ausgegangen ist. Ich' würde dieselbe also beibehalten,
wie dies auch in der frühern Vorlage bereits der Fall
war.

Steiger, Präsident der Kommission. Ich kann hier
nicht im Namen der Kommission sprechen, aber meine
persönliche Ansicht geht dahin, die Erwägung sollte
gestrichen werden. Es hat keinen grossen Wert, sie
in das Gesetz aufzunehmen, da dem Volke ja eine
Botschaft vorgelegt wird, in der alle Gründe für den
Erlass des Gesetzes angeführt werden.

Abstimmung.
Für den Antrag Bigler 69 Stimmen
Dagegen 25 »

Präsident. Ich gebe Ihnen noch von folgendem
Schreiben. Kenntnis, das heute eingelangt ist:

«Herr Präsident!
Unter Bezugnahme auf den in den Tagesblättern

erschienenen Aufruf für die Opfer der russischen
Volksbewegung ersuchen Sie die unterzeichneten Mitglieder
des Grossen Rates, die dem für die Organisation der
Sammlung eingesetzten Komitee angehören, dem Grossen

Rate offiziell davon Kenntnis zu geben, dass sie
Sammellisten in Zirkulation setzen werden mit der
Bitte, denselben eine wohlwollende Aufnahme bereiten
zu wollen.

Mit vollkommener Hochachtung
G. Müller,

Alph. Bauer, Karl Moor,
Guggisberg, J. Egenter,
Schlumpf, F. Burren, Ed.
Milliet. »

Ich setze den Rat hiemit von diesem Schreiben in
Kenntnis und möchte auch meinerseits die Sammellisten

dem Wohlwollen der Herren Kollegen empfehlen.

Schluss der Sitzung um l3/4 Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.
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Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Sechste Sitzung.

Montag den 20. Februar 1905,

nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lohner.

Bern, den 16. Februar 1905.

Herr Grossrat!

Der Grosse Rat hat heute beschlossen, seine
Sitzungen zu vertagen und Montags den 20. Februar,
nachmittags 3 Uhr, wieder zu beginnen.

Auf die Tagesordnung des 20. Februar setze ich:

1. Interpellation Gross.
2. Revision des Grossratsreglements.
3. Motion Neuenschwander.
4. Dekret betreffend die Amtsanzeiger.
5. Motion Moor betreffend Einführung der eidg. Ge¬

setzesinitiative.

Der Namensaufruf verzeigt 177 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 58 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Bürki, Dürrenmatt, Gou-

vernon, Gresly, v. Grünigen, Gürtler, Haldimann, Hari,
Iseli (Grafenried), Keller, Marschall, Marthaler, Marti
(Lyss), Marti (Aarberg), Maurer, Meyer, Morgenthaler
(Ursenbach), Mühlemann, Probst (Bern), Rieder,
Schenk, Siegenthaler, Thöni, Tüscher, Weber (Porren-
truy), Wyder, Wyssmann; ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren : Amrein, Berger (Schwarzen-
egg), Blanchard, Blösch, Boss, Brahier, Brand, Chou-
lat, Christeler, Comte, Cortat, Crettez, Frepp, Frutiger,
Girod, Glatthard, Henzelin, Hostettler, Jacot, Küpfer,
Liechti, Mouche, Nicol, Nyffenegger, Obrist, Robert,
Rossé, Schar, Schneeberger, Schneider (Rubigen), Vogt.

Präsident. Wir hätten zunächst die Traktandenliste
Mit Hochschätzung! in einigen Punkten zu bereinigen. Es wird mir mit¬

geteilt, dass ein weiteres Baugeschäft « Neubau einer
Getreidescheune auf der Rüti» auf die Traktandenliste

genommen werden sollte. Die Staatswirtschafts-
Der Grossratspräsident: kommission hat das Geschäft bereits behandelt. —

E. Lohner. Wenn kein Widerspruch erfolgt, nehme ich an, Sie
seien mit der nachträglichen Aufnahme dieses Trak-
tandums einverstanden. (Zustimmung).

Im weitern wünscht Herr Guggisberg, Präsident
der Kommission für das Gesetz betreffend die
Organisation des bernischen Polizeikorps, namens der Kom-
mission einen Antrag zu stellen.

Guggisberg. Ich möchte Ihnen namens der
Kommission beantragen, den erwähnten Gesetzesentwurf
von der Traktandenliste der gegenwärtigen Session
zu streichen. Das Gesetz befindet sich noch nicht
gedruckt in den Händen der Mitglieder, auch ist es
noch' nicht ins Französische übersetzt, so dass es
nicht vor Ende der Woche behandelt werden könnte
und dann rasch durchberaten werden müsste. Das
scheint uns nicht im Interesse einer richtigen Behänd-
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lung dieses Geschältes zu liegen. Wir beantragen daher,
es auf die nächste Session zu verschieben.

Angenommen.

Präsident. Ferner ist ein Antrag der Kommission
zur Vorberatung des Dekretes betreffend die
Armenerziehungsanstalt im Schloss Pruntrut eingelangt.
Derselbe lautet:

« 1. Der Regierungsrat wird eingeladen, beförderlich

Bericht und Antrag darüber vorzulegen, ob nicht
die Vertretung des Staates in der Verwaltung der durch
regelmässige Staatsbeiträge unterstützten Kranken- und
Armenanstalten durch einen Grossratsbeschluss für
das ganze Kantonsgebiet nach einheitlichen Normen
zu regeln sei.

2. Die Behandlung des Dekretes betreffend die
Waisenanstalt in Pruntrut wird bis zur Erledigung der
in Ziffer 1 verlangten Vorlage des Regierungsrates
verschoben. »

Dieser Antrag trägt den Charakter einer Motion;
deshalb habe ich ihn verlesen, damit unter allen
Umständen den Bestimmungen des Reglementes Genüge
geleistet sei. Die weitere Erörterung dieses Antrages
wird bei Gelegenheit der Behandlung des betreffenden
Traktandums erfolgen.

An Stelle des entschuldigt abwesenden Herrn Marti
wird Herr Grossrat Laubscher als provisorischer
Stimmenzähler bezeichnet.

Tagesordnung :

Ersatzwahl in den den Grossen Rat.

Zur Verlesung gelangt ein Vortrag des Regierungsrates,
worin derselbe beurkundet, dass in der Stichwahl

vom 12. Februar abhin im Wahlkreis Aarwangen
Amtsrichter J. Otto 0 brist in Aarwangen mit 765
von 1160 gültigen Stimmen zum Mitglied des Grossen
Rates gewählt worden ist.

Gegen diese Wahl ist keine Einsprache eingelangt
und gemäss Antrag des Regierungsrates wird die Wahl
stillschweigend validiert.

Interpellation des Herrn Grossrat Gross betreffend die
Verordnung über das Radfabren vom 6. Juli 1904.

(Siehe Seite 3 hievor.)

M. Gross. Je regrette de devoir entretenir
aujourd'hui le Grand Conseil d'une question qui n'in¬

téresse qu'une infime partie de ses membres, puisque
je suppose que peu d'entre vous emploient le vélocipède

ou se servent de l'automobile. En revanche cette
question, Messieurs, est d'une haute importance pour
un grand nombre de nos concitoyens bernois. On
évalue en effet à 25,000, — dont 5000 pour la ville
de Berne — le nombre de ceux qui, se servant de
la bicyclette, se trouvent lésés dans leurs intérêts par
la circulaire du 6 juillet 1904, qui prescrit des
mesures plus sévères encore que le décret lui-même, des
mesures fiscales inacceptables pour les bicyclistes.

Vous savez que l'année dernière, au mois de
janvier, le Grand Conseil a adhéré au concordat
intercantonal concernant la circulation des automobiles et
des cycles dans les différents cantons. Lors de la
discussion à laquelle donna lieu ce concordat,
plusieurs orateurs, parmi lesquels des juristes distingués,
émirent l'opinion que ce décret n'était pas constitutionnel.

Notre collègue M. Brüstlein présenta et
développa une motion pour justifier ce point de vue,
mais elle fut repoussée par 86 vois contre 67, soit
à 19 vois de majorité. Déjà alors, les opinions étaient
donc partagées au sujet de la constitutionnalité du
décret. Les cyclistes eux-mêmes n'avaient pas d'opposition)

à lui faire ; ils étaient contents que cette question
de la circulation des automobiles et des vélocipèdes
fût une fois réglée. Mais ce qu'ils ne peuvent accepter,

c'est l'ordonnance décrétée par le Conseil-exécutif.

Cette ordonnance a soulevé une vive opposition

parmi le corps des cyclistes, en ce qui concerne
principalement les émoluments que les cyclistes doivent
payer pour leurs machines. Ce ne sont pas à mon avis
des émoluments, mais bien plutôt un véritable
impôt ainsi que je le prouverai tout, à l'heure en vous
donnant une définition de l'impôt.

L'article 5 dit que pour obtenir un permis de
circulation l'automobile doit payer une taxe. Une
automobile de 6 places paiera environ 50 frs. pour obtenir
un permis de circulation. Chaque année ce permis doit
être renouvelé, par le paiement d'une finance de 40 frs.
Les vélos ordinaires paient une taxe de 3 frs., puis
l'année suivante 1 fr. 50, ce qui assure pour la
première année une rentrée de 75,000 à 80,000 frs. dans
la caisse cantonale, et pour les années suivantes
35,000 frs. environ, ce qui n'est point à dédaigner.

J'ai parlé d'impôt. On me dira sans doute que la
taxe perçue sur les vélos et les autos n'est pas un
impôt, mais un émolument! J'entends par émolument
une taxe imposée à une personne, en échange d'une
prestation de la part de l'Etat. Or, je ne puis pas
admettre que la prestation de l'Etat pour l'inscription
de chaque bicyclette se monte à la somme de 3 frs. On
a sûrement exagéré. Une taxe de 40 à 50 centimes
serait bien suffisante. Du reste il n'y aura pas de ce
chef aucune dépense supplémentaire pour l'Etat. La
ville de Berne, je le répète, a 5000 bicyclistes. A ce
que m'a dit M. Guggisberg, il n'y a pas eu besoin
de recouvrir à des' employés supplémentaires pour
recouvrir les taxes. Si à Berne même, le recouvrement
de ces taxes n'a nécessité aucuns frais, pourquoi, dans
le reste du canton y en aurait-il davantage pour
délivrer les permis? Ce sont au contraire les cyclistes
qui ont des frais extraordinaires à supporter. En
effet la taxe qu'ils doivent payer ne peut être perçue
qu'à la préfecture, au mois de janvier. Les cyclistes
devront donc, plusieurs du moins, faire 3 à 4 lieues



(20. Februar 1905.) 85

de chemin, par un temps froid, sur le sol glacé et couvert

de neige, pour obtenir leur permis.
En ce qui concerne la définition de l'impôt, voici

la définition de « Steuer » donnée par le dictionnaire
encyclopédique rédigé par des professeurs juristes de
Breslau, Göttingue et Halle:

«Unter Definition ist gemeint, dass die Steuern
zu denjenigen Einnahmen des Staates, welche der
Staat kraft seiner Zwangsgewalt von den seiner
Herrschaft Unterworfenen erhebt. Sie unterscheiden sich
von den Gebühren in unverkennbarer Weise.

Während die Gebühren Abgaben sind, welche
als spezielles Entgelt für die besondere Inanspruchnahme

der Amtstätigkeit öffentlicher Behörden und
zwar in einer Höhe und Ausdehnung erhoben werden,
die der Staatsgewalt nach Massgabe der dem Staate
selbst verursachten Kosten einseitig festgestellt werden,

handelt es sich bei den Steuern um solche
Abgaben, welche ohne eine besondere derartige
Veranlassung für die allgemeinen Staatszwecke
überhaupt entrichtet werden.

Es mag schon aus dieser Gegenüberstellung
erhellen, dass wir auch denjenigen Teil, der
Gebühren, der über die Deckung der dem
Staate verursachten Kosten hinausgeht,
als Steuer aufzufassen haben. »

J'ai prouvé que les dépenses incombant à l'Etat,
pour délivrer ces permis, n'atteindraient pas le chiffre
de 3 frs. D'après la définition que je viens de lire la
différence même entre le valeur de l'émolument et
la somme payée doit être absolument considérée comme
un impôt. Or, si impôt il y a, nous sommes en
présence des dispositions de l'article 92 de la constitution
cantonale qui dit que la loi réglera tout ce qui a
trait à l'impôt. Or, jusqu'à présent, nous n'avons pas
encore un impôt sur les véhicules, de sorte que
l'ordonnance n'est pas conforme à la constitution. Du
reste, si l'ordonnance reste en vigueur, nous aurons
des jugements comme celui rendu à Berne dernièrement:

Un cycliste qui avait été traduit devant le juge
pour contravention à l'ordonnance du Conseil-exécutif
a été acquitté par le juge de police. A l'avenir, les
cyclistes, pris en contravention, se baseront sur ce
précédent, pour demander leur acquittement. Voici au
surplus les considérants du jugement rendu:

«Der Richter habe die Pflicht, die Verfassungsmässigkeit

der Erlasse, welche er anwenden solle,
zu prüfen, wie dies die Polizeikammer des Kantons
Bern schon wiederholt erkannt habe und aus Art. 2
des Strafgesetzbuches deutlich hervorgehe. Das
Konkordat von 1902 enthalte nicht etwa nur
Ausführungsbestimmungen des bernischen Strassenpolizeigesetzes
von 1834, sondern stelle neue Rechtsnormen
allgemein verbindlicher Natur auf. Der Er-
lass von solchen sei aber nach der Verfassung des
Kantons Bern dem Gesetzgebungsweg, Gesetzen, die
der Volksabstimmung unterliegen, vorbehalten. Der
Grosse Rat könne solche Vorschriften nur erlassen,
wenn ihm die Kompetenz hiezu in einem Gesetze
übertragen sei. (Art. 2 und 6 Kantonsverfassung). Das
treffe aber im vorliegenden Falle nicht zu. Auch auf
Art. 26 der Verfassung könne der Grosse Rat seine
Kompetenz, dem Konkordat von 1902 beizutreten, nicht
stützen, da darin eben für den Kanton Bern neue
allgemein verbindliche Rechtsnormen aufgestellt werden,

die auch nach dieser Verfassungsbestimmung der

Gesetzgebung vorbehalten seien. Das Dekret des
Grossen Rates vom 28. Januar 1904 sei daher
inkonstitutionell und damit sei aueh die
gestützt auf dieses Dekret erlassene
Vollziehungsverordnung, welche die von den
Motorwagen- und Radfahrern beanstandeten
Staatsgebühren einführt, hinfällig. »

On me dira peut-être que d'autres cantons ont
aussi introduit une taxe sur les cycles et automobiles.
C'est bien possible. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel
a aussi, la semaine dernière, présenté un projet de
loi sur cette question au Grand Conseil. Mais ce dernier
a décidé, vu l'opposition partie des rangs des cyclistes,
de renvoyer le projet à une commission qui serait
chargée d'entendre les intéressés avant de se prononcer
définitivement.

Pour revenir à la question qui nous occupe, j'estime
qu'au vu du jugement rendu vendredi dernier, il est à
présumer que dans le canton entier des jugements
semblables seront rendus. Il serait donc à mon avis
préférable que déjà maintenant le gouvernement
décide de suspendre l'exécution de l'ordonnance et
présente un projet de loi qui serait discuté par le Grand
Conseil et soumis à la votation populaire.

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich kann mich in der Beantwortung
der Interpellation ganz kurz fassen.

Ueber die beiden Fragen, welches die Beweggründe
zum Erlass der Verordnung über das Radfahren
gewesen seien und auf welche gesetzlichen Vorschriften
sich die Verordnung stütze, finden Sie im Tagblatt
des Grossen Rates vom 27. und 28. Januar 1904
Auskunft. Ich will Ihnen ganz kurz in Erinnerung rufen,
was in Sachen gegangen ist.

Nachdem in den 70er und 80er Jahren die Velos
aufgekommen sind, sah sich der Regierungsrat auf
Grund der vielen Reklamationen, die über die
Velofahrer einlangten, im Jahre 1892 veranlasst, eine
Verordnung aufzustellen. In derselben erklärte er in der
Hauptsache, dass die Velos als Fuhrwerke zu
betrachten seien und deshalb dem Strassenpolizeigesetz
von 1834 unterstehen. Dabei wurden einige nähere
Bestimmungen über die Art und Weise, wie sich die
Velofahrer auf den Strassen und dem Publikum
gegenüber zu verhalten haben, aufgenommen. Im Laufe
der Zeit erliess die Stadt Bern ebenfalls eine Verordnung,

in der sie weiter ging, nämlich so weit, wie
viele andere Kantone schon gegangen waren, die eine
Kontrolle über die Velos eingeführt hatten und dafür
eine besondere Kontrollgebühr bezogen. Im Jahre 1902
ergab sich die Notwendigkeit, auch über den Verkehr
mit Automobilen Vorschriften aufzustellen. Der
Regierungsrat hielt es für geboten, über diese neue Art
von Fuhrwerken ebenfalls eine Kontrolle einzuführen.
Die Verordnung von 1892 war zirka 1.0 Jahre in Kraft,
ohne irgendwie beanstandet zu werden. Dann aber
wurde in einem bestimmten Falle ihre Gesetzlichkeit
bestritten und die Polizeikammer erklärte, die
Verordnung von 1892 und somit auch diejenige der Stadt
Bern entbehren der gesetzlichen Grundlage. Gestützt
auf diesen Entscheid der Polizeikammer erliess der
Regierungsrat unterm 19. April 1902 folgendes
Kreisschreiben an die Regierungsstatthalter:

«Die Polizeikammer des Appellations- und
Kassationshofes des Kantons Bern hat in einem Spezial-

22*Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905.
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falle die Verordnung des Regierungsrates über den
Verkehr von Motorwagen jeder Art auf Strassen vom
10. Februar 1900 als verfassungswidrig angesehen und
infolgedessen den Angeklagten von Schuld und Strafe
freigesprochen. Die Polizeikammer vertrat dabei die
Ansicht, dass dem Regierungsrat die Kompetenz nicht
zustehe, eine solche Verordnung zu erlassen.

Der Regierungsrat kann dieser Ansicht nicht
beipflichten, sondern bringt die gesetzlich zulässigen
Mittel zur Anwendung, um dieser Verordnung bei den
Gerichtsbehörden Nachachtung zu verschaffen.

Wir weisen Sie daher an, die genannte Verordnung
in allen Teilen zu handhaben und eingereichte
Strafanzeigen dem Richter zu überweisen. »

Ich mache darauf aufmerksam, dass die
Polizeikammer über die Verordnung von 1902 einen gleichen
Entscheid gefällt hat wie über diejenige von 1892.
Natürlich fragten die Regierungsstatthalter an, wie sie
sich nach diesen Entscheiden der Polizeikammer
verhalten sollten und das verlesene Kreisschreiben war
die Antwort auf diese Anfragen. Der Regierungsrät
hat die hier kundgegebene Absicht, alle gesetzlich
zulässigen Mittel zur Anwendung zu bringen, um der
Verordnung bei den Gerichtsbehörden Nachachtung zu
verschaffen, nicht ausgeführt, weil unterdessen die
Regelung der Angelegenheit durch den Bund in
Aussicht stand. Der Bund wurde nämlich von den
Kantonen angegangen, er möchte sich hier ins Mittel legen.
Der Bundesrat erklärte, dass er die Notwendigkeit
der Regelung des Automobil- und Fahrradverkehrs
anerkenne, dass er aber nicht gut von sich aus
vorgehen, sondern höchstens vermitteln könne, da ein
Vorgehen seinerseits ein Eingriff in die kantonale
Souveränität in bezug auf die Strassenpolizei wäre. Der
Bund schlug vor, die Sache auf dem Konkordatswege
zu regeln. Unter dem Vorsitz des Chefs des
Departements des Innern wurde von Abgeordneten
sämtlicher Kantone in zwei Sitzungen ein solches
Konkordat beraten, das dann am 13. Juni 1903 vom
Bundesrat genehmigt wurde.

Dieses Konkordat zerfällt in zwei Abteilungen. Der
erste Teil handelt von Motorwagen und Motorvelos und
der zweite von den Fahrrädern ohne mechanischen
Antrieb. Es kam mir durchaus nicht unerwartet, dass
sich Widerstand erhob, als man das Konkordat in
Kraft setzen wollte. Sie werden sich erinnern, dass
ich bei Behandlung des Dekretes, durch das der Kanton

Bern dem Konkordat beitrat, darauf aufmerksam
machte, dass für uns die Hauptneuerung darin
bestehe, dass für sämtliche Velos im Kanton eine
Kontrolle eingeführt werde. Ich hatte in der
interkantonalen Konferenz auf diesen Punkt ebenfalls
hingewiesen und den Antrag gestellt, man möchte die
Fahrräder von der Kontrolle ausschliessen, das heisst
man möchte es den Kantonen überlassen, nur für
die Motorwagen oder auch für die Fahrräder dem
Konkordat beizutreten. Allein ich blieb mit meinem
Antrag in grosser Minderheit, denn die Kontrolle über
die Fahrräder war damals bereits in sozusagen allen
Kantonen eingeführt und die Vertreter der andern Kantone

begriffen nicht, dass sie im Kanton Bern nur
in einzelnen Lokalitäten bestehe.

Der Regierungsrat legte also dem Grossen Rat ein
Dekret vor, durch welches der Beitritt zum Konkordat
beschlossen wurde. Das Konkordat wurde bekanntlich
in diesem Saale auch kritisiert, namentlich in dem
Sinne, dass es zu wenig scharfe Bestimmungen auf¬

stelle. Mehr Kritik wurde aber noch an dem Dekret
geübt, indem won kompetenter Seite bestritten wurde,
dass es auf gesetzlicher Grundlage beruhe. Die Herren
Juristen waren darüber geteilter Meinung und schliesslich

pflichtete der Grosse Rat mit 86 gegen 68 Stimmen

der Ansicht der Regierung und der einstimmigen
Auffassung der Kommission, der ebenfalls zwei
Juristen angehörten, bei, dass durch die authentische
Auslegung des Gesetzes über die Strassenpolizei von
1834, die dem Grossen Rat gleichzeitig vorlag, die
nötige gesetzliche Grundlage geschaffen werde. Der
Grosse Rat hat das Dekret bezüglich den Beitritt zum
Konkordat angenommen und in demselben heisst es
unter anderm: «Der Regierungsrat wird mit der
Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. » Auch wenn
dieser Passus nicht ausdrücklich im Gesetz stünde,
so hätte selbstverständlich der Regierungsrat das
Dekret und das Konkordat gestützt auf die Verfassung
trotzdem zur Ausführung bringen müssen. Im
Konkordat sind ja nur die allgemeinen Grundsätze über
das Fahren mit Motorwagen und Fahrrädern niedergelegt

und über die Ausführung und die Kontrolle
wird nichts gesagt, sondern das ist den Kantonen
überlassen. Ich glaube, damit bewiesen zu haben,
dass der Erlass einer Verordnung durch den
Regierungsrat für die Ausführung des Dekretes und des
Konkordates eine Naturnotwendigkeit war. Damit ist
auch die Frage beantwortet, auf welche gesetzlichen
Vorschriften sich die Verordnung stütze. Am 28.
Januar 1904 hat der Grosse Rat erklärt, dass die
gesetzliche Grundlage für das Dekret vorhanden sei und
somit ist sie auch für die von der Regierung gestützt
auf dieses Dekret erlassene Verordnung da.

Ueber die Frage, die infolge eines Entscheides des
Polizeirichters von Bern neu aufgetaucht ist, will ich.
mich nicht weiter aussprechen. Ich möchte nur der
von dem Herrn Interpellanten geäusserten Ansicht
nicht beistimmen, dass nun sämtliche Richter im Lande
herum im gleichen Sinne entscheiden werden. Ich
glaube vielmehr, die Sache wird sich so machen, dass

gegen diesen ersten Entscheid, dem vielleicht noch
andere folgen werden, an die Polizeikammer appelliert
werden wird, die sich dann darüber auszusprechen
hat, ob sie die Ansicht dieses Richters teile oder
nicht,. Bekanntlich wurde die authentische Auslegung
des Strassenpolizeigesetzes, deren Notwendigkeit von
verschiedener Seite hier bestritten wurde, von der
Regierung seinerzeit gerade mit Rücksicht auf die
Motivierung des frühern Entscheides des Polizeikammer
vorgeschlagen. Es scheint uns daher durchaus nicht
sicher zu sein, dass die Polizeikammer im vorliegenden

Falle gleich entscheiden werde wie früher. Doch
dieser Entscheid ist zu gewärtigen und schliesslich
wird wohl der Weg gefunden werden, um über diese
Streitfrage, über die hervorragende Juristen nicht einig
sind, einen endgiltigen Entscheid der allerhöchsten
Behörde zu provozieren. Ich glaube also, ich habe
mich hier über die Gesetzlichkeit des Dekretes nicht
auszusprechen, im Wortlaut der Interpellation ist
darüber auch nichts gesagt und die Regierung nimmt
einstweilen an, das Dekret habe die gesetzliche Grundlage.

Sie sieht sich deshalb nicht veranlasst, die
Verordnung aufzuheben, wie es der Herr Interpellant am
Schlüsse seiner Ausführungen als notwendig bezeichnet

hat.
Auf die Frage, welche Gründe die Regierung zur

Erhebung einer Steuer veranlasst haben, ist folgendes
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zu antworten. Die Regierung bestreitet, dass es sich
hier um eine Steuer handle. Auch wenn man die
Definition von Steuer und Emolumenten akzeptiert,
die der Herr Interpellant gegeben hat, so ist der Schluss
doch nicht berechtigt, dass wir es hier durchaus mit
einer Steuer zu tun haben. Der Regierungsrat hielt
sich1 nicht nur für berechtigt, sondern für verpflichtet,
eine Bewilligungs- und Kontrollgebühr für die Kosten
und Mühe, die dem Staat durch die Kontrollierung
der Fahrräder erwachsen, zu verlangen. Das geschah
von jeher in allen Kantonen und Gemeinden, wo eine
solche Kontrolle ausgeübt wird und es geschieht nicht
nur auf diesem Gebiete, sondern überall, wo ein
Privater dem Staat besondere Mühe und Kosten
verursacht, was hier eben zutrifft, sobald die Notwendigkeit

der Einführung einer Kontrolle für diese Art von
Fuhrwerken anerkannt wird. Diese Notwendigkeit
wird, glaube ich, allgemein zugegeben; auch die
Velofahrer bestreiten sie, wie der Herr Interpellant selber
erklärt hat und wie ich mich bei einer grossen Zahl
von ihnen ebenfalls überzeugen konnte, keineswegs.
In den Protestversammlungen gegen die Verordnung
wurde laut den Zeitungsberichten nur verlangt, dass
die Gebühr die Selbstkosten des Staates nicht
überschreiten soll. Nun weiss ich nicht, ob ohne weiteres
behauptet werden kann, dass die vom Regierungsrat
festgesetzte Gebühr die Selbstkosten des Staates
überschreite. Ich bestreite das im Gegenteil. Ich will Ihnen
kurz sagen, worin diese Kosten bestehen. Es kann
nicht meine Aufgabe sein, dieselben in Zahlen
auszurechnen, sondern ich werde sie Ihnen nur allgemein

angeben. Dass der Nummernschild bezahlt werden

muss, dagegen wurde von keiner Seite etwas
eingewendet. Der Regierungsrat hat die Kosten dieses
Schildes den wirklichen Selbstkosten ungefähr
entsprechend auf 1 Fr. festgesetzt, wie dies auch in
andern Kantonen der Fall ist. Der Schild besteht
aus Aluminium auf Blech und trägt das Kantonswappen,

die Kontrollnummer und die Nummer des
Amtsbezirkes in alphabetischer Ordnung. Der Ansatz von
1 Fr. für den Schild wurde meines Wissens nicht
beanstandet. Die Kontrollgebühr für Velos beträgt bei
der Ausstellung der ersten Bewilligung 3 Fr. und
alljährlich bei der Erneuerung der Bewilligung 1 Fr. 50.
Das Aequivalent dieser Kontrollgebühr ist die
Bewilligung zum Fahren, die dem Velofahrer in Form eines
kleinen gebundenen Heftes ausgestellt wird, das die
nötigen Formulare für die sukzessive Erneuerung,
sowie das Dekret betreffend den Motorwagen- und
Fahrradverkehr vom 28. Januar 1904, das ziemlich
umfangreiche Konkordat und die Vollziehungsverord-
nung des Regierungsrates vom 6. Juli 1904 enthält.
Für dieses Büchlein einzig wäre die Entschädigung
von 3 Fr. allerdings zu gross, während aber anderseits
die daherigen Kosten mit einem Ansatz von 50 Rp.,
wie der Herr Interpellant angeführt hat, nicht
gedeckt würden. Allein dieses Büchlein macht nur den
kleinen Teil der dem Staate erwachsenden Ausgaben
aus ; die Hauptsache ist die Kontrolle. Diese gibt ziemlich

viel Arbeit. Einige Regierungsstatthalter haben
für die Ausstellung dieser Bewilligungen bereits
Aushülfe verlangt. Die Kontrolle muss jährlich
durchgeführt werden ; von Zeit zu Zeit muss der kantonalen
Zentralstation Rapport gemacht und alljährlich muss
von letzterer der eidgenössischen Zentralstelle die
nötige Statistik zugestellt werden. Wenn man diese dem
Staat verursachte Mühe und die dadurch bedingten

Kosten mit in Ausschlag bringt, dann kann doch wohl
nicht mehr behauptet werden, dass eine erstmalige
Gebühr von 3 Fr. und eine solche von 1 Fr. 50
für die alljährliche Erneuerung zur Rückvergütung
der Auslagen und Umtriebe des Staates zu hoch sei.

Ich habe mir Mühe gegeben, der Höhe der
Gebühren in andern Kantonen nachzuforschen. Die
Zusammenstellung ist allerdings nicht vollständig, aber
sie gibt uns immerhin ein Bild davon, welchen Rang
der Kanton Bern in dieser Beziehung unter den übrigen

Konkordatskantonen einnimmt. Eine gleich hohe
erstmalige Gebühr von 3 Fr. wie der Kanton Bern
erheben die Kantone Zürich, Baselland, Baselstadt und
St. Gallen. Luzern verlangt 3 Fr. 70, Neuenburg
(vorläufig allerdings nur nach einem Antrag an den Grossen
Rat) 5 Fr. und Appenzell I.-Rh. ebenfalls 5 Fr. Weniger

als Bern verlangen Schaffhausen (2 Fr.), Appenzell

A.-Rh. (2 Fr.) und GlaruS (2 Fr.). Für die
jährliche Erneuerung verlangen Bern 1 Fr. 50, Zürich
3 Fr., Schaffhausen 1 Fr., Luzern 2 Fr. 20, Neuenburg

(wiederum Antrag des Staatsrates) 5 Fr., Baselstadt

(allerdings bei bloss dreijähriger Erneuerung)
3 Fr., St. Gallen 1 Fr. 50, Appenzell A.-Rh. 2 Fr.,
Appenzell I.-Rh. 5 Fr. und Glarus 2 Fr. Im Kanton
Bern hatten die drei Gemeinden Bern, Biel und Thun
die Velokontrolle eingeführt. Bern verlangte eine
erstmalige Gebühr von 5 Fr. und für die zweijährige
Erneuerung 1. Fr., Biel für das erstemal 2 Fr. und für
die jährliche Erneuerung 1 Fr., und Thun, das keine
Erneuerung vorsah, eine einmalige Gebühr von 2 Fr.

Diese Angaben beweisen, dass der Regierungsrat
durchaus nicht ins Extrem gefallen ist, sondern
ungefähr die Mitte innehält von dem, was andere Kantone

in dieser Beziehung beschlossen haben. Wir
haben die Höhe der Ansätze eingehend diskutiert und
auch die Frage erörtert, ob nicht zwei Klassen
eingeführt werden könnten und für die eigentlichen Luxusvelos

nicht eine höhere Gebühr anzusetzen sei als
für die Velos der Gewerbetreibenden und Arbeiter,
welche das Velo zur Ausübung ihres Berufes nötig
haben. Allein wir fanden, dass es allzu schwierig
wäre, da die Grenze zu finden und deshalb glaubten
wir, eher einen niedrigeren Ansatz als 5 Fr., der
ebenfalls in Frage stand, feststellen zu sollen. Mit
Rücksicht auf die Gebühren, die anderorts gefordert
werden, hielten wir es jedoch auf der andern Seite
nicht für angezeigt, weiter als auf 3 Fr. hinunterzugehen.

Damit glaube ich, auf die gestellten Anfragen
geantwortet zu haben. Auf die Ansätze betreffend die
Motorwagen will ich nicht eintreten. Sie scheinen mir,
wenn sie absolut genommen auch hoch sind, doch
verhältnismässig eher niedriger zu sein als die
Gebühren für die Velos, wenn man den Wert der
Fuhrwerke und die Belästigung des Strassenverkehrs in
Betracht zieht. Es wäre jedenfalls nicht angezeigt, die
Taxen für die Motorwagen zu reduzieren; sie entsprechen

übrigens denjenigen, die der Regierungsrat
bereits durch die Verordnung von 1900 eingeführt hat.

Präsident. Ich erteile Herrn Dr. Gross das Wort
zur Abgabe der in Artikel 55 des Réglementes
vorgesehenen Erklärung.

Gross. Ich habe nichts zu sagen.
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Dekret
betreflend

die teilweise Revision des Grossratsreglementes.

(Siehe Nr. 3 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Hadorn (Latterbach), Präsident der Kommission.
Wie Sie sich erinnern, hat die Staatswirtschaftskom-
mission letzten Herbst anlässlich der Beratung des

Staatsverwaltungsberichtes für das Jahr 1903 dem
Grossen Rat beantragt, es möchte Art. 36 des Gross-
ratsreglementes : « In der ordentlichen Frühjahrssession
werden die Staatsrechnung und der Staatsverwaltungs-
bericht für das verflossene Jahr, in der ordentlichen
Herbstsession wird der Voranschlag des künftigen
Rechnungsjahres behandelt » einer Revision unterzogen
werden.

Diese Motion wurde vom Grossen Rat erheblich
erklärt und das Bureau bestellte daraufhin eine
Kommission zur Vorberatung des Geschäftes.

Zur Begründung des Antrages wurde seinerzeit von
dem Präsidenten der Staatswirtschaftskommission,
Herrn Kindlimann, in erster Linie darauf hingewiesen,
dass es unter der Herrschaft des geltenden Grossrats-
reglementes, das heisst seit drei Jahren, noch nie
möglich war, der angeführten Bestimmung
nachzukommen. Jedes Jahr erfolgte die Behandlung der
Staatsrechnung und des Staatsverwaltungsberichtes
erst in einer ausserordentlichen Herbstsession. Die
Staatswirtschaftskommission erhielt jeweilen die
einzelnen Direktionsberichte nicht zu gleicher Zeit
zugestellt. Die einen gingen Ende März ein, andere im
Laufe des April und einige erst anfangs Mai. Nun
mussten zunächst die einzelnen Mitglieder diese
Berichte studieren, hernach besammelte sich die
Kommission und es fanden die Besuche auf den einzelnen
Direktionen statt. Inzwischen rückte aber die Zeit
so vor, dass die Grossratssession vor der Türe stand
und eine Behandlung des Verwaltungsberichtes nicht
mehr möglich war. Noch schlimmer verhielt es sich
mit bezug auf die Staatsrechnung. Die ersten
Probeabzüge derselben erhielten wir in der Regel erst am
10. oder 15. Mai; die Buchdruckerei erklärte — und
wir mussten es ihr glauben — dass es ihr nicht möglich

sei, sie früher zu liefern. Nun mussten zunächst
zwei Mitglieder von der Kommission bezeichnet werden,

welche die Rechnung zu prüfen hatten. Wenn
diese Prüfung eine nur einigermassen gründliche sein
soll, so muss hiefür doch mindestens eine Zeit von
10 bis 14 Tagen zur Verfügung stehen. Während dieser
Zeit wurde aber gerade die Frühjahrssession des
Grossen Rates abgehalten und die Staatsrechnung
konnte infolgedessen in derselben nicht mehr behandelt

werden.
Dazu kam noch ein weiterer Uebelstand, der grosse

Inkonvenienzen mit sich brachte. Sie wissen, dass
unter der Herrschaft des neuen Reglementes die
Berichte über die einzelnen Unterrichtsanstalten, die in
dem Verwaltungsberichte der Direktionen des
Innern und des Unterrichtswesens erschienen, jeweilen
nicht das letzte, sondern das vorletzte Jahr betrafen.
Nun macht es sich aber doch etwas merkwürdig, wenn
im Staatsverwaltungsbericht, der im Jahre 1904 zur

Beratung kommt, der Bericht über die Schulanstalten
von 1902 enthalten ist, oder wenn einem Mitglied des
Rates, das bei der Behandlung des Geschäftsberichtes
pro 1903 eine Anfrage oder einen Antrag stellen will,
der sich auf das Jahr 1903 bezieht, erklärt werden
muss, in Behandlung stehe jetzt nicht der Bericht
der Schulanstalten des Jahres 1903, sondern derjenige
von 1902, und die Interpellation oder die Motion
betreffend das Jahr 1903 könne erst 1905 eingebracht
werden. Nach unserm Dafürhalten muss da in der
Weise Wandel geschaffen werden, dass jeweilen für
sämtliche Schulanstalten des Kantons die Berichte des
letzten Jahres in den Staatsverwaltungsbericht
aufgenommen werden. Nachdem sich die tatsächlichen
Verhältnisse mächtiger erwiesen haben als die
Vorschrift des Reglementes, muss eben das Reglement
diesen Verhältnissen angepasst werden. Dabei sind
wir uns allerdings des grossen Wertes schon bewusst,,
den es hätte, wenn Staatsverwaltungsbericht und
Staatsrechnung schon in der Frühjahrssession behandelt

werden könnten.
Man wendet vielleicht ein, das, was in andern

Kantonen und im Bund mit seiner ungleich grössern
Verwaltung möglich sei, sollte auch im Kanton Bern
durchgeführt werden können. Dem gegenüber ist aber
darauf hinzuweisen, dass wir im Kanton Bern andere
Verhältnisse haben als die übrigen Kantone; wir
besitzen die Zweisprachigkeit, alle Berichte und Erlasse
müssen übersetzt werden, auch Staatsrechnung und
Staatsverwaltungsbericht, was um so mehr Zeit in
Anspruch nimmt, als die Staatskanzlei nur über
einen Uebersetzer verfügt. Was den Bund
anbelangt, so ist darauf hinzuweisen, dass die Session
der Bundesversammlung 14 Tage später stattfindet
als die Frühjahrssession des Grossen Rates. Es hat
sich seit Jahren regelmässig getroffen, dass wir die
Prüfung der Staatsrechnung zu gleicher Zeit vornahmen

wie die eidgenössischen Kommissionen diejenige
der Rechnung des Bundes. Würden wir unsere Session
14 Tage später haben, so könnten wir die Rechnung
auch behandeln; aber eine solche Verschiebung der
Frühjahrssession in den Juni hinaus würde wohl den
wenigsten Mitgliedern des Rates passen.

Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die
Staatswirtschaftskommission, das Reglement entsprechend
zu revidieren. In der Kommission wurde die Frage
aufgeworfen, ob man sich auf die Revision des Art.
36 beschränken wolle, oder ob noch andere
revisionsbedürftige Artikel mit einbezogen werden sollen. So
wurde zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass
wiederholt im Rate beantragt worden sei, anlässlich der
Behandlung des Geschäftsberichtes gefallene Anträge
nicht erst am Schlüsse des ganzen Verwaltungsberichtes,

sondern am Schlüsse der betreffenden Direktion
zu behandeln. Auch andere Artikel wurden angeführt,
von denen man glaubte, dass sie ebenfalls einer
Revision unterzogen werden sollten. Allein die Mehrheit

der Kommission sagte sich, dass wir vom Rate
nur den Auftrag erhalten haben, eine Revision des
Reglementes im Sinne des seinerzeitigen Antrages
der Staatswirtschaftskommission vorzunehmen und
wir beschränken uns daher darauf, Ihnen einen
Entwurf betreffend die Revision des Art. 36 vorzulegen.
Der Rat wird sich darüber schlüssig zu machen haben,
ob er dieser Ansicht der Kommission beipflichten oder
ob er die Revision auch auf andere Bestimmungen des
Reglementes ausdehnen will.
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Mit diesen kurzen orientierenden Bemerkungen
beantrage ich Ihnen, auf den vorliegenden Entwurf
einzutreten.

v. Muralt. Ich bin mit dem Vorschlage der
Kommission betreffend die Revision des Art. 36
einverstanden, mache aber darauf aufmerksam, dass die
Auslegung und Anwendung einer andern
Reglementsbestimmung im Grossen Rat ebenfalls schon zu
Schwierigkeiten Anlass gegeben hat. Es betrifft dies den
letzten Passus des Art. 53, welcher lautet:

«Motionen, die anlässlich der Beratung des Budgets,

der Staatsrechnung und des Verwaltungsberichtes
gestellt werden, sollen in der Regel am Ende der
betreffenden Beratung unmittelbar vor der Schlussabstimmung

erledigt werden. »

Früher konnten solche Motionen sofort behandelt
werden. Im Reglement von 1894 wurden sie den
andern Motionen gleichgestellt und mussten also während

24 Stunden auf dem Kanzleitisch niedergelegt
werden, bevor sie behandelt werden konnten. Diese
Bestimmung wurde aber als unbequem empfunden und
deshalb durch das Reglement von 1901 wieder
aufgehoben und ersetzt durch die jetzt geltende Vorschrift.
Allein dieselbe ist eine sehr unglückliche. Bekanntlich

nimmt die Beratung des Staatsverwaltungsberichtes
gewöhnlich drei bis vier Tage in Anspruch und

nun sollen alle die im Laufe der Beratung gestellten
Motionen erst nach Ablauf dieser Zeit erledigt werden.
Das führt dazu, dass die Abstimmung über die
Motionen vielfach vor einem Rate stattfindet, der zum
Teil der bezüglichen Diskussion gar nicht beigewohnt
hat, so dass eigentlich eine neue Diskussion stattfinden

sollte, was man aber vermied, weil die Beratung
des Verwaltungsberichtes sowieso schon viel Zeit in
Anspruch nahm. Es ist daher entschieden zweckmässiger,

wenn derartige Motionen gleich im Laufe der
Beratung behandelt werden. Freilich wird es gut sein,
wenn sie nicht gleich definitiv erledigt, sondern nur
erheblich erklärt und der Regierung oder einer
Kommission überwiesen werden. Ich würde daher
vorschlagen, dem letzten Alinea des Art. 53 folgende
Fassung zu geben:

« Motionen, die anlässlich der Beratung des Budgets,
der Staatsrechnung und des Verwaltungsberichtes
gestellt werden, können während der betreffenden
Beratung erheblich erklärt und der Regierung oder einer
Kommission zur Vorberatung überwiesen werden.»

Ich möchte nicht einen bestimmten Antrag stellen,
sondern nur vorschlagen, dass das vorliegende Trak-
tandum zurückgelegt werde, bis von Seiten der
Kommission ebenfalls ein Antrag betreffend das letzte
Alinea des Art. 53 eingebracht sei. Die Kommission
könnte sich in bezug auf diesen Punkt jedenfalls noch
diese Woche schlüssig machen, so dass die
Angelegenheit nächsten Mittwoch oder Donnerstag neuerdings

wieder vor den Rat gebracht werden könnte.
Ich möchte Ihnen die Annahme meines Antrages, der
den Charakter einer Ordnungsmotion hat, empfehlen.

Präsident. Ich eröffne die Diskussion über die
Ordnungsmotion des Herrn v. Muralt.

Milliet. Ich ergreife das Wort als Mitglied der
Kommission, die seinerzeit das neue Grossratsreglement

ausgearbeitet hat. Durch die Bestimmung in
Art. 53 wollte man die Behandlung der bei Beratung

cter Staatsrechnung Und des Verwaltungsberichtes
gestellten Motionen erleichtern.

Sie sollten sofort in Behandlung gezogen werden
können, während bekanntlich andere Motionen dem
Rate eine Zeitlang vorher bekannt gemacht werden
müssen, ehe sie in Beratung gezogen werden dürfen.
Zur Verwirklichung der durch Art. 53 bezweckten
Erleichterung ist es nicht notwendig, die Bestimmung
abzuändern; der Artikel braucht bloss so angewendet
zu werden, wie er ursprünglich verstanden war. Ich
halte die Auslegung, dass derartige Motionen erst am
Schlüsse der Gesamtberatung des Verwaltungsberichtes
zu behandeln sind, für eine unrichtige und, da sie
unter Umständen eine Erschwerung bedeutet, jedenfalls

für eine solche, die von der Kommission nie
beabsichtigt war. Die Sache ist auch formell klar.
Wir haben ja gar keinen Verwaltungsbericht des
Regierungsrates, sondern nur einzelne Verwaltungsberichte

der verschiedenen Dikasterien. Der Verwaltungsbericht

wird uns nicht vom Regierungsrat als ein
Gesamtbericht vorgelegt, sondern der Regierungsrat
genehmigt die Berichte der einzelnen Direktionen. Von
diesem Standpunkte aus ist es kaum zweifelhaft,
dass der Ausdruck «am Ende der Beratung» keinen
andern Sinn haben kann als am Schlüsse der Beratung
des Berichtes der betreffenden Direktion. Das Reglement

braucht deshalb meines Erachtens gar nicht
geändert zu werden, sondern wir müssen nur von einer
unrichtigen Interpretation der betreffenden Bestimmung
zurückkommen.

v. Muralt. Herr Milliet und ich sind materiell
vollständig einverstanden. Nur mache ich darauf
aufmerksam, dass jeweilen bei der Beratung des
Verwaltungsberichtes die Bestimmung des Art. 53 gar
nicht klar zu sein schien, sondern dass man sich
über ihre Bedeutung vielfach stritt. Ich möchte daher,
dass in die Sache Klarheit gebracht werde, wozu sich
jetzt Gelegenheit bietet. Es ist immer besser, wenn
man eine Bestimmung nicht auszulegen braucht,
sondern wenn sie so deutlich aufgestellt wird, dass sie
ohne besondere Belehrung verstanden werden kann.
Deshalb wünsche ich, dass der Artikel derart redigiert
werde, wie es dem Sinne entspricht, den Herr Milliet
und der Sprechende ihm beilegen.

Milliet. Ich möchte nur konstatieren, dass ich
keinen Gegenantrag gegen die Anregung des Herrn v.
Muralt gestellt habe. Ich sagte nur, es wäre einfacher,
die Sache ohne Aenderung des Reglements zu
erledigen.

Scherz. Wenn der Rat beabsichtigt, die Revision
des Reglementes auf weitere Bestimmungen
auszudehnen, so möchte ich wünschen, dass dann auch
Art. 60 abgeändert würde, der vorschreibt, dass für
die Erteilung der Naturalisation die Zweidrittelsmehrheit

erforderlich sei. Die im Verhältnis zur
Bevölkerungszahl wenigen Naturalisationen erfordern doch
sicherlich nicht die Zweidrittelsmehrheit. Eine solche
Bestimmung mag vor 100 Jahren am Platz gewesen
sein, passt aber nicht mehr in unsere Zeit, wo man
die Einbürgerung vielmehr zu erleichtern sucht.

Bühlmann. Ich möchte beantragen, es bei der von
der Staatswirtschaftskommission vorgeschlagenen
Revision bewenden zu lassen. Wenn wir auf eine Total-
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revision eintreten, so wird einer Diskussion gerufen,
die mehrere Tage dauern würde. Unser Reglement ist
erst seit kurzer Zeit in Kraft und wir sollten vorläufig
mit demselben weiter arbeiten.

Was die Anregung des Herrn v. Muralt anbetrifft,
so halte ich dafür, dass Art. 53 dem Rate durchaus
freien Spielraum lässt, die anlässlich der Reratung der
Staatsrechnung und des Verwaltungsberichtes gestellten

Motionen nach Belieben zu behandeln. Denn der
Artikel sagt ausdrücklich, dass diese Motionen «in
der Regel » am Ende der betreffenden Beratung
erledigt werden sollen. Ich halte daher eine Revision
dieser Bestimmung nicht für notwendig.

Gegenüber der Bemerkung des Herrn Scherz mache
ich darauf aufmerksam, dass die Bestimmung betreffend

die Zweidrittelsmehrheit bei Naturalisationen auf
einem Gesetz beruht und infolgedessen nicht durch
ein Reglement abgeändert werden kann. Wenn man
eine Aenderung vornehmen wollte, so müsste man eine
Referendumsvorläge machen.

Seiler. Ich gehe grundsätzlich mit dem Antrag des
Herrn Bühlmann einig. Wenn aber der Rat die
Angelegenheit zu weiterer Beratung zurückweisen sollte,
so müsste sich die Revision auch noch auf andere
als die angeführten Artikel ausdehnen. Ich denke
dabei namentlich auch an das letzte Alinea des Art. 68,
das von der Ausrichtung einer zweiten Reiseentschädigung

handelt. Es wird dort bestimmt, dass, wer in
einer Sitzungsperiode mehr als sechs Tage den
Sitzungen beigewohnt hat, zwei Reiseentschädigungen
bezieht. Das ist nach meiner Ansicht unrichtig. Es sollte
vielmehr heissen: «Wer in einer Sitzungsperiode sechs
und mehr Tage den Sitzungen beigewohnt hat » und so
weiter. Denn angenommen, wir haben in einer Woche
vier Tage Sitzung, gehen nach Hause und sitzen in
der folgenden Woche noch am Montag und Dienstag,
so würde nur eine Reiseentschädigung ausgerichtet,
während die Mitglieder die Reise zweimal machen
müssen. Ich beantrage daher für den Fall, dass man
die Revision des Grossratsreglementes auf weitere
Artikel als nur Art. 36 ausdehnen will, in diesem Sinne
auch auf Art. 68 zurückzukommen.

Präsident. Ich erlaube mir eine Bemerkung gegenüber

der Ansichtsäusserung des Herrn Milliet, dass
Art. 53, Absatz 4, bis jetzt immer unrichtig
interpretiert und angewendet worden sei. Wenn man die
Entstehungsgeschichte der betreffenden Reglementsbestimmung

verfolgt, kann man wohl zu keiner andern
Ansicht kommen als der, dass man die Materie gleich
geordnet wissen wollte, wie sie in den eidgenössischen

Räten geordnet ist. Die Bemerkung des Herrn
Milliet, dass unser Staatsverwaltungsbericht nicht ein
Bericht der Regierung sei, sondern sich zusammensetze

aus den verschiedenen Berichten der einzelnen
Direktionen, trifft nicht ganz zu. Dagegen spricht schon
die Art und Weise der Berichterstattung und
Antragstellung der Staatswirtschaftskommission, die jewei-
len beantragt, es sei der Bericht des Regierungsrates
über die Staatsverwaltung zu genehmigen. Man kann
allerdings verschiedener Ansicht darüber sein, was
praktischer wäre, aber so wie der Artikel lautet und
wie er entstanden ist, kann er nicht anders interpretiert

werden, als wie ich ihn-bei der letzten Beratung
des Verwaltungsberichtes auch zu interpretieren und
anzuwenden mir gestattete.

Milliet. Ich möchte nicht Haare spalten helfen.
Ich glaube mich als Mitglied der Kommission sehr
bestimmt daran zu erinnern, weshalb die Bestimmung
aufgestellt wurde. Es geschah nicht deshalb, weil man
die Sache gleich ordnen wollte, wie sie bezüglich des
eidgenössischen Geschäftsberichtes geordnet ist. Der
eidgenössische Geschäftsbericht trägt meines Wissens
nur ein Datum; dasjenige, an dem der Bundesrat den
letzten Departementsbericht genehmigt; unsere Regierung

dagegen erledigt die einzelnen Direktionsberichle
ganz für sich, jeder Bericht bildet ein besonderes
Geschäft und darum ging auch die Ansicht der
Kommission dahin, allfällige Motionen sollten jeweilen am
Schlüsse der Beratung des betreffenden Direktionsberichtes

behandelt werden. Mir ist es gleichgültig,
wie man vorgehe; ich hange nicht daran, dass die
Sache anders als bisher gehalten werde. Ich wollte
bloss konstatieren, welches seinerzeit cfte Meinung der
Kommission war.

Abstimmung.
Für den Ordnungsantrag v. Muralt Minderheit.

Präsident. Die allgemeine Umfrage betreffend das
Eintreten dauert fort.

Milliet. Als Mitglied der Kommission, die das
gegenwärtige Reglement entworfen hat, möchte ich
auch hier dartun, aus welchen Gründen eine Aenderung
des frühern Reglementes in bezug auf die Behandlung
des Verwaltungsberichtes vorgenommen wurde. Es
geschah lediglich deshalb, weil wir damals für die ordentliche

Frühjahrssession kein ordentliches Traktandum
hatten. Wenn Herr Hadorn erklärt, es sei merkwürdig,
dass in einem Jahr etwas behandelt werde, was vor
zwei Jahren geschehen sei, so kam es der damaligen
Kommission ebenso merkwürdig vor, dass man eine
ordentliche Frühjahrssession ohne irgend ein ordentliches

Traktandum haben solle. Deshalb wurde die
Neuerung eingeführt. Dabei sah man sich um, wie es
im Bund und in andern Kantonen gehalten wird. Beim
Bund sind alle Abteilungen eingeladen, ihre
Verwaltungsberichte in deutscher und französischer Sprache
dem Bundesrate bis zum 31. März gedruckt vorzulegen.
Doch hielt sich die Kommission nicht einzig an dieses
Beispiel, sondern auch an das einer Reihe von
Kantonen, unter denen sich auch grössere befinden.
Ich erinnere an den Kanton Waadt, der seinen
Verwaltungsbericht ebenfalls in der Frühjahrssession
behandelt, wobei er, was bei uns nicht der Fall ist,
auch noch die eidgenössische Verwaltung diskutiert.
Wir haben also die Neuerung aus guten Gründen
eingeführt und das Beispiel einer Reihe von
Kantonen zeigt, dass deren Durchführung möglich ist. Ich
stelle jedoch keinen Gegenantrag gegenüber dem
Vorschlag der Staatswirtschaftskommission. Wenn es den
vorberatenden Behörden nicht möglich ist, mit den
fraglichen Vorlagen für die Frühjahrssession fertig zu
werden, möchte auch ich nicht mithelfen, eine
Vorschrift beizubehalten, die bloss auf dem Papier steht,
aber nicht verwirklicht wird. Doch lag mir immerhin
daran, Ihnen die Gründe ins Gedächtnis zu rufen, aus
denen die Bestimmung seinerzeit eingeführt wurde.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.
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§1.

Hadorn (Latterbach), Präsident der Kommission.
Nach den Ausführungen bei der Eintretensdebatte kann
ich bei der Detailberatung sehr kurz sein.

Wie die Staatswirtschaftskommission möchte auch
die Spezialkommission darauf dringen, dass die
Ablieferung des Verwaltungsberichtes und der
Staatsrechnung nicht wesentlich hinausgeschoben werde. Es
soll nicht mehr Zeit eingeräumt werden als unbedingt
nötig ist, um alles gehörig prüfen und untersuchen
zu können. Dies wird möglich sein, wenn der Termin
für die Ablieferung der Berichte der einzelnen
Direktionen auf den 31. Mai festgesetzt wird. In diesem
Falle können auch bei den Direktionen des Innern
und des Unterrichtswesens die Berichte der
Schulanstalten des betreffenden Jahres aufgenommen werden.

Während der Monate Juni und Juli haben dann
die vorberatenden Kommissionen hinreichend Zeit, um
die nötigen Prüfungen vorzunehmen und die
Staatsrechnung und der Verwaltungsbericht können vom
Grossen Rat in einer ausserordentlichen Herbstsession
behandelt werden. In unserm ersten Entwurf sprachen
wir von einer ordentlichen Herbst- oder Septembersession.

Allein wir wurden von seilen der Regierung
darauf aufmerksam gemacht, dass in der Staatsverfassung

bloss von zwei ordentlichen Sessionen des
Grossen Rates, einer Frühjahrs- und einer
Herbstsession, die Rede sei, und, wenn eine weitere Session
eingeführt werden solle, so dürfe das, um nicht gegen
den Wortlaut der Verfassung zu Verstössen, nur eine
ausserordentliche Session sein, auch wenn sie
regelmässig alle Jahre wiederkehre. Wir haben diesen
Bemerkungen des Regierungsrates Rechnung getragen
und schlagen Ihnen deshalb vor, zu sagen : «

Staatsrechnung und Verwaltungsbericht für das verflossene
Jahr werden in einer ausserordentlichen Herbstsession
und der Voranschlag des künftigen Rechnungsjahres
in der ordentlichen Herbstsession behandelt. » Die
Bestimmung betreffend die Behandlung des Budgets
entspricht der bisherigen Vorschrift.

Angenommen.

§ 2.

Angenommen.

Titel und Ingress.

Angenommen.

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretes Mehrheit.

Motion der Herren Grossräte \enenschwander und

Mitunterzeichner betreffend Reduzierung der
Festivitäten.

(Siehe Seite 241 des letzten Jahrganges.)

Neuenschwander (Oberdiessbach). Der Sprechende
hat sich erlaubt, am 18. Mai letzten Jahres folgende
Motion einzureichen:

«Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
prüfen, sowie Bericht und Antrag zu stellen, ob nicht
im Interesse der Volkswohlfahrt die allzuvielen
Festivitäten und Veranstaltungen, welche vorzugsweise
materiellen Gewinn bezwecken, auf ein vernünftiges Mass
reduziert werden können. »

Bevor ich auf die Begründung der Motion eintrete,
möchte ich vorausschicken, dass der Sprechende am
17. März 1904 bei Anlass der Beratung des
Sonntagsruhegesetzes die Aufnahme einer Bestimmung beantragt

hatte, wonach der Grosse Rat befugt sein sollte,
für an Sonntagen stattfindende Festivitäten, die
hauptsächlich einen materiellen Gewinn bezwecken, auf dem
Dekretswege regulierende Bestimmungen aufzustellen.
Dieser Antrag wurde mit der Begründung abgewiesen,
dass die Angelegenheit auf dem Motionswege zu
erledigen sei. Ich bin zwar heute noch der Ansicht,
dass man bei der Beratung des Sonntagsruhegesetzes
ganz gut über eine Erscheinung hätte debattieren können,

die am meisten zur Unruhe am Sonntag beiträgt,
und dass es das Richtige gewesen wäre, wenn der
Grosse Rat damals durch die Annahme des von mir
vorgeschlagenen § die gesetzliche Grundlage geschaffen

hätte, um in dieser Materie die nötigen Massregeln
zu treffen. Doch, wie gesagt, die Mehrheit des Rates
war anderer Meinung und ich sah mich daher veranlasst,

die genannte Motion einzubringen.
Ich' will heute keine Philippika gegen die sogenannte

Festseuche loslassen. Um die Schattenseiten und
Auswüchse der allzu vielen, festlichen Veranstaltungen
Ihnen drastisch vor Augen zu führen, bedürfte es
eines andern Redners als des Sprechenden; da müsste
ein neuer Abraham a S. Clara aufstehen, um Ihnen
die Angelegenheit recht wirksam vor Augen zu führen.
Allein es muss doch konstatiert werden, dass in letzter
Zeit auf diesem Gebiete des Guten unbedingt zu viel
geschieht. Es ist zu viel, wenn Sonntag für Sonntag
von spekulativen Wirten alle möglichen und unmöglichen

Festivitäten veranstaltet werden, nur um sich
einen schönen Gewinn zu sichern und den Leuten
das sauer verdiente Geld aus den Taschen zu locken.
Es ist zu viel, wenn an einem einzigen Sonntag, wie
es vorgekommen ist, 15 grössere und kleinere Schützenfeste

abgehalten werden und daneben noch landauf
landab Preiskegelt, Wirtshausschwinget und so weiter
stattfinden, die in der Hauptsache doch nur einen
finanziellen Charakter haben. Es liegt auf der Hand,
dass dadurch das Volkswohl und die einfache Sitte
des Volkes untergraben werden und es ist
deshalb sehr begreiflich, wenn schon von vielen Seiten
Anstrengungen gemacht wurden, um dieser Festseuche
entgegenzutreten. So wurde zum Beispiel diese Frage
von der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft
eingehend besprochen. Die Regierung von St. Gallen
hat aus eigener Initiative Schritte unternommen, um
die Zahl der Feste auf ein vernünftiges Mass
einzuschränken, leider zwar ohne Erfolg. Allein ich halte
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gleichwohl dafür, dass es am Platze sei, die für
das Volkswohl so wichtige Angelegenheit einer
Besprechung zu unterziehen und zu untersuchen, ob nicht
Mittel und Wege gefunden werden können, um wenigstens

einigermassen dem Uebel zu steuern.
Meine Motion hat in erster Linie diejenigen

Festivitäten im Auge, die einen materiellen Gewinn bezwecken;

alle andern Veranstaltungen, wie zum Beispiel
Sängertage, Musiktage und so weiter, die mehr
ethischen Charakter haben, werden nicht berührt. Es muss
allerdings gesagt werden, dass auch in der letzten
Richtung zu viel geschieht, aber wir wissen, dass die
Tendenz vorhanden ist, die Zahl dieser Feste durch
Verlängerung des Turnus zu reduzieren und sie
zugleich einfacher zu gestalten. Ich lasse daher diese
Feste hier ausser acht und beschränke mich auf
diejenigen festlichen Anlässe, die, wie bereits bemerkt,
vornehmlich einen materiellen Gewinn bezwecken.
Wenn man in der Sommerszeit einen Anzeiger zur
Hand nimmt, sieht man, was für Feste da veranstaltet
werden. Ich will nicht auf die Details eintreten, aber
ich wiederhole nur, was ich schon früher angeführt
habe, dass sogar von Nicht-Wirten Preiskegelt
ausgeschrieben wurden. Glücklicherweise werden derartige

Bewilligungen jetzt nicht mehr erteilt. Ich halte
es überhaupt nicht für richtig, dass, während man auf
der einen Seite dem Volke ein Sonntagsruhegesetz zur
Abstimmung unterbreitet, auf der andern Seite am
Sonntag derartige Preiskegelt und andere lärmende
Veranstaltungen noch weiter gestattet werden.
Zahlreich sind auch die sogenannten Wirtshausschwinget,
die von spekulativen Wirten, sogar auch von
Frauenzimmern, in Szene gesetzt werden, was nicht dazu
dient, dem edlen Schwingerwesen zahlreichere Freunde
zu schaffen, weshalb denn auch diese Wirtshäus-
schwinget von den Schwingervereinen selber verpönt
werden und die letztern ihren Mitgliedern sogar
verbieten, an denselben teilzunehmen.

Zu den Festen, die wenigstens teilweise finanziellen
Gewinn bezwecken, gehören auch die Schützenfeste.
Wenn man allerdings bedenkt, was ein richtig organisiertes

Schützenfest zu tun gibt, wie eine ganze
Ortschaft alle Kräfte anspannen muss, um ein solches
Fest richtig durchzuführen, so wird man es ohne
weiteres am Platze finden, wenn dabei auch ein
materieller Gewinn herausschaut. Allein wenn fast in der
gleichen Zeit in den verschiedenen Landesteilen vier
bis fünf grössere Schützenfeste abgehalten werden,
so wird man wohl zugeben müssen, dass es eigentlich
unsinnig ist, bei der Veranstaltung derartiger Feste
so planlos vorzugehen, ohne sich darüber Rechenschaft

zu geben, ob ein Bedürfnis vorliege oder nicht.
Diese Angelegenheit hat übrigens bereits auch den
kantonalen Schützenverein beschäftigt und ich kann
Ihnen mitteilen, dass er in seiner gestrigen Versammlung

den einstimmigen Beschluss gefasst hat, die
Reduktion der Schützenfeste auf ein vernünftiges Mass
anzubahnen.

Ich mache auch noch auf folgendes aufmerksam.
Dem gewöhnlichen Bürger wird durch das
Sonntagsruhegesetz verboten, seine Angestellten und Lehrlinge
am Sonntag irgendwie zu beschäftigen, den Wirten
dagegen wird unbeschränkt die Bewilligung erteilt, am
einen Sonntag einen Sackgumpet, am andern eine..
Preiskegelt, am dritten einen Eieraufleset, am vierten
ein Preisschwingen und so weiter abzuhalten. Ich
halte das für eine ungleiche Behandlung der Bürger

vor dem Gesetz, indem an dem einen Orte alles
verboten, am andern dagegen schrankenlose Freiheit
gewährt wird. Auch aus diesem Grunde ist es angezeigt,
dass auf eine Sanierung der Verhältnisse hingezielt
und den berechtigten Wünschen eines grossen Teiles
der Bevölkerung entgegengekommen werde.

Man wird mir entgegenhalten, der Wunsch auf
Reduzierung der Feste sei ein frommer Wunsch, man
könne lange eine Reform in Aussicht nehmen, man
werde doch nichts Erspriessliches erreichen. Ich bin
anderer Ansicht. Ich glaube, wir können schon mit
den vorhandenen gesetzlichen Mitteln eine Besserung
herbeiführen. Art. 17 des Dekretes über die
Wirtschaftspolizei bestimmt, dass die Regierungsstatthalter

befugt sind, die Bewilligung für allerlei Belustigungen,
die in Wirtschaften abgehalten werden, zu

verweigern. Es ist daher meines Erachtens gar nicht
schwer, die Zahl der in Frage stehenden Festivitäten
zu reduzieren. Die Polizeidirektion braucht sich bloss
mit den Regierungsstatthaltern ins Einvernehmen zu
setzen und ihnen zu erklären, dass es der Wunsch
des Grossen Rates und dringendes Bedürfnis im
Interesse der Volkswohlfahrt sei, in dieser Richtung
etwelche Einschränkung eintreten zu lassen. Schon
auf diesem Wege wird eine Besserung des jetzigen
Zustandes erreicht werden. Dabei denke ich nicht
nur an eine Abrüstung auf dem Lande, sondern auch
in der Stadt und es wäre meines Erachtens schon viel
erreicht, wenn man einmal zu der Ansicht käme, dass
es nicht nötig sei, dass an den Dienstagen und Samstagen

in der Stadt zwei, drei Tingeltangel offenstehen,
um den Leuten vom Lande das Geld aus der Tasche
zu locken.

Wie bereits bemerkt, sollte in erster Linie die Zahl
der Schützenfeste verringert werden. In Schützenkreisen

selber wurde schon lange das Bedürfnis
empfunden, etwas weniger, aber dafür qualitativ bessere
Feste zu veranstalten. Der Gedanke, jährlich nur noch
eine bestimmte Anzahl grösserer Schützenfeste mit
einer Plansumme von 5000 Fr. und darüber
abzuhalten, wird von vielen Schützen lebhaft begrüsst.
Sollte jedoch die Initiative des kantonalen Schützenvereins

keinen Erfolg haben, so könnten wir ganz
gut das Gesetz über die Schützen gesell schatten vom
4. Mai 1873 hervornehmen und den noch in Kraft
bestehenden §§ einige Bestimmungen beifügen, welche
das Schützenfestwesen regulieren und vielleicht dem
kantonalen Schützenverein geradezu das Recht
verleihen wmrden, für die nötige Regulierung besorgt zu
sein. Doch ich glaube, dass die Sache auf dem Wege
der Privatinitiative noch besser werde geregelt werden
können, und ich hoffe nur, dass der kantonale
Schützenverein die gefallenen Reformvorschläge be-
grüssen und eine Reduktion der Feste auf ein
vernünftiges Mass vornehmen werde.

Ich glaube, Sie durch meine Ausführungen davon
überzeugt zu haben, dass es im Interesse der
Volkswohlfahrt liegt, Mittel und Wege zu suchen, um dem
übertriebenen Festwesen einigermassen Einhalt zu tun,
und ich halte auch dafür, dass es bei etwelchem guten
Willen der Regierung und des Grossen Rates möglich
sein sollte, wenigstens einen Anfang zu machen und
einen gewissen Erfolg zu erzielen. Ich empfehle Ihnen
die Annahme meiner Motion.

Kläy, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Namens des Regierungsrates gebe ich die
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Erklärung ab, dass er sich dieser Motion nicht widersetzt.

Wir sind mit deren Erheblicherklärung namentlich

auch deshalb einverstanden, weil ihr Wortlaut
sich nicht gegen die in gewissen Zeitabschnitten
wiederkehrenden grossen Nationalfeste richtet, deren patriotische

und ethische Bedeutung nicht in Abrede
gestellt werden kann. Der Kampf gilt mehr den so häufigen

kleinen Festivitäten, die meistens nur spekulative
Zwecke verfolgen. Mit Polizeigesetzen wird nian freilich

nicht viel ausrichten können ; Belehrung durch die
Presse, wirksames Eingreifen von gemeinnützigen
Vereinen, von Orts- und ßezirksbehörden, von den
Vorständen der verschiedenen Vereine und so weiter, werden

da mehr nützen. Immerhin sind wir der Ansicht,
dass die Frage einer ernsthaften Prüfung wert ist,
in welcher Art und Weise der unstreitbar vorhandenen

Ueberproduktion an Festivitäten abgeholfen werden

könne. Aus diesem Grunde nehmen wir die Motion
an. Wir sind bereit, die Frage zu prüfen, und werden
Ihnen seinerzeit Bericht und Antrag einbringen.

Demme. Herr Neuenschwander hat bei der
Begründung seiner Motion etwas anzuführen vergessen,
was mich veranlasst, das Wort zu ergreifen. Es
betrifft das die von der schweizerischen gemeinnützigen
Gesellschaft in dieser Beziehung getanen Schritte. Im
Schosse der genannten Gesellschaft begründete Herr
Dr. Kaufmann aus Solothurn im Jahre 1902 eine
Motion, welche den Kampf gegen die in unserm Lande
grassierende Festseuche bezweckte, worauf die
gemeinnützige Gesellschaft beschloss, ein bezügliches
Schreiben an sämtliche Kantonsregierungen zu erlassen,

was denn auch im Jahre 1903 geschah. Dabei
handelt es sich nicht um einen Kampf gegen unsere
nationalen Feste, deren hohe politische, soziale,
patriotische und ethische Bedeutung vollauf anerkannt
wurde, wohl aber um einen Kampf gegen die
zahllosen kleinen Feste, die jedes idealen Zweckes und
jedes höhern Gedankens bar sind und die gar nicht
zustande kommen könnten, wenn nicht von aussen
Geld flösse. Deshalb wird denn auch jeweilen den
Geschäftshäusern die Pistole auf die Brust gesetzt
mit der Drohung, dass sie riskieren müssen, ihre Kunden

zu verlieren, wenn sie keinen Beitrag verabfolgen.

Die Motion wird stillschweigend erheblich erklärt.

Dekret
betreffend

die amtlichen Anzeigeblätter.

(Siehe Nr. 8 der Beilagen.)

E i n t r e t e n s f r a g e.

Minder, Direktor des Gemeindewesens,
Berichterstatter des Regierungsrates. Die heutige Vorlage
wurde hauptsächlich durch eine Eingabe des Vereins
kantonal-bernischer Zeitungsverleger veranlasst,
mittelst welcher sie beim Regierungsrat vorstellig wurden,

es möchten verschiedene dem Anzeigerwesen anhaftende

Uebelstände beseitigt werden; gleichzeitig
formulierte der genannte Verein auch eine Anzahl Postulate,

von deren Verwirklichung er sich eine gründliche
Regelung der schon seit langem pendenten Angelegenheit

verspricht.
Es ist wohl am Platze, einige Mitteilungen über die

Entstehungsgeschichte der Amtsanzeiger zu machen.
Die Amtsanzeiger entstanden, um das Verlesen in der
Kirche und den öffentlichen Anschlag zu ersetzen.
Bis zum Zeitpunkt, da die Amtsanzeiger ins Leben
gerufen wurden (Anfang der 70er Jahre), mussten
nämlich diejenigen Bekanntmachungen, deren
Veröffentlichung gesetzlich vorgeschrieben war, in der
Kirche verlesen und öffentlich angeschlagen werden.
§ 38 des Gesetzes vom 3. Dezember 1831 über
die Amtspflichten des Regierungsstatthalters und der
Unterstatthalter enthält die Vorschrift, dass dem
Unterstatthalter die Bekanntmachung der Gesetze und
Verordnungen in seinem Gemeindebezirk obliege; er
hatte nach dieser Gesetzesstelle dafür zu sorgen, dass
dieselben, sowie die vom Regierungsstatthalter bewilligten

Verleszettel in Privatangelegenheiten, nach
beendigtem Gottesdienst durch einen weltlichen Beamten

öffentlich verlesen und an den gewohnten Orten
angeheftet werden. Der Verleser war zum Bezug der
vorgesehenen Gebühren berechtigt; der Unterstatthalter

hatte über die geschehenen Verlesungen eine
Kontrolle zu führen. Später ist an die Stelle des
Unterstatthalters der Gemeindepräsident getreten. Ueber-
dies schrieben auch andere Gesetzesbestimmungen das
Verlesen und den Anschlag in speziellen Fällen
entweder direkt oder indirekt vor. (Bevogtungen und Ent-
vogtungen, Satz. 224, 231 C. G., Ediktalladungen,
amtliche Güterverzeichnisse, Satz. 655 C. G., Verbote,
Satz. 363 C. G., Expropriationen, § 17 des Gesetzes
vom 3. September 1868, Bau- und Einrichtungsbewilligungen,

§ 24 des Gewerbegesetzes vom Jahre
1849 und so weiter.) Sodann hatte sich nach und nach
die Praxis herausgebildet, auch diejenigen amtlichen
Bekanntmachungen durch Verlesen und Anschlag zu
publizieren, für welche die Art der Publikation nicht
ausdrücklich vorgeschrieben war, wie Zusammenberufung

von Gemeindeversammlungen, Verschollenheits-
gesuche etc.

Daraus ergibt sich, dass auf dem Wege des Ver-
lesens und des öffentlichen Anschlages nur solche
Veröffentlichungen stattfinden konnten, die rein
amtliche Erlasse zum Gegenstand hatten oder aber
Privatangelegenheiten betrafen, für welche die Bekanntmachung

durch die zuständigen Behörden angeordnet,
beziehungsweise bewilligt worden war. Ohne behördlichen

Auftrag war das Verlesen und der Anschlag
daher unstatthaft.

Mit der Zeit erwiesen sich diese beiden
Publikationsarten (Verlesen und Anschlag) als unzweckmässig.

Zum Zwecke der vorgeschriebenen Veröffentlichungen

wurden deshalb die Amtsanzeiger gegründet,
welche jeder Familie zuzustellen waren. Dieser neue
Publikationsmodus entbehrte anfänglich der gesetzlichen

Grundlage. Er wurde indessen durch § 9 des
Gesetzes vom 2. Mai 1880 betreffend Vereinfachung
der Staatsverwaltung ausdrücklich sanktioniert. Von
nun an hatten es die Gemeinden eines Amtsbezirkes
in der Hand, das Verlesen und den öffentlichen
Anschlag in legaler Weise durch Publikationen in einem
staatlich genehmigten Anzeigerblatt zu ersetzen. Von

Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905. 24*
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dieser Befugnis wurde denn auch und namentlich
im alten Kantonsteil häufig Gebrauch gemacht. Zur
Zeit existieren 19 Anzeiger, welche 20 Amtsbezirke
umfassen. Im Jura hat dieses Publikationsmittel nicht
Eingang gefunden. Dort behilft man sich mit dem
öffentlichen Ausruf, (crieur public), dem Anschlag oder
der Publikation in politischen Lokalblättern.

Gar bald zeigten sich im Amtsanzeigerwesen
namentlich nach zwei Richtungen hin Uebelstände, zu
deren Beseitigung verschiedene Anläufe gemacht worden

sind.
Der § 9 des Vereinfachungsgesetzes bestimmt unter

anderm auch, dass in einem Amtsbezirk in der
Regel nur e i n Anzeigeblatt bestehen dürfe, dass sich
dagegen mehrere Amtsbezirke zu einem gemeinschaftlichen

Blatt vereinigen können. Diese Vorschrift ist
vielfach missachtet worden; es muss nämlich konstatiert

werden, dass gegenwärtig sechs Amtsbezirke zwei
Anzeiger haben. In einigen Aemtern (zum Beispiel
Burgdorf, Fraubrunnen und Trachselwald) ist dieser
Zustand schon vor Erlass des Gesetzes vom Jahre
1880 geschaffen worden, indem sich einzelne Gemeinden

aus je 2 Amtsbezirken anfangs der 70er Jahre
vereinigt haben und an die Gründung von Amtsanzeigern

gegangen sind (die obern Gemeinden von Burgdorf

und Lützelflüh und Rüegsau, die untern Gemeinden

von Burgdorf und Utzenstorf). Später wurde
vergeblich der Versuch gemacht, die Gemeinde Utzenstorf
dem mittlerweile entstandenen Anzeiger von Fraubrunnen

und die Gemeinden Lützelflüh und Rüegsau
demjenigen von Trachselwald anzugliedern. Den bezüglichen

Entscheiden des Regierungsrates aus den Jahren

1880 und 1881 wurde ganz einfach nicht
nachgelebt.

Wie bereits gesagt, ist der Zweck der Amtsanzeiger
der, an Stelle des Verlesens in der Kirche und des
öffentlichen Anschlages als Publikationsorgan zu
dienen. Grundsätzlich sollten also in den Amtsanzeigern
nur diejenigen Bekanntmachungen Aufnahme finden,
die früher zu verlesen und anzuschlagen waren. An
diese durch die Natur der Sache vorgezeichnete
Abgrenzung hat man sich indessen von Anfang an nicht
gehalten. Die Amtsanzeiger verursachten Kosten, nun
ging das Bestreben der Gemeinden dahin, ihre Kasse
vor der Tragung dieser Kosten zu bewahren; was
war natürlicher, als dass man die Aufnahme von
Privatinseraten gegen Bezahlung angemessener Gebühren
gestattete ; wohlverstanden gelangten nicht nur solche
Privatbekanntmachungen zur Publikation, deren
Veröffentlichung der Regierungsstatthalter in Gemässheit
von § 88 des zitierten Gesetzes vom 3. Dezember
1831 bewilligt hatte; vielmehr fanden in den Amtsanzeigern

von jeher auch solche Privatpublikationen
gastfreundliche Unterkunft, die vom Regierungsstatthalter
nie und nimmer die Bewilligung zur Verlesung in der
Kirche hätten erhalten können. Ein Blick in den ersten
besten Amtsanzeiger überzeugt uns, dass dieser
Zustand bis auf den heutigen Tag der nämliche geblieben
ist. Die Amtsanzeiger sind vielerorts ganz lukrative
Unternehmen und infolgedessen zu mehr oder weniger
ergiebigen Finanzquellen der Gemeinden geworden. So
bezieht zum Beispiel die Gemeinde Bern aus der
Verpachtung ihres Anzeigers alljährlich die ansehnliche
Summe von 35,000 Fr.

Es muss nun ohne weiteres zugegeben werden,
dass sich im Amtsanzeigerwesen Uebelstände einge¬

schlichen haben. Man wird sich demnach fragen müssen,

ob und wenn ja in welcher Weise Abhülfe zu
schaffen sei.

Was in erster Linie die Frage anbetrifft, ob es
angezeigt erscheine, gegen die vorhandenen Missstände
einzuschreiten, so kann die Beantwortung dieser Frage
wohl nicht anders als bejahend ausfallen, handelt es
sich ja um nichts anderes, als einer unzweideutigen
Vorschrift unserer Gesetzgebung Nachachtung zu
verschaffen. Im Jahre 1888 hat der Regierungsrat dem
Grossen Rat den Entwurf zu einem Vollziehungsdekret
zu § 9 des Vereinfachungsgesetzes unterbreitet. Dieser

Dekretsentwurf hat indessen das Stadium der
Vorberatungen nicht überschritten; er wurde von der vom
Grossen Rat eingesetzten Kommission zurückgezogen,
bevor er im Schoosse des Grossen Rates zur
Diskussion gelangte, damit noch weitere Untersuchungen
vorgenommen werden können, so lautet das Motiv.
Der erwähnte Dekretsentwurf enthielt einerseits
Bestimmungen, die der Vorschrift, dass in einem
Amtsbezirk in der Regel nur e i n Amtsanzeiger bestehen
dürfe, zum Durchbruch verhelfen wollten und andererseits

wies er Normen bezüglich der äussern Gestaltung
der Anzeigerblätter auf (amtlicher und nichtamtlicher
Teil). Dagegen kannte der Entwurf keine einschränkenden

Bestimmungen hinsichtlich der Aufnahme von
Privatinseraten. Er sah vielmehr vor, dass die
Bekanntmachungen der Staats- und Gemeindebehörden
und der Privaten, für welche bis jetzt das Verlesen
in der Kirche oder der öffentliche Anschlag
vorgeschrieben war, unter der allgemeinen Aufschrift «Amtlicher

Teil » einzurücken seien, welchem sich die
Publikationen nichtamtlichen Charakters, also die eigentlichen

Privatinserate anzuschliessen haben. Aus
diesem letztern Umstand — nämlich der Reservierung
eines speziellen Raumes für die Privatinserate — darf
aber noch keineswegs geschlossen werden, dass die
Regierung der Ansicht gewesen sei, die unbeschränkte
Aufnahme privater Anzeigen vertrage sich mit dem
Wesen der Amtsanzeiger.

Dass die Amtsanzeiger niemals den Zweck haben
konnten, zum Publikationsorgan für alle möglichen
Privatmitteilungen zu werden, ist schon ausgeführt
worden. Tatsächlich haben denn auch einige Anzeigerverbände

das Unzukömmliche eingesehen, das darin
liegt, dass ein vornehmlich zur Publikation amtlicher
Anzeigen bestimmtes Organ in der Hauptsache zu
einem Publikationsorgan des privaten Verkehrs
geworden ist. Sie sahen sich deshalb veranlasst,
gewisse Annoncen von der Aufnahme in ihren Anzeiger
auszuschliessen (so die Stadt Bern und die Gemeinden
des Amtes Aarwangen für ihren Anzeiger). Andere
Anzeiger sind in dieser Beziehung durchaus nicht so
skrupulös ; sie bringen auch « Schnapsofferten,
Schwindelanzeigen, Lotterieankündigungen » etc., denen die
Spalten des Anzeigers von Aarwangen verschlossen
sind.

Ueber die Frage, wie den erwähnten Uebelständen
abzuhelfen sei, ist folgendes zu bemerken. Nach den
gemachten Ausführungen kann es sich einzig und allein
darum handeln, dem § 9 des Vereinfachungsgesetzes
vom 2. Mai 1880 eine seinen Tendenzen entsprechende
Vollziehung zu sichern. In ihrem an den Regierungsrat
gerichteten Bericht vom 31. August 1903 vertrat die
Direktion des Gemeindewesens die Ansicht, es sei
gemäss Art. 38 der Staatsverfassung, welcher dem Re-
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gierungsrat den Vollzug der Gesetze zuweist, Sache
des Regierungsrates, diejenigen Anordnungen zu treffen,

die geeignet sind, im Anzeigerwesen einen den
Tendenzen und Vorschriften des Gesetzes entsprechenden

Zustand zu schaffen. Dementsprechend wurde
dem Regierungsrat der Erlass einer Verordnung über
das Amtsanzeigerwesen beantragt und ein bezüglicher
Entwurf auch vorgelegt. Nun hat aber der Regierungsrat

gefunden, es empfehle sich nicht, diese Frage auf
dem Verordnungswege zu ordnen, es sei vielmehr
angesichts der Wichtigkeit des Gegenstandes angezeigt,
ein Dekret des Grossen Rates auszuwirken. In der
Tat sprechen verschiedene Gründe für diese Lösung.
Zunächst fällt in Betracht, dass der Grosse Rat die
Kompetenz für die Regelung dieser Angelegenheit
bereits für sich in Anspruch genommen hat. Wie oben
ausgeführt wurde, hatte sich der Grosse Rat schon
in den Jahren 1888 und 1889 mit einem Dekretsentwurf

zu befassen. Damals scheint allgemein die
Ansicht obgewaltet zu haben, es sei Sache des Grossen
Rates, die zum Vollzug des § 9 des Vereinfachungsgesetzes

erforderlichen Vorschriften zu erlassen; denn
der Grosse Rat ist damals auf den Gegenstand
eingetreten; er hat eine Kommission bestellt; zu einer
materiellen Behandlung der Frage ist es allerdings nicht
gekommen, weil noch weitere Erhebungen veranstaltet
werden sollten.

Sodann spricht auch der Umstand für eine Regelung
durch den Grossen Rat, dass einem grossrätlichen
Dekret eher Nachachtung verschafft werden kann, als
einer Verordnung des Regierungsrates. Den Entscheiden

des Regierungsrates aus den Jahren 1880 und 1881
ist ja bekanntlich nicht nachgelebt worden ; sie wurden
an den Grossen Rat weitergezogen. Es ist anzunehmen,
einer regierungsrätlichen Verordnung würde das
gleiche Schicksal beschieden sein, so dass sich der
Grosse Rat so wie so mit der Angelegenheit zu
befassen haben würde.

Endlich ist nicht zu verkennen, dass der ganzen
Frage eine nicht zu unterschätzende Bedeutung
zukommt. Es ist daher nur zu wünschen, dass sich die
oberste Landesbehörde über den Gegenstand
ausspreche.

Der Grosse Rat wird demgemäss ein Dekret zu
erlassen haben, das vornehmlich zu bestimmen hätte,
dass in ein und demselben Amtsbezirk in der Regel
nicht mehr als ein Amtsanzeiger existieren darf und
dass Privatinserate nicht in unbeschränktem Masse
Aufnahme finden können. Gleichzeitig könnten in dem
Dekret auch einige Fragen untergeordneter Natur
gelöst werden. Nach dem Inkrafttreten des Dekretes
müssten die Gemeinden angehalten werden, ihre
Verträge den Bestimmungen desselben anzupassen und
hernach dem Regierungsrat zur Sanktion vorzulegen.

Zum Schlüsse bemerke ich noch, dass ich auf die
einzelnen Postulate des Vereins kantonal-bernischer
Zeitungsverleger hier nicht eintreten will; dieselben
sind in der gedruckten Vorlage ausführlich besprochen
und auch von der Kommission eingehend geprüft worden.

Ebenso wurden die seither noch von verschiedenen

Seiten gemachten Eingaben von den vorberatenden
Behörden einer gewissenhaften Prüfung unterzogen

und das Resultat derselben in dem vorliegenden
Entwürfe niedergelegt.

Namens des Regierungsrates empfehle ich Ihnen
Eintreten auf den Dekretsentwurf.

Bühlmann, Präsident der Kommission. Den An-
stoss zu dem heute vorliegenden Entwurf gaben
eigentlich die Zeitungsverleger des Kantons Bern. Sie
machten in einer Eingabe darauf aufmerksam, dass
die politische Presse durch die Anzeiger wesentlich
gefährdet werde, indem ihr von den letztern eine Menge
Inserate weggenommen werden. Es kann nicht bestritten

werden, dass die bernische Presse in der Tat durch
die Anzeiger schwer geschädigt und in ihrer Leistungsfähigkeit

ausserordentlich beeinträchtigt wird. Allein das
Anzeigerwesen hat bei uns eine derartige Ausdehnung
genommen, dass es nicht mehr möglich ist, es in, der von
den Zeitungsverlegern gewünschten Weise einzuschränken.

Im ganzen Kanton bestehen solche Anzeiger und die
Vorteile, welche unser Verkehrswesen daraus gezogen
hat, sind derart, dass nicht daran gedacht werden kann,
einen radikalen Schritt im Sinne der Wünsche der
Verleger der politischen Presse zu tun und alle
Privatinserate aus den Anzeigern, verschwinden zu lassen.
Dagegen soll den geäusserten Wünschen soweit möglich

Rechnung getragen werden. Seit der Ueberweisung
der Vorlage an die Kommission langten noch eine
Reihe von Eingaben ein, so vom Apothekerverein, vom
freisinnig-demokratischen Pressverein und von andern
Interessenten aller Art. Wir haben dieselben ebenfalls
genau geprüft und aus ihnen herausgenommen, was
praktisch durchführbar ist.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die
Amtsanzeiger einzelnen Amtsbezirken oder Teilen von
solchen nicht unbedeutende Erträgnisse abwerfen. So
bezieht zum Beispiel die Stadt Bern aus der Verpachtung

ihres Anzeigers jährlich 35,000 Fr. Der
Amtsanzeiger aus dem Amte Konolfingen hat infolge eines
sehr günstigen Vertrages mit der Druckerei nach und
nach ebenfalls sehr schöne Erträgnisse abgeliefert,
wodurch es dem Amtsbezirk möglich wurde, gemeinnützige

Einrichtungen aller Art zu fördern und damit
die Gemeinden einigermassen zu entlasten. So wird
zum Beispiel im Amte Konolfingen die ganze Natural-
verpflegung für Durchreisende vollständig aus den
Erträgnissen des Amtsanzeigers bestritten. Ebenso wurde
nach und nach auf diese Weise ein Fonds für die
Errichtung einer Anstalt für schwachsinnige Kinder ge-
äufnet. So wurden durch die Amtsanzeiger Mittel
geschaffen, die sonst nicht zur Verfügung stehen würden.

Es wird daher nicht möglich sein, eine radikale
Aenderung vorzunehmen, sondern wir werden den
bestehenden Verhältnissen Rechnung tragen müssen.
Daher wurde denn von dem Regierungsrat das vorliegende
Dekret ausgearbeitet, nachdem der Erlass einer
Verordnung auf Widerstand gestossen war. Der
Regierungsrat glaubt, dass es besser sei, ein Dekret
aufzustellen, da demselben auch eine etwas grössere
Autorität zukomme als einer blossen Verordnung.

Es wurde auch die Frage der Verfassungsmässigkeit
des Dekretes aufgerollt; wenn ich nicht irre, zuerst
von Seiten des Amtsanzeigerverbandes. Es wurde darauf

aufmerksam gemacht, dass nach Art. 6 der
Verfassung in jedem Gesetz diejenigen Bestimmungen
ausdrücklich zu bezeichnen seien, deren nähere
Ausführung einem Dekret des Grossen Rates vorbehalten
werde. Wenn ein Gesetz nicht ausdrücklich bestimme,
dass ein Dekret des Grossen Rates die Vollziehungs-
massnahmen zu treffen habe, so sei der Regierungsrat
die einzig kompetente Behörde, um eine Vollziehungsverordnung

zu erlassen. Dem gegenüber ist zu
bemerken, dass das Gesetz vom 2. Mai 1880 betreffend
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Vereinfachung der Staatsverwaltung, auf das sich der
vorliegende Erlass beruft, älter ist als die gegenwärtige

Verfassung und dass zweifellos die Bestimmungen
der neuen Verfassung von 1893 nicht auf früher
erlassene Gesetze Anwendung finden können. In dem
Vereinfachungsgesetz sind eine Reihe von Bestimmungen

bestehender Gesetze abgeändert, aufgehoben und
neu geregelt worden; es ist eine Sammlung von allen
möglichen Gelegenheitsbestimmungen, die sich ohne
eine bestimmte Ordnung aneinanderreihen, und es ist
deshalb darin keine Rede von speziellen
Vollziehungsverordnungen und Vollziehungsbestimmungen. Das
gilt namentlich auch in bezug auf § 9 des
Gesetzes. Dieser Artikel bestimmt bloss, dass an
die Stelle des Verlesens in der Kirche, das früher
für eine Reihe von amtlichen Bekanntmachungen
gesetzlich vorgeschrieben war, die Publikation in einem
Amtsanzeiger treten könne. Man glaubte damals
nicht, dass dieser Grundsatz weiterer Vollziehungsmassregeln

bedürfe. Allein nach und nach traten allerlei

Uebelstände an den Tag, die dazu zwingen, eine
bezügliche Ordnung vorzunehmen. Wenn wir die
Bestimmungen der frühern Verfassung, unter welcher
das Vereinfachungsgesetz erlassen wurde, berücksichtigen,

so ist unseres Erachtens der Grosse Rat hiezu
unbedingt berechtigt. Nach der Verfassung von 1846

war der Grosse Rat kompetent zum Erlass von
Gesetzen und allgemein verbindlichen Verordnungen.
Durch das Verfassungsgesetz von 1869, das bekanntlich

das Referendum einführte, wurde bestimmt, dass
in jedem Gesetz diejenigen Bestimmungen zu bezeichnen

seien, die durch ein Dekret des Grossen Rates
oder eine Verordnung des Regierungsrates auszuführen

seien. Es wird hier also allgemein statuiert, dass
die Vollziehung eines Gesetzes durch Verordnung des

Regierungsrates oder Dekret des Grossen Rates
vorgenommen und dass das im Gesetz gesagt werden soll.
Aber das kann nur dann geschehen, wenn es sich
um ein Gesetz handelt, das ein grösseres Gebiet des
wirtschaftlichen Lebens ordnet. Diese Voraussetzung
trifft aber bei § 9 des Vereinfachungsgesetzes nicht
zu. Dieselbe beschlägt einen Gegenstand ganz für sich.
Die Kommission ist also damit einverstanden, dass
man die vorwürfige Angelegenheit auf dem Dekretswege

ordne, weil ein Dekret eben etwas mehr
Autorität besitzt als eine blosse Verordnung. Nach Art.
26 der Verfassung ist der Grosse Rat zum Erlass
von Dekreten kompetent. Ich könnte auch eine Reihe
von Dekreten aufzählen, welche ähnliche Angelegenheiten

ordnen. Diesem Vorgehen stehen um so weniger
Bedenken entgegen, als durch die Verfassung von 1893
das Recht der Initiative eingeführt wurde, durch die
auch Dekrete des Grossen Rates aufgehoben oder
abgeändert werden können.

Auf den Inhalt des Dekretes selber will ich nicht
näher eintreten. Das Nötige ist Ihnen von dem Herrn
Berichterstatter der Regierung bereits gesagt worden.
Es handelt sich lediglich darum, in den gegenwärtigen
Wirrwarr im Anzeigerwesen etwas Ordnung zu bringen.
In bezug auf die Gründung der Amtsanzeiger begegnen

wir den grössten Verschiedenheiten : Bei den einen
erfolgte sie auf Beschluss der Gemeinden, bei andern
durch den Gemeinderat oder den Kirchgemeinderat;
am einen Ort wurde die Konstituierung durch den
Vertrag mit der Druckerei geordnet, am andern wurden
Reglemente aufgestellt und so weiter. Auch die
Einrichtung der Anzeiger ist eine ausserordentlich ver¬

schiedene: Die einen unterscheiden zwischen amtlichem

und nichtamtlichem Teil, die andern machen
diese Unterscheidung nicht. Das Publikum hat grosses
Interesse daran, dass hier einmal eine einheitliche
Ordnung geschaffen werde. Doch will ich mich
hierüber, wie gesagt, nicht weiter verbreiten; ich werde
dann bei der Detailberatung Gelegenheit haben, darauf
noch näher zu sprechen zu kommen.

Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, auf
die Beratung des Dekretes einzutreten, in der Ueber-

zeugung, dass damit die dermalen bestehende Unordnung

im Anzeigerwesen beseitigt und für die ganze
Angelegenheit eine Grundlage geschaffen wird, mit der
sich auch das Publikum und die Gemeinden zufrieden
geben können.

Michel (Bern). Gestatten Sie mir, anhand meiner
Erfahrungen im Anzeigerwesen einige Bemerkungen
anzubringen. Ich habe seinerzeit die Anzeiger für die
Stadt Bern und für die Landgemeinden der Amtsbezirke
Bern, Seftigen und Schwarzenburg herausgegeben.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass das
gegenwärtige Dekret seine Entstehung der Eingabe der
kantonal-bernischen Zeitungsverleger verdankt. Wenn
man sonst die Angelegenheit hätte ordnen wollen, so
hätte die Regierung dazu immer Gelegenheit gehabt
bei Anlass der Sanktion der Verträge, die ihr jeweilen
vorgelegt wurden. Es wurde aber verlangt, dass weiter

gegangen werde, als was die Regierung bei diesen
Sanktionen jeweilen forderte. Ich gebe nun gerne zu,
dass die Amtsanzeiger einige Zeitungen schädigen. Aber
wenn man die politische Presse schützen wollte, so hätte
man die Anzeiger gar nie aufkommen lassen sollen;
jetzt ist nicht mehr viel zu machen. Die Verhältnisse im
Inseratenwesen sind im Laufe der Zeit ganz andere
geworden und wenn Sie heute die Amtsanzeiger nach
dieser Richtung einschränken, so werden andere
Unternehmungen, sogenannte private Gratis-Anzeiger, ins
Leben treten. Wir haben in der Stadt Bern bereits
bezügliche Erfahrungen gemacht. Hier erscheint neben
dem Amtsanzeiger noch ein privater Anzeiger, der
berühmte «Berner Bote», und mit dem 1. März soll noch
ein zweites solches Gratis-Anzeigeblatt herausgegeben
werden. Diese privaten Blätter können aber aufnehmen,

was sie wollen, sie können über die Behörden
schimpfen und so weiter. Sie brauchen auch die
amtlichen Inserate nicht gratis aufzunehmen, wie dies bei
den amtlichen Anzeigern der Fall ist. Man glaubt,
damit, dass man den Amtsanzeigern gewisse Inserate
entzieht, sie dann der politischen Presse zuwenden zu
können. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern einzig
die privaten Anzeigeblätter werden davon Nutzen
ziehen. Auch ist zu bemerken, dass die amtlichen
Anzeiger die Einrückungsgebühren immer auf einer
anständigen Höhe gehalten und die politische Presse
in dieser Beziehung nicht geschädigt haben, während
die privaten Anzeiger vor einer Schmutzkonkurrenz
nicht zurückscheuen würden.

Ich will Ihnen anhand des Gesetzes zeigen, wie
sehr Sie für die privaten Gratis-Anzeiger sorgen. § 5
bestimmt, welche Inserate von der Aufnahme in die
amtlichen Anzeiger unbedingt auszuschliessen sind.
Da heisst es: «a. Verkaufsanzeigen betreffend geistige
Getränke». Ich kann Sie versichern, dass über Neujahr

und im Heuet und in der Ernte im Amtsanzeiger
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für Seftigen und Schwarzenburg und auch für Bern-
Land oft 15 bis 20 Inserate erschienen, die Wein zum
Verkauf offerierten. Ich fragte mich, ob die Leute alle
auch etwas verkaufen können; ich erkundigte mich
bei den betreffenden Wirten und Weinhändlern und
sie antworteten mir, dass sie viel absetzen. Man sieht
daraus, dass damit beiden Parteien gedient war, den
Wirten und Weinhändlern, die ihre Produkte veräussern

konnten, und den Konsumenten, die zufrieden
waren, zu wissen, wo sie reellen Wein zu dem und
dem Preis kaufen konnten. Ich mache auch darauf
aufmerksam, dass von den 7000 Abnehmern des
Amtsanzeigers für Seftigen und Schwarzenburg etwa 4000
kein anderes Blatt halten. Die übrigen 3000 sind noch
auf eine andere Zeitung abonniert: Mittelländisches
Volksblatt, Täglicher Anzeiger von Thun, Emmenthaler-
blatt, Geschäftsblatt, Intelligenzblatt, Tagwacht, Bund
und so weiter. Ein Wirt oder ein Weinhändler, der
den Landwirten Wein anbieten wollte, müsste also in
fast einem Dutzend Zeitungen sein Inserat erscheinen
lassen und dann würde es immer noch von etwa
4000 nicht gelesen. Es wird also schon unter lit. a
eine Einschränkung gemacht, die gerade den
Privatanzeigern zugute kommen muss.

Weiter heisst es: «b. Empfehlungen von Geheimmitteln

und medizinischen Spezialitäten ». Die
Geheimmittel waren bisher schon nach Art. 8 des
Medizinalgesetzes von der Publikation ausgeschlossen und
in den bezüglichen Verträgen ausdrücklich ausgenommen.

Bei den Spezialitäten handelt es sich um
unschädliche, von Apothekern und Aerzten erprobte Mittel,

die in den öffentlichen Apotheken verkauft werden.
Nun sind die Leute, die keine Zeitung zu abonnieren
vermögen, froh, wenn sie in dem Anzeiger lesen können,

dass das und das Mittel für diese oder jene Krankheit

gut und an der und der Stelle zu haben sei.
Wenn diese Inserate aus den amtlichen Anzeigern
verschwinden, werden sie von den Gratis-Anzeigern
gerne aufgenommen werden.

§ 5 fährt fort: «c. Anzeigen betreffend staatlich
nicht bewilligte Lotterien und Verlosungen». Dagegen
ist nichts einzuwenden.

Weiter steht hier: «d. Anzeigen von sogenannten
Abzahlungsgeschäften». Ja was ist ein Abzahlungsgeschäft?

Soll denn der Drucker des amtlichen
Anzeigers den Ueberbringer eines Inserates immer zuerst
fragen : Seid Ihr ein Abzahlungsgeschäft oder verkauft
Ihr nur gegen bar? Der Betreffende würde ihm
antworten, das gehe ihn gar nichts an, und er würde
sich an den Privat-Anzeiger wenden, wo solche Fragen

nicht gestellt werden. Ich mache zum Beispiel
darauf aufmerksam, dass unsere Musikalienhandlungen

fast durchwegs Abzahlungsgeschäfte sind, da
sehr selten ein Klavier bar bezahlt, sondern eben gegen
Abschlagszahlungen gekauft wird. Im gleichen Falle
finden sich noch viele* andere Geschäfte. Von diesen
allen sollen die amtlichen Anzeiger keine Inserate
aufnehmen dürfen?! Nun, die Gratis-Anzeiger werden
sie um so lieber nehmen.

Ferner sind von der Aufnahme in den amtlichen
Anzeigern ausgeschlossen: «e. Empfehlungen von
ausländischen Kredit- und Geldinstituten». Darüber will
ich mich nicht stark verbreiten, aber es gilt auch hier,
dass diese Inserate dann eben von den privaten
Anzeigern aufgenommen werden.

Weiter wird gesagt: «f. alle Anzeigen betreffend
Vergnügungsanlässe an staatlich anerkannten hohen
Feiertagen». Wie soll es.da mit den Vereinsausflügen
gehalten werden, die auch Vergnügungsanlässe sind?
Wie sollen diese in den Amtsbezirken bekannt gemacht
werden Bis jetzt konnten die Vereine noch im letzten
Moment ein Inserat im Amtsanzeiger erlassen, von dem
sie wussten, dass er in die Hände aller Mitglieder
komme. In Zukunft dürfte das nicht mehr geschehen.

Lit. g lautet: «Bekanntmachungen politischen
Inhaltes mit Ausnahme von Wahlvorschlägen, welche
lediglich den Namen der Vorgeschlagenen ohne
weitern Zusatz enthalten ». Aehnliche Bestimmungen waren

schon jetzt in allen Anzeigerverträgen enthalten.
Aber auch diese Inserate bilden mit allen andern wieder

eine willkommene Gabe für die Gratis-Anzeiger.
Man weiss ja, wie zahlreich derartige Publikationen
vor Wahlen und Abstimmungen sind; auf den Preis
kommt es dabei nicht an, wenn sie nur Aufnahme
finden können.

Ferner heisst es: «h. private Zahlungsaufforderungen
und Warnungen, überhaupt Publikationen persönlich

beleidigenden oder verletzenden Inhaltes». Diese
Bestimmung steht bereits jetzt in dem Vertrag betreffend

den Anzeiger der Stadt Bern und hat in gewisser
Beziehung auch seine Berechtigung. Aber die privaten
Anzeiger werden auch diese Inserate gerne aufnehmen ;
sie kennen auch hier keine Grenze.

Endlich kommt noch die Bestimmung: «i. alle das
Sittlichkeitsgefühl und den öffentlichen Anstand
verletzenden Publikationen». Ja, meine Herren, was
verletzt das Sittlichkeitsgefühl? Die Begriffe gehen da
sehr weit auseinander. Die einen sind in dieser
Beziehung sehr feinfühlend, andere haben ein weites
Gewissen. Wo liegt da die Grenze? Der Regierungsstatthalter

von Bern hat kürzlich dem Anzeiger die
Aufnahme von Heiratsanträgen verbieten wollen, weil sie
unsittlich seien. Nun, wenn Heiratsanträge unsittlich
sind, so müsste auch die Heirat unsittlich sein (Heiterkeit),

denn wenn der blosse Antrag unsittlich ist, so
ist es die Handlung selber noch weit mehr. Nun, auch
diese Inserate werden die privaten Anzeiger gerne
aufnehmen.

Sie sehen also, dass Sie mit der Annahme des
Dekretes den privaten Gratis-Anzeigern den Hasen in
die «»Küche jagen, den politischen Zeitungen aber einen
sehr schlechten Dienst erweisen. Denn die erstem
werden die Insertionspreise gehörig herunterdrücken.

Man wird mir vielleicht einwenden, ich sei als
Präsident der Gesellschaft, die den Anzeiger für die
Stadt Bern herausgibt, in dieser Frage nicht unbefangen.

Allein ich betone, dass in diesem Falle auch die
ganze Deputation der Stadt Bern nicht unbefangen
wäre. Denn der Anzeiger gehört nicht uns, wir drucken
ihn nur, er gehört der ganzen Stadt Bern. Auch weise
ich darauf hin, dass Herr Dürrenmatt, der ebenfalls
einen Anzeiger druckt, ohne Bedenken in die
Kommission gewählt wurde.

Man erklärt, der Hauptzweck des zu erlassenden
Dekretes sei der, die Lage der

t politischen Presse zu
verbessern. Dazu würde ich sehr gerne mithelfen.
Aber, wie gesagt, dieser Zweck kann durch das Dekret
nicht erreicht werden. Deshalb empfehle ich Ihnen
Nichteintreten auf die Vorlage. Die Regierung hat es
in der Hand, bei der Sanktionierung der betreffenden

25Tagblatt des Grossen Kates. — Bulletin du Grand Conseil. 1905.
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Verträge, von sich aus die nötige Ordnung im
Anzeigerwesen zu schaffen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 5V4 Uhr.

Der Redakteur:
Zimmermann.

Eingelangt sind :

1. Ein Schreiben des Gemeinderates von
Schwanden bei Brienz, worin dem Rat der Dank
für seine Hilfeleistung ausgesprochen und zugleich
bemerkt wird, man möchte die Gemeinde Schwanden
auch' in Zukunft nicht vergessen, wenn sie durch
fernere Naturereignisse geschädigt werden sollte.

2. Ein Rekurs einer A. Pétignat, institutrice in
Miécourt, vom 19. Februar, worin die Rekurrentin
eine Untersuchung verlangt über verschiedene ihr
gegenüber erhobene Anschuldigungen, die, wie sie
bemerkt, bereits den .Regierungsrat beschäftigt haben. —
Wird an den Regierungsrat und die Justizkommission
gewiesen.

3. Eine die Angelegenheit Mouche betreffende
Eingabe aus Basel, unterschrieben «Männer und Bürger,

die nur makellose Leute für Hüter des Gesetzes
halten». Der Eingabe sind ein nicht unterzeichneter
Begleitberic'ht und die Abschrift eines Briefes, der
die Unterschrift des Divisionschefs Mouche tragen soll,
beigelegt. — Die ganze Eingabe ist anonymer Natur
und der Rat schreitet deshalb auf Antrag des
Vorsitzenden darüber zur Tagesordnung.

Siebente Sitzung.

Dienstag den 21. Februar 1905,

vormittags! 9 Uhr.

Vorsitzender : Präsident Lohner.

Der Namensaufruf verzeigt 191 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 44 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Buchmüller, Dürrenmatt,
Gouvernon, Gresly, v. Grünigen, Hamberger, Hari,
Iseli (Grafenried), Keller, Kindlimann, Marschall,
Marthaler, Marti (Lyss), Marti (Aarberg), Maurer, Meyer,
Morgenthaler (Ursenbach), Mühlemann, Probst (Bern),
Schenk, Siegenthaler, Weber (Porrentruy), Will, Wyder,
Wyssmann; ohne Entschuldigung abwesend sind die
Herren : Amrein, Beutler, Blösch, Boss, Bourquin, Bra-
hier, Bühlmann, Choulat, Comte, Glatthard, Grosjean,
Hostettler, Ingold, Nicol, Obrist, Rossé, Schneider
(Rubigen), Stucki (Steffisburg), Tschannen.

Tagesordnung s

Ausrichtung eines Beitrages ans dem kantonalen
Kranken- und Armenfonds für den Neubau eines

Greisenasyles des Amtsbezirks Courtelary.

(Siehe Nr. 9 der Beilagen.)

Ritschard, Direktor des Armenwesens, Berichterstatter

des Regierungsrates. Ueber den vorliegenden
Gegenstand ist Ihnen eine gedruckte Vorlage ausgeteilt

worden, welche die bezüglichen Anträge der
Armendirektion enthält. Sowohl die Regierung wie die
Staatswirtschaftskommission haben diesen Anträgen
beigepflichtet. Aus diesem Grunde kann ich mich in
meiner Berichterstattung kurz fassen.

Wie die übrigen-Amtsbezirke des Jura besitzt auch
der Amtsbezirk Courtelary in St. Immer sein Greisenasyl,

bestehend in einer Anstalt für Männer und einer
solchen für Frauen. Diese Anstalten genügen aber seit
Jahren nicht mehr und entsprechen in keiner Weise
den Anforderungen, die man vernünftigerweise an
derartige Institute stellen kann. Auch' ist darauf
hinzuweisen, dass infolge des neuen Armengesetzes die
Situation für den Jura eine wesentlich andere geworden

ist. Während früher die Alt-Berner im Falle der
Invalidität durch den alten Kanton plaziert werden
mussten, fällt diese Sorge nunmehr dem Jura zu. Nun
ist zu konstatieren, dass gerade im St. Immertale sich
eine grosse Anzahl von Angehörigen aus dem alten
Kanton aufhalten. Auch aus diesem Grunde wurde
eine Aenderung des bestehenden Greisenasyles nötig
und die dortigen Armenbehörden haben sich denn
auch schon seit Jahren mit der Frage befasst. Schliesslich

kam es zu sorgfältig ausgearbeiteten Projekten
für einen Neubau, der etwa 200 Personen Unterkunft
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gewähren und, allerdings unter Durchführung einer
vollständigen Trennung, Männer und Frauen
beherbergen soll. Die bezüglichen Projekte sind hier im
Saale angeschlagen und Sie können sich anhand
derselben näher über die neu zu errichtende Anstalt
orientieren.

Ich füge hier gerade bei, dass man hin und wieder
das Urteil hören konnte, der geplante Bau sei etwas
luxuriös. Ich halte das nicht für richtig. Derselbe
entspricht im grossen und ganzen den Gebäulichkeiten,
die in neuerer Zeit für den gleichen Zweck auch im
alten Kantonsteil errichtet wurden. Es wurde gesagt,
das Gebäude solle nach den vorliegenden Plänen Türmchen

und andere Verzierungen bekommen, die für
eine Armenanstalt nicht passen und die man
weglassen sollte. Ich teile diese Ansicht nicht. Wenn ein
Reicher ein Gebäude erstellen lässt, so baut er
gewöhnlich so, dass man auf den ersten Blick sieht,
dass da ein Reicher daheim ist. Nun ist es aber doch
nicht gerade nötig, dass, wenn an einem Orte für die
Armen gebaut wird, man gerade auf den ersten Blick
erkenne, dass man es da mit der Wohnstätte für arme
Leute zu tun habe, bei der man sich mit dem Aller-
notwendigsten zufrieden geben dürfe. Ich glaube im
Gegenteil, auch an derartige Bauten dürfen gewisse
Anforderungen gestellt werden in bezug auf ihre
Ausführung. Im weitern kommt dazu, dass, wenn man
sich bei der Erstellung derartiger Bauten nicht gerade
auf das architektonisch Primitivste beschränkt, dies
ja nicht einmal so sehr wegen der Armen, sondern
wegen der übrigen Bevölkerung geschieht. Man will
an dem betreffenden Ort nicht ein armutseliges
Gebäude, eine neue Art von « Spittel », erstellen, das
dem ganzen Dorfe und der ganzen Gegend schlecht
anstehen würde. So wurde denn auch in jüngerer Zeit
für die Armenanstalt in der Bärau bei Langnau ein
durchaus solider, netter und komfortabler Bau mit
breiten Gängen, Zentralheizung und diesen und jenen
Bequemlichkeiten ausgeführt, der die Staatswirtschaftskommission

bei dessen Besichtigung vollauf befriedigte;

jedenfalls ging sie viel befriedigter von dannen,
als wenn sie sich hätte sagen müssen, dass man es
da mit einem notdürftig erstellten Heim für arme Leute
zu tun habe. Doch dies nur so nebenbei gegenüber
den Kritiken, die man bei derartigen Anlässen etwa
zu hören bekommt.

Die Kosten des Neubaus in St. Immer sind auf
360,000 Fr. veranschlagt, die sich folgendermassen
zusammensetzen: 40,000 Fr. für Ankauf des liegen-
schaftlichen Grund und Bodens, 5000 Fr. für Funda-
mentierung, 20,000 Fr. für den Bau der landwirtschaftlichen

und Oekonomie-Gebäude, 220,000 Fr. für den
Bau des Anstaltsgebäudes, 10,000 Fr. für
Mobiliarergänzung und 65,000 Fr. Betriebskapital. Das
teilweise fruchtbare, teilweise unfruchtbare Vermögen,
über das die Anstalt verfügt, beziffert sich auf 140,000
Fr. Für die Beschaffung der nötigen Geldmittel erliess
die Anstalt zunächst einen Appell an die Gemeinden,
der nicht ungehört verhallte. Es kann mit Befriedigung
konstatiert werden, dass die Einwohner- und
Burgergemeinden des Amtsbezirkes Courtelary einen Betrag
von 140,000 Fr. zusammengebracht haben. Dies
geschah aber nicht in der Weise, wie es meistenteils
im alten Kanton der Fall ist, dass die Anstalt dafür
verzinsliche Anteilscheine oder Aktien ausgibt, sondern
das Geld wurde von den Gemeinden à fonds perdu
verabfolgt. Infolgedessen wird die Betriebsrechnung

nicht mit dem Zins dieser 140,000 Fr. belastet und
die Kostgelder, an die der Staat wiederum 60°/0
beitragen muss, brauchen nicht entsprechend erhöht zu
werden.

Die Anstalt wendet sich nun auch an den Staat um
einen Zuschuss von 150,000 Fr. Ich halte denselben
für durchaus gerechtfertigt. Er entspricht ungefähr
60 % der gesamten Bausumme, also demjenigen
Betrage, den der Staat an die Ausgaben der Notarmen-
und teilweise auch der Dürftigenpflege verabfolgt. Auch
diese 150,000 Fr. würden unverzinslich an die
Anstalt ausgerichtet werden. Auf diese Weise würden
im ganzen 360,000 Fr. zusammengebracht, die aber
nirgends als Schuld figurieren würden. Infolgedessen
können die Kostgelder, weil die Anstalt vollständig
schuldenfrei ist und überdies noch über das nötige
Betriebskapital verfügt, dementsprechend niedriger
angesetzt werden.

Durch die Verabfolgung des beantragten Beitrages
wird der Jura nicht etwa ausnahmsweise günstig
behandelt. Gleich hohe und höhere Beiträge wurden
auch an Anstalten im alten Kanton verabfolgt. So
wurden die Armenerziehungsanstalten in Enggistein
und Oberbipp mit 80% unterstützt und in der letzten
Session haben Sie zugunsten der Anstalt in Worben
ebenfalls einen Beitrag von zirka 60 % beschlossen.
Auch darf bei dieser Gelegenheit wohl darauf
hingewiesen werden, dass der Jura, wenn er einmal mit
der gleichen Armensteuer belastet sein wird wie der
alte Kanton, an die Armenausgaben vielmehr beitragen
wird als er zurückbekommt.

Aus allen diesen Gründen halten wir dafür, dass
der von dem Regierungsrat und der Staatswirtschafts-
kommission gestellte Antrag durchaus gerechtfertigt sei.

Auf die Besprechung des Beschlussesentwurfes selber

übergehend bemerke ich, dass Ziffer 1 bestimmt,
dass ein Beitrag von 60%, in keinem Falle jedoch
mehr als 150,000 Fr., bewilligt wird. Vier Fünftel
des Beitrages sind zahlbar nach Mitgabe der Baufortschritte,

ein Fünftel nach Schluss der Abrechnung
und Genehmigung der ausgeführten Bauten durch den
Regierungsrat.

Bei diesem Anlasse weise ich darauf hin, dass,
wenn die Regierung bei der endgiltigen Genehmigung
des Projektes findet, dass die Anstalt allzu komfortabel
geplant sei, immer noch Abstriche gemacht werden
können. Die Baudirektion wird die Angelegenheit durch
das Bauamt, noch des nähern prüfen lassen und
allfälligen gerechtfertigten Kritiken an dem vorliegenden
Projekt kann dann immer noch Rechnung getragen
werden.

Im weitern halten wir es mit Rücksicht auf den
grossen Staatsbeitrag für angezeigt, dass der Staat
bei der Ausführung des Baues ebenfalls ein Wort
mitzureden habe. Bei derartigen Bauausführungen können

sich in kleinern Kreisen, wie in einem Amtsbezirke,

leicht allerlei persönliche Einflüsse und
Rücksichtnahmen geltend machen und es ist daher gut,
wenn eine Oberbehörde vorhanden ist, die diesen
Einflüssen und Rücksichtnahmen etwas ferner steht.

Ohne weitläufiger werden zu wollen, empfehle ich
Ihnen die Annahme des regierungsrätlichen Antrages.

Freiburghaus, Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission. Die Staatswirtschaftskommission
pflichtet, den Anträgen des Regierungsrates bei. Wir
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haben uns allerdings gefragt, ob es angezeigt sei,
gerade so viel zu bewilligen, als von Seiten der Interessierten

verlangt worden ist. Sie werden sich erinnern,
dass in der letzten Session die Anstaltsbehörden von
Frienisberg und Worben ebenfalls Unterstützungen aus
dem Armen- und Krankenfonds nachsuchten. Worben
verlangte 70% un(l Frienisberg 50% der Ausgaben,
erhielten aber nur 60, beziehungsweise etwas über
30 % zugesprochen. Hier nun soll der volle Betrag,
der verlangt wird, bewilligt werden. Es empfiehlt sich
daher, eine Vergleichung anzustellen.

Der Herr Armendirektor hat bereits ausgeführt, dass
die Verhältnisse im Jura nicht die gleichen sind wie
im alten Kanton. Während die Gemeinden des alten
Kantonsteils bei der Erstellung derartiger Anstaltsgebäude

ihre Beiträge gewöhnlich in der Form von
verzinslichen Aktien oder Anteilscheinen verabfolgen,
wurden hier von den Gemeinden des Amtsbezirks Cour-
telary nach Massgabe der Wohnbevölkerung und des
Steuerkapitals 140,000 Fr. à fônds perdu zusammengebracht.

Dadurch wird natürlich der Betrieb der
Anstalt entsprechend entlastet, was auch dem Staate
zugute kommt, da er 60 % an die Betriebskosten zu
bezahlen hat. Das ist der eine Grund, der die
Staatswirtschaftskommission veranlasst hat, dem Antrag der
Regierung beizupflichten.

Weiter wird, und vielleicht mit etwelchem Recht,
gesagt, die Anstaltsbehörden hätten sich mit einem
etwas einfachem Gebäude begnügen können; dasselbe
hätte den Zweck gleichwohl erfüllt. Dem gegenüber
ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Regierung
es in der Hand hat, diese oder jene Korrektur an
den Plänen noch vorzunehmen. Auch ist darauf
aufmerksam zu machen, dass die Anstaltsbehörden es nicht
für angezeigt erachteten, ein Gebäude mit mehreren
Stockwerken zu erstellen, damit die gebrechlichen
Leute, die dort Aufnahme finden werden, nicht
genötigt seien, mehrere Treppen auf- und abzusteigen.
Da nur zwei Stockwerke vorgesehen sind, muss der
Bau naturgemäss etwas lang werden und er würde
äusserst langweilig und eintönig wirken, wenn dem
nicht durch architektonische Mittel, wie gerade das
Anbringen von Türmchen und so weiter, abgeholfen
würde.

Zu begrüssen ist der Erwerb von zirka 30 Jucharten
Land, damit ein landwirtschaftlicher Betrieb als
Appendix zu der Anstalt eingeführt werden kann. Damit
wird den Anstaltsinsassen ermöglicht, sich an der
gesunden Luft mit landwirtschaftlichen Arbeiten zu
beschäftigen. Die Staatswirtschaftskommission ist mit
diesem Vorgehen durchaus einverstanden.

Was den zu bewilligenden Betrag von 150,000 Fr.
anbelangt, so möchte ich namens der Staatswirtschaftskommission

ausdrücklich betonen, dass das als die
Maximalleistung angesehen werden muss und nicht
darüber hinaus gegangen werden soll. Diese Restriktion

ist gerade mit Rücksicht auf die vorliegenden
Pläne angezeigt, indem nicht ausgeschlossen ist, dass
ihre Ausführung mehr kosten werde, als vorgesehen ist.

Zum Schluss füge ich noch bei, dass der Jura zurzeit

allerdings nur 2/10 %0 Armensteuer entrichtet, der
alte Kanton dagegen 5/i0%o- Allein die Armensteuer
wird im Jura von fünf zu fünf Jahren um je Vio%o
erhöht, so dass sie nach einer gewissen Zahl von
Jahren die gleiche Höhe erreichen wird wie im alten
Kantonsteil. Anderseits ist zu betonen, dass der Jura
an den ordentlichen Steuerbezug, der zum Teil auch

zur Bestreitung von Armenausgaben verwendet wird,
gleichviel beiträgt wie der alte Kanton, > dass aber
die Ansprüche, die der Jura im Armenwesen erhebt,
verhältnismässig geringer sind als diejenigen des alten
Kantons.

Aus allen diesen Gründen empfiehlt Ihnen die
Staatswirtschäftskommission ebenfalls die Annahme
des Antrages des Regierungsrates.

Mosimann. Ich will nicht gegen den Antrag der
Regierung und der Staatswirtschaftskommission Stellung

nehmen. Dagegen möchte ich wünschen, dass,
wenn andere Anstalten, die vor 20, 30 Jahren gegründet

worden sind, mit einem gleichen Gesuch an den
Staat wachsen, ihnen dann auch mit der grossen Kelle
angerichtet werde und ihnen nicht bloss so «mygge-
rige » Beiträge gesprochen werden, wie es bis dahin
geschah. Die alten Anstalten wurden bei ihrer Gründung

mit 500 Fr. per Bett dotiert. Wenn in der Folgezeit

Reparaturen nötig wurden, so erhielten sie
gewöhnlich nichts. So wurde das Gesuch der Anstalt
Riggisberg, die durch den Brand einer Scheune schwer
geschädigt worden war und nun um einen
Staatsbeitrag nachsuchte, abschlägig beschieden. Bei einem
spätem Brandfall erhielt sie 3000 Fr. oder 20% der
ihr erwachsenen Kosten. Doch was hinter uns liegt,
von dem soll nicht weiter gesprochen werden; ich
möchte nur den Wunsch aussprechen, dass uns
gegebenenfalls in der Zukunft in gleicher Weise
entgegengekommen werde, wie es hier dem Greisenasyl
in St. Immer gegenüber geschieht.

Ritschard, Direktor des Armenwesens, Berichterstatter

des Regierungsrates. Herr Mosimann stellt die
Sache so dar, als wäre man bisher in der Ausrichtung
derartiger Beiträge knauserig gewesen und hätte
der alte Kanton nicht das bekommen, was ihm
gebührte. Das ist durchaus unrichtig. Der Armen- und
Krankenfonds, der ursprünglich zirka 1,800,000 Fr.
betragen hat, wird nach Abzug des nicht verwendbaren
Kapitalbetrages von 500,000 Fr. mit Ausrichtung des
heute in Frage stehenden Beitrages auf zirka 300,000
Fr. zusammengeschmolzen sein. Dabei wurde er zum
grössten Teil durch Unterstützungen an Anstalten des
alten Kantons in Anspruch genommen. Aus dem Jura
erhielt bis jetzt einzig die Anstalt in St. Ursanne einen
Beitrag von 50 % an die Erstellung eines Anbaues.

Im übrigen bin ich einverstanden, dass man in
der Unterstützung von Anstalten so weit als möglich
gehe. Allein wir sollten im alten Kantonsteil vom
Jura doch das lernen, dass die Gemeinden auch etwas
mehr beitragen und sich opferwilliger erweisen als
bis jetzt. Auf dem Gebiete des Armenanstaltswesens
stellen sich immer neue Bedürfnisse ein. Die Lebenshaltung

der gut Situierten nimmt fortwährend zu und
es ist selbstverständlich, dass demgemäss auch die
Lebenshaltung der ärmern Klasse etwas zunimmt.
Die Behörden sind bestrebt, den Staat in die
Möglichkeit zu versetzen, dasjenige zu tun, was Herr
Mosimann und wir mit ihm wünschen. Die
Staatswirtschaftskommission hat denn auch in ihrer gestrigen
Sitzung die Regierung ersucht, sie möchte Mittel und
Wege ausfindig machen, um den Kranken- und
Armenfonds zu äufnen, damit in Zukunft mehr Geld
zur Verfügung stehe. Ich hoffe, es werde der
Armendirektion gelingen, eine solche Aeufnung durchzufüh-
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refi, ohne dass irgend jemand im Kanton etwas zu
spüren bekommt, und dass wir in der Lage sein werden,

auch in Zukunft derartige Begehren wie das heute
vorliegende, sei es für den neuen oder alten Kanton,
zu berücksichtigen.

M. Cuenat. Les paroles de M. Mosimann
m'engagent à intervenir dans le débat. Je suis persuadé
que les restrictions qu'il vient de faire sont dictées
par les mêmes sentiments qui nous animent. Notre
collègue a exprimé une idée que je tiens à relever.
Nous vivons à une époque où l'état, les communes,
les particuliers, unissent leurs efforts pour venir en
aide à ceux que la maladie, la vieillesse ou d'autres
circonstances mettent dans l'impossibilité de gagner
leur vie.

Je constate aujourd'hui avec satisfaction que l'on
reconnaît que dans le canton de Berne on doit se
mettre à l'unisson d'autres cantons qui ont fait de
grands sacrifices pour organiser des orphelinats, des
asiles de vieillards ou d'autres établissements
similaires.

M. Mosimann nous a dit — et je suis d'accord avec
lui sous ce rapport —-- qu'il ne fallait pas hésiter, qu'il
fallait en quelque sorte venir en aide, non seulement
à une partie du canton, mais à toutes les parties
du canton, qu'il ne fallait pas économiser les
deniers pour se rendre utile à cette classe intéressante

de la population qui ne peut pas se suffire
à elle-même. Je suis absolument d'accord. Le canton
de Berne ne pourra jamais assez faire dans ce sens, et
tout ce qu'il fera aura l'approbation du peuple tout
entier.

Je vous rappelle à cet égard la motion déposée
devant le Grand Conseil il y a plus de deux ans,
et tendant à l'exonération, pour les établissements
de charité, du paiement de l'impôt direct. Je crois
savoir que le canton de Berne est le seul dans toute
la Suisse qui fasse encore payer l'impôt aux établissements

de charité. Nous ne voulons pas laisser cette
tache sur le grand canton de Berne. Le Grand Conseil
bernois sera unanime pour dire que l'on ne peut donner
d'une main aux orphelinats et autres établissements
similaires, pour leur retirer ce subside de l'autre main.
On sait, en subventionnant un établissement de charité,
que l'on poursuit un noble but, celui d'être utile à
la société et surtout aux sociétés qui veulent que l'on
s'occupe d'elles. Recourir à des moyens détournés
pour, passez-moi l'expression, sortir de l'argent d'une
poche pour l'y faire rentrer de l'autre, n'est pas
généreux.

Je remercie M. le directeur de l'assistance publique
d'avoir exposé la situation au point de vue jurassien,
telle qu'elle existe. Nous ne nous plaignons pas de
cet état de choses. Nous comptons dans le Jura quantité

de ressortissants de l'ancien canton, dont
plusieurs sont très utiles au Jura et qui, lorsqu'ils tombent
dans la peine, méritent des égards. Nous ne nous
plaignons pas d'être obligés de les recevoir dans nos
établissements de charité publique, comme le canton
de Berne fait son devoir quand il vient en aide aux
Jurassiens pour créer des établissements du genre de
celui que l'on veut organiser à St-Imier.

Der Antrag der vorberatenden Behörden wird
stillschweigend angenommen.

Erziehungsanstalt Enggistein, Staatsbeitrag.

(Siehe Nr. 4 der Beilagen.)

Ritschard, Direktor des Armenwesens, Berichterstatter

des Regierungsrates. Durch Beschluss des
Grossen Rates vom 30. April 1902 wurde der
Erziehungsanstalt Enggistein an die auf 67,000 Fr.
devisierten Kosten des Neubaues eines Lehrgebäudes
ein Staatsbeitrag von 80% mit 53,000 Fr. bewilligt.
Nun hat sich herausgestellt, dass der aufgestellte
Kostenvoranschlag nicht vollständig genügte. Die Ueber-
schreitung der Devissumme ist nicht etwa darauf
zurückzuführen, dass bauliche Missbräuche vorgekommen

wären oder dass man sich von Anfang an
verrechnet hätte. Die Mehrausgaben wurden vielmehr
namentlich durch nicht vorgesehene, aber notwendig
gewordene Umbauten der alten Anstaltsgebäude
verursacht. Die Anstalt Enggistein stellt nun das Gesuch,
es möchten ihr an die gehabten Mehrausgaben von
1.3,797 Fr. ebenfalls ein Staatsbeitrag von 80%
verabfolgt werden. Da eine gründliche Prüfung der
Angelegenheit durch die Baudirektion ergeben hat, dass,
wie bereits bemerkt, keine Misswirtschaft stattgefunden

hat, sondern die Mehrkosten einzig durch die
Befriedigung reeller Bedürfnisse, die eigentlich schon
im ursprünglichen Devis hätten berücksichtigt werden
sollen, entstanden sind, nahm die Regierung keinen
Anstand, dem Gesuch zu entsprechen und der Anstalt
Enggistein einen weitern Staatsbeitrag von rund 10,000
Fr. zu bewilligen. Wir stellen Ihnen daher den Antrag,
diese .Nachsubvention zu beschliessen. Allerdings
wurde schon in der Regierung bemerkt und dann
namentlich auch in der Staatswirtschaftskommission
betont, dass es nun nicht etwa zur Regel werden solle,
dass eine Anstalt, nachdem ihr ein. bestimmter
Maximalbeitrag zugesichert worden ist, einfach darauf los
bauen und, wenn sie zuletzt zu wenig Geld habe, um
einen Nachkredit einkommen könne. Wir bewilligen
hier einen Nachkredit lediglich mit Rücksicht auf die
ganz speziellen Verhältnisse; unter andern Umständen
würde der Grosse Rat für die Bewilligung eines
Nachkredites nicht zu haben sein. Bei der Knappheit des
kantonalen Kranken- und Armenfonds müssen wir alles
auf der Seite lassen, was eine allzu large Behandlung
dokumentieren könnte und die betreffenden Gesuchsteller

müssen veranlasst werden, sich an das
gegebene Wort und die gemachten Zusicherungen zu
halten. Wenn hier von dieser Regel abgewichen wird,
so geschieht es, wie gesagt, lediglich mit Rücksicht
auf die speziellen Verhältnisse, die in diesem Falle
vorliegen.

Hadorn (Latterbach), Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission. Zur Sache selber habe ich
nichts beizufügen; die Staatswirtschaftskommission
pflichtet dem Antrage des Regierungsrates bei, es sei
der Erziehungsanstalt Enggistein ein Nachkredit von
10,000 Fr. aus dem kantonalen Armen- und Krankenfonds

zu bewilligen.
Dagegen bin ich von der Staatswirtschaftskommission

beauftragt, hier ausdrücklich zu erklären, dass sie
nach wie vor an dem Grundsatz festhält, dass für
Baugeschäfte in der Regel keine Nachkredite bewilligt
werden sollen. Wenn wir in diesem Falle eine
Ausnahme machen, so werden wir dazu durch ganz be-
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sondere Gründe veränlasst. Die Aufsichtskommission
der Anstalt Enggistein hat den Devis für den Neubau
zu einer Zeit aufgestellt, wo der Staat noch nicht
Subventionen von 80%, sondern bloss von 40 und
50 % für solche Zwecke ausrichtete. Sie glaubte sich
daher nach der Decke strecken zu müssen und
projektierte einen wesentlich einfachem Bau, als wie er
dann ausgeführt wurde. Namentlich war nicht Massivbau,

sondern bloss Riegbau vorgesehen. Als der Staat
nun einen Beitrag von 80% bewilligte, hielt die
Kommission es für angezeigt, an dem Projekte verschiedene

zweckmässige Aenderungen vorzunehmen. Der
Bau wurde massiv ausgeführt, verschiedene Verbesserungen

am Oekonomiegebäude wurden angebracht und
so weiter. Infolge dieser zweckmässigen Verbesserungen

wurde die Devissumme überschritten. Mit Rücksicht

auf diese besondern Verhältnisse haben wir uns
cntschliessen können, dem Antrage der Regierung
beizustimmen. Es liegt aber auf der Hand, dass die
Ausgaben des Staates ins Uferlose anwachsen würden, wenn
in jedem Baugeschäft einfach nachträglich die Rechnung

präsentiert und ein entsprechender Nachkredit
verlangt werden könnte. Wir halten daher an dem
Grundsatze fest, dass für einmal bewilligte Baukredite
keine Nachkredite bewilligt werden, und betrachten
den vorliegenden Fall durchaus1 als einen Ausnahmefall.

Demme. Ich möchte mir eine Anfrage an Herrn
Regierungsrat Ritschard erlauben. Der Armen- und
Krankenfonds, der ursprünglich zirka 1,900,000 Fr.
betrug, hat sich ganz unheimlich reduziert und
beträgt zurzeit nur noch etwas über 300,000 Fr. Nun
habe ich seinerzeit die Motion gestellt, eine Anstalt
zur Unterbringung der moralisch verkommenen
Elemente, die sich gegenwärtig in unsern Armenanstalten
vorfinden, zu errichten. Es wurde mir mitgeteilt, dass
man beabsichtige, diese Anstalt von Staates wegen
zu erstellen und ich möchte Herrn Regierungsrat
Ritschard anfragen, ob er im Sinne habe, hiezu den
Armen- und Krankenfonds zu verwenden. Wenn man
das beabsichtigt, sollten rechtzeitig die nötigen Schritte
getan werden, bevor dieser Fonds ganz aufgebraucht ist.

Ritschard, Direktor des Armenwesens, Berichterstatter

des Regierungsrates. Ich kann heute darüber
noch keine endgültige Meinung abgeben. Was ich hier
sagen würde, kann nicht massgebend sein, indem in
dieser Angelegenheit auch die Regierung und die
Staatswirtschaftskommission einzuvernehmen sind. Bevor
man sich aber in Sachen schlüssig machen kann,
muss man vorerst wissen, wie viel eine solche
Anstalt kostet, wie gross dannzumal der Kranken- und
Armenfonds sein wird, wie das Geschäft finanziert
werden soll und ob vielleicht auch die Gemeinden
etwas beitragen. Die von Herrn Demme aufgeworfene
Frage muss mit der Gesamtfrage zusammen behandelt
werden. Die Vorarbeiten sind aber zurzeit noch nicht
so weit gediehen, dass ich eine endgültige Meinung
abgeben könnte.

Der Antrag der vorberatenden Behörden wird
stillschweigend angenommen.

Landwirtschaftliche Schule Rüti ; neue Gelreideschenne.

Morgenthaler, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im Frühling letzten Jahres hat die
Aufsichtskommission der landwirtschaftlichen Schule
Rüti ein Projekt für die Erstellung eines neuen Pferdestalles,

einer neuen Getreidescheune und verschiedene
damit im Zusammenhang stehende Umbauten
eingereicht. Am 28. September 1904 bewilligte der Grosse
Rat für den Bau einer Pferdescheune, sowie für den
Umbau der alten Schweinescheuer in einen offenen
Schopf und des bisherigen Pferdestalles zur Aufnahme
von Rindvieh einen Kredit von 25,000 Fr. Das
Begehren betreffend den Bau einer Getreidescheune wurde
auf Antrag des Regierungsrates verschoben, weil das
Projekt noch einer nähern Prüfung unterzogen werden
sollte. Diese Prüfung hat nun stattgefunden und dazu
geführt, ein bedeutend erweitertes Projekt aufzustellen.
Das ursprüngliche Projekt war von Herrn Baumeister
Kästli verfasst und sah eine Kostensumme von 15,500
Fr. vor. Es hat sich aber ergeben, dass im Zusammenhang

mit der Erstellung der Getreidescheune noch
andere auf der Rüti existierende Uebelstände beseitigt

werden sollten. So ist zu wenig Platz für die
Unterbringung von Fuhrwerken und die Erstellung
einer Wagenremise konnte zweckmässig mit der
Getreidescheune vereinigt werden. Im weitern besitzt
die Rüti gegenwärtig kein Lokal für die Mosterei.
Die Mosterei hat aber in neuerer Zeit auch im Kanton
Bern etwas mehr Bedeutung erlangt und es ist jedenfalls

zu begrüssen, wenn auf der landwirtschaftlichen
Schule Rüti auch in dieser Beziehung mustergiltige
Einrichtungen getroffen werden. Bis jetzt musste die
Waschküche sowohl als Mostereilokal, sowie auch als
Schlachtlokal dienen. Nun ist die Erstellung eines
Mostkellers unter der neuen Getreidescheune geplant.
Endlich liess sich in dem neuen Projekt auch eine
Geschirrkammer zweckmässig unterbringen, da die
bisherige den Verhältnissen ebenfalls nicht entspricht.
Im weitern wird auch eine Verbesserung der
Umgebung der Getreidescheune in Aussicht genommen.
Die Getreidescheune soll nördlich von der Kleinviehscheune

und östlich von der Einfahrt zu derselben
zu stehen kommen. Auf der Nordseite der Kleinviehscheune

ist gegenwärtig ein kleiner Vorhof, der durch
eine Stützmauer abgeschlossen ist und der, weil er
nicht besonnt ist und keine gute Pflästerung besitzt,
immer feucht ist. Dieser Platz kann vergrössert werden,

wenn die ohnehin baufällige Stützmauer um 5 m.
zurückgesetzt wird. Diese Stützmauer würde zugleich
die Umfassungsmauer des Mostkellers bilden. Ferner
wird die Pflästerung der Treppe nach dem Einfahrts-
damm, die Kanalisation der Einfahrt und so weiter
in Aussicht genommen. Die Gesamtkosten für diese
Arbeiten sind auf 26,500 Fr. veranschlagt.

Ursprünglich bestand die Absicht, dieses Geschäft
dem Grossen Rat erst in der Maisession vorzulegen.
In letzter Stunde ersuchte uns aber der Direktor der
landwirtschaftlichen Schule, das inzwischen fertig
gewordene Projekt dem Grossen Rat noch in der
gegenwärtigen Tagung zu unterbreiten. Mit Rücksicht auf
die vorgebrachten Gründe glaubten wir, dem Gesuche
entsprechen zu sollen. Die Anstalt erhält so Zeit,
die nötigen Vorarbeiten und Fuhrungen auszuführen,
bevor die eigentlichen landwirtschaftlichen Arbeiten
beginnen. Das Projekt sieht in jeder Beziehung zweck-
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mässige Anordnungen vor, und wenn auch der
ursprüngliche Voranschlag bedeutend überschritten wird,
so halten wir es doch'für angezeigt, die notwendigen
Erweiterungsbauten auszuführen. Was die Getreidescheune

selber anbelangt, so wurde schon früher
mitgeteilt, dass sie ein absolut dringendes Bedürfnis ist.
Uebrigens können wir uns nur freuen, wenn der
Ertrag der landwirtschaftlichen Schule sich derart
entwickelt, dass zur Unterbringung der Produkte weitere
Bauten notwendig werden.

Der Regierungsrat legt Ihnen daher folgenden
Beschlussesentwurf vor und beantragt Ihnen dessen
Genehmigung :

«Dem Grossen Bat wird auf den Vorschlag der
Baudirektion beantragt :

Der Baudirektion werden für den Bau einer neuen
Getreidescheune mit Mostkeller, Mostereilokal,
Gerätekammer und Wagenschopf nach vorgelegtem Projekt
26,500 Fr. auf Budgetrubrik X D bewilligt.»

Könitzer, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
komniission. Das vorliegende Geschäft wurde der
Staatswirtschaftskommission erst gestern unterbreitet
und wir hatten deshalb Grund gehabt, es auf die
nächste Session zu verschieben. Wir haben es aber
nicht getan, weil man uns erklärte, dass es absolut
dringlich sei. Von gewisser Seite wurde eingewendet,
man sollte den Schülern auf der Rüti eigentlich zeigen,
wie man billige Gebäude erstellen könne, statt dessen
führe man ihnen aber gerade das Beispiel teurer Bauten

vor Augen. Wir traten darauf nicht ein, sondern
halten dafür, dass es Sache der Techniker auf der
Rüti sei, den Schülern begreiflich zu machen, dass
sie, wenn sie einen schönen, schuldenfreien Hof haben,
so bauen dürfen, sonst aber sich mit bescheidenem
Bauten begnügen müssen. Wir empfehlen Ihnen, auf
die Vorlage des Regierungsrates einzutreten und den
Kredit von 26,500 Fr. zu bewilligen.

Weber (Grasswil). Zum vorliegenden Geschäfte
habe ich die Bemerkung fallen hören, man möchte
doch von der Erstellung derartiger Gebäuliehkeiten
absehen; der Getreidebau sei gegenwärtig im Rückgang

begriffen und es sei deshalb nicht nötig, neue
Getreidescheunen zu errichten. Es ist richtig, dgss
der Getreidebau zurückgeht und infolge der vermehrte®
Weltwirtschaft noch mehr zurückgehen wird. Abpr
hier handelt es sich um die Erstellung einer Getreidescheune

für eine Samenkontrollanstalt,, deren die Rüti
nicht entbehren kann, wenn sie in dieser Beziehung
den an sie gestellten Anforderungen entsprechen soll.
Jeder, der sich mit Saatkartoffeln befasst, weiss, wie
grosse Räumlichkeiten man hiefür nötig hat, obschon
man sich da mit blossen Bretterverschlägen behelfen
kann. Bei einer Samenstation geht das aber nicht an
und es sind darum hier noch viel grössere
Räumlichkeiten nötig. Eine Samenstation hat absolut keinen
Wert, wenn die einzelnen Arten nicht durchaus rein
erhalten und den Käufern vollständig rein geliefert
werden. Dies kann aber nur geschehen, wenn die
nötigen Räumlichkeiten vorhanden sind und deshalb
ist die Erstellung einer Getreidescheune auf der Rüti
ein Bedürfnis.

Auch die Errichtung eines Mostkellers ist durchaus
angezeigt. Andere Kantone sind in der Mosterei viel
Weiter fortgeschritten als wir. Man sagt freilich, der

Berner trinke nicht gern Most. Allein das ist «Larifari».
Man braucht nur einmal guten Most zu machen und
dann wird ihn auch der Berner lieber trinken als
vermischten spanischen Wein und Schnaps. Also auch
in dieser Beziehung wird die Ausführung des
aufgestellten Projektes der Bauernsame nur zum Segen
gereichen. — Ich empfehle Ihnen die Annahme des
Antrages des Regierungsrates und der
Staatswirtschaftskommission.

Der Antrag der vorberatenden Behörden wird
stillschweigend genehmigt.

Kirchenangelegenheit Spiez.

Ritschard, Direktor des Kirchenwesens,
Berichterstatter des Regierungsrates. Ich werde mich in der
vorliegenden Sache so kurz als möglich fassen und
nur dasjenige berühren, was seit der letzten Behandlung

neu hinzugekommen ist, da ja bereits zweimal
eine längere Diskussion über die Angelegenheit
stattgefunden hat und sie daher nicht wieder ab ovo
behandelt zu werden braucht. Ich erweise Ihnen damit
jedenfalls einen Dienst und zugleich auch mir selber.

Den Beschluss, den der Regierungsrat in Sachen
gefasst hat, lautet folgendermassen :

« Auf den Antrag der Kirchendirektion und der
Domänendirektion beschliesst der Regierungsrät :

1. Den zwischen
a) dem Kanton Bern, vertreten durch die

Direktionen der Finanzen und Domänen und des
Kirchenwesens,

b) der Kirchgemeinde Spiez, handelnd durch den
Kirchgemeinderat,

c) der Einwohnergemeinde Spiez, vertreten durph
den Einwohnergemeinderat,

d) Frau Rosina Magdalena Gemuseus-Riggenbaph,
von Basel,

am 3. Februar 1905 abgeschlossenen Verträgen wird
die Genehmigung erteilt.

2, Der Schenkungsvertrag zwischen dem Staat Bern
i und der Kirchgemeinde Spiez, sub 1 erwähnt,

wirçl überdies dem Grossen Rat zur Genehmigung
unterbreitet. »

Die Staatswirtschaftskommission hat sich dem
Beschluss des Regierungsrates auf unentgeltliche Abtretung

der Kirche in Spiez angeschlossen.
Sie werden sich erinnern, wie die Sache das letzte-

mal zu- und hergegangen ist. Die Angelegenheit wurde
hier leider erst am letzten Tage debattiert und bei
der Abstimmung fand sich nicht die nötige Zahl vön
Annehmenden vor. Für ein gewöhnliches Geschäft
wäre die nötige Zahl von Anwesenden wohl da
gewesen, aber es handplt sich hier eben um eine
Angelegenheit, in welcher nach § 26, Ziffer 10, der
Staatsverfassung ein gültiger Beschluss nur mit der
Zustimmung der Mehrheit sämtlicher Mitglieder des Grossen

Rates gefasst werden kann. Die betreffende
Bestimmung ist jedenfalls eine etwas altertümliche
und man hat seinerzeit bei der Verfassungsrevision

offenbar nicht an derartige Fälle gedacht, da man
sie sonst wohl etwas zeitgemässer gestaltet haben
































































































































































































































